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dadurch die Handelsleute in großen Nachtheil kommen, möchte man den Philippsthaler auf zwei "
werthen. Man findet jedoch angemessener,den Bericht der Syndicatsherren abzuwarten.

t. Der Inhalt de>Z Antwortschreibens an St. Romain ans dem Nidwaldncr Exemplar.

Man sehe anch im Abschnitte HerrschaftSangelcgenheitcn!

Thurgail. « Art. 236. Justizsachen.

««>«>

Conferenz von Schwyz und Glarus.

Cinsiedeln. 11. September.

LaiideSarchiv Schwyz.

. stll^
Gesandte: S ch w h z. Kaspar Abhberg, Landammann; Franz Ehrler, alt-Landammann, v

B etschart, alt-Statthalter; Joh. Gilg Jmling, Laudcssckclmcistcr. Glarus. Balthasar Frculcr, ^
ammann; Balthasar Müller, Fridolin Marti und Kaspar Schmid, alle drei alt-Landammann; 8'^
Jselin. Statthalter; Fridolin Streifs, Landeshauptmann. ^

«. Nach gegenseitiger Begrüßung und Aucrbietung aller nachbarlichenDicnstgefälligkeittragt ^'
vor, wie auf die Verabschiedungder vier Orte zu Brunnen, zunächst sich über den Preis eines
Salz bei der throlischen Hofkammer und über die Fuhrkostcn von der Pfanne bis Balzers zu crku»
bei Domdekan Pappuö und bei Stadtammann Thüring in Brcgcnz schriftliche Anfrage gestellt,
Hofkammer vor allem aus die Angabe, wie hoch das Bedürfnis! der fünf Orte sich belaufe und ^
viele Jahre der Contract gestellt werden wolle, verlangt worden sei. Da sich nun zugleich fand, d^
Preis des Salzes so hoch angesezt sei, daß man es jczt schon billiger im eigenen Lande beziehe" .
beschloß man nochmals um den niedersten Preis des besten hallischcu Salzes und die Fuhrkosten anz>» ^
und unterdessen über das jährliche Bedürfnis! nähere Untersuchungenvorzunehmen. I». (S. u.
«. u. «l. (S. u. Utznach und Gastcr). v. Nach dem Abtreten der katholischen Mitgesandtcn
Müller und Marti) tragen die Gesandten von evangelisch Glarus vor, von ihren Miträthen
zu haben, daß Schwhz evangelisch Glarus in den Landschaften Gaster und Utznach von den Pässe»-
und Durchzügen, von Werbungen in die Dienste verbündeter Fürsten und von der Mannschaft ^
ländischcn Auszügen auszuschließen gesonnen sei; da sie selbst darüber noch keine schriftliche
halten haben, so wünschen sie nun zu erfahren, wie es sich damit verhalte. Die schwhzcrische
schaft erwidert, sie sei auf dieses unerwarteteAnbringen nicht verfaßt, nehme es aber all rosoroml^'
daß gebührende Beantwortungbeschleunigtwerde.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangelegenheiten:

Sargans. 1». Art. 146. Jurisdictionsanstände.

Utznach und Gaster. « u. «I. Art. 19 u. 20.

Anmerkung. Die Verhandlung «. bildet im Original einen bcsondern Abschied.
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«l>R.

Konferenz der die Bogteien Bellenz, Bollenz und Rioiera regierenden III Orte.

Brunnen. 24. September.

LandcSarchi» Nidwalde».

^sandte: U r i. Joh. Pcrcgrin von Bcroldingen, Landammann; Karl Anton Püntiner, alt-Land-
ia„

Zakob̂»ii; Gardehcittptmann Anton Schmid, Zeughcrr. Schwyz. Franz Ehrler, alt-Landammann

l»i„ Statthalter! Franz Betschart, alt-Statthaltcr. Nidwaldcn. Joh. Melchior Leu, Land-

^">i; (Jvh.) F,anz Stulsz, Landeshauptmann.

Schreiben der III Bünde und die Weigerung, das von Oberst Neurone ge-

^ttch Salz passircn zu lassen, wird vermöge des in Baden gemachten Abschieds beschlossen,
kl»c„ ezpressen Boten, die Erklärung an dieselben zn übersenden, wenn nicht gemäß dem bestehenden

^ttragc dem Salz der Durchgang gestattet werde, so werde zu dem r<zeii>roeum gegriffen, hicmit den

diesseits Markt und Paß glcichcrgcstalt verweigert; Boranstaltcn dazu seien bereits getroffen.

Bern, Lncern erhalten hicvon Mittheilnng, ebenso Graf Casati. Die Landvögtc von Bcllcnz,

v. ^ Rivicra wcrdcil beauftragt, ihre Mannschaft in Bereitschaft zn sczcn. I». (S. u. Bcllcnz).
^ ^ Gnbcril<,^r von Mahland wird ersucht, den Sechauptlcutcn am Langenscc die Belästigungen,

ku die Leute von Bellenz und der Umgebung durch sie ausgcsezt seien, zu untersagen. Lieutenant

^ Ungemach, das ihnen zugefügt wurde, verzeichnen und dieses Vcrzcichniß dem Schreiben

beigelegt werden. Auch der spanische Gesandte wird gebeten, sich dafür zu verwenden, daß

v. ^^"1'tlcutc Befehl erhalten, von ihren bisherigen Jmproceduren abzulassen. «I. (S. u. Bcllenz).

ihij ^er Absicht, mit der throlischen Hofkammer einen Salzcontract abzuschließen, Stadtammann
Bregcilz von den fünf Orten ersucht worden war, zu Innsbruck über den Preis und die

jy , ''H Zu erkundigen, wird der von demselben eingegangene Bericht dem Abschiede beigelegt, damit

das ^ Agenden Confcrcnz darüber eingetreten werden könne. Bei der Pfanne zu Hall habe bisher

^chen oder Röhrli Salz 6'/- Gl., Fnhrlohn von dort und Unkosten bis Brcgenz 7 Gl. und weiter
»!>lh
, ^ ^cilzcvs 2'/- Gl. RcichSwährung gekostet.. An den Domdckan (Pappuö) von Constanz möge i»an

^ k». wie viele Fäßchcn man jährlich bedürfe und für wie lang ein dahcrigcr Contraet gehen sollte.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaiigelegenheiten:
»ei,.

' ^ I,. .1. Art. 522 u. 52 t.
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Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1«7A, 2». u. 2«. October.

Staatsarchiv Lu-ern. Allg. Absch. Bd. I.XI, kvl. 272.

Gesandte: Eustachius von Souncnberg, Schultheiß; Joseph Amrhyn, Panncrherr; Heinrich ^
Segcsscr, Statthalter; Karl Christoph von Flcckenstcin, des Raths. U ri. Joh. Peregrin von ^ ^
dingen, Landanunann ; Anton Schmid, Zeugherr. Schwyz Kaspar Abyberg, Landammaun;^
Ehrlcr, alt-Landammann;Franz Bctschart, LandcSsähnrich. U. n t c r w a l d e n. Joh. Peter Jiiifcld, ^
ainmann von Obwalden; Joh. Melchior Leu, Landaminann, und Joh. Franz Stultz, Landeöhaupt'

von Nidwaldcn. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn, Statthalter; Joh. Heinrich Ilten, Ammann. ^
Der Zusammentritt dieser Conferenz war von Uri gewünscht wegen des streitigen Abzug- ' ^

thcils des Prädicantcn Tschndi in Wartau, andernthcils des Pfarrers Jost Jangcn von Wohle"!
(S. u. SarganS). I». (S. u Frciämtcr). r. Die Bemühungdes Kapuzinerordens, selbst vom
begünstigt, die Seligsprechung des vor fünfzig Jahren durch die Unkatholischcnin Bünden des
wegen ermordeten Kapuziners Fidelis auszuwirken, wird von den katholischen Orten durch eine
bei Seiner päpstlichen Heiligkeit untcrstüzt. «I. Auf AnbringenUri'S, daß man im Kollegium
land für die Alumnen Stellung von Bürgen aus Moyland und zwar zum Kostcnersaz nicht nur !"'^
welche nicht Geistliche werden, sondern auch für die, welche wegen Übeln Verhaltensaus dem
weggewiescnwürden, zu fordern beginne, wird an den Cardinal Litta das Ansuchen gestellt, kciur
rung einführen, sondern eö bei der alten Ucbung bleiben zu lassen, daß die Obrigkeiten jedes OrtcS
Alumnen auf den Fall hin sich verbürgen, daß sie den priesterlichcn Stand nicht annähmen. <' ^
im eollegium Zornnmieui» zu Rom befindlicheSohn des Hauptmanns Franz Ludwig von Roll zu - ^ ^
wird dem Bischöfe von Basel zu Verleihung eines CanonicatS an der Hochstift und, sofern ein sol^ ^
einem päpstlichen Monat lcdig würde, dem Cardinal Patron zu Händen der päpstlichen
pfohlen. k. Dem Buchhändler Haut in Lnccrn wird für seine Anforderungenan die Hintcrlaye" ^
des Hingerichtetenungarischen Grafen Nadasti eine Empfehlungan den Kaiser bewilligt. K. ^
innert an die von Basel an alle Orte ergangene Mahnung, die Zusäze bereit zu halten, und
Bemerkung bei, daß es den Orten beschwerlich fallen müsse, auf jede Mahnung Zusäze und
auf eigene Kosten den Gränzortcn zu Hilfe zu senden; wenn wirkliche Gefahr eintrete, verstehe "ch ^
freilich von selbst, sonst aber wäre es billig, daß die Gränzorte die SichcrhcitSwachcnans ihre ehss^
Kosten unterhalten. Es wurde zwar eingewendet, daß wenn man warten wolle, bis wirkliche
trete, man wohl zu spät kommen könnte, dagegen wieder eingeworfen, daß die Gränzorte mit
Mitteln versehen seien, von den Znsäzen sogar Gewinn ziehen, die Orte aber das Volk, den
geben müssen u. s. w. Endlich vereinigte man sich zu der Ansicht, eö wäre der Billigkeit gemäß,
die Gränzorte jedem gemeinen Knecht des Zusazes (bei Hauptauözügcnfiele diese Verpflichtung ^
täglich 1'/, Pfund gutes Brod und eine halbe Maß guten Wein, sowie Feuer und Licht, Dach u"^
licger," den Offizieren das Doppelte, verabreichen, und die Orte statt des bisher ungleichen Sold^
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^'"eincn wöchentlich 30 Schillinge Sold bestimmen würden. Zugleich erachtete man es an der Zeit,

^ Fruchtvarrcithe und auf Beschränkung der Ausfuhr der Mulchcu (Milchproductc) Bedacht zu nehmen.

Verordnung, wenn sie die obrigkeitlichen Zustimmungen erhält, soll durch Lucern unter Angabc der

"''ve Basel mitgethcilt werden. U. Schwyz macht ferner den Anzug, daß die verbündeten Füllten

Zulagen nicht nachkommen, Frankreich die Pensionen nur unter beschwerlichen Conditioncn erlege,

lhre
-"V. ^ ' I -/ / — .

Worte gebe, zudem in Mahland der Silber- und Goldwcrth immer mehr steige. ES

- / de» anderer Seite erwidert, die Eidgenossenschaft habe dieses meistens ihrer eigenen Schuld zuzu-

^ weil nämlich das einträchtige Zusammenhalten bei den Verhandlungen mit den Fürsten auf die

werde und jedes Ort nach eigenem Gefallen verfahre, wie jüngsthin Uri und Solothurn gc-

Hahx,,. ^ vernehmen, was die Gesandtschaft von Uri und Oberst

dc„ ^ Solvthurn ausgerichtet haben. Uri hält sich zwar weder verpflichtet noch ermächtigt, hierüber

^^Men Rechenschaft zu geben, wünscht jedoch, daß seine Eröffnung in den Abschied genommen

den ^ ^ uämlich Oberst Grcdcr in Particulargcschästen in Uri gewesen und daß Uri den dem Könige
vor einem Jahre schon zugesagten Volksaufbruch endlich in'S Werk zu sezcn beschlossen,

auch keineswegs der seit 1668 oft verabschiedeten, aber schlecht beobachteten Einigkeit vergessen, sondern

kiiic kPoucr Bcfugniß gehandelt habe. Von anderer Seite wurde nun freilich entgegnet, es sei das

H^^dcrbare Manier, den Mangel und die Krankheit erkennen, aber die Abhilfe versäumen, einen

^ Aufbruch erlauben, ohne der Beobachtung der Bundcsvcrpflichtung versichert zu sein, einander die

^^'wn Fehler, die Deklarationen, das Stuppa'schc Wesen, den Brcioacher und Mahländcr Ritt vor-

toch" ""d dann doch den untcr'm lti. Juni ttt7t) zu Luccrn gemachten Abschied, den einige Orte als
kucn Abschied titnlirtcn, außer Acht sezcn; man sollte die Conjnneture» betrachten, sich mit einander

^ ^Uldigx,, u. s. w. Indessen, weil man nicht näher instruirt war, blieb es sowohl in Bezug auf diesen

^"stand ^ hinsichtlich der über Steigerung der Geldsortcn in Mahland gemachten Erörterungen den

""dtschaftcn anheimgestellt, ihren Obrigkeiten Bericht zu geben, i. (S. u. Utznach und Gaster).

Mail sehe auch im Abschnitte HerrschaftSaugelegenhciten:

n. Art. 163. t-tollaturrccht zu Wartau.

. I, gg. Rechts- u. Gcrichtssachc».

». Gnsttr. , Art. 2t.

Verhandluitgen der Orte Uri, Schwyz und Obtvalden.

Im Rntli. <». November.

LandeSarchii» Nidwalven.

^osandte: Nicht angegeben ").

kif ^ »^^"uiach von den Herren Häuptern der obgcnanntcn zu Tagen erschienenen Orte die freund-

^^Isische Bcwillkomm- und Begrüßung abgelegt und verrichtet worden, hat bcvordcrst Herr Land-

^ war eine Art Volksversammlung; s. Absch. 664, «?.
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ammann lobl. Ortes Uri umständlich eröffnet, was eine Landsgemcinde daselbst bewegt, gegenwärtige Z"
sammenkunft an die lobl. Orte Schwhz, Untcrwaldcn und Zug zu begehren, mit Versicherung, daß st^^
dabei keine andere Meinung noch Absehen habe, als inögesammt rathcn zu helfen, durch was M
etwa das zu Boden liegende eidgenössische alte Vertraue» , ciumüthige Zusammcnhaltiiug und
aufzurichten und hingegen dero Trennung und Geringschätzung eben an dem Ort, da die Grundstl^
eidgenössischen Bundes gelegt worden, abzuschaffen sein möchte, welches von dem Allmächtigen zu crl)»^
bevorderst die Gnad des heiligen Geistes mit eifrigem Gebet angerufen und demnach ein Sch^st

von Herren Landammann, Räth und Landlcutcn löbl. Orts Untcrwaldcn nid dem Kcruwald abgc ^
worden ist, mit welchem sie sich ihres Ausbleibens entschuldigen, bcincbcns aber versichern, daß sie cö st"
allwcgcn und zu allen Zeiten mit uns durchaus zu heben und zu legen, zu thuu und zu lassen >» "
brüderlichen Liebe, frcundcidgcnössischcr Anflicht- und Vertraulichkeit zu leben und zu korrespondiere» s
meint und gcwillet seien." I«. Hierauf wurde durch Abmchrung gutgeheißen, daß die zu falff"'
Schlußnahmcn den Landsgcmeindc» vorgelegt, durch eine Gesandtschaft auch Luccru zum Beitritte»»!

laden, eine bequemere Malstättc bestimmt werde, um „mit feierlichem Eide zu bestätigen und einen ^
darauf zu sczen, demjenigen Ort, welches von den andern weichen und was verabschcidct,von den L»' ^
gemeinden bestätct und mit Eiden verlobt worden, nicht halten würde, anzulegen." «. Die L»"
Männer von Uri und Schwhz beantragtenzur Herstellung alter Eintracht verschiedene Mittel; der Ä" ^
Obwaldcus aber erhielt die allgemeine Zustimmung, daß man bei den Abschieden der V Orte vo>» ^
Juni und der III Orte vom 15. October 1670 bleiben solle, mit dem fernern Zusaze, daß wer
oder öffentlich, mündlich oder schriftlich den von den Landsgemeindcn ratificirten Abschieden zuwider l)»"^
als faul und meineidig abgestraft und das Ort, welches sich über geschehene Mahnung der
nicht darnach hielte, von den andern Orten laut dem Scmpacher Brief dazu angehalten werden st^
«I. Da die von Oesterreich und Spanien über die Transgrcsstoncn unserer Dienstvölker gemachte» ^
dcrungcn nicht unbillig sind ist, auf daß das Unrecht, welches von etwelche« wenigen durch die Transgrcsl'^"
an unschuldigenund sogar mit uns VerbündetenStaaten begangen wurde, von dem Allmächtigennicht a»^
ganzen Eidgenossenschaftgestraft werde, einmüthig beschlossen worden, daß jedes Ort die Scinigc»,
sich der Trausgression schuldig gemacht, bestrafen und das darin säumige Ort laut dem Scmpacher ^
dazu angehalten werden soll. «?. Wie die Eidgenossen ihre Bundespflichtcn halten, so sollen auch
Verbündeten dieselben halten z deswegen soll Luccrn eingeladen werden, mit den Orten gemeinste
Gesandtschaften von Frankreich, Spanien und andern Verbündeten durch eine Abordnungzu Bez»! .
der Pensionen aufzufordern und, sofern dicß keinen Erfolg hätte, durch eine Abordnung nach
und Mahland unausgesezt darum zu sollicitircn. Die nach Luecrn gehenden Abgeordneten werden doU
Verhandlungenmitthcilen und die Einberufung einer Confcrcnz der katholischen Orte verlangen.
walden hätte gewünscht, daß in Anbetracht der nöthigen eidgenössischen Einigkeit die jüngsten
meinden von Uri und Schwhz den Aufbruch nach Frankreich nicht bewilligt hätten, worauf diese "^
daß der Aufbruch anders nicht als laut Bündniß gestattet worden jei. K. Auf die Erinnerung,
Zeiten in der päpstlichen Schwcizergardc jedes der Orte Uri, Schwhz und Unterwaldcu eine
schaft („so von Ihren Leuten bestanden")gehabt, nun aber dieß in Abgang gekommen sei und vo» ^
cern allein besezt werde, wird gut befunden, diesfalls bei Luccrn „die Gebühr zu verschaffen,"da>»^
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^'e in den alten Stand komme. Ii. Schwyz macht den Anzug, daß die Orte stets in Gefahr seien,

Eigene Kosten den Mitcidgcnosscn an der Gränzc zu Hilfe ziehen zu müssen. Man erklärt sich aber darüber

^erstände,,, „daß wir änderst nit, dann wenn ein old ander Ohrt von einem dcelarirtcn Find angriffen

^ve, twnie auff vnsercm Kosten hilff leisten sollen." ii. ES ist dem Abschied bcizusczcn, daß auf Ab-

^ des Grafen und Präsidenten Bartholomäus Arese die drei Orte einen andern ihnen wohlgeneigten

Vonnöthen haben und dazu keiner tauglicher sei, als Graf Rugicro Margliani. Man sollte daher

igung seiner guten Affection ihn allerseits zu einem Mitlandmann annehmen.

Anmerkung. Am 8. November eröffneten die Abgeordneten der Rütliconferenz einem Ausschusse Lucerns ihre

gaben dieselben dann am 9. November an Näth und Hundert schriftlich ein und begleiteten dieses Memorial mit

lchen Vorträgen. In einem dem Abschiede im Lucerncr Archiv beigelegten Zeddel aber wird die Rütliconferenz als

jlvg/ bezeichnet, das mit dem frühern Benehmen Uri's im grösten Widerspruch stehe. „Das Haupt hat sich erklärt,

die zu sein, aber Spanien sein Leben lang z» benachtheiligen: unter dein Verwände der Einigkeit wird

der Zwietracht gesucht und die Ambition eines Kopfs befördert; denn weil er die Verständigen unter dem Schein

^ ^Üichkrü verwirft, sucht er den gemeinen Mann mit Scheinworten zu hinterführcn." — Die Antwort Lucerns

lchasi^"^ "Aigens die gute Meinung, bedauerte, daß man nicht schon längst durch Einigkeit die Ehre der Eidgenossen-h ^ser gewahrt habe, hielt jedoch die Sache geeigneter, von einer allgemeinen Tagsazung in Berathung genommen zu
(Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. I.XI, kol. 302).

Hei

«04

Conferenz der V katholischen Orte.
Luccrn. 8. November.

Staatsarchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. I,XI, kol. »os.

^sandte: Luccrn. Eustachius von Sonncnbcrg, Schultheiß; Joseph Amrhyn, Panncrhcrr;

^>ch Pfyffer; Aurelian Znrgilgcn. Ur i. Anton Schmid, Zcughcrr. Schwyz. Kaspar Abyberg,

^Rnianii und Landeshauptmann; Wolf Dietrich Rcding, Pannerherr; vr. Jakob Weber, Statthalter,

^^vwaldcn. Joh. Peter Jmfcld, Landammaml von Obwalden; Joh. Melchior Leu, Landammann
^ ^idwalden. Zug. (Entschuldigt).

Die Conferenz hatte den Zwek, in Bezug auf die von Basel wegen Annäherung der RcichSarmcc

^^"sivnc Einladung um Bcrcithaltung der Hilfe und Abscndung der KricgSräthe nach Aarau auf

dieses Monats sich zu berathcn, namentlich wie man es mit der Erklärung halten wolle, daß den

r-iil " ^ Unterhaltung ihrer Zuzüger zu beschwerlich sei und auch eine andere Malstättc für den Kriegs-
gewünscht werde. Nach vorgängigcm bundcSgenössischcm Gruße wurde darüber in Berathung

^ ^ und angemessener gefunden. die Eröffnung mündlich zu machen als schriftlich (so daß das auf

vnfercnz vom 25. Octobcr verabredete Schreiben an Basel unterblieb), das Gutachten selbst aber

^ vr>u eines Memorials zu verfasseil und den diesseitigen KricgSräthe» als Instruction zu Händen

^ nämlich die Malstätte Aarau wegen der dortigen Uiikominlichtcit und weil die Ver¬

zügen durch eine calvinischc Feder geführt werden künftig nicht als verbindlich anerkennen und für
119
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dicßmal den LandschreiberSchindler von Baden als Sccretär der besondern katholischenEonft^'^
herbei bescheiden, die Billigkeit der Unterhaltungihrer Zusäzer durch die betreffenden Gränzstädle
stellen und die berathcncn Vorschläge mitthcilcn, endlich zu nichts einwilligen sollen, was als
für die eine oder andere Kriegsmacht angesehen werden und die Eidgenossenschaft in den Krieg vcr»'l
könnte. I». Eine Zuschrift des Bischofs von Basel verlangt zur Verwahrung der Pässe nach

der 1636 gewährten Hilfe eine sulva Zuuillia und zugleich Abordnungder frühern Gesandtschaft^' ^
Ermanglung der Instructionen gelangte man darüber zu keinem Abschlüsse. Schwhz meint, »>ch!
Interesses aber des größcrn Ansehens wegen sollte jedes Ort einen Gesandten schiken; Luccrn will h>
den Wünschen des Bischofs nicht vorgreifen und bemerkt überdieß, daß dicßmal Uri den
stelle und daß, wenn jedes Ort fünfzehn Mann sende, dicß eigentlich keine salvu guultliu sei, l^'

vielmehr eine Schirmszusicherung; denn eine salvu guurllm zu geben sei Sache der kriegführenden ^
teien, damit gewisse Orte von ihrem Kriegsvolk verschont bleiben, e. Die Gesandten der III ^
den, daß die am 6. November durch die verordneten Räthe jedes Ortes und eine ziemliche Anj"^ ^

Landleutcn stattgehabten Verhandlungen im Rütli nicht Beschlüsse, sondern Projccte, oder nur i»>o ^
Beschlüsse gewesen seien, daß davon der Stadt Luccrn zu Einvernahme ihrer Meinung Mitchell»»!!
macht werden soll, was nun gegenwärtig beabsichtigt werde. Lucern verspricht günstiges Gehör vor ft
„mehreren Gewalt."

««5.

Allgemeine Tagleistung der Kriegsräthe und hohen Offiziere.
Aarau. November. (3l. October alt. Kal.)

Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. l02> kol. «ll».

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzcl, Bürgermeister;Joh. Georg Werdmüllcr,
zeugmcister,oberster Feldhauptmann. Bern. Samuel Frisching, Schultheiß; Sigmund von ^ ,
Venner, oberster Feldhauptmann. Lucern. Heinrich Pfhffcr, Obcrstlieutenant, des Inner» ^ ^ ^
U r i. Karl Anton Püntincr, Landeshauptmann , oberster Feldhauptmann. Schwhz. Wolf

Reding, alt-Landammann und Pannerherr. Unterwalden. Oberstlieutenant Joh. Peter Jmftl^ ^
dcshauptmannvon Obwaldenz (Joh.) Melchior Leu, Landammann und Pannerherr von Nid>^
Zug. Karl Brandenberg,Ammann; Beat Jakob Zurlaubcil, Statthalter, Obcrst -Feldwachtmeister! v .
Kreuel, des Raths wegen der äußern Gemeinden. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Burge""^^
Emanucl Socin, Oberst-Zunftmeister;Joh. Ludwig Krug, des Raths, Artillericoberst.Fre>^^.
Joh. Jakob Python, Bürgermeister;Franz von Ligerz, des Raths, Artillericoberst. Solothurn- ö
Ludwig zu StäfiS von Mollondin, des Raths, Obcrst-Quarticrmeister;Johann Schwallcr, des ^
Schaffhausen. Oberst Wilhelm Jmthurn, des Raths. Appenzell A.-R h. Ulrich Sch»u^ ^
ammauu. Stadt St. Gallen. Joachim Haltmeher, Burgermeister;Hermann Schirmcr, des
Oberst'Wagenmcister. Biel. Hans Peter Blösch, des Raths und Stadthauptmann.
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^ t». Da Basel auf diese Versammlung, bei welcher Glarus, Appenzell I. Rh. und das Gotteshaus

als entschuldigt ausblieben, gedrungen hatte, wurde von den dortigen Gesandten zuerst cr-

"et l Die kaiserliche und brandcnburgische Armee und ihre Alliirtcu, als sie im Elsaß dem französischen

^ schall Turcnne vergeblich bcizukommen trachteten, haben nun im obcrn Elsaß, bis auf eine halbe

^u»de Entfernung von Basel, die Winterquartiere angeordnet, seien aber von der verstärkten Armee

^ Prinzen von Conds bedroht, daher auch Basel selbst um so mehr zu befürchten habe, als jede der

^ rn Armeen bei 50,000 Mann zähle. ES wurde hierauf beschlossen, an die Häupter der Reichöarmce,

an den Kurfürsten von Brandenburg, Kurpfalz, den kaiserlichen General, den Herzog von Lo-

"Pcn und den Herzog von Lüneburg zu schreibe», daß man von ihrer Nähe nicht Gefahr, sondern viel-

Schuz gewärtigen wolle, sie also ersuche, ihren Untergebenen keinerlei Verlezung des schweizerischen

^cs zu gestatten (5./15. November). I». Aus die vom spanischen Gesandten eingelangte Versicherung,

der Annäherung der Verbündeten keine feindseligen Absichten gegen die Eidgenossenschaft zu Grunde

jedoch gcwärtigt werde, daß auch die Kantone das Reich und die andern von ihnen bei ihren

Ktaten stets vorbehalteucn Staaten als Freunde betrachten und an der Erbeinung und den Zusicher¬

en von 1034 halten, besonders auch einsehen werden, wie die Rükkchr des Elsaßes und der Frcigraf-

. an ihre frühem Herren und Beschüzcr selbst der Eidgenossenschaft zum Vortbeil, die durch Schwcizcr-

.. verübten Ungerechtigkeiten Frankreichs zu ihrem eigenen Schaden gereichen, — wurde mit vcrbind-

Verdankung und mit der Versicherung geantwortet, daß mau eidgenössischer ScitS allen eingegan-

Verpflichtungen Genüge geleistet zu haben glaube, v. Um aber selbst auch für die eigene Sichcr-

^ ju sorgen, versprach man sich gegenseitig, den dreifachen Auszug in Bereitschaft zu sczen; auch wurden

^ ^»dvögtc der gemeinen Vogteicn aufgefordert, unvcrweilt die Bercithaltung der Mannschaft aller
Auszüge und die Vorsorge für ihren Unterhalt anzubefehlen, besonders aber denjenigen von Baden,

^rgau und des Rheinthals aufgetragen, die Ausfuhr der Mchlvorräthe an den Gränzen und das Ein-

"Pen schlechter Münze zu verhindern. An die III Bünde und Wallis wurde durch Expresse was an-

^dnct worden sei berichtet und die Einladung beigefügt, sich ebenfalls zu bundcSgemäßcm Zuzug und

^ auf jh^ eigenen Kosten bereit zu halten und durch den rükkchrendcn Boten zu antworten. «I. An

^arns, Appenzell J.-Rh. und den Abt von St. Gallen wurde geschrieben: „Man hätte gewünscht, daß
gemeiner Anständigkeit wegen auch jemand aus eucrm Mittel allhero gekommen wäre; nun haben

leih Alllaß dessen einhellig eine Nothdurft sehn befunden, unserm gemeinen Adscheid dicßmal einver-
. ju lassen, daß wenn künstig von dem einen oder andern Ort, von anscheinender Gefahr wegen,

^ des allgemeinen Defcnsionalwescns eine allgemeine Zusammenkunft ausgeschrieben werden möchte,
mehr ausbleibe, sondern wenigstens auch jemanden, nach der verschriebenen allgemeinen, von

leits Obrigkeiten ratificirten Instruction mit aller andern Orten Abgesandten dem Vaterland zum

^ ju verfahren, unfehlbarlich hinschicken solle." v. Der projectirte Eid für die KriegSsecretäre wird

ßcn und Uri und Bern ersucht, je einen Kriegösecrctär zu ernennen und mitzubringen, damit, wenn

Kriegscorps ausgestellt würden, jedes seinen besondcrn Sccretär habe. 5°, Bei Verlesung des Dcfcn-

"Mals wurden die nöthigen Erläuterungen beigefügt, auch Ergänzungen, z. B. daß neben den einer An-

don je 100 Fußkncchten beigegebenen drei Reutern noch drei Dragoner hinzugefügt, jeder Schlacht¬

et (Bataillon) auf 400 Mann bestimmt und zu scchscn hoch aufgestellt, jeder Auszüger neben dem
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Ober- und Seitengewehr noch mit einem Handbeil oder Gertel versehen, daß ferner Stoßbären (Schiebka^

und Körbe zur Schanzarbeit und gegen die Rcuterci Spizwägcn, Schwcinsfcdcrn und Fußangel ^
endlich auch, daß die Beurthcilung der Malefizvcrgehcn der Soldaten den Kriegöräthcn zugestanden

eine Kriegskasse eingerichtet und zu solchem Zweke von jedem Orte vorläufig so viele halbe Thaler als

zuger eingeliefert werden sollen. Der französische Gesandte bezeugt am 12. November schriftlich

Vergnügen über die Einmüthigkcit, mit der die Kantone zur Verteidigung ihrer Gränzcn Anstalt

und gibt zu verstehen, daß sie auch das Elsaß unter ihren Schuz nehmen sollten, indem der Kaist^^
König von Spanien und ihre Verbündeten die angreifende Partei seien. Die Antwort darauf besäst"

sich auf verdankende Erinnerung an frühere von den Orten abgegebene Erklärungen. Ii. In äh» ^
Weise wurde erwidert die durch Wirz von Rudenz im Namen des Kaisers an Zürich zu

Orte eingegebene neue Beweisführung, daß die Eidgenossenschaft vermöge der Erbcinung und des »i

Traetatcn feststehenden Vorbehaltes des Reichs verpflichtet sei, gegen Frankreich Partei zu "eist"""'

nämlich „zu Gemüthe zu führen, unter waö Prätcxt Burgund, als einer einzigen TranSgression lst ^
fridbrüchig gehalten, überrumpelt und bei Eidgen. Stand nicht sucurrirt zu werden allerhand

gesucht, die freien Reichsstadt im Elsaß in den Ruin gelegt werden" u. s. w., und man annoch ^

Werk begriffen sei, auch, wie verlaute, gesucht werden wolle, die Eidgenossen wider die im Elsaß

RcichSarmce zu gebrauchen, unter dem Vorwande, daß das Elsaß, Snndgan und BreiSach 1666 bc^

Novation des Bündnisses mit Frankreich eingeschlossen worden seien. I. Der holländische Gesandte

lapert verbindet durch Schreiben aus Basel vom 14/4. November mit den Wünschen für die

der Eidgenossenschaft auch den Wunsch, daß sie nicht durch Gestattung eines neuen Volksaufbruch"

Frieden verzögere und daß sie ihre Mannschaft nicht gegen die Gencralstaatcn führen lasse. Er ,

den Inhalt früherer Antworten bcschicdcn. Ii. Wenn beide Kricgöcorpö beisammen sind, soll das ^

mando bei den vier obersten Feldhauptlcntcn alternircn. I. Wenn von den Generalitäten der fei» ^

Armeen, wie verlautet, Gesandtschaften in die Eidgenossenschaft kommen wollen, soll Basel auf

Vernehmen hin zur Beförderung der Sache eine Zusammenkunft auszuschreiben befugt sein. n'

Orte sollen die ergangenen Verbote betreffend Einbringung der Rcichömünze handhaben, i»

gesezte Abschied der vorstehenden Verhandlungen wurde vorgelesen und genehmigt. «». (S. u.

K». (S. u. Thurgau). «z. u. i. (S. u. Laniö). «. Den Herren Ehrengesandten von Zürich, ' ^
Basel, Schaffhausen und St. Gallen wurde überlassen, ihren Obern heimzubringen, ob ihnen

bewußten erheblichen Ursachen belieben möchte, gegen Verzinsung zu vier Procent von den zu Genf ^

picmontcsischcn Steucrgeldcrn anzunehmen, nämlich Zürich 26,tltw Fr., Bern 26,666, Basel 14,666, ^

Hausen 12,666, Stadt St. Gallen 12,666.

Ata» sehe auch im AbschnitteHcrrschaftsaiigelegcnhcitcii!

Tburgau. I»- Art. 257. Abzug.

Baden. o Art. 121. Rechts- u. Gerichtösachen.

LaniS. «>. Art. 175. Polizeiliches. r Art. 237. Geistliche.
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Conferenz der III alten Orte und Zug.
Brunnen. 1<»7Ä, 27. November.

LaiideSarchiv Ridwaldrn.

Gesandte: U r i. Joh. Pcregrin von Bcroldingen,Landammanni Karl Emanuel Beßlcr, alt-Land-
"lann. Schwhz. Kaspar Abhbcrg. Landammann; Franz Ehrler, alt-Laitdammann; Jakob Weber,

^^thalter; Franz Betschart, LandcSfähnrich; Landvogt Matthias Stadler. Nnterwalden. Joh.
Jmfeld, Landammann von Obwalden; (Joh.) Melchior Leu, Landammann, und (Joh.) Franz

»-Landeshauptmann, von Nidwaldcn. Zug. Karl Brandenberg,Ammann.
. Die Errichtung eines tyrolischcn Salzcontraetö war der Zwck dieser Conferenz. GlaruS cnt-

>gtc sci„e Abwesenheit schriftlich. Beschlossen wurde, den Landvogt Stadler von Schwyz nebst einem

^^^uetcn von Uri nach Hall zu senden, um über den Salzpreis und die Licfcrungskostenbis Wallen-
^tundigungcn einzuziehen und, in ähnlicher Weise wie Zürich und Luccrn gcthan, einen Contraet

i bahne». Dem Landschreibcr Rcding wurde überlassen, dem Domdekan (Pappus) von Konstanz anzu-
. ' man auf den von ihm gemachten Vorschlag verzichte. I». (S. u. RapperSwyl). e. In Be-

auf jg„gstcn Verhandlungenim'Rütli wurde dienlich erachtet, sämmtlichcn katholischen Orten die
i^cgenheit mitzuthcilcn und auf einem Kongresse mit ihnen darüber Rath zu Pflegen. Zu solchem

sollte Luccrn ersucht werden, den übrigen katholischenOrten die 167t) zu Luccrn und Brunnen

Hs, "^Mch im Nütli gefaßten Abschiede zu übermitteln und dann cincn Kongreß zu veranstalten. «I.
Liquidirung der parinesanischcnKricgökostcn soll im Dceembcr eine Konferenz stattfinden. Obwalden

«icht mehr dabei intercssirt zu sein. «?. (S. u. Baden), l. (S. u. Bellcnz :c.).

°e>.
Atan sehe auch im Abschnitte Herrschafts- und SchirmortSangelcgenheitcn:

«. Art. 109. Judicatur- u. Compctenzanstäiide.

-c, f Art. 525. '

°rs>ryl. I». Art. 65.

Allgemeine Tagleistung der Kriegsräthe und hohen Offiziere.
Aarau. 1<»74, 8 14. December.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bv. rot, toi. «S2.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister,oberster KriegSrath; Joh. Georg Wcrd-
^er, General-Fcldzcugmeister, oberster Feldhauptmann. Bern. Samuel Fnsching, Schultheiß. Lu-

Joseph Amrhhn, alt-Schultheiß;Heinrich Psyffer, Obcrftlicutenant.Uri. Karl Anton Püntiner,
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Landeshauptmann. Schwhz. Franz Betschart, Statthalter. Unterwalde n. Joh. Peter

Obcrstlicutcnant, von Obwalden; (Joh.) Melchior Leu, Landammann von Nidwalden. Zug

Jakob Zurlauben, Statthalter; Franz Kreuel, des Raths. Glarus. Fridolin Blumer, deö '

Georg Müller, Sckclmcister. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister; Emanuel Socin,

Zunftmeister. Solothurn. Franz Ludwig zu Stäfis von Mollondin, dcö Raths; Johann

des Raths. Schaffhausen. Wilhelm Jmthurn, Obberr, deö Raths. Appenzell. Konrad

Landammann von Jnncr-Rhodcn; Ulrich Schmid, Landammann von Außcr-Rhodcn. Abt von

Gallen. Fidel von Thurn, Landeöhofmeister. Stadt St. Gallen. Joachim Haltmchcr,

meister; Joh. Jakob Hochrütincr, deö Raths und Zeughcrr. Biel. Abraham Scholl, Stadtsch^'

des Raths. ^

». Die außerordentliche Gesandtschaft der alliirtcn Mächte vcranlaßte Basel diese Versammln"^

berufen, bei welcher nur Frciburg nicht vertreten war, doch bei Basel sich dcßhalb entschuldigt halte- .

Gesandte war Thomas von dem Knesebeck, kurfürstlich brandcnburgischer geheimer Rath und ^

meister der Frau Kurfürstin, der am 28. November Abends in Aarau anlangte. Nach ^rstattu"ö^
eidgenössischen Grußes erhielt der Gesandte eine Audienz. Er legt Creditive ein von Kurbrandc"

aus Blcichheim vom 13. November, Kurpfalz aus Straßburg vom 14. November, Herzog von '-vr^

schweig-Lüncburg aus Bleichheim vom 11. November, und von dem kaiserlichen General, Herzog ^
Bournonvillc, aus Ensisheim den 5. December. Er versichert die Eidgenossenschaft der freundschaftliche"

wogenheit seiner Committcntcn, sezt auseinander, wie Frankreich seinen gegen die Niederlande lss^ ^

Krieg auf das Reich übergetragen, vieler der besten Pläze sich bemächtigt, den Widerstand anderer

Verwüstung gerächt, somil die Reichöständc mit dem Kaiser zu Rcgcusburg sich entschlossen habe»,

Ungerechtigkeit zu wehren, wirklich auch durch die Rcichöarmce der Verbündeten der Feind

worden sei, das rechte Rheinufer zu verlassen und zwischen den Gebirgen, Strömen und Schlösser"

zu suchen; indem die Verbündeten einzig die Wiederherstellung deö gebrochenen Friedens suchen,

die Eidgenossen von ihnen keinerlei Beeinträchtigung zu fürchten, doch trage man auch zu ihnen das

trauen, daß sie ebenfalls gute Nachbarschaft üben, in ihrem Lande dem Feinde keine Werbung ^

ge»,

der von demselben in ihrem Gebiete aufgebrachten „Soldatcsca" die Thcilnahme am Kampfe verbiete"

vielmehr sie zurükberufen, auch dazu mithelfen, daß derjenige Friedensvertrag, der den Eidgenosse"^
Ezccption zugesichert habe, nun aber von Frankreich durchlöchert worden sei, wieder hergestellt werde,

ja die Eidgenossenschaft selbst zulezt zu gewärtigen hätte, daß sie durch die von ihr gestärkte sr"'^^

Macht ebenfalls erdrükt würde, sie sich hicmit namentlich auch nicht weigern dürfe, der Armee der ^

bündcten gegen baare Bezahlung das zur Verpflegung Nöthige verabfolge» zu lassen. In Erw'der

hierauf wird, in dankbarer Anerkennung der zugesicherten guten Nachbarschaft und mit dem

beständiger Glükseligkcit, das Ansuchen ausgesprochen, in dem Friedenovertrage die Eidgenossensch"^ '

einzuschließen, zugleich aber auch die Bemerkung beigefügt, daß aufs Nachdrücklichste darauf gedr"" .

worden sei, die vertragsmäßig von Frankreich angeworbenen Truppen nur defensive zu verwenden,

daß »ach bisheriger, der Neutralität angemessener Praxis jedem Theil auf den öffentlichen Jahr-

Wochenmärkten bescheidcnlich aufzukaufen so lange gestattet sei, als die eigene Nothdurft es zulasse- ^

Gciandtschaft von Solothurn weigert sich indessen, in der Antwort an die Gesandtschaft der Alliirtc"''
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^Stelle, ^die von Frankreich angeworbenen Truppen nur defensive verwenden zu lassen," ihreBeistim-
^ zu geben, bis man ihr bezeugt, daß dicß frühern Declarationenganz gemäß sei, worauf sie die

all rokoreuäum nimmt. I». EineZuschrift des Grafen Casati untcrstüzt die durch Herrn von dem Knesen-
rstellten Anträge und wird in gleichem Sinne erwidert, e. Von den III Bünden wurde aus Chur

^ ni 2z November auf die dabin ergangene Aufforderung geantwortet, daß die Sache den Gemeinden
k vorgelegt und der verlangte Zuzug ohne Zweifel geleistet werden, ihnen jedoch die Tragung der

kl» ku nur im Bunde mit Bern überbunden, die mit andern Orten geschlossenen Bünde darüber nicht

»nd ^ Verbündung mit den Eidgenossenauf einzelne Orte sich beschränke und Erneuerung
^ Erweiterung wünschen lasse. In Antwort hierauf wird auf die ähnliche, nur partielle Verbündung

^gewandten Orte verwiesen, die auch auf eigene Kosten die Hilfe leisten und von allen XIII Orten

^i ^ knipfangcn; doch werde man den ausgesprochenen Wunsch in Ueberlegnug nehmen. «I» Wallis
. 'u Keuntniß gesezt, daß die III Bünde ihre Bereitwilligkeit zugesagt, aber hinsichtlich der Kosten-

gung Erleichterung und zugleich Erweiterung des Bündnisses auf alle Orte gewünschthaben; Wallis
»e aus der den III Bünden ertheiltcn Antwort der Orte Gcmüthsmcinungzu eigenem Verhalte cut-

dccd^ ^ Kricgöräthe von Glarus und die beiden KriegSsccretärcvon Zürich und Lucern werden
zixx in leztcr Tagsazung angetragenen Zusäze zum Eide der Kricgsräthe und hohen Offi-
liest gknchmigt. Sodann wird Zürich statt eines Sechspfünders zwei Scchöpfünder und zwei Feldstüklein
^ ^l; ebenso Bern; Lucern einen Sechspsünder und ein Feldstüklein; Basel und Solothurn, weil die Gefahr
. Gränzen ist, ihre ganze Artillerie. Zu dem Vorschlage, die Criminaljustiz im Felde dem KricgS-

Zu überlassen, haben noch nicht alle Orte ihre Zustimmung gegeben, werden daher um nachträgliche
p Gigling ersucht. Lucern erklärt, daß wenn im Nothfall sein Obcrfeldhauptman»,der gegenwärtig

' ^ogt im Thurgau ist, an der Ausübung seiner Functionen gehindert wäre, diese nach Gebühr einem
krn übertragenwürden. Unterwaldcn bezeichnet als seine hohen Offiziere und Kricgsräthedie Land¬

smänner Jmscld und Leu, erster» als Oberst-Fcldwachtmcistcr,lcztcrn als KriegSrath. Die Frage über
Zung d^. eidgenössischen Corps erforderlichen Obcrstcnstelle über die Reiterei wird ver¬

eis"' ^ Dragoner halben läßt man es beim vorigen Abschied bewenden, dergestalt, daß jeder mit
^ ^ kurzen Muskete und etwa einem Handbeil sich versehe; denen aber, welche überdicß sich mit Pistolen

Erfassen Mittel haben, steht es frei, solche mitzunehmen. Die zu jedem Hundert Fußknechteerforder-
^ drei Reuter und drei Dragoner sollen in der Zahl der Hundert nicht begriffen sein, sondern mit
^ lllk Auszüger gemeint sein. Bezüglich der Kriegskasse wird von der Mehrheit der Orte der Ve¬

rbilligt, daß in dieselbe so viele halbe Thaler gelegt werden sollen, als dannzumal der erste Aus-'-hluß

Mannschaft zähle. Dabei wird verordnet, daß die vier eidgenössischen Kriegösecrctärediese Kasse vcv
Zug
^lten -

ihre ' 6" den vier ungleichen Schlössern einen Schlüssel haben, fleißig Rechnung halten und bei
ibr" daraus geben oder nehmen sollen ohne Bewilligung und Befehl der Kricgsräthe. „Im
luss^" sowohl als auch oben angezogenen Punctcn habend sich die Herren Gesandten gcmeinlich

^ Bern, Item Schweiß und Glarus, welche den mehrbesagten leztcrcn Abschcidt noch
Ttai Höchste Gewält gebracht, ein solches aber ehest zu thun und die Meinung als dann Lobl.
allhj zuüberschrciben übernommen) verncmmcn lassen, daß ihre Herren und Oberen was hiebcvor

^ Zu Arauw mit cinandercn gehaudlct, abgcrcdt und verabschcidct worden, auch angenommen, beliebt
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und bestätiget habind." , K. Dem Abgeordneten der Generalität wird eine feierliche Abschiedsaudicnz ^
thcilt, Ii. Ein von dem französischen Gesandten unterm 8, December an Basel gerichtetes Sch'^
spricht das Befremden ans, daß ungeachtet von l444 an alle Bündnisse der Eidgenossen mit Fra» r
die gegenseitige Verbindlichkeit festseztcn, »clo no llmmor uueuno sorto cko pussaZo, ck'nillo ou üo
uux ennomrs et äs se ckonnvr les uns aux untres uu seevurs essectlt et uotuel,« und Frankreich den
genossen wirklich solche Hilfe gegen Burgund und Oesterreich geleistet habe, dagegen die Erbeinung ß
allgemeinen Inhalts sei und von Oesterreich nur, wenn es ihm gerade vorthcilhaft scheine,
die Tagsazung in sein Begehren, das Elsaß vcrtheidigen und von seinen Feinden befreien zu Helsen, ^
eingetreten sei, sondern eine Neutralität einhalten wolle, deren die Verträge gar nicht gedenken,

diesem Schreiben jenes Ansuchen wiederholt ist, wird ein Entwurf zur Bcautwortungdesselben >n^
Abschied genommen. In diesem Projectschrcibcn wird gesagt, daß die Eidgenossen ihre reeiproe" ^
Bundespflicht Frankreich gegenüber gebührend beobachten „und auch nit undcrlassend, worzu die

.... Zicych

uns anvcrleitct, Daß wir auch ohne höchsten Nachthcil und Präjudiz unsers gmcinen Eidgcn,
Erb-Vcrcin gegen dem Hochlobl. Hauß Oesterreich und der stabilirte frehc Handel mit dem Rö>n,

nit ufhebcu könnten, welches an sich sclbö nichts anders als eine Ncutralitct und dcßhalb kein
Tractat nothwendig." i. Weil fortwährend Reichsmünzcn in das eidgenössische Gebiet eingebracht
dagegen gebrochene gewichtige Silbersorten und eingeschmolzenesSilber in das Reich ausgeführt n>c ^
um Reichsmünzcn daraus zu schlagen, ist dem Bischöfe von Consta»; zu schreiben, daß er wcdcr
Bischofszell noch anderswo in dem unter seiner Jurisdiction stehenden Gebiete das Ausgeben fl' ^

Reichsmünzen gestatte; den angedeuteten Verbrechern soll man nachforschen; auch der Landvogt von -v ^
hat am künftigen Zurzachcr Markte dem Eindringen der Reichsmünzc mit allem Ernste zu wehre»- ^
Dem Anzüge Lucerns, daß mau, wenn nicht Kriegsgefahr und Auszüge anderes fordern, die gewöhn >

Malstättc Baden besuchen möge, da cS vielen Orten kommlichcr, wird nicht widersprochen,I. ^
Zürich und Lueern den Curö der zu Schwyz gemünzten Ocrtli in ihrem Gebiet untersagt haben, ^
aus Antrag von Zug an Schwhz das Ansuchen gestellt, mit der weiter» AuSmünzung einzuhalten.
Gegenwärtiger Abschied wurde von Punkt zu Punkt vor gesammterSession abgelesen, einhellig gutjssh
und also auszufertigenbefohlen.

Conferenz der evangelischen Orte während der Tagleistungzu

Aarau. 8. December.

Staatsarchiv Zürich. Allg, Absch, Bd, 102, kol. 47Z.

Gesandte: S. allgem. Taglcistung (Absch. 607).
». Thomas von dem Knesebeck, Gesandter der Reichsgcneralitäten, macht die Anzeige, daß cr

den an sämmtliche Orte gerichteten Creditiven noch von Kurbrandcnburg und Kurpfalz hcsonders ^
evangelischenOrte bestimmte Creditive mitgebracht habe, allein um nicht die Eifersucht der katholü )
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zu wcken, sich darauf beschränke, seine dießfälligen Aufträge schriftlich einzugeben. Dabei eröffnet
wie der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, in Erinnerung an die vor zwei Jahren dem

^ggrafcn zu Dohna und dem Obersten Duplessis-Gourct crthciltc befriedigende Erklärung, auch jczt nichts
öderes erwarte, als daß sie ihre mitvcrbündeten Orte zu den dem Hause Brandenburgund dem cvan-
^sichen Wesen ersprießlichstenEntschlüssenwerden bewegen helfen; denn in den Niederlanden sei das
^ngcljschx Wesen durch Frankreich in die Gefahr des Untergangs gesezt worden und wäre eS sehr zu
^ ^gen, wenn Evangelische die Krone Frankreich begünstigenund durch Werbung und Lieferung von
Soldaten solches Vcrderbniß befördern würden; auch Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz, theile die

Wartung, daß wenn auch einige katholischen Orte für Frankreich gestimmt seien, den Evangelischendoch
Bingen werde, ihre Verbündetenzu vermögen, daß sie mit den Alliirtcn zu Wiederherstellung des west-
^aljschen Friedens mitwirken. In Erwiderung hierauf wurde am 36. November (alt. Kal.) dem Ge¬

lten zu Händen seiner Committcntcn unter Vcrdankung ihres Zutrauens die Zusicherung crtheilt, daß
^ den Erwartungen möglichst zu entsprechen sich bemühen werde, dabei aber auch um Einschließung

^ der Eidgenossenschaft,so auch der Stadt Genf in den künftigen Friedensvertragbitte, und besonders
'k mit Zürich, Bern, Basel und Schaffhauscn, sowie mit Frankreich verbündete Stadt Mühlhauscn als

^utral zu gnädigster Schonung empfehle. Der Stadt Mühlhauscn,welche von der kurbrandenburgischen
r»>ec pgg eme und andere Mal um Auslieferung der dahin geflüchteten französischen und bischöflich

^aßburgjschcn Güter angesucht worden war, wurde von dieser Empfehlungebenfalls Kenntniß gegeben.
' (Die IV Städte). Da die im Jahre 1667 in Genf gewesene evangelischeGesandtschaft vom Gcne-

>cutcnant Balthasar zu Prangin im Namen der IV Städte um Gevatterschaft gebeten, aber seither
) keine Honoranz abgegeben worden ist, werden nun zwei vergoldete silberne Schalen, von 56 Loth

Zu solchem Zwekc anfertigen zu lassen bewilligt. «. (Die Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen
^ St. Gallen). Da einige der evangelischenSt-ive Bedenken getragen, die bis dahin in Genf an
^ gelegenen picmontesischen Gelder zu übernehmen, ist denselben dieses Licbeswerk um so mehr zu

^hschlen, als dieselben meistens aus der von der evangelischenEidgenossenschaftherrührenden Steuer
^ Erhaltung der Kirchen- und Schuldicncr in Picmont aufbehalten worden sind und Genf auö erhcb-

Ursachen Bedenken trägt, diese Gelder weiter hinter sich zu behalten.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rwiera regierenden III Orte.
Brunnen. S. December.

Landeöarchlv Nidwalden.

Gesandte: U r i. Joh. Pcrcgrin von Beroldingen,Landammann; Karl Emanuel Beßlcr, Panncr-
Schwhz. Franz Ehrler, alt-Landammann; Johann Gilg Jmling, Sckclmcistcr; Joh. Franz

^schart, alt-Sekelmeistcr;Matthias Stadler; Joh. Rudolph Belmont. Nidwald cn. (Joh.) Franz
^tz, Landeshauptmann;Franz Leu; Niklaus Kaiser, LandeSsähnrich.
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«"«I. (S. u, Bcllcnz zc.). v. Ein Hauptgeschäft dieser Confcrenz war die parmesanische Rech"^
Die Gesandten von Uri, als erkicsetc Säze der Orte Schwhz und Unterwalden, mahnten zu brüderu
Beilegung der bestehenden Differenzen, legten die am 7. Januar 1676 entworfene Rechnung vor, i>e»
dann die von Schwhz abtreten und suchten die von Unterwalden und die Kaiser'schen Erben zu
Anträgen zu bewegen, erhielten aber zur Antwort, daß ihre Instruction nicht hinreiche, den SäZ^
gütliche oder rechtliche Entscheidung anhcim zu geben. Nach solcher Eröffnung entgegnet Schwhz -
Erklärung befremde um so mehr, da gerade Unterwalden stets auf Erledigung der Rechnung

habe und die Säze zu diesem Zwckc gewählt worden seien. Es wird hierauf beschlossen, Unters ^
solle sich entschließen,ob der gütlicheil oder rechtlichenEntscheidung stattgegebenwerden soll, und dc»
schluß an Uri übermitteln.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegeiiheiie»:

Bellen; :c. » Art. 526—529.

Conferenz der katholischen Orte.

Lucern. 1V74, 43. u. 14. December.

Staatsarchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. I.XI, toi. so«.

. >
Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Pannerhcrr»

Christoph von Fleckenstcin und Heinrich Pfyffer, beide des Raths. Uri. Joh. Peregrin von "
dingen, Landammann; Anton Schmid, Zcugherr. Schwhz. Kaspar Abhbcrg, Landammann i il

Ehrlcr, alt-Laudammann; vr. Jakob Weber, Statthalter. Unterwalden. Joh. Peter Jmfcld, ^
ammann, und Johann Jmfcld, alt-Landammann, von Obwaldcn; Joh. Melchior Leu, Landammatt»-

Joh. Franz Stultz, Landeshauptmann, von Nidwaldcn. Zug. Karl Brandenberg, Landeshaupl'" ^
Oswald Schmid, Sekclmeistcr. Frei bürg. „General" Franz Peter Pondcrweid; Burgcrmeiltcr 3^
Reiff, beide des Raths. Appenzell. (Entschuldigt). Abt von S t. G a l l e n. Fidel von ^

Landeshofmeister. ^
». Gemäß der von den III Orten auf dem Rütli am 6. November l. I. getroffenen Pcrab^

versammelten sich auf Einladung Luecrnö die Gesandtschaftender katholischen Orte (mit Ausnahme ^

zclls, das sich aber zum Voraus mit den zu fassenden Beschlüssen einverstanden erklärte) und vcr"" ^
nach vorangegangener Begrüßung die Abschiede der V Orte vom 16. Juni 1676 und der III

15. Octobcr 1676 und 6. November 1674, nebst der damit verbundenen Erklärung gesammter 1^ ^
den Inhalt der gefaßten Beschlüsse, vorbehalten etwaige Minderung oder Mehrung durch „

Orte, festzuhalten. Frciburg und St. Gallen behalten sich das Referendum vor, da ihnen ^
drei Abschiede nie mitgethcilt worden und sie so ohne Kenntnis; deren Inhalts seien. I». Ein
schiede zusammenfassendesMemorial sagt nun: Die Eidgenossenschaft sei bei den benachbarten
Veten Staaten in Verachtung gekommen, seit jedes Ort nach eigenem Gefallen und als souveräner
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""' den Gesandtschaftender Fürsten in Unterhandlung trete und Deklarationen ausstelle, und die >n fran-
i°»Ichcn Diensten stehende Mannschaft durch Ucbcrschrcitungder Defensive mißbraucht werde; man müsse

strafen
liebet durch gemeinsame Maßnahmen wehren und sowohl die dagegen handelnden Particularcn

^ als die betreffenden Orte bei Strafe der Ausschließung von dem Beisize bei den Tagsazungcn und
Muffe der gemeinen Herrschaften verantwortlich machen. Bei Anerkennung dieser allgemeinen Ver-

werden dann folgende Hanptsäze aufgestellt: t) Der alten Vorschrift des Scmpachcr Vertrags,
straffälligen Angehörigen selbst bestrafen solle, wird beigefügt: welches Ort dieses

leist andern Orten beim Eide gemahnt und, wenn es dieser Mahnung nicht Folge
^ ' als selbst straffällig betrachtet werden; weil dieses aber eine gemeinsame Sache ist, soll sie vor Bc-

gemeinsame Tagsazung gebracht werden. 2) Als Tranögression betrachtet man die Ver-

^""3 der Dicnstmannschaft gegen Länder und Fürsten, welche in den Verträgen vorbehalten sind,
' wlbst Verträge mit den Eidgenossen haben, also namentlich auch gegen die spanischcn Niederlande,
^ >5ll beim Abschlüsse der Erbcinung schon im Bcsizc Oesterreichs waren, wobei jedoch immerhindst. — — „ ^ ' - » » -

^ verschreitung der Defensive gegen nicht vorbehaltcne Länder nicht von einzelnen Orten, sondern
!oli^ ^Meinsamen Beschluß gestattet werden dürfe. Für Bestrafungder Schuldigen bei Transgressioncn
^ gleichmäßige Ordnung gemacht werden. 3) Im Gegcnsaze gegen die bisherige Art der Satis-
e^"^'stungen wird, damit nicht die Gesandtschaften der verbündeten Mächte vermittelst derselben die
^ ^rte zu neuen Eonccssioncn nöthigcn können, der im Rütli gemachte Vorschlag gebilligt, daß
»ow Gesandtschaftder Orte mit den Gesandten der verbündeten Mächte eine Abrechnung vorgc-

'^t>c, und zwar in der Meinung, daß dieß zuerst bei dem spanischen Gesandten Easati in An-
>»el ^bracht und danil auch den übrigen Orten in Bezug auf den französischen Gesandten um so
Kegkb werde, als der 1663 versprochenenAblieferung von jährlich 400,660 Kronen noch nie statt-
^ ^ geschehene Zahlung mit willkürlichen Einschränkungen geleistet, im Kriege die Größe des
-st ^"^wandes, im Frieden die Armuth vorgcwendet oder sogar die Mannschaft entlassen worden sei.
^ijscl ^ ^"^brung weiterer Dcclarationcnvon einzelnen Orten wird untersagt und die früher dem fran-

^^Wudtcn gegebenen Deklarationenwerden zurükgcnommen, also der Jahrrcchnungsabschicd von
gültig ancrkännt. 5) In Erneuerung des Abschieds von t670 wird die Gcstattungvon bc-

bii>>. " Audienzen bei den einzelnen Orten insoweit unznläßig erklärt, daß die Gesandtschaftender vcr-
»»b Fürsten das Begehren um neue Volksaufbrüche oder Werbungen vor die Tagsazung bringen

^ lolchci» Zmck auch die Kosten der Versammlung der Tagsazung übernehmen sollen, wobei jedoch
^ü)whz den Vorbehalt stellen, daß die zur Zeit der Verhandlungen im Rütli von den Landö-

luden zu llri und Schwyz erneuerte Bewilligung eines Volksaufbruchs für Frankreich als geschehene

s^"ü)e angesehen werden solle, andere Orte aber einwenden, daß besonders unter gegenwärtigen ttm-
'wch ^ bereits mehr Leute in Frankreich seien, als das Bündniß fordere, und auch die Kriegsgefahr
stke üauz von den eigenen Gränzen entfernt sei, endlich der Sinn des Bündnisses von Frankreich
ßde üeiuacht werde, nur mit Zustimmung aller Orte und nach gegebener Beschränkung auf die Dcfcn-
^ >wue Aufbrüche bewilligt werden dürfen. 6) Der von Uri und Schwyz festgehalteneAntrag, daß die

besondern Eidgclübde zu Beobachtung dieser Punkte verpflichtet werden sollen, wird dahin
""bern gut erachtet, daß jedes Ort bei dem dem Vaterland schuldigen Eide daran zu halten der-
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Kunden sein solle. — Freiburg und der Abt von St. Gallen nehmen diese Punkte nä rekoronäuw.

Eine Zuschrift des Grafen Casati, veranlaßt durch die in einigen, besonders in den katholischen

getriebenen Practiken, welche dem Könige von Frankreich noch mehr Volk zu verschaffen bezwcken,

doch schon weit mehr als 16,000 Mann in seinen Diensten stehen, bittet sehr, die Bundespflichlen e

Erbcinung, den Verlauf mit der Freigrafschaft Burgund, die gegen das Reich verübte Gewaltthätig ^

Frankreichs zu bedenken, kein Volk mehr zu bewilligen, namentlich nicht geschehen zu lassen, daß ^
Particularcn Schweizer für Breisach geworben, die ältesten Verbündeten unterdrükt, die Neutralität v

lezt, Oesterreich zu neuen Rüstungen und Auflagen, besonders auch zu Steigerung der Preise des "

schcn Salzes genöthigt werde. In Erwiderung hierauf wird versichert, daß man gerade am Tage vor

über die TranSgresstouen u. f. w. Schlußnahmen gesaßt habe, von Werbungen für BrciSach nichts w> ^

dagegen wünsche man, daß den vielfachen Versprechen gemäß endlich auch den gemeinen und Parins

laren Ansprachen Genüge geschehe, besonders über die Ausstände der spanischen Pensionen eine A ^
nung vorgenommen werde. «I. Ein durch Oberst Gredcr von Solothurn überbrachtes Schreiben

französischen Gesandten St. Romain wird unter Hinweisung auf die schon von Aarau aus unter 3^"

eidgenössischem Namen ertheiltc kräftige Antwort kurz erwidert, e. Unter'm 11. December schreibt ^

thurn, daß kaiserliches Kriegsvolk daö obere Elsaß heraufgerükt sei, einige hundert Mann schon "" ^
mcnthale liegen, wahrscheinlich die französische Festung Landökron werde belagert werden, zugleich

auch die Herrschaft Dornach in Gefahr komme, die Orte sich also zu bundesgenössischcr Hilfe bereit V"

mögen. Antwortlich wird im Namen der V Orte und Freiburgs auf den Fall der Roth Hilfe zulss""

doch die Bemerkung beigefügt, daß die Altvordern in Gefahr, wenn sie andere Orte um Hilfe anzn"

nöthig gefunden, wahlweise ihr eigenes Volk zusammengehalten haben und sich nicht selbst haben schtva)

lassen durch Anwerbung der eigenen Leute in fremde Dienste, k. Das väterliche Einladungsschrc'^
der päpstlichen Heiligkeit auf das bevorstehende Jubiläum wird mit einem Dankschreiben beantwortet,

durch einen Ausschuß dem Nuntius überreicht wird. x. Der Agent Cassani berichtet aus Madrid,

daS Schreiben der verbündeten Orte von der königlich spanischen Majestät gütig aufgenommen wo>"'

sei, zwar wegen der höchst wichtigen Geschäfte in den Niederlanden und in Katalonien noch nicht ha

erledigt werden können, doch eine befriedigende Antwort nächstens durch den Gubernator in Mahl"'^ "

folgen werde. Befund: man werde bis zum Eintreffen des königlichen Schreibens zuwarten müssen; ^

wäre besser „mindere Worte und mehrere Effecten." Ii. In Bezug auf das Hauptgeschäft, das gc»>e>"

same Verhalten gegen die verbündeten Fürsten, wurde, damit daö in der Rütliversammlung begon»^

Werk nicht zu Wasser werde, zwekmäßig erachtet, nach erfolgter Zustimmung von Frciburg und des ^ ^

von St. Gallen die drei Abschiede und die in dieser Confcrenz darüber geführten Verhandlungen alle"

übrigen Orten mit der Einladung zum Beitritte zu übermitteln, um darüber baldigst auf einer all"

meinen Tagsazung einzutreten. Den Antrag von llri, daß die V Orte schon jczt jene Uebercinkommmll

bestätigen sollen, hielt man für voreilig, doch mög. jedes Ort nach Gutfinden dieselben für sich bestätigt

lassen. I. Auf den Vortrag von Schwhz, daß die dortigen Interessenten des Ulrich'schen Regiments vc"

Savohen noch keine Bezahlung erhalten haben, wird durch einen Ausschuß von jedem Orte bei dem

monial-Gencral Leonardi um Beförderung der Zahlung sollicitirt. k. Da der ehemalige Hofmeister von

Königsfcldcn der wegen des Pfarrers von Wohlenswhl erhobenen Klage nicht geständig ist und auf ^
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Ladung vor den Landvogt der Frciämter nicht erschien. dagegen crbötig ist, vor einer Versammlung
VII Orte sich zu verantworten, wird die Sache bis zu einer solchen Zusammenkunft verschoben; doch
^r Hofmeister das Geld und das Gültbrieflcin von 50 Gl., das er mitgenommen, unterdessen nicht

ändern. >. (S. u. Sarganö). «» (S- u. deutsche gem. Vogteien überh.).
Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegenheiten

Vogt, iiberh. I» Art. 7(i. Rechts- u. Gerichtssachen.
>. Art. 164. Collaturrecht zu Wartau.

«tt

Clinferenz der III alten Orte nebst Zug und Glarus*).
Brunnen. Kt»7kk, 28. Januar.

LandcSarchiv Obwalden.

^^^"dte: Uri. Joh. Peregrin von Beroldingen, Landammann; Karl Franz Schmid, alt-Landam-
^ Schwyz Kaspar Abhberg, Laiidammanii;Dr. Jakob Weber, Statthalter; Franz Betschart, alt-
d^^ltcr; Joh. Gilg Jmling, Sekclmeister; Landvogt Matthias Stadler und Joh. Rudolph Bclmont, alle
^ U ntcrw a l d c n, Joh. Peter Jmfeld , Landaminann von Obwaldcn; Franz Stultz, alt-

^ ^lniait von Nidwaldcn.

^ Landvogt Matthias Stadler referirt über seine dcS Salzhandclöwegen gemachte Reise nach Jnnö-
^ dkr Kaiser um Eröffnung einer Fahrstraße über den Arlberg angesucht, auch der

»>a ^ Heinrich Reding, Beichtvater der Kaiserin, Bruder des Abts von Einsiedeln, um Rccom-
gebeten werden. I». Da die von Stadler aus Innsbruck an den Domdekan Pappuö gesandten

»ag Luccrn bestellten Briefe intercipirt worden sein möchten, wird der Domdekan ersucht,
s^^st'-'rschcN' wo sie geblieben seien. «. Weil dem Obersteil Neurone der Paß für das in die ennctbirgi-

bestimmte Salz von Bünden abermals verweigert wurde, wird an die III Bünde deßhalb
bemerkt, der Abt von Dissentis habe versichert, es werde jener Paß bewilligt werden,

Ach" dortiges Vieh auf den Lauiscr Markt Passiren lasse. «I. Schultheiß, Stadtschreiber und ein
.^hlicd des Ratheö von Napperöwhl werden auf die nächste Confcrcnz nach Brunnen eingeladen, um
^ "lNiinoaulontli« vernehmen zu lassen, damit ihr Standeswcscniil bessere Form gebracht werde» möge.

^vrn ist zu melden, daß der Bischof von Basel auch dahin geschrieben und, was ihm vom
>»it . ^ Vaubrun und der französischen Generalität widerfahren sei, werde mitgctheilt, Lucern hie-

^ Nöthigc werde veranstaltet haben, t. Uri thcilt mit, daß ein gewisser Meister Hans Rohrhirsch,

') ^
' ^'r lleberschrift des Abschieds werden Zug und Glarus allerdingsauch genannt; hingegen scheinen sie auf der Conferenz
^ vertreten gewesen zu sein, da weder da« Gesandtcnverzeichniß,noch der Abschied selbst ihrer Erwähnung Ihun.
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zu Erstfclden wohnhast gewesen, auf dein Gotthard erfroren sei, und wünscht, daß dicß in den ander

beiden Orten auSgckündet werde zum Zweke der Vermögensberciniguug, da er zu Unterwalden und an

wärts hauShäblich gewesen.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte-

Vrunnen. I«7S, II. Februar.

La»dc»archivNidwalde».

Gesandte: U r i. Joh. Peregrin von Beroldingen; Anton Schmid, Zeugherr. Schwhz.

W eber, Statthalter; Franz Betschart, Landcsfähnrich; Rudolph Belmont, des Raths. Nidwald^

(Joh.) Melchior Leu, Landammaun; (Joh.) Franz Stultz, Landeshauptmann von Ob- und Nidwald^

». Ein Schreiben von Bellcuz klagt über die von dem Seehauptmann zu Canobbio ^ü^üg^" ^

schwerden: Von einem Saum Korn und andern Sachen werde die Forderung bis auf tO mahla» ^
Soldi gespannt, von jedem Schiff auf 30 Soldi, ungerechnet einige Kreuzer für die Soldaten,

doch laut Verträgen daö Schiff nicht höher belegt werden dürfe, als mit 5 Soldi, und überdies

nicht so hart behandelt werden. Daher wird beschlossen, daß eine Deputatschaft von zwei Mitglieder"

jedem Orte folgenden Mittwoch Abends in Luecrn sich einfinden solle, um dem spanischen Gcia" ^

Casati diese Beschwerden vorzuhalten. I». Dieser Gesandtschaft wird ferner aufgetragen, in Bezug

die Sustentation hinsichtlich der Jesuiten zu Bellcuz, die nach dem ersten Antrag für einen neunte» -w

aufgebracht werden sollte, nun aber auf den achten Pater bezogen werden will, mit dem Nuntius zu

handeln, e. Obschon der auf dem Rütli verhandelte Abschied den hohen Gewalten zur Bestätigung ^

gebracht werden könnte, fand man doch angemessen, durch die nach Lucern abgehende Gesaudtsch"^

dem Schultheißen von Lucern über die dortige GcmüthSmeinung sich zu erkundigen. «I. Das Beg ^

Uri's um Gestaltung eines auf einen Schlaghandcl bezüglichen Kundschaftsvcrhörs auf dem Gebiet ^
Schwhz wird von lczterm Orte all rökorönllum genommen, e. (S. u. Bellen; :c). t. Von st"

der von Schwhz geäußerte Wunsch, daß den nach Wallis, Italien und besonders in die dreiörtischcu ^

teien heimkehrenden Reisenden und Bettlern der Paß gestattet werde, all rotoi-amlum genommen. S'

Ii. (S. u. Bellenz :c.). I, Der Laudschreiber von Schwhz beschwert sich, daß er von den andern

für die Ausfertigung der Abschiede seit 1670 nichts empfangen habe. Man ist einverstanden, ihm ^ >

bührende Entschädigung zu gewähren. It.. (S. u. Bellenz :c.).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegenhciten:

Bellenz -c. «. «. I>. It. Art. 532-535.
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Conferenz der mit dem Bischöfe von Basel verbündeten Vtl Orte.

Lucern. 1«7S, 2. Mär,.

S»a-itSar-I,i»> Lucer». Mg. Absch. Bd. NXII, k->I. 1

Gesandte: Lucern. Joseph Amrhyn, Schultheiß; Eustachius vou Sonnenberg, Nenner; Karl
IWopl) von Fleckenstcin; Aurelian Zurgilgen, Spcndhcrr. U r i. Joh. Pcregrin von Bcroldingcn,

^^da»i,i,aiin; Joh. Anton Schmid, Zeughcrr. Schwhz. Kaspar Abhbcrg, Landammann;Franz Ehrler,
^"dammann. Unter walden. Joh. Peter Jmfcld, Landamiuauu, und Wolfgang Wirz, alt-Land-

^>»>ailn, von Obwaldcn; Joh. Franz Stultz, Landeshauptmann,und Franz Ackermann,Statthalter, von
Calden. Zug. Karl Brandenberg,Landeshauptmann;Joh. Heinrich Ilten, Ammann. Frciburg.

erschienen).Solothurn. Joh. Georg Wagner, Stadtvenner.
Die Belästigung des Bischofs von Basel durch französische KriegSvölkcr und die Gefahr, welcher

B>Sthum und mittelbar auch die Eidgenossenschaft selbst dadurch auSgcsczl wurde, machte diese Con-
nöthig. Nach stattgehabtem Gruße wurde zuerst das EntschuldigungsschreibenFreiburgs vernom-
Nach Empfang der Einladung zu Bcschikung der Conferenz und nach Bewilligung der vom Bischof

^langten 7l)() Mann der verbündeten Orte sei eine Abschrift des zu Brciöach geschlossenen Vergleichs
2"' französischen Gesandten eingegangen, der alle weiter» Bcrathungcn überflüssig zu machen scheine,
^dann wurden zwei Schreiben des französischen Gesandten vom 23. und 21. Februar vorgelegt und ein
^diliv für Herrn de la Louböre, der den Auftrag habe, die Anstände mit dem Bischöfe zu beleuchten,
^>en Mitthcilung man aber (als die eines bloßen Subdclcgirten eines Gesandten) nicht in voller Sizung

Zuhören schiklich fand, daher man denselben ersuchte, ein schriftliches Memorial einzugeben. Nachdem
^ von dem zwischen dem General Vaubrun und den Abgeordneten der Orte (Python und Wagner),

dem bischöflichen Hofmeister Rcinach, am 19. Februar zu Breiöach auf Ratification abgeschlossenen
tttrage») Einsicht genommen und daraus entnommen worden war, daß der Bischof sich verpflichten sollte,

Abzug von fünf Regimentern noch vier Regimentern den Winter hindurch im Bisthum Aufenthalt
^ Verpflegung zu gewähren, ersah man aus dem Referate des Gesandten von Solothurn, daß der

diesen ihm nach Bcllclay überbrachten Vertrag ratificirt, folgenden Tags aber, wie er von dem

^Übereinkunft: ^Nous Deputes ckes 1,ounI)Ies tünntoos Ontkuligues ckes liZues Luisse» estnnts
Uenu ü, örisne nux noms et cke In pnrt ckes ckits Onntons ä In pritzre et iustnnee ckv Nr. I/Luesgue

Lnsle, veniointeinentnuev Nr. cke Keinnelr son Krnnck mnistre, pour eonuenir ckes trouppes gui
äeuroient estre mises en cpinrtier ck'Ii^uer cknns 1,'LueseIre cke knsle iusgu'nu nouusl orckre cke sn
Knjusts ll'res Ldrestienne, npres nuair emplo^s touts nes »kliees puur en climinuer le nombre,
^^Mnies eonuenus nueo Nr. le Nnrguis cke Vnudrun seus In rntiliention cke Nr. 1,'Luoskjue, cpie cknns
^s lieux les plus oommockes et les plus seurs cku llit Lusselie n In reserue cke In villv et cku
^bntenu cke ?ourentru^ il en sernit estnbli Muntre (re^iments) cke six eompnAnies vkneun, nux-
sinelles In suvstnuoe sernit teurnis et nux Vstnts INniors des ckits regimens sur le pieck cke I'or-
äenonnoe fnittv en nlsnee cku 19""° Oeoembre1673 n eommenosrcku Premier ?euurier, et c;ue Nr.
OLves<z;ue teroit inoessnnment exeeuter In elrose nueo touttes les preenutionset les nssournnees
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Anzüge der von den verbündeten Orten bewilligten 700 Mann Nachricht bekam, die Ratification
gezogen habe, was ihm nun von de la Louböre als Ucbelwollen gegen Frankreich, als Parteilichkeit s
Oesterreich und als Treulosigkeit und Kurzsichtigkeit,sa als eine Beleidigung des Königs von Franks '
dem die Zustimmung zu dem Vertrag und die Begünstigung des Bischofs bereits empfohlen worden
vorgeworfen wurde. Obwohl nun aber die verbündeten Orte gerade aus diesen Vorwürfen die Folgert
zogen, daß die französische Generalität die von ihnen dem Bischöfe gewährte bundcögcmäßeHilfe uugc
gesehen habe, glaubten sie dennoch an dem gefaßten Beschlüsse festhalten und der abgesandten Man»I)

die frühere Instruction geben zu sollen, nämlich den Bischof gegen ungerechte Gewalt zu schüzen, ^
Streit der Kriegsmächte aber sich nicht verwikcln zu lassen. Dem Bischöfe wurde geschrieben, man

seiner Klugheit überlassen, sich nach den Umständen zu richten, und könne ihm keinen Rath crthcilcn i^
gegen habe man dem französischen Gesandten St. Romain Vorstellungen gemacht, daß der Bischt
gesuchte neutrale Stellung nur dann festhalten könne, wenn Frankreich auf die Forderung von
quartieren im Biöthume ganz verzichte, hiemit auch die noch dort weilenden vier Regimenter zur» ^
und dem Vorwurfe der Gegenpartei zuvorkomme, die Neutralität des Bisthums selbst vcrlczt zu ^
In diesem Sinne wurde auch an den Marquis Vaubrun geschrieben und dem Herzoge von Duras,
vcrneur von Burgund, der Stand der Sache dargestellt. Indem man endlich sehr verdächtig fa»d,
der französische Gesandte nach Ankunft des eidgenössischen Couricrs sogleich seinen Courier an den
sandte und zwei Stunden nachher den zweiten Courier mit dem Schreiben der Orte folgen ließ,
dem ganzen Benehmen Frankreichs den Argwohn schöpfte, es sei darauf angelegt, das Bisthum >u ^
eigene Hand zu bringen und dadurch auch Burgund ganz vom Reiche abzuschneiden, glaubte ma» ^
zugeben zu dürfen, daß ein so großer Flügel, durch welchen die Eidgenossenschaftgedekt sei, wcgg^
werde, daher, wenn die Antwort des Königs nicht befriedigend ausfalle, die Angelegenheit vor

sammtc eidgenössische Tagsazungbringen zu sollen. Dem Stande Frciburg wurde die „Kaltmüth'ö^
bei dieser Sache uud besonders die unterlassene Abscndung seines Kontingents von 100 Mann >"
Bisthum in einer ernstlichen Zuschrift vorgehalten. I». Dem Grafen Casati wird vie Anzeige sei"^'
kehr nach Bünden und die damit verbundene Zusicherung baldiger Bezahlung der Jahrgcldcr durch
Ausschuß verdankt. «» Und weil verlautet, daß von gewissen verdächtigen Leuten Rhcineck und
in Augenschein genommen und die Breite und Tiefe des Rheins auögcmcsscn worden sei, wird dem
vogt Lussi verwiesen, hievon nichts einberichtet zu haben. «I. (S. u. Frciämter). v. Das Gesuch ^
Grafcir von Sulz, daß die Eidgenossenschaftwährend der Kriegsgefahren seine Dörfer und
Kadelburg, Rhcinheim und Jestettcn in Schuz nehmen möchte, wurde verschoben.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSangelegcnhciten:
Freiämter. «I Art. 222.. Locales.

qu'cnr peut llesirer pour In, seurvts 6u 6it establissement, au ma^sn quc>^ Nr. Iv Narqu>^ ^
Vaubrun prnmot ll'un retirer inesiisainsnt vinA llvs nvuk rsFimsnt qui sont presentoment
LalliaAv (tu llit ?c>urontru^. kait ä. IZrmav oe x^uurier miliv aix oent t-eptautv et c>npl'
wuttes les trouppes taut oelles qui ^ rsstent quo c-vll«» qui s'en iront uiuront un si bunne
plins qus Nr. I^'Luesqus clv Lasle n'sn puisss auoir auoun suist cls plaints.

1^. cle öautru «tu Vaubrun.
>1. k^tbvn; ll. C. ^Va^ner. Laron lle kein^ab-

(Abschrift vom Lucerncr Exemplar, Beilage zum Abschied.)
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«A4

Conferenz von Schwhz und Glarus.
Wesen. Ä. März.

LandcSarchiv Tchwyz.

Gesandte: Schwhz. Jakob Weber, Statthalter; Franz Betschart, alt-Statthalter; Joh. Gilg Jmling,
.^^sekelmcistcr. Glaruö. Balthasar Frculer, Landammann; Balthasar Müller und Kaspar Schmid,

e alt-Landammann;Fridolin Jsclin, Statthalter; Fridolin Streifs, Landeshauptmann;Joh. Jakob
"wer, Sekelmeister.

.. Nach stattgehabter frenndcidgenösflscherBegrüßung eröffnet Schwhz, diese Konferenz sei haupt-
^ 'ch angeordnet worden, um von Glarus zu vernehmen, wie von dieser Seite dem nach langem Streite
^ die Alp, theilö durch Landammann Schmid selig, sodann durch LandammannBeroldingenals Ob-

">»n gefällten bundesgcmäßcn Spruche, der Kosten halben, stattgcthan werden wolle, und zugleich, wie
" stch vergangener und künftiger Nuzung wegen vergleichen möge. Die Gesandtschaft von Glaruö
""ü einen Abstand und gibt dann zur Antwort, der lange Streit sei ebenso wie der lange von Glarus

^>abte Posseß nicht vergessen;man hätte aber erwartet, daß Schwhz der alten Kosten um so weniger
k"ke, dg Glarus an die Kosten schon etwas bezahlt habe; eigentlich habe Schwhz es nicht mit dem
k Glarus, sondern mit Particularcn zu thun, namentlich mit denselben wegen der Nuzung sich zu

gleiche,,, immerhin hätte Glarus, wäre der Entscheid zu seinen Gunsten ausgefallen, in solcher Manier
" Kosten wegen die Anforderung nicht gemacht; Schwhz möge die Kosten bciseits stellen oder doch ein
^iperamcnt eintreten lassen; wegen der Nuzung werde man sich finden; einige Particularen, welche
^ berühre, werden selbst eintreffen. Schwhz erklärt hierauf, der Kosten halben bei dem Spruch zu be¬
treu; der Nuzung halben komme es ihm nicht darauf an, ob ein Vergleich mit den Particularen ge-
Mn werden könne oder mit dem Orte Glaruö. Die von Glaruö angebrachte Erinnerung, daß von
'^zung der alten Kosten nicht die Rede gewesen sei, wird von Schwhz ebenfalls mit der Bemerkung

^^lZewiesen, daß bei der Verhandlung zu Einsiedel« dem Orte Schwhz vorbehalten worden sei, nach-
"lst'ch noch Kosten einzugeben. Da mau sich der Nuzung wegen nicht vergleichen konnte, erklärt Schwhz,

Präjudiz und Nachtheil des HauptspruchSin Bezug auf den gesuchten Vergleich und die Kosten,

^ Angelegenheit Gott anheimstellend, für alle ferucrn Kosten sich verwahren zu müssen. Glaruö be-
daß die Gesandtschaft von Schwhz instruktionsgemäß den billigen Wünschen nicht habe entsprechen

"neu. i,. Ucber eine von Landeöfähnrich Trümpi vorgebrachte Prätension, betreffend den Abzug von
Kapital sammt Zins, wird Schwhz rescrircn. v. Der Anzug von Glarus, daß von einer unter

^ ^ndvogteiverwaltungdes LandammannsAufdermauer in Gaster bezogenen malcfizischen Buße von
^ Gulden dem Orte Glarus, ungeachtet wiederholter Erinnerung, nichts zugekommen sei, wird von

i ebenfalls uä rekoronclumgenommen.

121
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«tS

Conferenz der evangelischenStädte nebst Straßburg.

Aarau. 2«.—2«. März (>6.-18. alt. Kal.).

Staatsarchiv Zürich. Zlllg, Absch. Bd. los, kol. l.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister;Joh. Heinrich Rahn, Sekelmeistcr.
Samuel Frisching, Schultheiß; Sigmund von Erlach, Benner. Basel. Joh. Rudolph Burkhard,
germeister; Christoph Burkhard, Dreierherr. Schaff Hausen. Joh. Kourad Ncukomm, Statth«^^
Joh. Jakob Stocker, Pannerherr. Straßburg. Joh. Ulrich Fried, Rath und Consulent.

». Zwar gab die Ankunft des Abgeordneten von Straßburg in Zürich und Bern zu dieser <5^
renz Veranlaßung z dennoch wurde nach abgelegtem Gruße zuerst vorgelegt ein Schreiben des Kurl"' ^
Karl Ludwig von der Pfalz vom Z, März laufenden Jahres an die XIII Orte, in Antwott auf
Schreiben vom 36. Januar, die Anzeige enthaltend, daß anstatt der gewünschten Herstellung der
kehrS durch Verlegung des Kriegs an den Oberrhein von Frankreichder Verkehr unterbrochen und ^
auf dem Reichstage der Beschluß gefaßt und bereits vom Kaiser publicirt worden sei, dem dccla" ^
Reichsfcinde weder Vorschub noch Zufuhr zu gestatten, besonders am Obcrrhein, wo der Bcsiz von ^
ach und Philippöburg dem Feinde die Vortheile der Commercien zuführen müßte und von woh^

des Kurfürsten Landschaft sowie die Nachbarschaft durch Senge», Brennen und Eintreibung von ^
tributionen verderbe und seine Linien bis an den Nekar auszudehnen drohe; nur wenn die Eidge'"^
ein Gesuch an Kaiser und Reich gelangen lassen, dürfte ein Mittel aufzufinden sein, ohne Verlczung
Reichsbeschlusses neue Verkehrswege zu ermitteln u. s. w. Ferner wird mitgetheilt ein Schreibe" ^
Konstanz vom 16. März, worin die Versicherung, daß die Schweiz von Constanz aus nichts wcrdc^"
fürchten haben, erneuert, aber auch unter Hinweisung auf den Krieg gewünscht wird, daß von der
aus schnelle Anzeige dahin gemacht werde, wenn etwas für Constanz Gefährliches im Anzüge st>

lich langte auch von dem Commandanten I. Kreis von Brcgeuz (dankbar für die im spanstche" ^
von Seite der Eidgenossen empfangenen Dienste) ein Bericht ein vom 16. März, daß laut auSgega^
Sage die französische Macht, nach Eroberung von Neuburg, gegen Straßburg vorgerükt und ihr
auf die Waldstädteund Bregenz gerichtet sei, man sich auch gerühmt habe, durch einige Orte der ^
Paß zu bekommen. Indem man aus diesen Berichte» ersah, daß sich die Kriegöparteicn zu neuem
rüsten und besonders auch der Schweizergränzc sich nähern, wurde zwekmäßig erachtet, mit Zustim' ^
Lucerns im Namen der XIII Orte, in einem Schreiben an den Kaiser das Anerbieten zu mache'" ^
ohne Schuld der Eidgenossenschaftmißlungene Neutralitätsuntcrhandlung wenigstens in Bezug
nächstgclegenen Gränzorte wieder aufzunehmen;zugleich wäre dem französischen Gesandten davon?'
zu geben und eine Tagleistungauszuschreiben.I». Die Stadt Basel wird auf ihre Anfrage, '"M ^
sich bei den kriegerischen Zuständen in Bezug auf Gestattung von Durchpaß und Verkauf von ^
und Munition zu verhalten habe, auf die im Defensionale enthaltenen Bestimmungen verwiest"- ^
Der neugeborenen Prinzessin Sophia Christina, Tochter des Markgrafen Friedrich Magnus, werde"
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^ dier evangelischen Städten als Taufpathen zwei goldene Schalen von ungefähr 800 Reichsthaler
^M) als Pathengeschcnk bestimmt. «I. Von Zürich wird angezeigt, daß der Abt von St. Gallen den

"üclischei, Ahxjnthal wieder die Weiber- oder Hebammentaufe zugemuthet habe, daß ihm deßwegen
^schrieben,von ihm darauf geantwortet, endlich einstweilen die Sache auf die VIII im Rhcinthale re-

thesi"^" abgestellt worden sei. Es sind daher für den zutreffenden Anlaß Instructionen zu er-
lich ^ >n die Stadt Mühlhauscndiese Zeit her ziemlich ungleich geleistet und nament-
ha, beiden leztcn Malen nichts beigetragen worden ist und man ihm nun zugemuthet
tl», ^ Mannschaft Geld zu liefer», wollte Basel den Bund so auslegen, daß die Stadt Basel nur

" , wenn sie nicht auch selbst in Gefahr sei, für Mühlhauscn in Anspruch genommen werden könne.
Die den AmhraldismuS betreffende Formel wird von Zürich und Basel ratificirt, von den andern

sich Abschied genommen;dann wird einhellig gut gefunden, daß das lateinische Coneept zur
^^ezung >n das Deutsche bei den Gelehrten der IV Städte in Circulation gebracht, dann auch an
^'gclsich GlaruS und Appenzell, Mühlhauscnund Biel zur Ratificationals Gesez und Regel für die

unst eingesandt, endlich auch nach eingekommenemallgemeinem ConsenS von dem gemeinsamen evau-

»nf Ministerium der Stadt Genf mitgcthcilt, jedoch nicht gedrukt werden soll. Beigelegt wird eine
^ "eun Punkte reducirte, von Pfarrer Kaspar Waser verfaßte Formel. K. Glarus berichtet über die
^^kuheitcn der Evangelischen im Toggenburg und was seit dem leztcn Bericht vom 5. Januar sich

' >agcn habe. In vier Kirchen sei monatlich eine Kinderlehrc zu halten gestattet worden, in acht Doppel-
^ ^ Monate eine Kinderlehrc statt der dafür unterlassenen Predigt; von den Be-

so." ^ Prälaten sei erst ein oder zwei Tage vorher die Haltung der Kinderlehrc angezeigt worden,
^ ^ f Man sie nicht am Sonntag vorher von der Kanzel verkünden konnte. Ferner wurde vorgelegt ein

^ ^ ^ November 1674 auf Jnterposition einer Dcputatschafl von Glarus zwischen dreißig Ab¬

esse toggcnburgischen Gemeinden und dem Abte von St. Gallen getroffener Vergleich, kraft
^ Zallstätte zu Lichtensteig anerkannt, der Zoll von außer Landes gehenden Productcn vom Käufer

lllltällige künftige Zollstcigerung von Schwhz und Glarus entschieden werden soll, dagegen

chch weltlichen Beisizcr bei dem Prädicantencapitcldie Dcputatschaft der Gemeindenzwei
Männer als Beisizcr erwählen, die Prädicantenaber drei andere dem Fürsten in Vorschlag bringen

denselben einen dritten Bcisizer ernennen, auch wenn etwa künftig die Landschaftauf
bei ^'^6 von Weltlichen verzichten wolle, der Fürst nichts dagegen einwenden werde. Diesem war
t8 ^ errichtete Zollordnung selbst (der höchste Ansaz ist vom Zentner Salpeter oder Pulver von

5 Bazcn; der niederste von l0 Pfund Schmalz, Käse, Zigcr u. dgl. I Heller). Unter
^ Besten der Glaubensgenossen im Toggenburg bewiesenen Eifers wird Glarus zu Fort-

^ "ti leincr Thätigkeit ermuntert und der erforderlichen Unterstüzung versichert. I». Auf Begehren deö
H^^"kten von Straßburg wurde eine Volkshilfe von 500 Mann von Zürich und Bern unter der
h^, bewilligt, daß denselben ihre freie Religionsübunggewährt, den bernischen Zuzügern, die bis-

"ur h Gulden Sold hatten, 7 Gulden, wie den Zürcher», bezahlt, der Pfarrer Wolleb von Straß-
<!ms ^ kranken Soldaten gehabte Mühe den Hauptleuten zu einer angemessenen
z^s ^^üung empfohlen, den Offizieren eine gemeinsame Instruction mitgegebenwerden soll. Dem flau¬

en Gesandten St. Romain, der durch Herrn de la Louböre seine beifällige Zustimmung ausgedrükt,
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und dem holländischen Gesandten Malapert, der ebenfalls seine Freude über die der Stadt Straßbu^
bewiesene Freundschaft bezeugt hatte, wird von der Übereinkunft Mittheilung gemacht. I. Das
früher entworfene Schreiben an Venedig wird, weil man bei der Herrschaft mit gelinden Worten n>P'
ausrichtet, verschärft: Man habe mit Volksaufbrüchen und Pässen den Bundesvertrag pünktlich erfu
während Venedig so zurükblieb, daß große Summen nachgelassen werden mußten und jezt abermals
Pensionen ausstehen, deren vorangehendeunfehlbare Zahlung erwartend man übrigens, bei Ablauf
zwölfjährigen Termins, zur Erneuerung des Vertrages geneigt sei.

«t«

Conferenz von Schwyz und Glarns.
Einsiedeln. 1K7S, 8. April.

Landesarchiv Schwyz.

Gesandte: Schwhz. Franz Ehrler, alt-Landammann; Franz Betschart, Landesfähnrichl
Actuare Jakob Weber, Statthalter, Joh. Gilg Jmling, Landessekelmeister, Richter Heinrich AbegS
Gesandter Victor Schorns. Glarus. Fridolin Streifs, Landeshauptmann;Franz Gallatin, alt-La»^
sekelmeister.

Der um das Brunälplein ergangene Rechtsspruch hatte GlaruS vermocht, am 2. März sich "«t

Schreiben an den gewesenen Obmann, Landammann Joh. Peregrin von Bcroldingen, lobl. Ortes ^
zu wenden, um in Bezug auf die neuen nnd alten Kosten eine Moderation zu erlangen. Nachd^
genannte, ebenfalls anwesende Obmann dieses Schreiben vorgelegt hatte und von der Glarner Gesa"
schaft die Billigkeit des Begehrens noch näher auseinandergcsezt worden war, erwidert die Gesandte
von Schwyz, GlaruS habe durch Verzögerungdes Streites die vielen Kosten selbst verschuldet, .
bei jeder Verhandlung seine Kosten in'ö Recht gelegt. Indem GlaruS antwortlich hinsichtlich der a
Kosten sich nicht erinnern konnte, daß sie in das Recht gesezt worden seien, und nur in dieser Mzic>
Milderung verlangte, beschwert sich Schwyz über ein an Uri gerichtetes beleidigendes Schreiben, das>
wisse Verehrungen imputire und das man schriftlich oder mündlich kräftigst zu rügen sich vorbei
Glarus erwidert, jenes Schreiben werde von Herrn Weiß verfaßt sein und gehe insoweit das Ort
nichts an, sondern Particulare. Auch der Obmann behält sich vor, seiner Zeit entweder selbst oder d»^
seine Obrigkeit jenes ungebührliche Schreiben zu beantworten. GlaruS stellt schließlichdarauf ab,
möge der Obmann das Begehren von GlaruS in Erwägung ziehen und die Gebühr walten law'
Schwyz stimmt bei. Hinsichtlich der Nuzungen wird der Antrag des Obmanns beiderseits angens'»^^
nämlich: derselbe möge auf Mittel denken, um einen Vergleich sowohl um die vergangenen als künst^
Nuzungen zu Stande zu bringen.
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«tV.

Conferenz der III alten Orte.

Brunnen. I«7S, S. Mai.

Landesarchiv Stidwalde».

Gesandte: U ri. Karl Emanuel Bcßler, Landammann;Joh. Percgrin von Beroldingen, alt-Land-
">ann und neuerwählter Landvogt im Thurgau. Schwhz. Kaspar Abhberg, Landammann; Wolf

strich Reding, alt-Landammannund Panncrherr; Franz Ehrler, alt-Landammann; Jakob Weber,

^^^ter; Franz Betschart, Landeöfähnrich; Joh. Gilg Jmling, Sekelmcister; Joh. Rudolph Bclmont,
^aths. Unterwalden. Landesfähnrich Kaiser, Statthalter, und Joh. Kaspar Ackermann, alt-

^twgt, Nidwalden (Obwalden entschuldigt).
An den eidgenössischen Gruß schloß die Frage sich an, ob der Abschied vom Rütli die Zustimmung

eröffnet, von der dortigen Maienlandsgemeinde sei derselbe kräftigst confirmirt

^ k", stellt daher den Antrag, über die Ausführung des Unternehmens besonders noch mit Lucern
e zu confcrircn. Dasselbe wird von Uri und Nidwalden (Obwalden hatte seine Abwesenheit

huldigt) mitgetheilt, daher beschlossen, bei Luccrn die Anfrage zu stellen, ob das daselbst mit Beifall
Project ratificirt worden sei, in welchem Falle ihm die Veranstaltung einer Völkischen

^ kkcnz anheim gestellt werde. Nach Zug wird eine Gesandtschaft abgeordnet, und zwar von Uri und
btt» ^ eventuell auch von Unterwalden, um die Theilnahmean dem Unternehmen daselbst zu för-
kstd Abordnung wird an Zug schriftliche Anzeige gemacht. I». Der spanische Ambassador

krustlich an die schon vor einem Jahre versprochene Pension erinnert. «. Uri soll Obwalden
^ ParmesanischeRechnungsgeschäfteinzutreten.° «I. u. «. (S. u. Bellenz), k. Der An-

^ucerns entgegen, daß die Handwerksleute,besonders die Sattler, der dortigen Handwerksordnung

^ rworfen seien, hält man an dem Grundsaze fest, daß jedes Ort über seine Leute zu disponiren befugt
s^„ ^tchrr wird nach Lucern geschrieben, man möchte nach der in Baden gemachten Disposition jene An-

lassen, zx. (S. u. Bellcnz zc.). I». Das Salzgcschäft müsse, berichtet Uri, noch an eine
Gemeinde gebracht werden; dieß hindere aber nicht, die Vorbereitungen zum Tractate sortzusczen. I.

' u- Bellenz w.).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

U. «. »x. I. Art. 533-339.
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«t8.

Conferenz der V katholischenOrte.
Lucern. 1t»7S, 18. Mai.

Staatsarchiv Luceru. Allg. Absch. Bd. I^XII, kol. 30.

Gesandte: Lucern, Joseph Amrhhn, Schultheiß; Karl Christoph von Flcckcnstein; Heinrich ^

beide des Raths. U r i, Joh, Karl Emanuel Beßler, Landainmann; Joh. Peregrin von Bcrolding^-
alt-Landammann. Schwhz. Kaspar Abhberg, Landanimann; vr. Jakob Weber, Statthalter.

waldcn. Johann Jmfeld, Landammann und Pannerhcrr von Obwaldcn; Franz Ackermann,

ammann von Nidwalden, Zug. Karl Brandenberg, Landeshauptmann; Ulrich Schön, des Raths«

«. Da das zu Wiederherstellung der Achtung und der Einigkeit in der Zusammenkunft im -

begonnene Werk seit der Decembcrconfcrcnz in Lueern liegen geblieben ist, haben jungst die III

einer Conferenz zu Brunnen sich verabredet, eine Tagsazung der V Orte zu Fortsczung desselben zu ^

langen, welchem Begehren Lueern durch Veranstaltung dieser Conferenz entsprochen hat. >»« Bev^ , ^
jedoch in das Hauptgeschäft eintrat wurde, nach abgelegtem Gruße, die von dem Kaiser Hinsicht^

Neutralität an Zürich eingelangte Antwort in Berathung genommen und an Zürich die Erklärung ^
geben beschlossen, bis die Antworten der Mitverbündeten des Kaisers eingegangen seien werde ss

Zeit vergehen, daß die Angelegenheit wohl auf die Jahrrechnuug aufgeschoben werden könne; >"

könne man sich, wenn die Umstände größere Eile gebieten, auch dazu verstehen, acht Tage vor ^

wöhnlichen Zeit oder noch früher zusammenzukommen, Da Lueern und Zug über die bei der . ^
Versammlung gemachten Anträge sich noch nicht bestimmt ausgesprochen haben, wurde einleitend das ^

dauern ausgesprochen, daß man auf Tagsazungcn so oft zu allen guten Vorschlägen sich geneigt
erkläre

und zusammenzuhalten verspreche, und wenn sich dann nur von ferne eine Pension zeige, daS ^
Verls""

doch
sprechen vergesse und jedes Ort nur trachte, das Geld zu empfangen, wodurch alle Achtbarkeit

gehe; „und ob man zwar bisweilen vorwende, daß die Schuld an dem gemeinen Mann sei, beschoß

demselben gar oft Unrecht und liege die Schuld vielmehr und allermeist an den Aufweisen! dcS gomo> ^

Manns, welcher von denselben aufgewickelt und verführt werde, und mache das Gern-Werdcn eben ^
dergleichen Ungelegcnhcitcn." Hierauf erwidert Lueern berichtigend, nach Eingang der Antworte»

Freiburg und St, Gallen habe Lueern dieselben am 4, Januar den Orten mitgethcilt und sie cingola

zu entscheiden, ob Zürich um Versammlung einer allgemeinen Tagsazung ersucht werden solle, aber

von Uri und Schwhz keinerlei Meinungsäußerung erhalten Bei der zweiten Umfrage wird a»l

Versicherung, der Abschied vom Rütli bezweke hauptsächlich, den Abschied vom 16, Juni 1676 aufznfub^

und die Ucbcrtrctung desselben mit einer Strafe zu belegen, erwidert, es werde sich sonderbar ausnoh"^

daß während solcher Verhandlungen beide Orte, welche die Sache angeregt haben, einen VolkSautb

für Frankreich bewilligt, Uri zwar das Volk nicht aufgebracht, Schwhz dagegen sich sogar verbindlich ö

macht habe, die aufgebrachte Mannschaft auf den Musterplaz oder vor den französischen Gesandte»

stellen und, nachdem sie solches sich erlaubten, nun andere Orte mit Strafe bedroht werden sollen, »'^

sie Aehnliches zu thun sich herausnähmen. Indessen vereinigt man sich zu der Schlußnahme, Zürich
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^ Vorschlage in Kenntniß zu sezen, damit auch die übrigen Orte auf künftiger Jahrrcchnung darüber

^ ruirt erscheinen, «I, Die vom Grafen Casati eingegangenen zwei Schreiben werden mit der Bemer-
3 erwidert, daß die Orte der ihnen anderswoher gemachten Zumuthungen ungeachtet ihre Bundes-

^'d Erbeinungspslichtcn nicht beiseitS sezen, daß jedoch das Ausbleiben der wiederholt zugesagten Satisfaction

Nen befremdend vorkomme, v. Lueern trägt vor, daß in Bezug auf die Neutralität des Biöthums

^!el von dem Kaiser auf das an denselben ergangene Schreiben keine Entschließung erfolgt, unterdessen
^ Feldzug wieder eröffnet und auf des Bischofs Ersuchen das Begehren bei dem Kaiser erneuert, auch

GcncraUieutenaiit Graf Montecuculi die Sache empfohlen, von diesem jedoch erklärt worden sei, seine

'»achten beschränken sich auf die inilitariu. Ebenso, fügt Lueern bei, sei auf Ersuchen des Bischofs

^ezug Frankreich confiScirten geistlichen Gefälle desselben im Elsaß und Suudgau an

" französischen Gesandten St. Romain und an den König geschrieben worden, I. Da die vordcröstcr-

Regierung zu Freiburg dem Herrn zu Bernau am Rhein gegen seine rebellischen Unterkhancn

' ^ansingen so schlecht bcholfcn ist, und auch den löblichen Orten auf ihr andermaligcS Schreiben keine

^ '»>ort hat erfolgen lassen, wird der Kaiser gebeten, der Sache Abhilfe verschaffen zu wollen, und zugleich
^ Vater Heinrich Rcding, Beichtvater der Kaiserin, um seine Mitwirkung ersucht. K. Der Antrag,

v, wie bereits der spanische, so auch der französische Gesandte an die Entrichtung der Satisfaction ge¬

ahnt werde, erhält durch Lueern die Abänderung, daß dicß gemeinsam mit den übrigen Orten geschehen
"> es könnten sonst leicht an die V Orte Zumnthungen gemacht werden, auf die sie nicht gerne allein

»arteten. Ii» Dem im Thurgau wohnenden Convertitcn Heinrich Wicscr von Zürich wird in Bezug

kleine im Reiche, besonders im vorderöstcrrcichischcn Gebiete, arrcstirtcn Ansprache» eine Recomma»-

an den Landvogt von Baden bewilligt, daß die aus jener Gegend in die Grafschaft Baden ge¬

achtete,, Effecten mit Gegenarrcst bedroht werden. I. Das Geschäft des Rittmeisters Sulzer wegen der

^»dtschrcjberin Hegner in Wintcrthur, sowie die Rechnung um das Einkommen des Sicchcnhauseö zu
^gach jm Rhcinthal bleiben bis zur badischen Jahrrechnung eingestellt, k.» (Uri und Lucern). Uri be-

mit Lueern zwei Anstände, nämlich, daß ein junger Sattler Alois Romain aus Uri bei den Hand-

^ siiieistern zu Lueern nicht ehrliche Aufnahme finde, und daß der Schiffherr Mehcr den Schifflcuteu

^ Uri die Fußgänger aufzunehmen nicht gestatten wolle und ungute Worte gegen Uri gebraucht habe.
^>i erläutert in erstercr Beziehung den herrschenden Handwerksbrauch, dem die Handwerker von Lu-

selbst sich unterziehen müssen, wenn sie auswärts als ehrlich gelten wollen; hinsichtlich des Schiffherru

^^er wird versichert, daß ihm bereits ein Verweis gegeben worden sei. I. (Die Schirmorte von Engel-
Auf Klage NidwaldenS, daß der Prälat von Engclberg bei dem Verkauf der Alp Fang, von der

^ ^heil in der Jurisdiction NidwaldenS liege, den Ehrschaz verlangt und auf Verweigerung desselben

Käufer den Bezug der Alp verboten habe, also auf einem Rechte beharre, das ihm nicht zukomme,

^ dem Prälaten geschrieben, er möge den Aufzug auf die Alp gestatten und den Streit auf dem Wege

Eltens beilegen lassen. i»i. Daö bei Ausfertigung des Abschieds eingelangte Schreiben Zürichs (ll. ll.

^ Ma> a. K.) erklärt sich hinsichtlich des Zeitpunktes für Abhaltung der nächsten gemeinsamen Tagsazung
Ansicht der V Orte einverstanden.
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«tS

Conferenz von Schwyz und Glarus.
Einfiedeln. 107S, 20. Mai.

Landesarchiv Schwyz.

Gesandte: Schwhz. Franz Ehrler, alt-Landammann;Franz Betschart, alt-Statthalter; Joh-
Jmling, Landessekelmeister; Richter Heinrich Abegg. Glarus. Fridolin Streifs, Landeshauptmann,
Frauz Gallatin, alt-Landeösekelmeister.

Alt-Landammann Joh. Pcregrin von Beroldingenvon Uri, erwählter thurgauischer Landvogt,
beiderseits, von Schwhz und Glarus, crkieseter Obmann im Streit über die Brunalp, eröffnete die M
Handlung über die noch hängende Kostenfrage dadurch, daß er das Verzeichnis; der über dem Streite a
gelaufenen Kosten vorlesen lassen wollte. Glarus verzichtete aber auf Verlesung des ganzen Verzeichnis
und bezog sich einfach auf das am 8. April gestellte Gesuch. Schwyz dagegen erinnerte, daß auch duu
erfolgtem Spruche aufgelaufenen Kosten von Glarus verschuldet seien und aufgerechnet werden mülft"'
Auf den Anzug des Obmanns, daß er mit großem Bedauern vernommen habe, wie er in GlaruS
schrieen werde, einen schändlichen Spruch gethan zu haben, während er doch keine Mühe gespart hifte,
für Glarus billige Vermittelungzu erzielen, und auch bei Schwyz einige Nachgiebigkeit zu erreichen
hoffen dürfen, von GlaruS jedoch dazu nicht Hand geboten worden sei, wiederholt die Gesandtschaft
GlaruS, zu jenem Geschrei keine Veranlassung gegeben und einzig den Entscheid über die Kosten verlang
zu haben. Nachdem Schwhz nochmals auf Ersezung der laufenden Kosten gedrungen hatte, erklärte del
Obmann, wenn er einen fernern Spruch fällen solle, müssen die Parteien ihm die frühern Sprüche y'
Händen stellen; und da Landschreibcr Zumbrunnen, der dieselben verfaßt hatte, nicht anwesend war, st^
er den Antrag, den Entscheid bei Hause durch den Landschreiberanfertigen zu lassen. Dieß wird beider
seits zugegeben. Indem nun die Säzc von Schwyz die Vergütung sämmtlicher Kosten auf die jed^i
von Schwyz erklärten rechtlichen Vorbehalte begründeten, diejenigen von Glarus auf einer Modcrat'^
bestanden, blieb der Entscheid dem Obmann anheimgcstellt.Endlich verlangte Schwyz, daß auch, ^
Spruch des sel. LandammannsSchmid, zur Marchunggeschritten und die dießfälligen Anstalten zu trefft"
dem Obmann überlassen werden soll. Allein GlaruS erklärte, hiefür keine Vollmacht zu haben, will ab^
die Sache seinen Obern hinterbringen,die sich hiezu wohl willig erzeigen werden.

«S«>

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
Brunnen. I07S, 2«. Mai.

Landesarchiv Ridwalden.

Gesandte: Uri. Karl Emanuel Beßler, Landammann und Pannerherr; Karl Franz Schmid
(Joh.) Pcregrin von Beroldingen, beide alt-Landammann.Schwyz. Kaspar Abyberg, Landammann;
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^ler, alt-Landammanu;Jakob Weber, Statthalter; Franz Betschart, alt-Statthalter; Joh. Gilg Jm-
Ü"!l. Sekelmcistcr; Joh. Rudolph Bclmont. Nidwalden. Franz Ackermann,Landammann; (Joh.)

Stultz, alt-Landammann,Landeshauptmannvon Ob- und Nidwalden.
In der Streitigkeit zwischen Landvogt Stultz von Bellenz und Karl Chichcrio (entstanden aus

"'"gen verdrießlichen Worten, die Leztcrer fallen ließ) äußerte Uri das Befremden, daß Nidwalden, ohne
den andern regierenden Orten Rath gepflogen zu haben, den Chicherio citirte. Nidwalden erwiderte,

einer Antwort hierauf nicht instruirt zu sein, dagegen auch keine Aussicht auf einen gütlichen Com-
^onnß gebe» zu können. Auf die Einwendungvon Uri und Schwhz, daß sie zu einer in Bellenz ge¬
sehenen Sache mitzureden das Recht nicht aufgeben, bezog sich Nidwalden auf seine Souveränität. I».

wünscht Beilegung deö zwischen Landammann Ackermann und Landvogt Lusser obschwcbenden Han-
^6. Hierauf bezieht sich Landammann Ackermann einerseits zu seiner Rechtfertigung auf die bereit lie¬
genden Ortsstimmen, Rtcesse und Liberationen, anerbietet andererseits, sofern Lusser Geld, Schriften oder
Bürgschaften um das, was bereits tazirt und ihm, Ackermann, gut erkannt worden sei, bei Schwhz hintcr-

dasselbe thun und den Streit nochmals neu behandeln lassen zu wollen; nur heute seze er nichts
Rechte. Lusser behauptet, keine Schuld zu tragen; denn er habe jederzeit Antwort gegeben und habe

üch nach den Befehlen seiner Obrigkeit gerichtet, das zu eröffnen. Nach dem Abstände Ackermanns und
Essers fanden die Gesandten, es sollten beide nochmals einen Vergleich versuchen lassen, widrigenfalls
"bcr die Kundschaften aus Bollcuz nach Brunnen berufen und verhört werden. Sie konnten endlich be-
"det werden, dem Landammann Beßler und dem Statthalter Weber die Ausgleichung anHeim zu stellen.

Dem Commissär von Bellen; wird bedeutet, daß er das bekannte Felleisen und den Bericht wegen
von Mahland projeetirten Tratte oder Korns halben nach Uri übermitteln solle. «I. Nach Verhörung

^ von den III Bünden eingekommenenSchreibens, betreffend den Dnrchpaß des Salzes in die ennct-
b'rgischen Vogteien. wird gefunden, daß (da der Durchpaß verweigert wird) jedes Ort darüber auf die
Tagsazung nach Baden instruircn solle, e. (S. u. Bellcnz :c.). t. (S. u. Sargans). Schwhz
öffnet, daß der Rütliabschicd von der dortigen Landögemcinde nochmals bestätigt und eine Gesandtschaft
^wählt worden sei, um an den gehörigen Orten in Gemeinschaft mit Uri und Unterwaldcn dem Untcr-
"ehmcn Eingang zu verschaffen. Diese beiden Orte, obwohl ohne Instruction, hielten angemessen, damit
^ zur badischen Tagsazung einzuhalten und dann die Gelegenheit zu benuzcn, um noch mehrere Orte
zu>n Beitritt zu bereden.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten'.
Targans, t Art. 165. Collaturrecht zu Wartau.
Allenz zc. « Art. 513.

122
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«St

Rechnungs-Conferenz der die Voqteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherlitz, Grandson und
Murten regierenden Orte Bern und Freiburg.

Murten. 1t»7K, Z.V.—?2. J^ni (.lt. Mai bis Z. Juni alt. Kal.).

Staatsarchiv Bern. Freiburger Absch. Bd. 0, s. «is.

Gesandte - Bern. Rudolph Wurstembe-ger, Sckelmeistcr wälschcn Landes, und Joh. Anton

berger, Venner, beide des Täglichen Raths. Frei bürg. Peter Müller, Sckelmeistcr, und

Peter Vonderwcid, Gencraleommissär, beide des Täglichen Raths; Prothasius Alt, Stadtschreibcr.

Im Namen ihrer Herrn und Obern sichern die Gesandtschaften einander eidgenössische Treue u>

Freundschaft zu. I» i», (S. u. die betreffenden Pogtcien). i». Auf die von dem Herrn von

(bernischen Gebiets) erhobene Klage, daß die Gcmeindsgcnosscn von Prevondavauz (freiburgisclM

bietö) an die Pfarrei Denezh die schuldigen Zinsen u. s. w. darum verweigern, weil die vor der Rclijll^ ^

änderung dieser Pfarrei obgclegencu Fuiictioneii auch nicht mehr geleistet werden, fand man angcnnW'

einem Abtausche solcher über die Gränzcn hinüber greifenden Verbindlichkeit Statt zu geben. "

(S. u. die betreffenden Vogteicn). Bern wiederholt den Antrag auf Verlegung des StäM^
von Murten nach Stäfis, was Frciburg in dcit Abschied nimmt, x Freiburg verlangt Aufschluß,

Bern wirklich den Oberländern die Ausfuhr des Aukens nach Freiburg verboten habe. Die Gesandt^

Berns hält dafür, es sei das Verbot der Ausfuhr außer die Eidgenossenschaft mißverstanden morde"-

? (S. u. Grandson). I»I». Die Gemeinde Combrcmont lc-pctit und andere Gemeinden verwende

sich für Jean Bonvitt von Eombrcmont wegen eines Feicrtagsbruches, dessen er sich am St. Micha^"^

im Amte Vuisscns schuldig gemacht zu habeil von einem Manne verklagt wurde, der selbst an jenem Ta^

mit dem Pfluge gearbeitet habe, vom Landvogt aber nicht bestraft worden sei. Bern trägt an, laut

schied von 1605 in solchen Dingen sich zu vertragen u. s. w. Frciburg glaubt vor allem aus sordcr» Ü

sollen, daß der Landvogt von Milden nicht ähnliche Ucbergriffe mache, e«. (S. u. Tscherlitz).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnhciten-

Bern-Freib. Logt, «deich. «i Art. 25.

Schwarzenburg. i». i, I. Art. 104-106.

Orbe mit Tschcrlitz. I'. 9,. U I « e« Art. 219-225.

Grandson «. »»,. ^ Art. 363—370.

Mutten e «I 1 v. Art. 496-499.
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«SS.

Gemeineidgenössische Jahrrechnungs-Tagsazung,
Baden. 3V Juni

^'"»»Sarchiv «usern. Allg. Absch. Bd. I-XII, kol. So, — Staatsarchiv Äürich. Allg. Absch. Bd. l«S, toi. SS. — Kantonsarchiv
Aar»»». Allg. Absch. Bd. 25.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzcl, Bürgermeister; Jol). Heinrich Holzhalb, Statthalter.
Sainncl Frisching, Schultheiß; Joh. Rudolph voil DicSbach, Bauherr. L u c c r n. Joseph Am-

Schultheiß; Heinrich Pfpffcr, des Raths. U ri. Karl Emanucl Bcßlcr, Landammann; Julius
^Ulrich Crivclli, dcS Raths. S ch w h z. Kaspar Abhberg, Landammann ; Or. Jakob Weber, Statt-
^lter. U n t e r w a ld en. Joh. Peter Jmfeld, alt-Landammann, und Johanil Jmfeld, Landammann
iüarb auf dieser Tagsazung), von Obwalden ; Franz Ackermann , Landammann von Nidwalden. Z u g.
^rl Brandenberg, alt-Ammann; Andreas Jtten, Sekclmcistcr. G l a r n s. Balthasar Frculcr, Land-
^'"Nann; Fridolin Jselin, Statthalter. Basel. Johann Rudolph Burkhard, Bürgermeister;Christoph
Burkhard, Dreicrhcrr. Frei bürg. Franz Peter Vondcrwcid, Sckclmcister; Joh. Georg Reiff, Bur-
^»icjster Solotburn. Pctermann Suri, Schultheiß; Joh. Georg Wagner, Penncr. Schasf-

^" > e n. Joh. Konrad Neukomm , Statthalter; Joh. Jakob Stocker , Sckclmcister. Appenzell,

^^nrad Fäßler, Landammannvon Jnncr-Rhodcn; PclagiuS Schläpfcr, Laiidammann von Anßcr-Rhodcn.
von St. G a l l c il. Fidel von Thnrn, Landeshofmeister;Franz Ludwig Rcding von Biberegg,

^ Raths, Obervogt. Stadt St. Gallen. Joachim Haltmcher, Bürgermeister;Jakob Hochrütincr,
^ugherr.

Bei dem eidgenössischen Gruße versicherte man sich gegenseitig des guten Willens, zu Erhaltung
^ herrlichen Freiheit in Eintracht zusammenzustehen, und fand dann in Bcrathung des Defensional-

^escns keine Vcranlaßung zu Abänderungen. I». Aus einem Schreiben der III Bünde, betreffend die
hosten des Defcnstonalzuzugö und die Erneuerung ihres Bundes mit der Eidgenossenschaft,geht hervor,
^ ein Mißverstand eingetreten ist. Es wird daher geantwortet, die Meinung sei, daß wie ihnen bei
übliche,,, Angriffe nicht bloß die besonders mit ihnen verbündeten, sondern alle eidgenössischen Orte
^ eigene Kosten zu Hilfe kommcn, sie dasselbe auch, gemäß der zu Whl gemachten Dcfcnsionalordnung,
Kgen eidgenössischen Orte thun sollen; über Erneuerung des Bundes mögen sie mit den mit ihnen
^bündele» Orten sich verständigen, die andern Orte seien hierüber nicht instruirt. e. Wenn AuszugS-
^ Zuzngsmannschaft nur aus einzelnen Orten, wie z. B. lezthin nach Basel, marschircn muß, so sind
^ Kosten nach Vcrhältniß auch auf die Vogtcicn zu verthcilcu. «I. I a ungeachtet aller bisherigen
"»date immer noch schlechte Rcichsmünze eindringt und das gute Geld hinausgeht, werden bei Strafe
^ Confiscation der Waaren und des Geldes die ganzen, halben, Viertels- und Achtclsguldcn,

Aschen, Dreikrcuzerli, halbe Bazen Rcichsmünze verboten, so daß zwar auf dem Zurzachcr Markt Fremde
einander mit jenen Münze» verkehren, auch Einheimische, die im Besiz solcher Münzen sind, die-

^ über den Rhein hinaus fördern, nicht aber für sich in Empfang nehmen mögen, und in Appen-
St. Galle», Rheinthal, Grafschaft Baden, Thurgau der Ncichsgulden als guter Gulden, der halbe
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ReichSgulden als guter Halbgulden gelten, das ReichSort auf 4 Zürcherbazen, der Achtelsguldenauf l /'
Lucernerbazcn, der Groschen auf Z Zürcherschillingherabgcsezt und bei unvermeidlicher Annahme sog
wieder über die Gränze geliefert werde. Diese Verordnung solle aller Orten publicirt werden. V»
Schaffhausen meldet, daß dort in lezterwähnter Weise verfahren werde, droht Basel die in großer o",
daselbst in Umlauf befindlichen Schwhzcrörtli zur Auswechselung hcimzuschikcn, wogegen dann
die Oertli und sein Münzregal in Schuz nimmt. Zulezt stimmen alle Orte in der Ansicht zusa»""^
daß es besser wäre, einstweilen in allen Orten das Ausmünzeneinzustellen, t. Der französische

St. Romain hält bei seiner Audienz einen Vortrag, den er mit folgenden Worten eröffnet: "Lw» ^
In röxonso, guo Vous uvo? ro^uo llo I'Lmperour sur In Neutrulitö, n'on laisso uucuno osxormme ^
gu'ollo n'ait rion llo pueistguo ni äs civil, jo n'ui pus vaulu uumguor llo vcnir ü votro viotts t^ee
ploiu pouvoir, gno le Uoi, suivant votro äesir, m'a onvo^ö pour eotlo ullüiro, I'on no in'u llounö' u

pari äos röponsos llo 8u Nujostll Imperiale sur In noutruliw <lc l'ovöclrll llo Uuslo; muis si oo, ^
j'on ai uppris est vöritadio, oilos kont voir encoro plus ciuiromont guo In Nnison ll'^utricdo ue
ni pnix ni ropos en aueun liou et gu'ollo n llossin cle mottro Wut lo monllo on guorre. Ii ^ut ^
gu'elio x ^e>it toujours portöo ll'uno grnnllo nrllour, puisgu'ollo n'u uuoun öZarll n In Situation et "

kniklosso llc cot ovöclrll ni nu pou äc soeours, gu'ollo eu peut tirer. ,1'ospöro guo los Uounbles ^
Ontkoliguos so souvioncli'ont clo co gu'ils ont llcrit et knit osporor au Itui sur es sujot, ot so Von» ' ^
n juger gui sont eeux gui voulont le troulllo partout ot gui llövoiont on osporanee los ötats lles a ^
ou lo Itoi, gm necorllo la noutralitö n toutes eoux gui la lui lloinnnllout et gui a llonnö les maws
tout eo guo los Mcliatours ont proposö, pour korinor uu autro assomlilöo pour la pnix, ou la M ^
ll'^.utriclio, gui, aprös avoir ronipu l'assomblöo clo Lologne pnr un attentat inoui avant eo tewp^'^
rejottll los oxpollients proposös par los Nellinteurs pour on kormor uno nouvollo et gui no vout aceo^^
llo noutralitö n porsonno.« Bei dieser Beleuchtungder gegnerischenPolitik schildert der Gesandte ^
die Roth Frankreichs, in welche Oesterreichs Haß und „Streitmacht" dasselbe seit 1671 gebracht habei'
indem er die Bemerkung mit einfließen läßt, daß die Schwcizertruppen in Roussillon gegen Spa
stehen und überhaupt die Schweizer von jeher über ihre Schuldigkeit hinaus gegen den König und >
in gleichem Maße gegen die Schweizer Bundestreue geübt, die beiden österreichischen Häuser dag
stets nur nach Zerstörung dieser Verbindungund Unterjochung der Schweiz getrachtet haben, bietet er
Memorial an über den wahren Sinn, den die Eidgenossen von alten Zeiten her der Erbeinung geiff ^
Wie der Kaiser, heißt es dann in diesem Mcmoriale, die befreundeten Holländer zum Kriege gegen

reich gereizt habe, so habe der Graf Casati keinen Schritt gcthan, der nicht denselben Erfolg bei den ^
genossen zur Absicht gehabt hätte; wenige Gelder oder keine habe er den Gemeinden, viele aber

Particularen zukommen lassen; in die Geheimnisse der Familien habe er sich eingeschlichen, um stch ^ ^
Anhang zu machen; falsche Nachrichten habe er ausblasen lassen von Konstanz her, von BregenZ, ^
Feldkirch, um Mißtrauen gegen Frankreich zu erregen und die Zurükziehung der Schweizertruppe"^
den Niederlanden zu bewirken, alles, wie behauptet wird, in Kraft der Erbeinung von 1511, die
Grunde nichts anderes sei als eine Zusammenfassungder beiden vorangegangenen, mit Erzherzog Sigw
geschlossenen, die gute Nachbarschaftder vorderöstcrreichischcn Länder und Burgunds bezwekenden '
auch in den Bündnissen mit Frankreich nie oder doch nicht auödrüklich vorbehaltenwurde, indem
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ewige Friede Oesterreich nur insofern vorbehalte, als es der angegriffene Theil sei, die Krone

^nien dagegen als solche dabei gar nicht anders betheiligt sei, als nur in Bezug auf die an das dort

3'ncilde Haus abgetretene Freigrafschaft Burgund und keineswegs in Bezug auf die Niederlande; über-

/"Ht sei der der Erbeinung gewesen, der Eidgenossenschaft Ruhe zuzusichern, nicht aber ihre Frei-

^ und ibre freiwilligen Kriegsdienste zu beschränken. Diese Behauptung wird dann auch sowohl nach

^ Inhalt der verschiedenen später» Verträge und Friedensschlüsse, als auch in einer Beilage durch ein

^ichnjß 452t den Dienst Frankreichs eingetretenen und auf verschiedene Seiten hin ver¬

ödeten schweizerischen Mannschaft durchgeführt. Auf diese Vorstellungen der französischen Gesandtschaft

rde von der Tagsazung am 1(1. Juli erwidert: Die Handbietuug zu weiterer Ncutralitätsverhandlung

dem Könige gebührend verdankt; Oesterreichs Zurükhaltung bleibe dahingestellt; bezüglich der Neu-

" >tät des Bisthums Basel lassen es die mit demselben verbündeten Orte bei dem bewenden, was sie

^ ihrer Excellenz mündlich verhandelt; den Erbvercin werden die Eidgenossen nach seinem wahren

^i»ne beobachten; alle Orte seien sich bewußt, das französische Bündniß treu erfüllt zu haben, gewärtigen

daß der König sie alle gleichermaßen die Bnndcöfrüchte genießen lasse, sowohl in Bezug der Pen-

u. s. w. als in Bezug auf die Zollbefreiung und den Handelsverkehr. Was den Abschied von

^ betrifft, auf den der französische Gesandte so großen Nachdruk legt, soll derselbe in den Kanzleien

gesucht werden. K. Die Bcralhung über die von den katholischen Orten laut Conferenzbeschluß vom
»nd 14, December 1674 gemachten Anträge brachte die im Jahr 1666 verfügte Aberkennung der Frei-

^ dagniceu in Erinnerung und führte zu dem Antrage, daß wenn ein Ort um Werbung oder Gestat-
'3 besonderer Compagnicen angesucht würde, zur Autwort srtheilt werden solle, man könne nichts thnn

Wilberathung der Eid- und Bundesgenossen. Auch fand man, die'Declarationcn betreffend, im

>ed von 1669 bereits eine genügende Gesammtdeclaration; ebenso, die Transgression betreffend, das

' November 1668 an den König gesandte Schreibeil hinreichend klar und bestimmt. Ferner wurde als

stverständlich angenommen, daß die einzelnen Orte befugt seien, Recrutirung für die mit ihrer Er-

geworbenen und bundcSgcmäß dienenden Compagnieen zu erlauben, dagegen die Bestimmung

^ Iwendig erachtet, daß die dem gemeinsamen Einverständnisse zuwider handelnden Orte von der Tag-

zur Verantwortung gezogen und die Particularen, die von ihren Obrigkeiten nicht bestraft wurden,

^ bie Tagsazung citirt und bei Nichterscheinen mit Verbannung bestraft werden sollen. Einläßlichere
^thung und Abschluß wurde auf eine zu solchem Zweke auf den 1./I1. November angesezte Tagsazung

^ ..., wobei denn auch wegen der Ansprachen an fremde Fürsten berathcn werden kann. I»« Die
von dem Ableben des Herzogs von Savohcn ist mit Condolcnzschreibcn zu erwidern, l Auf

^ ^oposition des holländischen Gesandten Malapcrt wurde geantwortet, man hätte seinem Wunsche,

til französischen Diensten stehenden Eidgenossen von der Theilnahme an dem gegen Holland

erneuernden ungerechten Kriege zurükzuhaltcn, gerne entsprochen; und wenn auch der Mchrtheil der

^ "bteii nicht instruirt sei, um darüber einen Beschluß zu fassen, so liege es doch immerhin nicht in
^ Willen, daß jene Truppen außerhalb Frankreichs Gränzen Jemand beleidigen, Da in Nim-

ßc» Friedensunterhandlungen vorgenommen werden sollen und die Eidgenossenschaft während des

durch die zwei an der Gränze stehenden feindlichen Heere mit Thcurung geplagt und zu kost-

Gränzbesczung und Tagsaznngcn genöthigt wurde, ist in Berathung zu nehmen, ob die Eidgenossen-
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schaft die Wahrung ihrer Interessen den fremden Minister» empfehlen oder aber den Friedenskongreß!'^
beschikcn solle. Beide Ansichten fanden ihre Vertreter, wcßwcgen man die Sache zur JnstructionSerthe> u> '

für nächste Tagsazung in den Abschied nahm, damit ein Beschluß gefaßt und das Nöthige

werden könne. I. Ebenso gethcilt waren die Meinungen und wurde in den Abschied genommen, e ^
mit der Gesandtschaft nach Burgund aufgewendeten Kosten, beiläufig Z5t)l) Gulden, nunmehr, da
Freigrafschaft sie nicht mehr, wie früher geschah, ersezcn wird, auf alle Orte vertheilt oder von den

welche die Gesandten dahin abordneten, getragen werden sollen, i». Der Antrag, daß nur solchen ^
wärtigen Abgeordneten, die authentische Creditive vorweisen können, bei den Tagsazungen Audienzen
Gehör gestattet werde, fällt ans die Tagesordnung der künftigen Tagsazung. i». Ebenso der

daß alle Orte, in welchen Buchdrukereicn sind, Büchcrcensorcn aufstellen und namenlose, ohne ^

bewilligung erscheinende Schriften als Pasquille behandeln sollen. «. (S. u. LuggaruS). K» t ^
vier ennctbirgische Vogteicn übcrh.). i»—x. (S- u. Baden). (S. u. deutsche Vogtcicn ube>ß

(S. u. Frciämtcr). »»—««. (S. u. Baden). 5t. (S. u. deutsche Vogtcicn übcrh.). KS?» ^
(S. u. Baden). II—(S. u. Nheinthal). xx.—(S. u. Thurgau). »«»». ».
u. Frciämtcr). oev—III. (S. u. SarganS).

Besondere V e rh and l uilg e n der katholischen Orte.

KIi.lt, Weihbischof Schnorf und Obcrvogt Ligerz, als Abgeordnete des Bischofs und der
Basel, danken für die von den verbündeten Orten dem Biöthnm geleistete Hilfe, bitten unter H'"

auf die fortdauernden Kriegsgefahren um ferner» Beistand und Rath, und namentlich in Bezug <>u^
vom Kaiser »och nicht erfolgte Zusage der Neutralität um Schuz für daö durch den deutschen ö"
jedem Reichöfürsten zugesicherte Recht, bei eintretendem Kriege sich neutral halten zu dürfen-
wünschen sie Erneuerung des künftigen October auslaufenden zwanzigjährigen Bündnisses und

stets noch in Frciburg im Breisgau residirende basclsche Domcapitel Fürsprache bei Frankreich, daß ^
selben die Gefälle aus dem Sundgau und Elsaß verabfolgt werden möchten. — Der französtfihe ^
sandte, hierum angegangen, verheißt, in Bezug auf die Neutralität und die zurükgchaltcncn

zu verwenden, obwohl die ausgebliebene Zusage des Kaisers wegen des ersten Punktes Schwierig e ^
mache. Die Gesandtschaften der Orte erklären sich geneigt, dem Wunsche zu willfahren, daß um der ^
littenen Schädigungen dcö Bisthums willen die Bundcscrncucrung in einfacher Weise bei Anlaß ^ ^
Tagsazung vorgehen möge. Diese soll vor der allgemeinen auf Martini angesczten Tagsazung,
October, stattfinden. III. (Die mit Spanien verbündeten Orte). Der Resident I. B. Cassani zu

drid stellt durch Schreiben den Antrag, ihn bei dem bevorstehenden Regierungsantritt dcö Königs
Qualität eines AmbassadorS zu Verrichtung der angemessenen Eomplimente beauftragen zu wollen,
ohne besondere Kosten geschehen, dagegen den verbündeten Orten viel Vorthcil gewähren könne-
findet den Vorschlag zwar annehmbar, da aber Lucern Bedenken dagegen erhebt, wird er in den Ml
genommen. An Graf Casati und den Gubcrnator zu Mayland ergeht die Mahuuuö
Leistung der Satiöfaetion. ni»n. »- «»»«». (S- u. vier ennctbirgische Vogtcicn. überh-). I»I»I'
V katholischen Orte und katholisch Glarus). Landammann Frculer von Gtarns meldet, katholisch
habe eben so gut wie andere Orte in Uebung gehabt, Stipendiaten nach Mahland zu senden, zu
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dieses Recht auf Angehörige anderer Orte mit dem Bedinge übergetragen, daß diese, wenn Glaruö
Langel an Priestern haben sollte, mit den ihrigen aushelfen; nun wolle man aber in Mahland solche
^pendiaten nicht mehr aufnehmen; darum bitte hicmit Glarus die Mitortc um ihre Verwendung, Jn-

dicß zugcstandcil wurdet erhielt Landvogt Crivclli den Auftrag, nachzufragen, an wen man sich deß-
wenden müsse, wonach dann Luccrn die nöthigcn Schritte thun wird. (S. u. Frciämtcr).
u, «8«. (S, u, Baden). TTt. Hauptmann Koch, Wirth in Villmcrgcn, wiederholt sein Gesuch

^ Erstattung der im Villmcrgcr Kriege aufcrlaufcnen Kosten, imii. Landammann Abyberg bittet
K. Henrich Jütz, Wirth zum weißen Wind in Einsiedel», um Schild und Fenster. In den Abschied.

(S. u, Frciämtcr).
'»I» Zweiter Saz aus dem Zürcher-, , v» aus dem AargauerEzemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschastöangelcgcnheitcn:

Stiche Bogt, iiberh. Art. 57. Verwaltungim Allgemeinen.

^«rgo». Art. 86. RechuungSsachen.
„ 419. Müuzlvesen.

^eiiuhal. Ii Art. 114. CompetenzanstäudemitdemAbt
von St. Gallen.

itlt „ 36. RechuungSsachen.
Ii „ 218. Kriegswesen.

> „ 26. Allgemeine Verwaltungssachen.
»»»» „ 306. Verschiedenes.
««» „ 67. ObrigkeitlicheLehen.
Ii» „ 307. Verschiedenes.

«rr Art. 33. RcchnungSsacheii.
,1,1,1 „ 62. ObrigkeitlicheGüter.
««r „ 63. Obrigkeitliches Einkommen.
rn „ 177. Abzug.

^de».
>» Art. 76. Judikatur- u. Competcnzanst.
V. 96. Judikatur- u. Competcnzanst.
HV „ 363. Kirchlichesu. Glaubenssachen.
». „ 70. Judikatur- u. Competenzanst.

„ 11. Beamte.
1,1» „ 33. Rechnungssachen.
«v „ 49. Obrigkeitl. Gefälle u. Einkünfte.

5. Art. 217. Locales.
„ 42. gicchnungssachcu.

I»I,I» „ 203. Gotteshäuser.

II

II

II
»«»

1,1,I,
>11

,ia

»c«
1,1,

Art. 105. Polizeiliches. .

Art. 705. Personelles.

Art. 207. Zoll- und Verkehrssache»,
„ 98. Rechts- u. Gerichtssachen.
„ t89. Abzug.
„ 293. Localeö.

>„ 14. Beamte.
„ 196. Märchen.
„ 282. Kirchliches u. Glaubenssachen.

Art. 64. ObrigkeitlicheLehen.
„ 147. JuriSdictionSanstände.
„ 166. Collatnrrecht zu Wartau.

Art. 282. Kriegswesen.
„ 181. Polizeiliches.
„ 172. Abzug.
„ 386. Gotteshäuser.
„ 364. Kirchliches u. Glaubenssachen.
„ 365. Kirchliches u. Glaubenssachen.

klnietb. Bogt iibcrh. I»
«I

Art. 88. Salzregal.
„ 199. Verhältnis; z. Bischof v. Como.
„ 127. Münzsachen.
„ 200. Stellg. d. Geistl.z. weltl. Obrigk.

Art. 51. Gränzstreitigkeiten.

«iq«». Art. 223. Locales.
' vv „ 24. Beamte.

t. Art. 117. Verkehr mit Mayland.
„ 118. Verkehr mit Mayland.

«««. „ 201. Verhältn. z. Bischof v. Como.
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«S5

Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß der Tagsazung zu
Baden. I<»7S, im Juli.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. 1S3, kol. 142.

Gesandte: S, Abschied 622 (für evangelisch Glarns Fridolin Jselin).
». Auf den 23. September (a. K.) wird ein Fast-, Bet-, Dank-und Bußtag angeordnet. !»>

dem, was Bern und Basel dem französischen Prediger La Faye verehrten, steuern Zürich 16, Glaru^
Schaffhausen 16, Appenzell 3, St. Gallen 6 Reichsthaler, zusammen 38 Reichsthalcr. e. Von dc»
Städten wird die lormula, oonsonsus*) placetirt, in der Meinung, daß sie von allen Kirchen- und S ^
dienern, auch Professoren unterzeichnet, auch keinem, der sich der unbedingten Unterzeichnung ^
Zutritt zum Ministerium gestattet werde, jedem Ort aber überlassen bleibe, sie zur Bestätigung der )
Gewalt vorzulegen; der Druk jedoch soll unterbleiben. Die übrigen evangelischen Orte und Zugcwa" ^
erhalten Mitteilung des Consensus sowohl als eines darüber ausgefertigten Berichtes zu Handc»

Obrigkeiten und des Ministeriums,mit Ersuchen um ihr Placct, nach dessen Eingang sie auch der ^
und dem Ministeriumvon Genf im Begleit kräftiger Erinnerung zugestellt werden sollen. «I> 2'"
trage Genfs eröffnet Herr Franconi, daß der Pfarrer (ourö) zu Sacconnex dem 1564 zwischen dem ^ '
von Savoycn und der Stadt Bern geschlossenen Tractate zuwider eineu gewissen Zehnten sich ^
wolle, und bittet zugleich, bei dam Könige von Frankreich mit dem Gesuche einzulangen, daß
jenem Vertrage und bei dem zur Zeit des Bundcsschwurö dem Pfarrer angelegten Verbote geschüzt ^
Dieser Bitte wurde zu entsprechenund auch den französischen Gesandten um seine Verwendung zn er>
beschlossen, v. Auf den von dem Oberamtmann Karl Friedrich Braun zu Rheinfeldcn der Stadl ^
wegen Verkauf von Früchten an die Franzosen eingesandten Verweis ist im Namen der löblichen ^
gütigend zu antworten, t. Zürich und Bern projectiren auf die von Venedig cingckommcne ,
vom 11. Juni eine Erwiderung: Mau sei geneigt, dem Tractat ferner Genüge zu leisten, finde den! ^
ganz klar und keiner Erläuterung bedürftig, daher eine Abordnung zu weiterer Verhandlung nicht >n^
wendig, erwarte aber die Bezahlungder ausstehenden Pensionen (11. Juli). K. Zürich theilt niit, ^
die Hauptleute in Straßburg über den Zustand der Kehlschanzeund die ihnen gemachte Zumuthung,
selbe zur Verwahrungzu übernehmen, berichtet haben, und trägt bei Bern darauf an, dieses zur Siche ^
der Rheinbrüke zu gestatten. Bern wird in diesem Sinne seinen Hauptleuten zuschreiben.

allgemeinen Session soll der Antrag gestellt werden, den Friedenöcongreß zu beschiken, wobei Bern ^
Basel vorschlagen, daß, wenn die katholischen Orte nicht dazu Hand bieten, die Evangelischen es
thun sollen, l. Statthalter Jselin von evangelisch Glarus berichtet über das Toggenburger
Mit dem Zoll sei die Sache in Ordnung; ebenso mit der Synode, in welche der Abt zwei weltliche ^
gelische Beisitzer frei und einen aus einem dreifachen Vorschlage des Landes wähle; die Kinderlelsse

*) S. Anhang.
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unter Abt Pius halten zu lassen sei mündlich versprochenworden, Näheres in Unterhandlungmit
Landeshofmcistcr.Ii. Hinsichtlich der beabsichtigtenErbauung eines Kapuzinerklosters von Seite der

witschen Glarner wird dem Statthalter angcrathen, davor zu warnen und, wenn dieß nicht helfe, zu
^testiren, I, Statthalter Jsclin verdeutet ferner, cS sei davon die Rede, den Abt von Einsiedeln in

auf dje von ihm bei der Näsclscr Fahrt gehaltene Predigt auf künftiges Jahr zur Anhörung einer
'Verlegung einzuladen, oder doch dieselbe sonst zu widerlegen. Das leztcre scheint angemessener.i»i.
'k Gesandtschaftvon Bern klagt, daß die in der Landvogtei Tschcrlitz zu Poliez-lc-grand und Penthercaz

^ Gnaden übrig gelassenen Katholiken fortwährend frecher werden, nämlich zuwider dem Vertrage von
^ und dem Mehrheitsbeschlüsseder Gemeinde von 1619 den katholischen Gottesdienst wieder einzu-

^wn beabsichtigen. Ob nun diese Katholiken, nachdem weder ihre Eltern noch sie diesem Mehrheits-
. Flusse sich gefügt haben, zur Auswanderung angehalten werden sollen, wie die Ansicht zu Bern ist,

in Frage, i». Das weitläufige Memorial des französischen Gesandten über den Sinn der Erb-
von 1511 soll in ernstes Bedenken gezogen werden. «». (Zürich und Schaffhausen). Da in

Uffhausen der Tochter des Friedrich Waser von Zürich die Vcrehelichung nach Schaffhausengewehrt
^V, weil sie nicht ädll Gulden bcsize, empfiehlt Zürich dieselbe zu nachsichtiger Aufnahme, unter Hinweisung

^ ärmere in Zürich vcrheirathete Töchter aus Schaffhauscn. K». Auch rccommandirt Zürich des Statt-
Ulmann zu Feuerthalcn bekannte Anforderung von 18l) Gulden an den jüngst verauffallten

Moldauer.

«S4

Konferenz von Schwyz und Glarus.

Lachen. » August.

LaiideSarchiv Dchwvz.

Gesandte: Schwhz. Franz Ehrlcr, alt-Landammann;Franz Betschart, Landcsfähnrich; Gilg Jm-
^3, Landessekelmeister. Glarus. Balthasar Müller, alt-Landammann;N. Blumer, Sekclmcister.

Die Conferenz war vornehmlich wegen der in dem Streit um die Brunalp von Schwyz auf¬
wendeten Kosten angesezt. Mit Bezug auf die von dem Obmann zu Gunsten von Schwhz gefällte
^"stchcidung und nach weitläufiger Ansprache,Antwort, Rede und Widerrede verpflichtet sich Glarus,

Etliche Kosten am ersten Sonntag des folgenden Hcrbstmonatö in Wesen baar zu erlegen. I». Die
^ben des Landvogtö Aufdermaucr wollen über die Illlll) Gulden, welche derselbe dem Orte Glarus in

Rechnung zu bringen soll unterlassen haben, nach so vielen Jahren sich nicht behalten lassen. Will
^rus rechtlich gegen sie verfahren, so verspricht Schwyz, schleunig Recht zu halten. «. Glarus führt

werde, daß die Gcnossame von Tuggen ihre Fache oder Wuhren ungebührlich weit in die Limmat
^augscze und dadurch die Glarner in der Schifffahrt hemme, wodurch alte Briefe und Siegel vcrlczt
^Ven. Schwyz ist erbötig, den Thatbestand durch einen Augenschein ermitteln zu helfen. «I, Schwyz
^"ngt, daß laut gefälltem Spruche die Marchungan der Brunalp vorgenommen werde, und zwar noch

123
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vor der Abreise des Gesandten Straumeher nach Bcllcnz. Glaruö nimmt die Sache ml rekoronäum u»d
verheißt Beförderungderselben, v. Dagegen hofft GlaruS, daß der Abzug von Vortrager Trümpi,
gefähr 17 Pfund Geldes, gut gemacht werde, was ml roksröiulum genommen wird. 5. Dasselbe gcM"
in Betreff der Entschädigung für zwei Zeitkühe, welche dem Kaspar Zwicki in dem Zürichkriege zu LW"
geschlachtet wurden.

«S5

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
Lauis. 107», 10. August.

Staatsarchiv Zürich. Ennetb. Absch. Bd. n >7, kol. S7S. — Kantonsarchiv Zug.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Landolt, Zcughcrr. Bern. Beat Ludwig Berset. L»cW
K arl Christoph Dulliker. U r i. Karl Anton Püntiner, Landeshauptmann. S ch w y z. Adam
Unterwalden. Wolfgang Müller, Sekelmeister. Zug. Jakob Mehcnberg. Glarus. Ulrich TW
Basel. Friedrich Wettstein. Freiburg. Franz Schröter. Solothurn. Joh. Ludwig von ^
Schaffhausen. Joh. Georg Sigrist.

DaS Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Vier ennetb. Vogt, iiberb. I» Art. 202. Stellung der Geistlichen. e. Art. 203. Stellung der Geistlichen.

Lauis u. Mendris. u. Art. 23.

Mendris. » Art. 295. Kriegswesen.

»I aus dem Zuger Exemplar.

Jahrrechitung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
Luggarus. 107», nach dem 10. August.

Staatsarchiv Zürich. Ennetb. Absch. Bd. 1S7, toi. so?.

Gesandte: Dieselben wie Abschied 625.
Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Vier ennetb. Vogt, iiberh. >« Art. 143. Kriegswesen. «. Art. 87. Polizeiliches.

Luggarus.' >» Art. 178. Zollsachen. a Art. 52. Gränzstreitigkeiten.
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«S7

Konferenz der Orte Uri, Schwyz und Nidwalden.

Brunnen. 2«. August.

«andc»archiv Nidwalden.

Sesmdle. u.d Karl lim-uu-l B-ßl-r. «-,,d»...m°u., »,.d P-....e.d-..l S-i-fti.» Mul>eim. Statt,

balter. Schwyz. Kaspar Abyberg, Landammann; Frauz Ehrlcr, alt-Landammann, I ,

l»»..; I Gll» Zuttm«. Se'.lmelst.tt Nldw.lden

»'»». i.„d-mm°.m. K--I ü-°d-g->- -ulss. ultti-ud-mm-..»; K-sM

_ zzcllcm -es N. iucer» wird ersuch,, de.... Gruft» um schleunig- Antwort

"-lulommeu »ud, s-ftn. tuuechulb drei Wochen ..ich.« ein«-»., ein... Congres de. wi' «»-n« °-^^»dtte» Ott. ... »emuss-lte», I. -nee... wird -nf dl- R°Is>we.,d.gft,t »usmerlsam gemacht, du» durch

d-» gürich gewiss... Orte» l-n, D-f.ns>°n-I g.«.».t «erde, den »,. de. G.-.,,. liegend.» K-.eg»-

dael ' . . 07», lo>sra» I»> Mau ist darüber einig, daß GerichtSherr Suizer bei dem

^bs^ede^on"Zug gcMzt'wcrdc.i solle. «. Nachdem Schwyz über die in Uri von dem Commissär Stultz

i"'putirtcn schimpflichen Zulagen in Uri Kundschaft aufzunehmen Erlaubnis erhalten hat thc.lt Untcr-

">°lden mit das, Eommissär Stultz keineswegs in böser Absicht gehandelt habe, vielmehr crbot.g e>. dem

^r.e Schwyz dießfalls alle Genugthuung zu geben. «. (S. u. SarganS). ... DaS Salzwesen soll

künftiger Conferenz verhandelt werden.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclegenheiten:

Sargans, » Art. 148. JurisdictionSstr-itigkcit-n.

^ellenz X. «-». Art. 544-552.

«SSsi.

Conferen, de- die Bogteim Bellen,. Bollen, nnd Riniem regierenden UI Orte.

Brunnen. 1«?», 2«. August.

Landedarchlv Nidwalden.

, . ... »„sser alt-Landvogt zu Bollenz. Schwy z. Dominik Schmidig,

alt y ^ Obers reu ena ' „ Kaspar Ackermann, alt-Landvogt zu Bcllenz und Bollenz.°lt-Landvogt in Bollenz, Srebner. Nrdwalben. aea,^

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte H-rrschas.sange.°g°nh-i.en -

Etilen, x. Art. 553.
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«SS.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.

Brunnen. 1«?», 30. August.

LandeSarchiv Nidwalden.

Gesandte: Uri. Karl Emanuel Beßler, Laudammann und Pannerherr; Sebastian Muheim,

Halter. Schwhz. Kaspar Abhberg, Landammann; Franz Ehrler, alt-Landammann; Jakob M

Statthalter; Franz Betschart; Matthias Stadler. Nidwalden. Franz Ackermann, Landainnia"»'

Karl Leodegar Lusst, Pannerherr.

tt. u. I». (S. u. Bellenz zc.). e. Die von Untcrwalden gegen die Steigerung des Zolls am

geäußerte Einwendung wird von Uri mit Hinwcisung auf die Baukosten der neuen Straße erww^

«I. (S.u. Bclleuz). «.In die Prätension Mollondinö von Solothurn an das Zollikofer'schc Fideicow"'^

Altenklingen wird, weil solche Fidcicommijse besonders in unkatholischcn Händen böse Consequenzcu

sich ziehen könnten, nicht eingetreten, t. Mit Dank hat mau vernommen, daß Lucern wegen des

kaufs von Victualien über die Gränze an Zürich geschrieben habe, ersucht aber Luccr», solches uiit ^

Beifügen zu wiederholen, daß bedenklicher Weise Basel ebenfalls französische Ausreißer nicht nur a>

halte, sondern auch mit Gewalt zurükliefcre. K. Auf den 4. September wird eine Konferenz nach Bru»^

angcsezt in der Angelegenheit zwischen Commissär Stultz und Schwhz und zwischen Stultz und Chich^'^

I». Landschreibcr Hug Ludwig Jmhof rclatirt über den für sich particulariter in Innsbruck abgeschls5^'

Salzvertrag. Landvogt Stadler verlangt für seine Reise nach Innsbruck Entschädigung. Uri will

fürderhin nur insoweit eintreten, als es den Weg über den Adlerbcrg betreffe. Ii. Damit die

bei den Wirthcn nicht die Zehrung zu hoch auslaufen lassen wird verordnet, daß die Wirthe nur

Zehrungen auf den Perkauf der Saumrosse schlagen dürfen.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegeicheiten:

Billenz :c. » >» «I. Art. 554—556.

«:Z«
Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.

Brunnen. S. September.

LandeSarchiv Nidwalde».

Gesandte: Uri. Karl Emanuel Beßler, Landammann; Joh. Jakob Tanner, Sekclmeister. Srbw^

Kaspar Abhberg, Landammann; Franz Ehrler, alt-Landammann; Jakob Weber, Statthalter; 8""'

Betschart; Joh. Rudolph Belmout. Nidwalden. Franz Ackermann, Landammann; Karl Leodeg"

Lussi, Pannerherr.
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(S, u. Bellenz:c.). Ii» Lucern wurde ersucht, wegen des Bischofs von Basel und anderer Sachen
^lber eine Conferenz anzusezen, bei welcher auch wegen des spanischen Gesandten und des Schreibens

Generals Montecuculi verhandelt werden könnte, v. Dem Boten des Bischofs von Basel wurde
^nntniß gegeben, daß Lucern um eine Conferenz angesucht worden sei.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelegenheiten:
^tuz,c. Art. 5S7.

«St

Conferenz der VIII katholischen Orte sammt dem Abt von St. Gallen.
Lucern. 1«7», 23.-2». September.

T»aat»arcUtv Luccr». Atlg. Absch, Bd. I-XIl, kol. iZl.

Gesandte: Lucern. Joseph Amrhyn, Schultheiß; Eustachius von Sonnenberg, Venner; Karl
^^istoph voir Fleckenstcin; Joh. Leopold Birchcr, Bauherr. U r i. Karl Emaituel Beßler, Landammann;

Peregrin von Bcroldingcn, erwählter Landvogt im Thnrgau. Schwhz. Kaspar Abybcrg, Land-
^viann; Franz Ehrlcr, Landeshauptmannin der March. Uutcrwaldcn. Joh. Peter Jmfeld, Land-
^Niann, und Joh. Melchior von Alzigcn, Statthalter, vo.n Obwaldcn; Franz Ackermann, Landammann,
^ Karl Lcodcgar Lussi, Panncrhcrr, von Nidwaldcn. Zug. Paul Müller. Bauherr; Marlin Schmid,
^kclmeister. Frei bürg. Franz Peter Vondcrwcid, Sckelmcister; Joseph Reiff, Burgermeister. S o-
' ° thur n. Pctermann Suri, Schultheiß; Franz Suri, Venncr. Appenzell I. Rh. Konrad Fäß-

Landammann. Abt von St. Gallen. Fidel von Thurn. Landeshofmeistcr.
Um die vom Bischöfe von Basel gewünschte BundeSerneucrung vorzunehmenwird nach ge¬

zogener eidgenössischer Begrüßung und Vorlegung des am 16. September 1655 aufgerichteten Bundes-
und des am 19. October 1655 verfaßten NcbenreeesseS einstimmig beschlossen, den Bundesbriefzu

Beuern; dagegen gibt der Receß zu wichtigen Bedenken Anlaß, einestheils wegen des Defenstonalsmit
^ gesanimten Eidgenossenschaft, zu dem man sich von Seite der katholischen Orte nicht mehr verstehen
^"'Ue, andcrntheilS wegen Freiburg und Solothurn, die in urplözlichen Fällen dem Bischöfe Zuzug zu
^'sten verpflichtet wären. Hinsichtlich des Orts, der Zeit und der Kosten der Solemnisirungwird zu
^l'parung der Kosten auf die Altermerung dieser Feierlichkeit verzichtet und dem Bischöfe anheimgestellt,

N"t einfacher Auswechselungder Instrumente zu begnügen oder mit mehrerer Solemnilät eine öffcnt-
Bundesbeschwörung veranstalten zu lassen. In diesem Sinne wird ein Schreiben an den Bischof

Zossen. Hinsichtlich der Tragung der Kosten für Solemnisirung des Bundes walteten verschiedene
^'chten. I», (S. u, Mendris). «» Auf das von Zürich den Orten übermittelte Schreiben des Gcne-

Montecuculi war man gesinnt, gemeinsam die Ansichten nach Zürich zu überschreiben; da aber Uri,
^llerwalden, Freiburg und Solothurn ihr Bedünken bereits nach Zürich übermittelt hatten und zwar in
^o»i auch hxn andern Orten zusagendeil Sinne, wurde Zürich von leztern in Kcnntniß gesezt, daß auch

keinen Grund sehen, mit der Berathung der Sache zu eilen, indem ihnen nichts im Wissen sei, das
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in Bezug auf die im Dienste Frankreichs stehende Mannschaft dem römischen Reiche oder der Erbci»»»^
mit Oesterreich zuwiderlauft. Dagegen wurde Zürich bemerkt, daß Oesterreich, nachdem es so oft a»

Erbeinung erinnert habe, auch an die ausstehenden Erbcinungsgeldcr erinnert werden sollte. «I-

weitläufigen Schreiben vom 2t. September sezt der französische Gesandte St. Romain auseinander, w

ungerechten Anschuldigungen der Graf Montccuculi den Eidgenossen mache, indem sich ja in des

Armee im Elsaß kein einziger Mann aus der Eidgenossenschaft befinde, obgleich, wenn auch etdgenol ^
Mannschaft dabei wäre, nach den Bedingungen, mit welchen das Elsaß an Frankreich überlassen

kein Grund zur Beschwerde vorhanden wäre; der Krieg Frankreichs gegen Holland sei den Kaiser >

Haupt nichts angegangen; ganz weise habe die Eidgenossenschaft sich durch die aus der Erbeinung ^
nommenen Ansprüche nicht irre machen lassen, u. s. w. In Erwiderung hierauf erinnern die

französischen Gesandten, auch die Satisfaetionsgcldcr nicht länger Hinterhalten zu wollen, r. D>e ^

Zürich eingelangten Zuschriften der Krcisvcrsammlung zu Ulm und der österreichischen Regier»»^

Innsbruck, betreffend das Verbot der geringhaltigen Rcichsmünze, werden zur Bcrathung auf c»^ ^

gemeine Tagsazung verschoben, t. Auf die von Basel geführte Klage, daß die Abfuhr ihrer e>3^"^

anderer Früchte von französischem Boden nach Basel verboten und das Commereium gesperrt sei, ^
zwar dazu beigestimmt, daß Zürich im Namen der Eidgenossenschaft sich für Aufhebung dieser

verwende, aber auch an Basel selbst die freundliche Mahnung erlassen, dem von dortigen Bürge>"^

triebenen Vorkauf und Wucher, besonders in Bezug auf die feindlichen Parteien, gehörige Schraub ^

sezcn und weitem Verlegenheiten auszuweichen. Neuerdings wird das Erscheinen von anoiitM"'

Eidgenossenschaft verunglimpfenden Tractätchcn geahndet und auf scharfes Einschreiten gegen Vm ^

Druker und Verbreiter gedrungen. I». Schwhz führt Beschwerde, daß, nachdem von dort und

tholisch Glarus aus in Ermanglung eigener Studirender solche aus andern Orten nach Mahlaiss ^

geben worden seien, nun die Aufnahme ihrer eigenen Stipendiaten so lange verweigert werde, ^ ^

Vorgänger aus demselben Orte die Kosten restituirt haben. Es wird aber gefunden, es könne 3^"^

durch Bürgschaft eingegangene Verpflichtung nicht wohl gegründeter Einwand erhobeil werden, i ^ ^
mit Mahland verbündeten Orte). Die Antwort, welche auf das an den Prinzen Lignh, Gubernat^

Mahland, und an den Grafen Casati wegen der Ausstände der spanischen Pensionen erlassene A ^
schreiben eingegangen, gibt zu erkennen, daß diese Minister die Ansicht gefaßt haben, es lassen sich

selben noch Abzüge machen, indem die Bundesgeldcr nur aus königlicher Munificcnz so hoch 3^ ^
und außer den im Bundesinstrumente specificirtcn Leistungen keine andern Verbindlichkeiten eingeg»

worden seien. Indem darüber nachgeschlagen wurde, fand es sich, daß das 1634 erneuerte Bündwß ^

dasjenige von 1587 zurükgieng und auf die Erläuterung von 1664; daß das von 1587 zwar nur ans ^

Kronen für jedes der V Orte weiset, bei dem Zutritte Freiburgö 1589 aber die von dem damalige» ^

bernator zu Mahland und dem königlichen Ambassador Pompcjuö della Crocc 1587 aufgerichtete ^

kommniß, Kapitulation und Bündniß in einer Weise bestätigt wurde, welche zur Genüge darthut, w>e ^
damals jedem Orte zu bezahlen als Pflicht in dem Bundeöinstrument angemerkt und auf tvesse»

gehren die übrige Summe von gleicher Pflicht durch besondere schriftliche Erklärung zugesichert w

Damit stimmen zusammen die Verhandlungen mit Graf Casati 1634, der Revers des Cardinals Jnfa»^

an den Gubernator Leganez gerichtete königl. Schreiben vom 6.October 1637, so daß die wirklich eingega"»
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liche Verpflichtung auf 50,VW Kronen erweislich ist. Entschlossen,an dieser Forderung festzuhalten,
^ Man nur im Zweifel, ob man sie durch ein Schreiben oder durch eine Gesandtschaft geltend machen

jezt oder erst auf der zu Martini stattfindenden Tagsazung, entschied sich dann aber dahin, sogleich
beiden Ezccllcnzcn die für die Forderung sprechendenGründe schriftlich auscinanderzusezenund damit

^ Erklärung zu verbinden, daß, wenn nicht bis Martini genügend entsprochen werde, eine Gesandtschaft
^ Mahland werde abgeordnet werden. Ferner wurde bestimmt, daß diese Gesandtschaft eventuell auf

lcastag aus den Orten abreisen, aus drei oder vier Personen bestehen und diese von den drei Vor-
bezeichnet werden sollen. Wer die Kosten zu tragen habe, soll bei der Tagsazung zu Badeil aus¬

macht werden. Ii. u. I. (S. u. Baden). «». (S. u. Thurgau).
Man sche auch im AbschnitteHcnschaftSangelcgcnheitcn:

^S->U, Art. 707. Personelles.
«»den

Ii. Art. 391. Locales. I. Art. 122. Rechts- u. Gerichtssachen.

I». Art. 304. Bischof von Como.

Conferenz der III alten Orte nebst Zug.
Brunnen. 1«7», 2. October.

LandcSarchiv Nidwalden.

Gesandte: U ri. Karl Emanucl Bcßler, Landammann; Karl Anton Püntiner, alt-Landammann.
^whz. Caspar Abhberg, Landammann; Franz Ehrlcr. alt-Landammann;Jakob Weber. Statthalter;

M Betschart, alt-Statthaltcr; Landvogt Matthias Stadler; Joh. Rudolph Bclmont. Unterwalden.
^ Peter Jmfcld, Landammann, und HanS Melchior Atzigcr. Statthalter, von Obwaldcn; Franz
Ermann, Landam'mann, und Karl Lcodcgar Lussi, alt-Landammann, von Nidwalden. Zug. Paulus

"iler, Bauherr; Andreas Jtten, Sckclmeister.
Schwhz bringt in Erinnerung, daß daö Salz in niedrigerem Preise, als die Monopolisten ange-

^ haben, erhältlich sei, daher getrachtet werden sollte, zum Besten der vier Orte, laut dem Berichte des
''°°h Innsbruck abgeordneten Herrn Stadler, das Salzwesen einzurichten. Uri erwidert, man hätte der
Gerung zu Innsbruck Bürgschaft und Kaution leisten, einen Geschäftsmann zu Innsbruck unterhalten,

Geld vorher erlegen sollen, Schwierigkeiten, die für Uri um so bedenklicher wären, als die Landlcute
Salzverkauf crmchrt hätten; dagegen sei jezt der Preis dortseits niedriger als er nach Herrn Stad-

^ Bericht geworden wäre. Obwaldcn aber will an dem von Stadler unterhandelten Contracte halten
^ h'e Sache nicht abermals in eigcnnüzige Hände kommen lassen, vermuthet auch, LandschrcibcrJmhof

hurch die große Quantität zu so billigem Preise gelangt, und denkt, daß die vier Orte dem Jmhosschen
s "iract einverleibt werden können, man also den Contract zur Einsicht vorlegen möchte. Die Gesandt-
^ von Uri versichert jedoch, denselben nicht gesehen zu haben. Nidwalden. Zug und Schwhz äußern

Unbelieben wie vor ihnen Obwaldcn; was in Brunnen so einmüthig beschlossen worden sei, hätte
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Landschreiber Jmhof nicht zur Particularsache machen sollen; derselbe sei, meint Zug, schuldig, dem

Stadler seine Reisekosten zu ersczcn; auch verlangt man Einsichtnahme vom Contract. Stadler aber spu^

nicht bloß Ersaz seiner Auslagen an, sondern auch Entschädigung für seine Mühe und für seine Diener

I». Ein Schreiben von Lucer», betreffend das Verlangen des Bischofs von Basel, die Bundessolem"'^

auf den neuen Styl zu sczen und die Alternirung laut Abrede von 1655 auf zwanzig Jahre zu

sowie das bischöfliche Schreiben selbst werden all lekoronllum genommen, doch in der Meinung, daß

bei dem Inhalt des alten Bündnisses bleibe, e. Dem Bischöfe wird empfohlen, die Ausreißer beides

Kriegsparteicn gleich zu behandeln, ihnen den Paß nickt zu sperren, strenge Neutralität zu beobachte»'

«I. Ucber die parmesanische Sache konnte man sich abermals nicht verständigen. S. u. k. (S-

Bellenz:c.).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclcgenheitcn -

Bellenz tt. «. i> Art. 558 u. 55g.

«55

Tagsazung der mit dem Bischof von Basel verbündeten Orte.

Lueern. 1«?», 21. October.

Staatsarchiv Luccr». Acten: Bischof von Basel.

Gesandte: Lucern. Joseph Amrhhn, Schultheiß und Pannerherr; Eustachius von Sonnenb^

Venncr; Karl Christoph von Fleckenstein; Joh. Leopold Bircher, Bauherr. U r i. Karl Emanuel Bcß^

Landammann und Pannerherr; Joh. Pcregrin von Beroldingen, neuerwähltcr Landvogt des Thurg»"^
Schwhz. Kaspar Abhberg, Landammann und Landeshauptmann; Franz Ehrler, Landeshauptmann

der March. Nnterwalden. Hans Peter Jmfeld, Landammann und Landeshauptmann, und o

Melchior von Atzigcn, Statthalter, von Obwalden; Franz Ackermann, Landammann, und Karl Leodeß

Lussi, Pannerherr, von Nidwalden. Zug. Karl Brandenberg, Landeshauptmann; Jakob Mehen

uitd Andreas Jtten, beide des Raths. Freiburg. Franz Peter Vonderwcid, Sekclmeister; 2^'

Reiff, Bürgermeister. Solothurn. Petcrmann Suri, Schultheiß; Franz Suri, Vcnner. ..

Ä. Zu Erneuerung des christlichen Bündnisses mit Bischof Johann Konrad von Basel versa""»^
haben die Gesandten der verbündeten VII Orte nach Verrichtung des üblichen Grußes und Ansicht ^

bischöflichen Credentials die Gesandten des Bischofs in die Sizung abholen lassen, nämlich Kaspar S<h»^'

Bischof von Chrhsopolis, Weihbischof und Domcapitular zu Basel, und Wilhelm Jakob Ringk von ^
dcnstcin, Domdekan, Hans Jakob zu Rhein, Domcapitular, Joh. Andreas Schütz von Pfeilstadt,

und Franz Karl von Ligcrz, Rath und Vogt zu Neuenstadt, welche im Namen des Bischofs

Domstift den bundesgenössischcn Gruß erstatteten und laut Auftrag, wie um Erneuerung des

Vertrags, so auch um die Bestätigung des l655 beigefügten ReeesseS nachsuchten; worauf dann auch ^
Bundeöinstrument vorgelesen wurde. Nachdem die bischöfliche Gesandtschaft abgetreten war, wurde, >

geschehener Berathung, 1) eingewilligt, die Dauer des Bündnisses wieder auf zwanzig Jahre anznicZ
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^6) deren Ablauf eine Erneuerung stattfinden soll, und diese Bestimmung in den Artikel XIII des Bun-
^>>istrui»entcs eingetragen (Beilage 16); 2) über den Wechsel des Ortes bei der Bnndeserncucrung

das festgesezt, daß die künftige Solemnisationnach zwanzig Jahren in Pruntrut stattfinden und das
eitere dann bestimmt werden solle; 3) hinsichtlich des Zuzugs die Abänderung getroffen, daß die Mah-
"g zu eiliger Hilfe an alle Orte zugleich ergchen und jedes Ort sogleich, ohne auf die andern zu
^ en, aufbrechen, namentlich Solothnrn als nächstes Ort nicht, wie vermeint wurde, bis zum Anrüken

^ eutferntern Ortes zögern solle. Die Bundesbcschwörung auf das neue Instrument fand in der Kirche
, als Gesandte (Bundesräthe)bei dem Bischöfe wurden, nachdem die Reihenfolge bereits alle Orte durch-

^tte, zwei Herren aus Luccrn und Uri bezeichnet. I». Im Namen des DomcapitelsBasel wird
gebracht, daß demselben immer noch der Zehnten im Elsaß und Sundgan vorenthalten werde und die

Wirkung
IN 4 '

dad Schreiben gemacht oder die Residenz des Capltels von Freiburg anderswohin verlegt und
^ urch der Vorwand, daß es in Feindeslandwohne, gehoben werden solle. Es wird hierauf zunächst

nochmaliges Jntercessionöschreibenan den König bewilligt. Sollte die Stift eine Gesandtschaft be-

^ ^n, so „lag Lucern die erforderlichen Credentialicnausstellen. Hinsichtlichder Verlegungder Rest¬
lich Entschließung dem Eapitel überlassen, r. (S. u. Mendriö). «I. Ungeachtet die V Orte
^ ^ h^t der für die Tagsazung nach Baden angesezten Zeit geblieben wären, wollen sie doch mit Rük-

auf Freiburg und Solothnrn, denen die Verschiebung auch gelegener sein möchte, dem von Bern ge¬
störten Wunsche, die Tagsazung auf den 21. Novcmbcr/1. December zu versammeln,insoweit Rechnung
gen, daß sie um eines besondern Geschäftes willen den 8. December vorschlagen.«. Da wegen Ab-
erung der für die Tagsazung anberaumten Zeit der für die Gesandtschaft nach Moyland angesezte
^astag nicht mehr passend ist, vergleicht man sich, daß wenn die verheißene Zahlung bis Martinstag

»nd sei, am Mittwoch nach Martini die Gesandtschaften in Altorf zusammentreffen sollen,
Zwar jeder Gesandte mit einem Edelmann und zwei Dienern, der eine in des Ortes Farbe, der

^ Livree des Gesandten, also jeder Gesandte nicht stärker als „selbviert" reite, der Secretär
Orator von Luccrn beizugeben sei und, wenn in Mayland nicht regalirt werde, die Orte die Kosten

^ 'wwäßig unter sich thcilen. — Auf Ratification hin wird für die Gesandtschaften die Instruction ent-
^sen: nach Verrichtung der Curialien dem Gnbernator zu Mayland angelegentlichst vor-
^gkn, wie schlecht die Bnndcsgelderbezahlt werden; wie man auf richtige Bezahlung vertröstet habe,
^ ^ aber dem Vernehmen nach auf neue Schmälerung ausgehe; es möge dieß von Unbekanntschaft mit
der von Pompejus dclla Croce und der königlichen Consirmation selbst herrühren, die sie
l> legen; eidgenössischer Scits habe man sich immer der Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes

llsen und schöne Regimenter gestellt, aber wenig mehr als die Zinsen der dafür aufgewendeten Kosten
'M, so daß manches ehrliche Geschlecht in großen Schaden geworfen worden sei; da von Seite Spa-
w die Rcciprocation in der generale,! und particularen Satisfaction und den ausstehenden Forderungen

»>/ müsse man leider besorgen, daß die königliche Regierung keinen Werth mehr auf das Bünd-
syr wünsche also darüber Aufschluß. Sofern auf solche Vorstellungen die Geneigtheit ausge¬

ben wird, etwelcher Maßen genügend zu entsprechen,so sind die Gesandten auf Gefallen hin der
124
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Obern bevollmächtigt zu tractiren, was für eine SatiSfaction dicßmal zu leisten sei und welche Sichech^

für die übrigen Rükstände gegeben werde. Dann sollen sie aber verlangen, daß den Ständen selbst

ihren Häuptern ein besserer Ehrentitel als der herkömmliche zugestanden und daß den Angehörige« h"

verbündeten Orte, die früher nach einmaliger Erlegung des Zolls für das Vieh das ganze Herzogst'^

unbclästigt durchziehen und wieder heimkehren konnten, keine höhern Zumuthungen gemacht und >ia»>^

lich nach Entrichtung des Zolls bei Dazio nicht auch noch unter den Porten und auf der Straße d'«^

die unverschämten „Schindereien der Bourlandettcn" ein so ungerechter Zwang geübt werde, daß

dieselben eher für „Straßenränder" als für Zollciunchmcr ansehen möchte. Sosern die versprochene

faction auf MartinStag eingeht, unterbleibt die Gesandtschaft, was dem Grafen Casati durch ^

boten angezeigt werden soll, l", Zug bittet um cschild und Fenster für daö erweiterte Kapuzinerklostc"

K. (S. u. Utznach u. Gastcr). I». (S. u. Freiämler). I. Vom savohischen Residenten Leonardi

auf den Fall, daß etwa von Bern oder Gens parteiischer Bericht einlaufe, ein Memorial zur Nach"

den Orten zugestellt.

Man sehe auch im AbschnitteHcrrschaftsangclegcnheitcn:

Freiiimter. >». Art. 181. Kriegswesen.
Meudris. «?. Art. M5>. Bischof von Como zc.
Utznach und Gaster. Art. 24.

«54

Conserenz der III alten Orte.

Brunnen. Ntovember.

LandeSarchiv Ntdwalden.

Gesandte: U r i. Karl Emanucl Bcßlcr, Landammann; Joh. Percgrin von Bcroldingen, alt-L""

ammann; Hug Ludwig Jmhof, Landschrcibcr. Schwhz. Kaspar Abhberg, Landammann; Franz EB

alt-Landammann; Jakob Weber, Statthalter; Franz Bctschart; Joh. Gilg Jmling; Matthias Sta^ ^

Unterwaldcu. Melchior Atzigcr. alt-Statthaltcr, von Obwaldcn; Franz Ackermann, Landau»^

und Karl Leodcgar Lusst, alt-Landammann, von Nidwalden. ^

»». Zug entschuldigt seine Abwesenheit mit der Bcsorgniß, die Conserenz werde in Bezug

Salzwescn fruchtlos sein, bittet aber, wenn ein Beschluß zu Stande komme, um Mittheilung,

gleich Bedenken, daß laut Gerücht einige Orte eine doppelte Gesandtschaft nach Mahland abgehe« ^

wollen. In Bezug auf den lcztern Punkt erklären sich protcstationSwcise Uri und Untcrwalden cbc« ^

gegen eine doppelte Gesandtschaft. Schwhz erinnert, in Lnecrn schon eröffnet zu haben, daß ve" ^

schwhzcrischcn Landsgemcinde eine doppelte Gesandtschaft beliebt und dieser Umstand auch in

sprachen worden sei, bemerkt aber zugleich, daß der Rath folgenden Tages darüber eintreten u«h

schcinlich an die in Lucern getroffene Abrede sich halten werde, im cntgegcngcseztcn Falle die Gcsa«^ ^

eingestellt werden müßte. I». Der Instruction der Gesandtschaft nach Mahland soll auch die Besch"
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^verleibt werden, daß die ennetbirgischcn Angehörigen mit dem Zoll zn Moyland strenger gehalten wcr-
' sie schuldig seien, ferner wegen des Korns und Reises, endlich wegen der Steigerung des Gcl-

s Schahs leiden, v, Landschrciber Jmhof relatirt über seinen Ealzvcrtrag: Er habe gehofft, man

^ v sein Benehmen nicht übel deuten, sondern zum Besten auslegen; denn er habe die 4i)W Fäßchcn

von dem durch Röder, Wächter :c, getroffenen Traetate genommen; beliebe es den vier Orten, so lasse

^ den Tractat fallen; befehlen sie es, so werde er sein Salz anderswo verschleißen. Indem er das Ori-

^n»l des Tractatö vorlegt, anerbietet er, gegen eine einfache Faetorbcsoldung, ohne Gewinn, das Salz
k' der Pfanne in Hall abholen und nach Zürich oder Küßnacht bringen zu lassen; nur müsse das Geld

Bezahlung vorgeschossen oder, wenn dicß nicht beliebe, das Fäßchcn in Zürich mit 21 Gulden bezahlt

rden. rokortünlum. «I. Auf nochmaliges Anerbieten von Schwhz, den parmesanischen Anstand

^'llich avcr rechtlich durch die Landammänncr Bcßlcr und Bcroldingcn austragen zn lassen, lehnt Ob-

^lden das Eintreten in die Rechnung ab, während Nidwaldcn wie Schwyz rechtlichen Entscheid verlangt.

» Die Ulrich'sche Ansprache wird dem zn Turin befindlichen Zenghcrrn Schmid empfohlen, t. (S. u,

^Panö). K5. Landammann Abyberg und Hug Ludwig Jmhof, lczterer wegen seines hingeschiedenen

^atcrs, ersuchen um die verhoffte NccompenS für ihre Mühe in Betreff der Wachtgeldcr der III Orte.
Jmhof wünscht auch, daß wegen des Salztractats nach Hall geschrieben, das Schreiben aber nicht

^cularitcr auf seine Person gerichtet, sondern gencralitcr gehalten werde, indem sonst der Tractat von

udcra Particularcn „unterlaufen" werden könnte. rsfersnäuin. i. Uri dringt auf einen Entschluß in

»Ng auf den Zoll, der den Angehörigen von Livincn in Bcllcnz zugemuthet wird.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsnngclegeiiheiten:

^6m>s. t Art. 149. Jnrisdictionsanstände.

«:Zs.

Conferenz von Uri, Schwyz-und Nidwalden.

Brunnen. 1». December.

Landesarchiv Nidwalden.

Gesandte: Uri, Josua Zumbrunnen, Landschrciber. Schwyz. Kaspar Abyberg, Landammann;

'"nz Ehrlcr, alt-Landammann; Jakob Weber, Statthalter; Joh. Gilg Jmling, Sckclmcister; Landvogt

^llhigg Stadler, des Raths. Nidwalden. Franz Ackermann, Landammann.

Uebcr die jüngst von Uri publicirte Wcinordnung, wegen welcher der Zusammentritt namentlich

geordnet worden war, versicherte zwar Landschrciber Zumbrunnen als Abgesandter von Uri, daß sie

^ vier Orten zu Nuzcn dienen werde, indem man dabei keine andere Absicht gehabt habe, als die großen

°>känfc besonders der Klöster zu beschränken und die Gebühren der Säumer in Billigkeit zu ermäßigen,

... Zu verhindern, daß nicht ein einzelner Geschäftsmann alle Säumer für sich in Anspruch nehmen

Nt^' ^tvyz und Nidwaldcn wendeten ein, daß wenn ejncr der Ihrigen mit einem Säumer für eine

Anlieferung contrahirt habe, der Wein aber in Altorf zum Verkaufe ausgerufen und feilgeboten wer-
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den müsse, dieß eine Verlezung des freien Kaufs sei und der bundesgenössischenGleichberechtigung.^

dagegen versicherte, nur die Weine des Säumers, nicht aber die gekauften Weine, seien jener Ord»"^
unterworfen; auch werdeil die IV Waldstätte einander gleich gehalten. Man nahm also die Sache
rekoronäum. I». In Bezug auf die von Landvogt Stadler für die Reise nach Innsbruck verlangte ^
compenö hofft Uri, demselben genügend entsprochen zu haben; Nidwaldcn bestimmt ihm 10 Ducaten,
Erwartung, Uri werde ein Weiteres thun. e. Ueber den Jmhof'schen Salzcontract soll bei anderer ^
legenhcit weiter verhandelt werden. «I. Unterwalden erneuert die Beschwerdegegen den hohen ^
Platifer und zu Flüelen, und klagt zugleich über die durch die „Geiöler-Boten" *) von Uri bei den c>»ff
birgischen Unterthancnverursachten unleidlichen Zinskosten, z, B. 40 Kronen wegen 8 Ducaten. ^
nimmt beide Punkte all rokoreiuluin und vcrdeutet, wer am Platifer den Zoll nicht zahlen wolle, ^

den alten Weg fahren, v. Die Forderung des Landvogts Schmidig für erlittene Kosten in dem zw>I^
LandammannAckermann und Landvogt Lusser bestandenen Streite wird nach gütlicher Ausgleichung
Streites durch LandammannBeßler und Statthalter Weber, auf deren Spruch er gestellt ist, erle
werden.

Conferenz der evangelischen Städte.
Aarau. I«7«, 7—1«. Januar (29.-31. December 1675 a. K.).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Mich. Bd. 103, toi. 104.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister;Joh. Heinrich Rahn, Sekelmeister. Be^
Samuel Frisching, Schultheiß; Joh. Rudolph von Dießbach, Bauherr. Basel. Joh. Rudolph
hard, Burgermeister; Christoph Burkhard, Dreierherr. Schaffhausen. Joh. Jakob Stocker, ^
und Pannerherr; Tobias Holländer, beide Sekelmeister. Stadt St. Gallen. Joh. Jakob
rütiner, Zeugherr und Stadtkassier.

«. Indem die Ankunft des kurpfälzischenAbgeordneten, Rcgierungö- und Hofgerichtsrath vr.
Theobald Kirchner, und seines Herrn Wunsch, ein Capital von 86,000 Reichöthalern bei den eidgcn^'
schen Städten zu entlehnen, die Zusammenkunft veranlaßt hatte, wurde nach vorgängiger Begrüßung"'
Einsicht des Creditivö, in Erwägung der für und gegen daö Gesuch sprechendenGründe gefunden, ^
man solches Anleihen nicht wohl verweigern dürfe. Wie im Jahr 1667 anerbot Zürich 20,000,
eben so viel, geht vielleicht noch auf 25,000, Basel 4000; Schaffhausen ließ 4000 hoffen; St. Galle»
nicht instruirt, wurde aber ersucht, mit Schaffhausen vereint mit dem kurpfälzischen Abgeordneten in
Handlung zu treten. Eventuell verabredete man, die Obligation in Bezug auf Pfandschaft und R
zahlung sorgfältiger stellen zu lassen als 1667. ?». Wegen der zu Breiöach arrestirten Basler
mit eidgenössischen Maaren wird in gemeinsamem Namen an die elsäßischen Intendanten, Generallieutc»"

*) Aufbieter der Geiseln oder Bürgen zur Leistung.
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^tclar und de la Grange, geschrieben, e. Aus Anzug Zürichs und Schaffhausens wird dem Grafen
2'' Sulz wegen der von lothringenscher Kriegsmannschaft begangenen Jnsolentien geschrieben. «I. Da

^bohen fortfährt, in de» Dorfschaften St. Victor und Chapitre wegen des Salzes und andern Dingen
^ Stadt Genf zu beschweren, läßt man an die mit Savohen verbündeten Orte das Ansuchen gelangen,

' Savohen auf Beobachtung des dritten Artikels des Vertrags von 1603 hinzuwirken und, sofern keine
" krung eintrete, die Gesandten auf die Tagsazung darüber zu instruircn. v. Von dem französischen

^ sandten St. Romain wird angezeigt, daß er nach Frankreich zurükbcrufen sei und einstweilen Herr de
Stelle vertrete. Es wird diese Anzeige mit einem verbindlichen Abschicdsschreiben er-

k. Der holländische Gesandte Malapert erneuert das frühere Gesuch vom 2. September, den

^ irischen Truppen in Frankreich Theilnahme am Kampfe gegen die niederländischen Gencralstaaten
^^^agen und keine neuen Werbungen zu gestatten, und dringt zugleich auf Antwort. Es wird da-
. ^"e solche Antwort projcctirt: Der Aufschub einer allgemeinen Versammlung sei die Ursache der Ver-

^Ning. Reerutirung habe man wirklich abgelehnt u. s. w. zx. Zürich veranstaltet eine Col-
^ ^ sär die vertriebenen ungarischen Prädicanten; die andern Orte werden dasselbe zu tbun eingeladen.

' Das Steuerbegehren der Evangelischen von Mariakirch wird verschoben bis Basel über die dortigen

^ ""de berichtet, I. Wunsch der Stadt Bern, ihren Bürger Hans Ulrich Sulzberger gegen Nachdruk
ihm mit vielen Kosten herausgegebenen Psalmcnbuchs zu Privilegiren. roleronäuin. Ii,,

te ^^^wortnng des von Graf Casati eingekommencn Schreibens wird verschoben. I. Zürich und Bern
^ ^ sich wegen des zu erwartenden vcnctianischcn Gesandten - Wenn er nach Zürich komme soll Bern
- k'ch Bericht erhalten, damit die Unterhandlung gemeinsam geführt werde, besonders wenn es sich wegen

Achter Bezahlung der Pensionen um ein Depositum handle. «1. Bern gibt auch Bericht über den
Wichen Sebastian Pacoton zu Yverdon und Franconi zu Genf bestandenen Streit, Salzzölle betreffend.
!h' D'e Gesandtschaft von Zürich macht derjenigen von Bern gegen die neue Post- und Botcnordnung
Geltung: Bon unvordenklichen Jahren her haben Zürich und St. Gallen wöchentlich einen Boten nach

wie auch nach Bergamo, Chur, Basel und selbst nach Ulm, Nürnberg, Straßburg und in

t^^alz; wenn ihren Boten im Gebiete Berns der Transit verwehrt werde, so möge Bern als souve-

^ d"!" berechtigt sein; allein dem Bunde von 1423 sei es nicht gemäß. weil eS zuwider sei
leih ^^"unen und den Ehren der Bundesgenossen, und zum „Widerdrieß und zur Bekränkung" dcr-

auch sei es ein bedenkliches Ezcmpel für andere Stände und entgegen der Nachbarlichkeit, die
Aufnahme der Waadt in die Defensive gezeigt habe, entgegen dem Einverständnisse der

so Bundesorte, bedenklich namentlich in der gegenwärtigen gefährlichen Zeit, in der Eintracht
erwidert, die dortige Regierung habe, um der Kosten für Botendienste ledig zu wer-

' den Boten- und Postdicnst dem Sekelschreiber Fischer und etwelchen Andern verpachtet, habe dadurch

schu""'^ schädigen oder kränken wollen, habe auch vorgcsorgt, daß die Briefe nicht theurer und gleichwohl
^ und sicherer geliefert werden, gebe überhaupt zu bedenken, daß für Zürich und St. Gallen kein
^ )cheil daraus erwachse. ES werden ferner die bernischen Gesandten ersucht zu verschaffen, daß die Fußboten

x^wöhnlichxn Kosten nach Bern und Basel ferner gebraucht werden mögen, mit dem freundlichen An-
^ ^f das Sparsamste damit zu verfahren und ohne hohe Nothwendigkeit keine Briefe durch solche

^schiken.
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Conferenz der V katholischen Orte.

^ Lucern. 1«. Januar.

2taat»a>ch>>> Lucer». Allg, Absch. Bd. I-XIII, kol. l. ..
Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Pannerherr,

Christoph von Flcckenstein; Jost von Flcckcnstein. Ur i. Joh. Karl Emauucl Beßler, Laudanw^ ^

Franz Karl Schmid. S ch w h z. Kaspar Abhberg, Landainmann; Franz Ehrler, LandeShauPt»'^'^

der March; Franz Betschart, Landesfähnrich. Untcrwalden. Joh. Peter Jmfcld, LandeShaupt"^

und Joh. Melchior von Atzigcn, Statthalter, von Obwaldcn; Franz Ackermann, Landammann,

Leodegar Lusst, von Nidwaldcn. Zug. Karl Brandenberg, Landeshauptmann; Martin Schund

meister.

»». Nach der Rükkunft der am 21. November 1675 nach Mahland abgegangenen

sammeltc sich die Conferenz zur vorläufigen Einvernahme und Berathung ihres Berichtes. D>e ^

nössische Begrüßung eröffnete die Verhandlung. I». Laut dem Berichte der drei Abgeordneten NU» ^

dem Gubernator zu Mahland, entgegen der geforderten bisherigen BnndcSgelder, eine Reductil ^
selben auf jährliche 34,l)(1l) ronli cl'otto vorgeschlagen, und zwar mit Hinweisung auf einen

vertrag, der im Namen der verbündeten Orte zu Madrid abgeschlossen worden fein soll. Nach

der darauf bezüglichen Schreiben des GubernatorS und des Grafen Casati, in Erwägung, daß ^

muthete Einbuße gar groß sei, die Herabsczung der spanischen BnndcSgelder die Verminderung "N „

derer Bundesgelder nach sich ziehen könnte, indessen die Verbindung mit Mahland für die cnuetblw^

Herrschaften große Vortheilc biete und bei Religionöunruhen Hilfe zusichere, das Bündniß mit

dagegen solche Unterstüzung in Rcligionösachen nicht biete, wohl aber auf die Defcnsion eines weit lss

Gebiets sich erstreke, hiemit keine Vcrgleichung mit den Verbindlichkeiten Spaniens zulasse, von ^

1634 verfallenen Pensionen nur acht bezahlt worden, dagegen über dreißig ausstehend seien, eine ^

läre Bezahlung der sicher sttuirten Summe von 34,0l)0 Realen hiemit einen größeren Genuß 3^^ ^

wurde gefunden, daß der Vorschlag zwar keineswegs auf Grund jenes vorgegebenen Tractatö,

aus bundeSgenössischem Respect für die königliche Majestät und aus andern besondern Gründen ^

nommen und daraufhin ein Tractat errichtet werden sollte, mit auSdrüklichcm Vorbehalte, daß

jährliche Zahlung nicht richtig erfolge, Spanien die bisherige ganze Summe wieder zu bezahlen ^

sei. Um aber zu erfahren, welche Vergütung für die verfallenen Pensionen noch zu erwarten se>, ^

mit dem Tractate zwischen dem Qnästor Trotti und etlichen cnuetbirgischen Vogtcien des Kern)

halben stehe, wie es mit den bisher den eidgenössischen Häuptern gegebenen geringen Titulatn'"

verhalte und wer den vorgeblichen RcductionSvertrag unterhandelt habe, wurde ein Ausschuß

mit dem Grafen Easati zu reden, in der Meinung, daß wenn man den Namen des unbefugten

Michas
") Der rs»I ä'otto wurde in sxeoio oder für das Stük in der Schweiz zu (i iviayländer Pfund oder

berechnet; zu 8 lieals äs berechnet machte er aber nur 28 Reichsbazen.
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Udlers weder bei dem Grafen noch bei dem Könige selbst in Erfahrung bringen könne, jedenfalls gegen
^^^lgkeit des Vertrags protcstirt werde, e. Hinsichtlich des Tractats mit Trotti wird dem Lieutenant

"go zwar eingeräumt, für die darin begriffenen Herrschaften den im Einverständniß mit dem Grafen
"ti verfaßten Vertrag abzuschließen, mit dem Vorbehalte jedoch, daß er nicht im Widerspruch mit dem
" nisse sei, nur auf Zeiten der Theuerung Anwendung finde, die Tratta keinen andern als cidgc-

^Nchcn Angehörigen gestattet, die Zölle und Auflagen nicht gesteigert werden. Es erhält auch vr. Cri-
' uls Agent der löblichen Orte den Auftrag, die Abschaffung der eingerissenen, wider das Bündniß

^ de» Mißbräuchc zu betreiben. «I. Es wird aiigcincfsenerachtet, den Gesandten nach Mahland für
N sieben Wochen, nachdem jeder schon 366 Philippi vom Gubernator erhalten, noch je 366
^chpi oder auch zusammen Philippi aus den 68,69(1 rouli ll'otto für 1674 und 1675 als Kosten-

und Honoranz zu bezahlen. «. Der Bischof von Basel dankt für die gewährten Reeommandationcn,

lest Zugleich über die von französischen Kriegsvölkern zu Schliengen verübten Gcwalttkätig-
daher sowohl der französische Gesandte St. Nomain als der Gouverneur von Montclar ersucht

^ ^u, Entschädigung auszuwirken. lieber die den hohen Offizieren der Garde zu Turin bestrittene
^iugnjß, schwarzen Stab zu trageu, wird der Hcrzogin-Regcntingeschrieben, sie möchte denselben
^ ttitcn Privilegien nicht verkümmern; den Offizieren, sie sollen keine Neuerungen sich anmaßen.

^ kaiserlichen Räthc zu Innsbruck wird uach Baden verschoben. I». Eine Antwort Zürichs
. Berns, betreffend die zu Jussh zwischen der savohischcn Wache und der Stadt Genf wegen Salz ent-

enen Mißhelligkcitcn wird dem Auditor Leonardi communicirt, ihm überlassend, ob er den Orten
'lalls weitere Informationen geben oder selbst an die beiden Orte schreiben wolle. I. (S. u. Thur-

1^. (S. u. Sargans).

^ ^ umerkun S- Bon I» wird den Orten Freiburg, Appenzell J.-Rh. und Abt von St. Gallen, von » bis i, allein

' Mitthcilung gemacht.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegenheiten:

i Art. 238. Justizsachen.

Art. 109. Rechts- und Gerichtssachc».

Gemein-eidgenössische Tagsazung.
Baden. 1«7«, 2«. Januar.

Staatsarchiv Lu.ern. «llg. -Usch. Bd. UXIII. kol. 12. — Land-sarchiv Nidw-Id-n.

^ Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzcl, Bürgermeister; Joh. Heinrich Rahn. Sekelmeister. Bern.
Frisching. Schultheiß; Joh. Rudolph vou Dicßbach. Bauherr. Lucern. Joseph Amrhhn, alt-

^)>>ltheiß; Jost von Fleckenstcin, des Raths. U r i. Joh. Karl Emanuel Bcßlcr, Landammann ; Franz
. ^ ^chmid, alt-Landammann.Sch w h z. Kaspar Abhbcrg, Landammann; Joh. Franz Bctschart, Landcs-

Untcrwaldcn. Joh. Peter Jmfeld, Landammann, und Joh. Melchior Atzigcr, Statthalter,
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von Obwalden; Franz Ackermann, Landammann, und Karl Leodegar Lussi, Panncrherr, von Nidwaldci^
Zug. Karl Brandenberg, Landeshauptmann; Andreas Jtten und Martin Schmid, beide Sckelmeiß^
Glarus. Balthasar Freuler, Landammann; Fridolin Jselin, Statthalter. Basel. Joh. Rud^p'
Burkhard, Burgermeister;Joh. Christoph Burkhard, Drcierherr. Frei bürg. Franz Peter Vondcrwe^
Sekelmeister; Joh. Joseph Reiff, Burgermeister. Solothurn. Petermann Suri, Schultheiß; 8^
Suri, Stadtfähnrich. Schaffhausen. Joh. Jakob Stocker und Tobias Holländer, beide Sekelmciß^
Appenzell. Konrad Fäßler, Landammann von J.-Rh.; Pelagius Schläpfer, Landammann von A - '
Abt v o n St. G a l l e n. Fidel von Thurn, Landeshofmeister; Franz Ludwig Reding, Obervogt. St«
St. Gallen. Jakob Hochrütincr, Zeugherr, Stadtkassier und des Raths.

»». Mit Erinnerung an die Verschiebung der bereits auf Martini*) verabredeten Tagsazung findet d>
gegenseitigeBegrüßung statt. Das fortwährende Verweilen fremder Heere an der Gränze veranlaßt Z"
nächst die Besprechung des Defensionalwesenö; indessen ergibt sich kein Grund, Veränderungenzu inach^

wohl aber wird strenge Beobachtung desselben eingeschärft. I». Ungeachtet von einigen Seiten ^
Ermäßigungder hinsichtlich des Münzvcrbotögefaßten Beschlüsse gedrungen wird, bleibt man doch
getroffenen Anordnung. Hinsichtlichder einheimischenMünzen stimmt Zürich zwar der Ansicht bei,

man mit Prägung von überflüssig verbreiteten Handmünzcneinhalten solle, droht aber ebenfalls w><^

auszumünzen, wenn Schwhz damit fortfahre. «. Um nicht Verdacht zu erregen, als wäre man ßth ^
wüßt, gegen die eine oder andere kriegführende Partei zu viel gcthan zu haben, verzichtet man aus
ordnung einer Dcputatschaft an den Friedenöcongreß zu Nimwegen und begnügt sich damit, wie b^

zu Köln gehaltenen Kongreß geschah, den Kaiser, die Könige von Frankreich und Spanien und die ^
neralstaatcn zu bitten, daß sie die Eidgenossenschaft in den Frieden einschließen (l. Februar).
Mittel, durch welche der EidgenossenschaftEhre und Ansehen bei fremden Fürsten und Herren

erhalten werden, vereinigte man sich zu einem Verglcichsproject: t) Hinsichtlich der Bestimmung^ ^
französischen Bundes wird an dem festgehalten,was darüber 1668 erläutert worden, daß nämlich "

auf die Desension gerichtet sei. 2) Nach altem Brauche bewilligt kein Ort für sich einen Volksaufb^
sondern nur im Einverständnisse der andern Orte, es wäre denn, wie Bern excipirt, daß eines Stau
eigene Wohlfahrt dabei hoch intcressirt wäre, oder daß man sich bei gemeinsamer erstmaliger Berat

darüber nicht einigen könnte. 3) Die Freicompagnieen bleiben laut Vergleich von 1666 aberkannt. ^ ^
Particulardeclarationen sind laut Beschluß von 1669 ungültig. 5) Hauptsache dieses Vergleichs ss' ^
Vollziehung, daher jedem Ort dieselbe ernstlich anempfohlen wird, namentlich auch TranSgressto>wu^
strafen. 6) Rccrutirungenmag jedes Ort innerhalb seines Gebiets erlauben, v. Die Gesandtsch^ , ,
Abtes von St. Gallen erinnert, daß man laut Beschluß von 1675 auch den wahren Sinn deS Erbv^'
und ob die Niederlande darin eingeschlossen seien oder nicht, auSmitteln sollte, um der steten Zumuthu>>

Frankreichs und der Klagen des ErzHauses Oesterreich einmal überhoben zu werden. Die andern ^
schaften aber erklären, nicht instruirt zu sein. k. Der französische Gesandte St. Romain übergibt

i»

*) Der Ansicht der Vlllörtische» Conferenz vom 23. September 1675 Rechnung tragend, hatte Zürich die Tagsazung v" ^

November aus den 28. November/8. Deccmber verlegt und dann abermals laut Schreiben an Lucern vom 17. Novcwbc

den Januar verschoben.
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^»'glichcö Schreiben vom ZI. Dcecmbcr aus St. German: cn Lahe datirt, worin König Ludwig sagt:
sat-iskaelinu, gue dlous nz^ons 60 In conäuite, gue le Lieur äe Lt. Mumin n tenue änns lemploz?

^il g. reinpl, jusgues n eette sieure äe dlotre Mrlmssnäeur nupres äe Vous, et czuoigue Mus sackiolls,

^>il g, repouäu egnleiuent n Xotro äesir et au Votre (Inns le soin, gu'il n upport6 pour entretenir
^»eienue et ötroite nllinuce, gut est entre Mus, Mus u'avons pu lui rekuser toutekois In permission,
^ >1« Mus n äemuuäöe äe revenir en I'rnuee, oü II ötoit 6gnleinent nppellö pur le besoin äs sa snntö
^ 8W nKnires.^ Zugleich wird der Herr de Grave! als sein Nachfolger angekündigt. Mit schriftlicher
Zugabe vom 28. Januar nimmt sodann St. Romain Abschied von der Tagsazung, ihr die Bezahlung
^ Pension,, und die Gewährung der Bundcsfrüchte zusichernd, mit dem Beisaze, »eeux gui agitsut et
^'luietont ineessniueut In Luisse pur leurs uienSes et pur leurs prnttiques, ne trouvnnt plus ä'ouventure

bwuichn-, Vous Inisserunt en repos, n'oserout plus Vous trniter knussement äe pnrsures, pour Vous
^unäer äe le äevenir en esset.« Aber auch noch ein Memorial kommt ein, in welchem er die gegen

^ Bündniß mit Frankreich, besonders gegen die TranSgressionen erhobenen Borwürfe also widerlegt:
^ Könige von Frankreich haben ihre Verpflichtungen gegen die Eidgenossenschaftredlich erfüllt, ganze
^göhecrc und Millionen im Beltlincr Kriege für sie aufgewendet; nur in Bezug auf einige, nicht

^ einheimischen Stoffen gefertigte neue Arten Maaren aus Seide und Wolle seien die in Frankreich den
Weizern zugestandenen Handclövorthcilc in Frage gestellt worden; die jeden: einzelnen Orte zukommende

"sion betrage 3000 Franken, die Gratificationen nicht gerechnet; mehr als zweihundert Jahre lang
die Schweizer dieselben bezogen und nun beschweren sie sich so sehr, daß der König in KriegSzciten

""'g gewesen sei und 20 bis 30 Pensionen habe auflaufen lassen, während doch seit Erneuerung des
„""bnisscs die Pensionen richtig bezahlt wurden und kein Schweizcrobcrst oder Hauptmann über Sold-

^kständc zu klagen habe; erwiesen sei, daß in früher,: Zeiten die Schweizer mit den Franzosen nach Ca-
Mahland, in die Niederlande gezogen seien. allerdings zum Bcrdrussc Oesterreichs, wie schon

V; allein was diesem Fürsten auf seine darüber geführte Beschwerde von den Schweizern gcant-
^tet worden sei, möge auch für Kaiser Leopold und für den spanischen König Karl genügen; Frank-

Ki es gewesen. dem die schweizerischen Republiken ihre Erhaltung verdanken, während Oesterreich
auf ihre,. Unterganghingearbeitet habe, bei den wcstphälischen Friedensverhandlungen nichts von

^Jndepcndenz der Schweiz, sondern nur von Freiheiten wissen wollte, auch jczt nur zuerst noch

^cdcn und dann Frankreich zu dcmülhigcn beabsichtige, um sodann die in der Eidgenossenschastver-
Rechte und Besiznngcn wieder an sich zu ziehen; man möge zum Beweise dessen nur die politi-

Thesen lesen die zu Frciburg im Brcisgau. einer in der Erbeinung begriffenen Stadt, gcdrukt
seien; Oesterreich sei so sehr von diesen Absichten beherrscht, daß es sogar den König von Polen

' Türken preisgegeben habe, um den von Frankreich mit Holland geschlossenen Frieden nicht zur Boll-
kommen zu'lassen; ans denselben Gründen habe cö bei den schweizerischen Nentralitätsverhand-
seine Hand zurükgczogcu. die FriedcnSnnterhandlungen in Köln abgebrochen und neulich wieder

^ Ftiedensvermittelung zu Nimwcgcn Hindernisse in den Weg gelegt; gegen eine iolche Macht tonne
>'ch nicht in passiver Defensive halten; die Schweizer seien auch mit einander in einem Dcfcnsiv-

aber die Defensive selbst habe sie zur Offensive und zur Eroberungihrer gemeinen Herrschaften
b"; ein solcher Dcscnsivbund sei auch derjenige, in dem die Schweiz mit Frankreich stehe und von
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Alters her gestanden sei. In Erwägung dessen, was in diesem Memorial „widcräfert"worden, wie^
holte die Tagsazung ebenfalls ihre frühere Erklärung, bei dem auf die Defensive gesezten Bunde,
Vorbehalt gebührender Rcciprocation, bleiben zu wollen (1. Febr.). zx. Die kaiserlichen Abgeordnc -

Dionysius Rost, Vogt von Nellenburg, und I. Anton Wirz, hatten ebenfalls eine vom 36. 2"'^
datirte Vorstellung eingegeben, in welcher auseinandergesezt wurde, daß Frankreichs unersättliche Ehr- ^
Regierungösucht ohne Grund die vereinigten niederländischen Provinzen überzogen und seine Waste»
wüstend den Rhein hinauf verbreitet, das römische Reich zur Nothwehr gezwungen und die in franzel> ^
Diensten stehende schweizerischeMannschaft vertragöwidr.g zum Angriffe verwendet habe, auch ^
Eidgenossenschaftfortwährend,wenn auch ohne Bewilligung der Regierungen, Recruten beziehe »»^
Eidgenossen zumuthe, die im Widerspruche mit den Bestimmungen des westphälischen Friedens ange»>" ^
Ländereien und Städte vcrtheidigen zu helfen; die kaiserliche Majestät, die gerne die Neutralität^
Schweiz anerkenne und ihr Gebiet vor den Waffen verschone, sofern von daher die feindliche ^
gestärkt und die Protection des Elsaßes nicht bewilligt werde, wünsche namentlich zu erfahren, ^
Eidgenossenschaftsich verhalten werde, wenn der Feind auf die Waldstädte einen Angriff ^
Mit Schreiben vom 3. Februar drüken die kaiserlichen Abgeordneten ihr Befremden aus,
keine Antwort erhalten zu haben. Am 4. Februar verlangen sie aber wieder über den unterdessen ^ ^
tencn Beschluß vom 1. Februar Erläuterungen, und zwar bemerken sie, das Bündniß mit Frankreich .
pflichte nur zu Bewilligungvon 16,000 Mann, wogegen die sämmtlichc im Dienste stehende
unter 22 Fahnen bei 20,MI Mann betrage, hiemit zu neuen Recrutirungcn kein Grund Vorhände»^
die nicht bloß zur Ergänzung, sondern zur Vermehrung jener Anzahl und zu Errichtung von F" ^
pagniecn stattfindenden Rccrutirungenund die agressivc Verwendung der Truppen stehen im Widers
mit dem Vorbehalte des „anverwandten"römischen Reichs und müssen als das Haupthindernisder
stellung des Friedens angeschen werden; die Niederlande seien als Bestandtheil des römischen
ebensowohl wie das Elsaß in jenem Vorbehalte des römischen Reichs wie nicht weniger in der öste>»
schen Erbeinung einbegriffen gewesen, somit habe die Eidgenossenschaftnamentlich kein Recht, das re
Reich an der Wiedercroberung der im westphälischen Frieden nur bedingungsweise zugestandenen ^
lassung des Elsaßes an Frankreich zu hindern; die gegebene Zusage des getreuen Aufsehens ha^ ^
Verlust der Freigrafschaft nicht gehindert, und für die Waldstädtegenüge sie eben so wenig;
sollten, wie 1668, bestimmter^ Hilfszusicherungcn gemacht werden, auf welche die Kriegöbefehlshabcr
können, z. B. wann und wie bald und in welcher Stärke Zusäzc gesandt werden sollen; in ErwtN

entsprechender Beschlüsse werde nach Vorschlag von 1668 und 1673 die Rcciprocation, ein Annate"^
und auf künftigen Johannistag ein Mehrercö erfolgen. Bei Vorlegung dieser Eingabe fanden
die Gesandtschaften der Orte nicht hinlänglich instruirt, beschränkten sich also darauf, sich auf ^ -
wort vom 1. Februar zurükzubeziehen: Die Erbeinigung wolle man nach der Weise der Väter bcob»
den Mißbrauch der Dicnstmannschaft bedauernd arbeite man aus ihre Dcfcnsivbeschränkung, lafst
auch die Rccrutirung nur in bescheidenem Maße zu; in die Protection des Elsaßeö sei man noch
getreten und es sei auch jczt noch keine Veranlaßung, darüber sich in Verhandlungeneinzulassen;^,^
man die Verschonung der eidgenössischen Dcfcnsionsgränzen mit Dank aufnehme, lasse man es hi»N ^
der Waldstädte bei den dem Herrn von Landsce 1673 gegebenen Erläuterungen bewendet sein.



Januar 1676- 995

^Nische Gesandte Graf Casati sendet aus Lucern ein Schreiben vom 23. Januar ein: Er habe gemeint,

^ französische Gesandte St. Romain werde einmal seiner vergeblichen Bemühung, den ewigen Frieden

seinem Belieben zu deuten und die Erbeinung mit Oesterreich und Burgund zu vernichten, satt ge¬

worden sein; da er sich aber je länger desto hartnäkiger in sein Bemühen vertieft und auf der lezten

^fazung wieder auf unförmliche Weise ein Memorial in die Kanzlei „eingeschleickt" habe, möge die

"gfazung nun auch die TagsazungSabschiede erwägen, durch welche Zahl und Maß und Verwendung der

chlvejzertruppen in Frankreich bestimmt worden sei und die Forderung begründet werde, die überzählige

"""schaft hcimzurufen und die Transgrcssionen zu verbieten. Diesem Schreiben fügte Graf Casati, als

noch persönlich eintraf, ohne jedoch eine Audienz zu begehren, eine an alle Gesandten zu vertheilende,

'kui>ch und deutsch gedrukte Deductiou bei. Auch ihm wurde geantwortet, man wolle den Erbverein

^ ^ll nach Weise der Voreltern halten und sich ferner Mühe geben, um die bedauerlichen Trans-

^ssioncn abzuschaffen (l. Febr.). Damit nicht zufrieden, entgegnete Graf Casati mit einem eine Anzahl

fchiede von 1536, 1537, 1542 (April und September), 1552 (zu Solothurn und März und December

^ Baden), 1553, 1558, 1562, 1564, 1572, 1606, 1610, 1635, 1639, 1646, 1647, 1648, 1654 anführen-

, Memorial, ohne doch etwas anderes zu erreichen, als Bestätigung der bereits gegebenen Antwort,

o»> die Gesandtschaften weiter zu gehen nicht instruirt seien. Was aber die vermeinte unförmliche

'nbringung des Memorials der französischen Gesandtschaft auf der lezten Tagsazung betreffe, so erinnerte

1'ch, es sei nichts Unförmliches damit geschehen, indem bei Abkürzung der Geschäfte der Kanzlei der

^ Gliche Auftrag gegeben worden sei, das dem Burgermeister Hirzel eingereichte Memorial dem Abschiede

^lffsigen. ^ Karl von Lothringen, Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, ließ
^ seinen Abgeordneten, Baron Christoph von der Oclschnitz, den eidgenössischen Gesandten vorstellen,

o nach einer Universalmonarchie strebende Regierung von Frankreich, als der Kaiser den Nieder¬

au auf ihren ungerechter Weise erlittenen Ueberfall einige Hilfe gewährte, das ganze deutsche Reich

^griffen habe, die Eidgenossenschaft daher vermöge der Tractate verpflichtet sei, ihre in Frankreichs
/ust stehende,, Regimenter zurükzurufen oder wenigstens nicht durch neue Recruten oder andere Be¬

rgungen zu verstärken, und dagegen auf die Waldstädte ein solches Aufsehen zu richten, daß die Be-

^ ^aber der kaiserlichen Armee ohne Vcranlaßung bleiben, die Gränzen des eidgenössischen Gebietes zu

^uhrei,. deswegen ersuche er sie, zu Händen des Generallieutcnants Montecuculi anzuzeigen, wessen

sich jh^. auf den kommenden Feldzug im Frühjahre wegen des Elsaßes und der Nachbarschaft zu ver-

^u Hab?, Die dem Herzog hierauf erthcilte Antwort wiederholte, was schon an Oesterreich und Spa-

^u erklärt worden, mit dem Beisaze, die von den Franzosen bezogene Rcmonte sei außerhalb des cid-

Uvssiiche« Gebiets aufgebracht worden, die Transitirung zu hindern sei also den Orten nicht zu-

^ "uden, vielmehr sei es an den kaiserlichen Beamten, selbe an den Gränzen aufzuhalten, k,» Endlich

Lüerte auch der Gesandte der Gencralstaaten, Malapert, die bekannten Klagen und Gesuche in vcr-
Ausdrüken, erhielt aber aus Mangel an Instructionen den üblichen Bescheid, l. In Betracht

^ icharfcn Verweise, die von so vielen Seiten her wegen der in Frankreich dienenden Regimenter und
^dagnieen und ihrer offensiven Verwendung eingekommen sind, wurde, wenn auch nach der 1668 ge-

^chten Erfahrung von einem an den König gerichteten „beweglichen" Schreiben wenig Erfolg zu ge-

^igen war, dennoch ein Project zu einem solchen in den Abschied genommen und zugleich beschlossen,
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in den gemeinen Herrschaften, wo die Werbungen einschleichen wollten, keine Werbungen zu gestatten, ^

sei denn, daß der Werber von dem Mehrtheil der mitrcgicrcnden Orte schriftliche Erlaubniß vorweg

könne, i»». Da laut Klage Basels für Fertigung von Kanfmannsgütern der Städte Basel und Straf

bürg von Seiten Brciöachs Pässe zu lösen zngemuthct werde, gleichwohl aber Gefahr sei, auf der Straße n

Straßburg und nach Frankfurt von über den Rhein kommenden „Schnapphahnen" beraubt zu werden,

der französische Gesandte ersucht, der Beschwerde abzuhelfen, i». Auf Erinnerung der kaiserlichen Llbge

ordneten, daß daö gute höllische Salz in der Eidgenossenschaft mit dem geringcrn bayerischen Salz

mischt werde, wird den Landvögten befohlen, bei Confiöcationsstrafe solche Mischung zu verbieten; ^

auch die Abgeordneten werden ersucht zu verhindern, daß solche Mischung nicht schon jenseits des Rh""

vorgehe. «». Ucbcr die Bezahlung der vor zwei Jahren für die burgundische Gesandtschaft aufgewendet"'

2566 Gulden soll bei folgender Tagsaznng entschieden werden. >». Zum Empfang des neuen franzö>>!^

Gesandten hat man sich vierzehn Tage nachdem er seine Ankunft den Orten angezeigt haben wird in ^

lothurn einzufinden. Um der durch die kriegführenden Parteien veranlaßtcn Thcurnng der Lebend

mittel zu wehren, sind nach Vorschrift dcö Dcfensionals der Ausfuhr derselben Schranken zu sezen.

Zürich und Bern ersuchen die mit Savohcn verbündeten Orte, zu Ausgleichung der zwischen Saddh"'

und Genf fortdauernden Zwistigkeitcn behilflich zu sein. Jene sprechen ihr Bedauern aus, daß auch

dieser Seite her so Unbelicbigeö komme; wenn Genf für die mit gewaffnctcr Hand bei Salzausfub'^

geschehene Vcrlezung des savohischcn Territoriums angemessene SatiSfaction geleistet haben werde,

die katholischen Orte geneigt, die kräftigsten Officicn zur Beruhigung bei dem Herzoge in Anwendung^

bringen. (S. u. vier ennctbirgische Vogteien übcrh.). 4. (S. u. Lauis). ». (S. u. vier

birgische Vogteien übcrh.). v. n. (S. u. MendriS). »—(S. u. Nheinthal).

(S. u. deutsche Vogteien überh.). KM. (S- u. SarganS).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

I»I». Auf den Bericht, was im Namen sämmtlicher Orte die Gesandten von Lucern, Nri und Sch"'^

in Mahland verrichtet und was darüber von den V Orten berathschlagt worden sei, und auf die 8'"^
ob man sich statt mit 48,606 Kronen nun mit 34,666 roali ä'otto zufrieden geben wolle, erklären

V Ortc für die in Luccrn gefaßte Ansicht; Fn iburg, Appenzell und der Abt von St. Gallen werden

Entschluß nach Lucern überschreiben und Lucern soll den neuen Vertrag zum Abschluß bringen. II»

deil Obervogt Ligerz und ein ihm mitgegebenes Schreiben meldet der Bischof von Basel, daß die

lichen voil den jenseits des Rheins gelegenen bischöflichen Ortschaften Winterquarticrgcldcr verlangt, d"

auf eingelegten Widerspruch die Forderung nicht ausgeführt; wie ferner die Franzosen den 8'"

Schlicngen mit mehr als 2666 Mann überzogen und, ungeachtet der dort befindliche Corporal sc>"

tent vorwies, ausgezehrt und theilweise geplündert und der an den General Montclar ergangene»

schädigungSforderung nicht »nr nicht entsprochen, sondern dem bischöflichen Abgeordneten Ligcrz Pern'^

darüber gegeben haben, daß den Feinden des Königs im Biöthum Werbung gestattet und dem fra"»^'

schcn Intendanten der Kauf von Haber geweigert worden sei; wie der Bischof jedoch eineöthcilS l>ch

Geschäfte der dort sich aufhaltenden Fremden nicht so annehmen könne, daß er einzelne Werbung"' ^
hindern im Stande wäre, andcrnthcilö das Verbot der Habcrauöfuhr zur Abwendung des Mangel
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Inders der Bergleute und nach dem Beispiel der Nachbarn erlassen worden sei, und daß den franzosischen
Käufern Fleisch, Butter u, s. w. zu kaufen, sogar auch den französischen Rccrutcn der Durchpaß nicht
^ehrt werde, so daß erst jüngst den 18. Januar ein Rittmeister und Cornct mit 25 Mann und 115
werden den Weg über Lausen und durch das Delsberger Thal nach Burgund genommen Haben; das

der Bischof geschehen lassen der Neutralität wegen; er bedürfe des Raths und der Fürsprache
^ VerbündetenOrte. Dem Wunsche wird durch Verwendung bei St. Romain und schriftlich bei dem
Köllig
lhiv

'3 und Montclar entsprochen. lili. (S. u. Thurgau). II. (S. u. Sargans), »»in. Die Be-
erde des Abts von St. Galleu gegenüber den Gesandten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug

^ Ortsstimmen, welche genannte Orte dem Ulrich Sulzer in etlichcu Sachen gegen das Gotteshaus
' Gallen crthcilt haben, wird von diesen in den Abschied genommen, um sie ihren Obern zu hinter-

">ngcn,

au« dem Nidwaldnev Exemplar.

Lberh.

Tl>r>
^ier

elnictb. Vogt, iibcrh.

Isis
x.

»»

t
V.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Art. 77. Rechts- u. Gerichtssachcn. tll Art. ION. Polizeiliches.

Art. 577. Stifte und Klöster.

Art. 115. Jurisdictions-u. Eompetenzanst.I»I». Art. 182. Verhält», z.d. Grasen v.Hohenems.
„ 219. Kriegswesen.
„ 68. Obrigkeitliche Einkünfte.
„ 69. Obrigkeitliche Güter.

Art. 156. Jurisdielionsanstände.

Art. 126. Verkehr mit Moyland.

Art. 148. Justizsachen.

Art. 366. Bischof von Como.

v«
«>«»

I»

27. Allgemeine Verwaltungösachen.
15. Beamte.

Art. 167. Collaturrecht zu Wartau.

Art. 264. Stellung der Geistlichen.

Art. 293. Polizeiliches.

Conserenz der evangelischen Orte während der Tagsazung zn

Baden im Januar I«7«.

Staatsarchiv Äürich. ZIllg. Algch. Br. I«S, kol. es».

Gesandte: S. allgemeine Tagsazung (voil evangelisch Glarus Statthalter Jselin).
(S. u. Rhcinthal). I». Das auf lczter Conferenz projectirte Schreiben an die Gcneralstaaten

^ ücnehmigt; ebenso ein besonderer von Bern vorgelegter Entwurf, in welchem es heißt, man scze
voraus, daß der Gesandte Malapcrt die auf seine gemachten Vorstellungen jeweilen gegebenen Ant-

^leu und Freundschaftöbczcugnngcilübermittelt haben werde, bcnnzc nun aber den Anlaß zu der offenen

^Ghcilui,^ daß 1671, als noch kein Grund zu Besorgnissen vorlag, dem Könige von Frankreich ein
^niicnt bewilligt, nach Ausbruch des Kriegs aber die Znrükzichnng desselben aus den Niederlanden

worden, über einige Hanptlcutc wegen dicßfälligen Ungehorsams Strafen verhängt, endlich die Verlegung
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der Mannschaft auf entferntere Pläzc bewirkt, unterdessen auch die Recrutirung eingestellt worden st^

jedoch laut Tractaten diese Recrutirung jezt nicht länger verweigert werden könne, um so weniger, ^
ein so mächtiger Nachbar nicht leichthin beleidigt werden dürfe; immerhin aber werde man dabei die

andern Befreundeten und besonders den Generalstaaten schuldigen Präcautioncn beobachten, e ^

klagt über erlittene Beeinträchtigung in den Herrschaften Utznach, Gaster und Werdcnberg und c> >

freundschaftlichen Rath: Als nämlich gemäß dem Defcnsional aus diesen Herrschaften einige Man"!-

zum Auszug unter die Fahne von Glarus aufgerufen werden sollte, haben ihre „sogenannten katho > ^

Mitlandleutc ihrem Landvogt in Gaster Kriegömannschaft daselbst auszuheben untersagt, unter du» ^
geben, „daß eigentlich nicht von ihnen, sondern von den Eidgenossen von Schwyz, denen wir gs

Sachen nachgegeben, an solchen Orten der Eintrag geschehe;" als auch die Erinnerung an den

von 1638 keinen Eindruk machte, habe man sich an Schwyz selbst gewendet, zuerst eine ganz unklare, ^

die verständlichere Antwort erhalten, eS mit dergleichen Novitäten zu verschonen und den

gleiche Berechtigung in Mitbehcrrschung von Utznach und Gastcr fahren zu lassen; auf die

daß nur in etwas specificirtcn Rcligionspunkten freiwillig etwas nachgegeben worden sei, habe

gegen die Behauptung gleicher Mitbeherrschung das innert Monatsfrist auszuführende unparteiisch^ ^

dargeschlagen und eventuelle Protestation; Glarus habe die Protestation erwidert und abermals '

katholischen Mitlandleutc sich gewendet, sie an den gemeinsamen Landeöeid erinnert und an den ' ^

von 1638, dann aber vernommen, daß, was Schwyz dem evangelischen Theile von Glarus

dem katholischen Theile, der in der Religion nichts abgeändert habe, zu Gute kommen solle, so daß

endlich den katholischen Mitlandleuten erklärt habe, man werde sie von der 1638 zugestandenen ^

herrschung in Werdenberg ausschließen und dennoch, mit Ausnahme der Religionöpunktc, gleiches ^

in Utznach und Gaster festhalten; seither sei nun zwar keine Antwort erfolgt, aber die Absicht ^

zuwalten, zu bewirken, daß von Glarus kein evangelischer Landvogt in jene Vogteien gesandt

dürfe, und Schwyz sei es und die V katholischen Orte, von wo her die Mißstimmung zwischen de"

Religionstheilen unterhalten werde, im Kapuziner-Handel Hilfe gesucht, lezthin sogar Glarus

schließung aus der Mitrcgicrung der gemeinen Vogteien bedroht worden sei; daher evangelisch

sich gedrungen sehe, bei den evangelischen Orten Rath und Hilfe zu suchen. Der Rath, den

thcilten, gieng dahin, den katholischen Landslcuten freundlich zu begegne», gegenüber Schwyz mit

heit auf der eigenen Meinung zu beharren. «I. Wenn aus die von evangelisch Glarus an dsn P^V^

von St. Gallen wegen der Kinderlehre im Toggenburg crlasseue Zuschrift eine Autwort eingeht, sd ^

den andern evangelischen Orten mitgetheilt werden, welche zu weiterer Handbietung erbötig st"d. ^ ^
wohl im Toggenburg das obere und das untere Amt über den getroffenen Zollverzleich streitig

man doch angemessen, am Vergleich zu halten, t. Zur Reparatur des baufälligen Pfarrhauses

nau und Niedcrglatt beizusteuern werden die evangelischen Orte bereitwillig sein. GlaruS bn

daß seit fünfundzwanzig Jahren der dortige Stand keine Eompagnic mehr in französischen

und nun vom französischen Gesandten mit Entziehung der Pension bedroht werde, zudem auch d^ ^

mit so viel Volk gefüllt sei, daß wenn nicht obrigkeitlich die Werbung geöffnet werde, die Leute sich ^

verlaufen; woraus in Antwort gegeben wurde, bei gegenwärtiger Zeit werde man wohl damit "

halten können, um zu erwarten, was andere Orte thun werden. I». (S. u. SarganS). I» ^
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^rein von 1511 ist nicht auf thätliche Hilfe auszulegen, und „wenn die Waldstädte feindlich angegriffen
^rden sollten, ist man der Meinung, mit und neben den übrigen Orten zu Beschirmung unseres lieben

blandes auf die Gränzen etwas eidgenössisches Volk ziehen zu lassen." It. Um bei den Friedens¬
verhandlungen >n Nimwcgcn nichts zu versäumen, wird Zürich durch Jemand der Seinigen privatim

"erespondenz in Holland unterhalten, Bern aber durch den Oberst von Wattenwhlbei dem Kurfürsten
en der Pfalz sondiren, ob dem Gesandten desselben einige daherige Jnstruetion gegeben werden dürfe,
"iel endlich den holländischen Gesandten Malapert anfragen, was er für ersprießlich halte. I. Basel möge

^ über den Zustand von Marienkirch erkundigen; man sei zu Beiträgen nicht ungeneigt. «». Zürich,
"iel, Schaffhausen und St. Gallen stimmen zu dem Wunsche Berns, den Zinkcnisten Ulrich Sulzberger

" Noten nnd Clavirung des Psalmcnbuchö halben" gegen den Nachdruk auf zehn Jahre zu schüzen.
An Venedig wird geschrieben, man habe aus dem Antwortschreiben vom 14. December die Entschul-

. hlung pxr eingetretenen Verzögerung sattsam vernommen, besonders daß „unscrm Jntcrvcnienten"Rubbi
"versprochene Pension bezahlt sei und die übrigen verfallenen Pensionen nachfolgen werden; im Weitern

^ehc man sich auf das Schreiben vom 3. August 1675. «». Es wird gut gefunden, bezüglich des
Treibens von Genf wegen der savohischen Vexationen in der vollen Session einen Anzug zu machen.

Zürich und Bern haben auf das von den Hauptlcutcn in Straßburg cingckommene Schreiben mit
NcchtsconsulcntenFried, Abgesandten von Straßburg, Unterhandlunggepflogen und denselben ersucht,

"üu zu wirken, daß nicht bloß 36, sondern 40 Pfund Brod für einen Rcichsthaler gegeben werden; da-
^üen hat Fried gewünscht, daß bei ded Salutation des französischen Gesandte» demselben die Stadt Straß-
"P recoinmandirt werde. «>. Auf Erinnerung Zürichs, daß zwar Basel und Schaffhanscn mit Zürich

""d Bern gegen Mühlhausen in gleichen BundcSpflichtcn stehen, Basel aber nichts, Schaffhanscn nur
an Volk und Geld leztcs Jahr für Mühlhauscngeleistet, Zürich und Bern also fast alle Last ge-

"vgen haben, wird Mühlhauscn erinnert, bei künstig eintretenden Fällen angeregte beide Städte zu gleich¬
mäßiger Erstattung ihrer Pflichten, wo nicht an Volk, doch an Geld, ersuchen zu wollen, r. Zürich bringt
'" Erinnerung, daß der gewesene Fcldprediger in Frankreich, Heinrich Wcrdmüller, vermöge badischen

°ichicds von 1662 an Commandantund Hauptmann Erlach noch 278-,z, an Hauptmann Wattenwhl
an Hauptmann Fischer 73V- Franken zu fordern hatte, seither in Kurpfalz als Prediger diente,

^ in den lcztcn Unruhen aller seiner Habe beraubt wurde, daher jezt zu seinem und der Seinigen
'"erhalte jener Ausstände sehr bedürftig sei; es bittet daher Bern, ihn dazu empfehlen zu wollen.

vom Grafen Casati wegen Werbungenund Rccrutcn eingelangte Schreiben bedarf keiner Beant-
"vrtnng, nachdem das Schreiben an die gesammtcn Orte gleichen Inhalts Beantwortunggefunden hat.
' Es wird beantragt, den neuen Gesandten Frankreichs vierzehn Tage nach seiner Ankunft zu begrüßen.

Zürich wiederholt gegen Schaffhauscn die Empfehlung des Hans Ulmann zu Feucrthalen gegenüber
Spitalbaucr. v. Zürich und St. Gallen sezcn die übrigen Orte in Kcnntniß, daß zwischen ihnen

""d Bern wegen des Botcnwcscns Streit sei. Daher richten Glarus, Basel, Schaffhauscn und Appenzell
^ Schreiben, worin sie, in Besorgniß, es möchte daraus ein für das gemeinsame Vaterland

.^liches Mißverständnis erwachsen, das Gesuch stellen, daß wenigstens bis zur Versammlung in Solothurn
'üfls vorgenommen werde. Zürich legt noch besonders die Angelegenheit den Gesandten Berns zu

«Mi>.
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Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Rheillthtil- »». Art. 283. Kirchliches u. Glaubenssachen.

Sargans. I». Art. tK8. Collawrrechl zu Wartan.

Conferenz der V katholischen Orte.
«ucern. 28.-28. März.

Staatsarchiv Lucer»» Allg. Absch. Bd. I.XIII, rot. loa.

Gesandte: Lucern. Eustach von Sonnenbcrg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Panncrhcrr;
Christoph von Fleckenstein, Statthalter; Joh. Leopold Birchcr. Bauherr. U r i. Joh. Karl
Bcßter, Landamniann: Joh. Jakob Tanner, Sekelmcister. Schwyz. Kaspar Abhberg, Landa»»»^^'
Franz Ehrlcr," Landeshauptmannin der March; Franz Betschart, Landesfähnrich Untcrwalde
Joh. Peter Jmfeld, Landeshauptmann, und Joh. Melchior von Atzingen, Statthalter, von Obwal^"'
Franz Ackermann,Landammann,und Karl Leodegar Lussi, Panncrhcrr, von Nidwalden. Zug. ^
Brandenberg, Landeshauptmann; Severin Trinkler, des Raths.

». Das Ausbleiben der versprochenen zwei reducirten spanischen Pensionen veranlaßtediese
ferenz. Nach gepflogener eidgenössischer Begrüßung wurde ein Schreiben des Prinzen Lignh
zweites von Graf Casati vorgelegt, betreffend die Bezahlung der Pensionen und die Errichtung des ^
tragöinstrumcntes. In lczterer Beziehung war die Forderung gestellt, crläuterungsweise das BersP^

zu inserircn, daß man das Bündniß von 1634 mit der darin begriffenen ewigen Erbeinung mit bc>^
Häusern Oesterreich und Burgund getreulich halten und in Kraft des sechsten und siebenten
derselben die Transgressioncn unserer Völker in französsischen Diensten nicht mehr gestatten wolle;
war über LandschreiberSchindler von Baden geklagt, daß er sich bei Werbung von Recruten für
reich betheilige. Indem man nun bei der Berathung den erstem Punkt verschob, bis die Pension^"'
legenheit zur Verhandlung komme, wurde folgenden Tags LandschreiberSchindlers Verantwortung s",
hört, aber die von ihm gegebene Darstellung nicht ganz befriedigend gefunden, weil immerhin etwas ^
dächtiges übrig blieb, so daß ihm bemerklich gemacht wurde, ein solches Verhalten zu Gunsten Fra"^^
wäre mit dem Geheimnisse der Kanzlei unverträglich. Auch sah man sich bewogen, gegen SckM'5
Erwartung auszusprechen,daß dieses Ort seine Compagnieen in Frankreichnicht wider Gebühr

ziehen und dienen lassen. Als dem Grafen Casati eröffnet wurde, ob, wenn man den sechsten u»d ^
benten Artikel der Erbeinung in den Vertrag zu sezen einwillige, dann der Zusaz, daß reciprocirlich s ^
uns alle Artikel des Bündnisses und der Erbeinung gehalten werden sollen, ebenfalls zngcgcbeu ' ^
ohne weitere Umstände die zwei Pensionen erlegt werden, erfolgte zur Antwort: Das Wort «asÄeurM
möge weggelassenwerden, aber »vbliMumv«müsse stehen bleiben; von der Summe der beiden Peugs

müsse ein Theil zur Entrichtung der für 1652 rükständigen Pensionen St. Gallcnö und Appenzell ^
wendet werden. Diese leztcrc Zumuthung befremdete so, daß man dem Grafen erwiderte, man müsse
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Gliche dcn hohe,, Gewalten vorbringen und den Abschluß des Vertrags verschieben. I». (S. u. Lauiö).
Da die Beschwerdender Garde von Turin noch nicht ausgetragen sind, werden sie der Nullsmo käsig

^>'»>als uachdrüklichempfohlen. «I. Sobald der Tractat mit Spanien in Ordnung gebracht sein wird,
^ laut Antrag Uri'S der Gubernator zu Moyland neuerdings angegangen werden, den in Bezug auf
^ Crivclli'schc Regiment gegebenen Versprechen Vollziehung zu verschaffen, v. (S. u. vier cnnetbirgischc
Pteicn übcrh.). t. Alt-Landammann Jmfeld macht auf dcn Vorschlag aufmerksam, daß die Ansprache

die snnsts in Spanien auf einen andern Fond im Hcrzogthum Moyland übergetragen werden
""le, so hgß jährlich 8000 Kronen für die bis 1674 ausstehenden Pensionen entrichtet würden,

'^ronäum. K-. Schwyz trägt an, den Philippsthaler auf 2 Gl. 20 Schill, anzusezen, um das gute
kld j,„ Landd zurükzuhalten.Es wird aber entgegnet, daß dicß nur die Steigerung auch anderer Geld-

^len zur Folge hätte, indem das Ncichögeldmit dem Aufwcchscl dazu Anlaß gebe, daß man 3 bis 4
Willing auf den Thaler auflegen müsse. I». Auf den Bericht Zürichs, daß zu dem in Baden wegen

^ Transgressioncn an den König von Frankreich projectirtcn Schreiben Zürich, Bern, Basel und die
^l»dt St. Gallen nur unter der Bedingung der Beistimmung aller Orte, Frciburg, Solothurn und Ap-
">jcll A.-Rh. gar nicht, Schaffhausen allein unbedingt zugestimmt hätten, wird im Namen der V Orte

^ Zürich der Antrag gestellt, das Schreiben abgehen zu lassen, i. Das von Zürich übermittelte Schreiben
NeichscoUegiumszu RegeuSburg und das von Joh. Anton Wirz von Rudenz eingegangene Memorial

^»»it einem Schreiben des Domdekans Pappus fordern eine bestimmte Erklärung, wessen sich das Reich
r Eidgenossenschaft zu versehen habe, so daß eine Antwort in allgemeinen Ausdenken, wobei doch jedes
^ »ach Belieben handelte, die Eidgenossenschaft nur zum Gegenstände des Spottes machen würde; da-
^ ^ wohl angemessensein wird, jedem Orte zu überlassen, wie es darüber nach Zürich zu antworten
^ unmittelbargegen die Principal-Rcichöstände sich zu erklären gilt finde, k. (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheitcn:

^"Pau. Art. 253. Abzug.Sit.

ennetb Vogt, iiberh. «. Art. 39. Rechnungssachen.

Ii. Art. 266. Verschiedenes.

«4t

Conferenz der V katholischen Orte.

Lucern. IV7<», 8. Mai.

Staatsarchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. UXIII, kvl. IIS.

si, .^^andte: Luern. Eustachius von Sonncnbcrg, Schultheiß; Joseph Amrhyn, Pannerhcrr; Karl
"lloph ho» Fleckcnstein, Statthalter; Heinrich Pfyffer. U r i. Joh. Karl Emanuel Bcßlcr, Landam-

. Karl Franz Schmid; Joh. Pcrcgrin von Beroldingcn.Schwyz. Franz Bctschart, Landammann;
dar Abhberg, Landeshauptmann;Gilg Jmling, Sekclmeister. Untcrw a ldcn. Joh. Melchior von

"Pen, Landammann, ilnd Johann Wirz, Sekclmeister, von Obwaldcn; Karl Lcodcgar Lussi, Land-
126
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ammann, und Franz Ackermann, dcö Raths, von Nidwalden. Zug. Beat Jakob Zurlauben, Statthat
und Landeshauptmannder Frciämter; Andreas Jtten, Sekelmeister.

». Weil auf bevorstehenden Sonntag eine allgemeine eidgenössische Zusammenkunftin Solo )
zur BcwiUkommnung des neuen französischen Gesandten de Gravel angesczt ist, wurde diese Gelege»
zu einer Confcrenz der V Orte benuzt. Den Verhandlungen geht der eidgenössische Gruß voraus.
(S. u. Thurgau). e. (S. u. Rheinthal). «I. Uri und Schwhz, welche den Philippsthaler
gerufen haben, wünschen allgemeine Annahme dieser Taxirung. Unterwalden macht seinen Beitritt
Lucern, Zug von Lucern und Zürich abhängig, und Lueern von den äußern Orten und Städten. S
wird die Sache zur Verhandlung in Solothurn verschoben, v. Da in dem Streite zwischen Sa^

und Genf auf das Schreiben der Städte Zürich und Bern der residirendc Auditor Leonard« jeden« ^
eine ausführliche Replik zugesandt hat, wird den beiden Städten verdeutct und zugeschrieben, daß ^
der «nit dem Auditor gepflogenen Unterredung die Sache nicht wohl anders als mit vorangehende^

welcher, wenigstens schriftlicher SatiSfaction um die vlolntio territorii beizulegensei; andere Difßeu ^
möchten dann leicht verglichen werden, und die V Orte wären geneigt, ihr Möglichstes beizutragen,
sollten die beiden Städte Genf nicht durch ihre Vertröstung in der Widersezlichkeit bestärken. I» ^ .
die Arrestierung baselscher Waaren zu Philippöburg und die Aufhebung des Grafen Broglio auf e>
nössischem Boden wird in Solothurn verhandelt und ans Reparation und Restitution gedrungen ,
K. Wenn, wie verlautet, der französische Gesandte die eidgenössischen Abgeordneten unter einem Baldes
sizend zu empfangen Willens wäre, soll man solche ungewohnte, der eidgenössische«« Reputationw«
Formalität ablehnen. I». In Solothurn soll auch über die dein Kollegium der Reichsstände zu Rege
bürg zu gebende Antwort berathcn werden.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegenheitcn:

Thurgau. I». Art. 578. Stifte und Klöster.

Rheinthal- e Art. 116. Compctenzanstände mit dem Abt v. St. Gallen.

«4S

Gemein-eidgenössische Tagsazung.
Solothurn. Hl. und Z2 Mai.

Staatsarchiv Lucer». Mg. Absch, Bd. I-XIII, kol. 12s.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Herr zu Kefikon, Burgermeister; Joh. Heinrich R»^
Sekelmeister. Bern. General Sigmund von Erlach, Schultheiß; Rudolph von Dicßbach, Ba»^
Lucern. Joseph Amrhhn, alt-Schultheiß; Heinrich Pfhffer, des Raths. N r i. Karl Emanuel Beß ^
Landammann; Karl Franz Schmid; Joh. Pcregrin von Beroldingen. Schwhz. Franz Betschart,
annnann; Joh. Gilg Jinling, Sekelmeister. Unterwalden. Joh. Melchior Atzingcr, Landammann,
Johann Wirz, Sekelmeister, von Obwalden; Karl Leodcgar Lussi, Landammann,und Franz Acker»'»' '
dcö Raths, von Nidwalden. Zug. Beat Jakob Zurlauben, Statthalter; Niklaus Mehenberg,
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Mister; Jakob Letter, Sekclmeister. Glaruö. Fridolin Jselin, Landammailii;Daniel Bussi, Statthalter.
Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister;Christoph Burkhard, Drcicrhcrr.F r c i b u r g. Johann

^ Castella, Zeugherr; Joseph Reiff, des Raths. Solothnrn. Joh. Georg Wagner, Schultheiß;
Mcr Suri, alt-Schultheiß;Franz Suri, Stadtvcnner; Joh. Victor Bcscnval zu Brunstatt, Sekelmeister

Stadtmajor. Schaffhausen. Joh. Jakob Stockcr, Ob- und Paunerherr, und Tobias Holländer,
eide Sekclmeister. Appenzell. Konrad Fäßler, Landammann von J.-Rh.; Bartholomä Zellwcgcr,

Statthalter von A.-Rh. Abt vonSt. Gallen. Fidel von Thurn, Landeshofmeistcr. Stadt St.
fallen. Joh. Jakob Hochrütiner, Zenghcrr. Biel. Abraham Scholl, Stadtschrcibcr;NiklauS Roter,
Sekelmeister.

Nachdem Herr von St. Romain, bisheriger französischer Gesandter, auf inständiges Verlangen
Waffen und an seine Stelle als ordentlicher Ambassador der königliche Rath Robert de Graves, Herr
^ Marth, vom Könige ernannt und hievon dem Vororte Zürich Anzeige zugekommenwar, und Zürich
i^st auf den 16/26. April, dann abänderungSweise auf den l l. Mai die sämmtlichenOrte laut Ab-
^deu von 1641 bis 1648 und 1673 zu gemeinsamer Bewillkommnung des neuen Gesandten eingeladen
^te, wurde die Versammlung mit dem eidgenössischen Gruße eröffnet, dann das Credentialdes frän¬
kischen Gesandten vorgelegt und die 1673 gegen den Marquis von St. Romain beobachtetenCurialien

Erinnerung gebracht und beschlossen, dasselbe Benehmen wie 1673 zu beobachten.Indem man dem
^rru von Gravel unter der Hand zu verstehen gab, daß man auch von seiner Seite das herkömmliche

krcmoniel beobachtet wünsche, erwiderte er zwar, er habe die Abgeordneten der Eidgenossenschaft zu be-
^derer Ehre im großen Vorsaale unter dem Baldachin empfangen wollen, wie de la Barde seiner
^'t auch gethan und er selbst es in Deutschland geübt habe; auf die Erwiderung aber, daß de la Barde

außerordentlicher Gesandter das habe thun können, bequemte er sich zum einfachen Empfangeohne
^dachiu. I». In der Zwischenzeit bis zur Audienz erinnerte Zürich an die Notwendigkeit,einmal auf
a» vom Reichöcollcgiumzu RegenSburg erhaltene Schreiben und die wegen Gestattung der Werbung

Frankreich und wegen der TranSgresstonen und der Durchfuhr von Pferden gegebenen Verweise zu
Antworten. Ein vorgelegter Entwurf erhielt die Zustimmung und besagte, man habe so lange gezögert,

eine mündliche Berathung nicht früher statt haben konnte, und bedaure den entstandenen,selbst für
^ neutrale Eidgenossenschaft sehr nachteiligen Krieg; die erhaltenen Vorwürfe aber beruhen auf unge-

^Uen Berichteil; denn vor dem Ausbruche des Kriegs habe der König von Frankreich bnndesgcmäß einen
okköaufbruch verlangt und dieser sei auch bewilligt worden, jedoch nicht um auf ReichSbodcnverwendet

^ werden, vielmehr habe man, als dieß doch teilweise geschehen sei, die nötigen Gegenmaßnahmen
Zossen, so daß keine eidgenössische Mannschaft mehr auf ReichSbodcnstehen werde; seit Anfang des
Kriegs seien auch nur noch wenige Compagnieen geworben worden; in Betreff der Durchfuhr von Pferden
Üblich habe man, wie hinsichtlich anderer Bedürfnisse, jeder Kriegöpartei freien Kauf gestattet. «. Der
^rort wird ermächtigt, die Reclamation Basels, betreffend die bei Philippsburg arrestirten KaufmannS-

ilüter der Kaufleute Brunschweiler und Ortmann, durch Jnterccssion bei Frankreichzu unterstüzen. ,1.
der Audienz wurden die Curialien im Vorsaale von Burgermeister Hirzel verrichtet. In Erwiderung

^sicherte der französische Gesandte die bundcSgcnösstsche Treue des Königs und Leistung der Pensionen
^ Gratifikationen, warnte vor dem Hause Oesterreich und seiner Tendenz, die Eidgenossenschaft und
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Frankreich von einander zu trennen, versprach seine eigene» fleißigen Dienste und übergab jedem
ein besonderes Ercditiv, v. Uri'S Antrag, den Philippsthalcr, um dessen massenhafter EinsclM^^
zuvor zu kommen, auf 2 gute Gulden zu werthcn, soll auf folgender Tagsazungzur Berathung kom»w"
f. Auf Anfrage Basels,-ob die dort liegenden Schriften und Habseligkeiten des zu Breiöach in Gefa"^"

schaft befindlichenGrafen Samson de Broglio dem Intendanten von BreiSach verabfolgt oder nach ^
Begehren des Markgrafenvon Baden und der Alliirtcn in Verwahrung behalten werden sollen, w>^ ^
leztcrm Sinne geantwortet, zugleich aber der französische Gesandte ersucht, dahin zu wirken, daß der 6
Basel von BreiSach aus keine weiter», ihrer Neutralität zuwider laufenden Zumuthungcugemacht wer^'
K-. Da Solothurn bereits wegen der durch KommandantSiffrcdi zu Landökrou auf Solothurner
bewerkstelligten Gefangennahme de« Grafen Broglio bei dem französischen Gesandten Satisfaction verl^
hat, wird angemessen erachtet, erst bei folgender Tagsazung darüber weiter einzutreten, I». (S> u-
l, (S. u. Luggaruö), It. Verabschiedungsaudienz bei dem französischen Gesandten wie 1073.
meistcr Hirzcl spricht den Dank aus; Basels Angelegenheit,betreffend Broglio, wird empfohlen. ^

französische Gesandte bittet, hinsichtlich des Tractamcntö den guten Willen für daö Werk cinzuncl?»'^
u. s. w.; er verspricht, wegen Basel in der Sache Broglio S sich bestens zu verwenden. I. (Die wü ^
Bischöfe von Basel verbündeten katholischen Orte.) Dem neu eingegangenen Schreiben des Bischt
Basel, nämlich dem Wunsche um Fürsprache bei dem französischeil Gesandten, daß die Gefälle dcS
capitclö im Sundgan und Elsaß freigegeben werden, wird entsprochen und ein Ausschuß au de»
zösischen Gesandten abgeordnet, Derselbe erhält zur Antwort, daß allerdings das Gesuch empfehle»^
deil König übermittelt werden solle, indessen solche Arrestirungen zum »st^luL belli« gehören und von
Kriegöpartcicn gegenseitig geübt werden, ES wird ihm jedoch erwidert, mit dem Domcapitel habe eS c ^
andere Bewandtniß; eS halte sich in Freibnrg nur wegen Ausübung des Gottesdienstesauf, wie
besonderes früher eingegebenes Memorial bereits erörtert habe und wovon Lucern dem französische" ^
sandten eine Abschrift zustellen werde.

Man sehe auch im AbschnitteHcrrschafwanqelcgenhciten:
Lauis, >». .Art, 238. Geistliche.

Luggarus, I. Art, 179. Zollsachen.

«4»

Conserenz der evangelischenOrte während der Tagsazung zu
Solothurn. im Mai.

Staatsarchiv Äürich. Allg. Absch, Bd. ISZ, kol, ZO».

Gesandte: S, allgemeine Tagsazung, Dazu tritt noch von M ü h l h a u s e n. Josua Fürsteubee^"
Stadtschreibcr, und Martin Chmieletius, Dr., des Raths und Obcrvogt zu Ilzach- .

»» Die Bewillkommnung dcö französischen Gesandten wurde gelegentlich zu dieser Conferenz bc""'
I», (S. u Rheinthal). «. Die Behandlungder Klage Zürichs, betreffend den abgefallenen Ulrich '
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^ von den katholischen Orten begünstigt abermals darauf ausgehe, das Eigcnthum der Stadt Winter-

vi i»i Thurgau anzugreifen, wird verschoben. «I. Ein ähnlicher Fall ist mit Heinrich Wicser von Uh-

^kn eingetreten, welcher vor acht Jahren mit langer Gefangenschaft, öffentlichem Herdkuß, Ehr- und

^rlosniachung, Geldbuße und Verbannung bestraft, auf Fürbitte wieder in das Land gelassen wurde,

aber seine Crcditorcn betrog, entlief, katholisch wurde, seine Brüder und Verwandten wider alle

^'gkeit anfocht, an die hcgauische Ritterschaft, dann an den thurgauischen Landvogt sich wandte, bei den
Drten den Befehl auswirkte, daß der genannteil Ritterschaft ihre im Thurgau vorfindlichen Mittel

^h>rt und angegriffen werden sollten. Es frägt sich, was zu thun sei, wenn die hegauische Ritterschaft
issgen auf das im Hegau liegende Eigenthum dabei unschuldiger Eidgenossen greifen würde, v. Ein«

Gerung sei es, sagt Zürich ferner, daß der thurgauischc Landvogt von der Hinterlassenschaft des Pfarrers

^ "u Schädler zu Langennckenbach, der noch bei seinen Lebzeiten in den Kanton Zürich versezt, aber vor

' seiner neuen Pfarrei in Zürich vom Tode ereilt wurde, den Abzug verlange. Man erachtete, daß

"u auf der Forderung des Abzugs von evangelischen Geistlichen im Thurgau beharrt werde, bei dem

e von Prälaten aus deren im Gebiete Zürichs liegenden Gefällen die Annaten gegcnrcchtlich bezogen

^'n sollten. Bern macht die vertrauliche Mittheilung, daß ein ihm angehöriger Edelmann an einem

Dissen Hofe vernommen habe, wie man allgemein sich über die von der Eidgenossenschaft hinsichtlich der

^densunterhandlungen bezeigte TheilnahmSlosigkeit wundere; man hätte allerwenigstcnö zwei Secrctäre,
" einen von Zürich, den andern von Bern, hinsenden und von ihnen den Gang der Verhandlungen

^bachtcu und sich Gericht erstatten lassen sollen, um im Falle des Bedürfnisses einen Bevollmächtigten

^ordnen. Wird den Obern heimgebracht. Schaffhauscn bleibt beim frühcrn Entschluß, p;. Noch fügt

krn die Anzeige bei, daß von ihm dem Prinzen von Oranicn eine Leibwache von 7l) Trabanten zu

^rbcn bewilligt werden möchte. Bleibt, ihm überlassen. I». Laut Schreiben des I)r. Niklauö Zaffi aus

^"edjg vom 15./25. April 1676 waren vom vorangegangenen August an scchsundzwanzig Kirchendiener
Königreichs Ungarn, reformirter sowohl als augsburgischer Konfession, aus den höllischen Banden der

tischen Schiffösclaverei am 11. Februar errettet und in das Paradies der holländischen Schifföflottc

^ezt worden, sollte nun aber aus den gefallenen heiligen Steuern auch den gottseligen Kaufleuten,

dabei keine Kosten und Mühen gescheut haben, ein billiges Genügen geschehen, nämlich den Herren

Baptist Sorcr und seinen Gesellschafter» Matth. Lauber und Michael Zollikofer zu Wien uild Georg

Aelz zu Neapel; der leztere habe seine aufgewendeten Kosten größern Theils schon aus den Beiträgen,

^ öon augsburgischen Confessionsvcrwandten herrühren, bezahlt erhalten, obwohl der reformirten Pre-
3kr »«ehr waren; aber man habe ohne einen Unterschied zu machen wohl zusammen gehalten, also daß

^uigen, zwischen welchen früher im vorherigen Säculo durch keine freundlichen Gespräche und Unterredungen
^eiujgmig getroffen werden konnte, in dieser grausamen Verfolgung wie Brüder einander geliebt haben,

eben jenen werden aber noch viele Kosten ergehen über die Neapolitanischen, welche auf den gestrigen

^ in einem englischen Schiffe in Venedig angelangt seien und über die Alpen und Rhälicn in die

)v>ejz wandern werden, und über die, welche noch zu Buccari unter der tyrannischen Gewalt des kais.

'''ist. Verwalters I. Andreas Kodermann, eines Dieners des ungarischen Bischofs Collonichius, in den

^steu und wüstesten Gestanklöchcrn gefangen sizen und mit Brod und Wasser unterhalten werden, für

ken Befreiung aber Stephan Szalontai sich alle Mühe gebe. Derselbe I)r. Zaffi berichtet unterm
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2. Mai, es seien vor acht Tagen wieder siebeuundzwanzig evangelische Geistliche aus Sicilien aus
anstaltung des Admirals Ruitcr durch das englische Schiff „Margaretha" nach Venedig gebracht und
dem Brudcrknsse empfangen worden; in drei Abtheilungen werden auch sie, wenn die Kranken sich ^
holt haben, nach der Schweiz wandern; über fünfzehn andere Gefangene von Buccari dagegen sei
Beweinenswcrthes zu berichten; denn sieben der augsburgischen und drei der helvetischen Konfession
gehörige seien in das Lager der Feinde übergetreten und mit wundem Herzen in ihre Heimat cm

worden, die übrigen fünf Reformirtenwerden im abscheulichsten Kerker zurükgchalteni und ^ ^
habe sich sehr zu beeilen, wenn er sie noch lebend antreffen wolle. — In Betrachtung dieses Elendes^
ungarischen Glaubensgenossen wurde hicranf von den Gesandten der evangelischenOrte angeordnet,

die eingehenden Kostenrechnungen in Circulation gesczt, von den einzelnen Orten die auö den Eon ^
zu schöpfendenBeiträge »ach Zürich gesandt und zugleich Vorbereitungengetroffen werden, um d>c
glüklichcn bei ihrer Ankunft in die evangelischenOrte zu vcrthcilen. I. Auch die auö Polen eingelöst
Hilföbegehrcn der Evangelischen sollen in Umlauf gesczt werden, um auf folgender Tagsazung bar
Rath zu Pflegen. Von 1416 an, sagen die Bittsteller, haben sie nicht nur an ihrem Bekenntnisse
halten, sondern auch andern Gleichgesinnten in Schlesien, Mähren, Böhmen, in den Hansestädten

leisten und Prediger senden können; durch den Brand von Lissa aber seieil ihre Studicnai'.stalten ^
ihr Vermögen zu Grunde gerichtet worden und sie selbst steten Verfolgungen ausgesczt; ihr Freund
Gönner, Ernst von Schwettau, werde ihre Bitte um Untcrstüzung bei den evangelischenEidge" ^
besonders empfehlen. Ii,. (Zürich und Bern). Auf Bericht des zürcherschen Hauptmanns Sinn»^'
Straßburg wird in Betreff der Kriegsjustiz und DiSciplin bei der im Dienste der Stadt Straf ^
stehenden Mannschaft geantwortet, das Strafgericht sei von den Offizieren der drei Compagnieen ^ ^
sezcu, in welchen der Delinquent gedient, das jus eonvoennäi aber stehe dem Hauptmannder
zu, welcher derselbe angehöre. Zugleich wird die Stadt Straßburg eingeladen, dafür zu sorgen, daf ^
schweizerischeMannschaft vom Wochenlohn nicht einen Gulden mehr für Brod aufwenden müsse, ald
hochdeutschen Soldaten, ansonst man auf die Kapitulation laut Bund zurükkommen oder gar die H'
Völker zurükzichen müßte.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSaugelegenheitcn!

Rheinthal. I». Art. >1?. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«44

Rechnungs-Conferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherlitz, Grandscm
Murten regierenden Orte Bern und Freiburg.

Murten. 1«7«k, 27.-30. Mai.
Staatsarchiv Bcr». Frciburger Absch. Bd. a, S. V7l.

Gesandte: Bern. Joh. Rudolph Wurstemberger, Sckelmeister wälschen Landes, und Joh. Anton
berger, Venner, beide des Täglichen Raths. Frciburg. Franz Peter Vonderweid, Sekelmci!^
Prothasius Alt, Stadtschreiber.
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«. (S. u. die betreffenden Vogteien). i». Freiburg verlangt Antwort auf die wegen der Durch-
des Fischweinö gegen Bern erhobene Klage. «1 t»». (S. u. die betreffenden Vogteien). I»I».

Erinnerung an die Unbequemlichkeiten,welche bisher aus der gegenseitig geforderten Feier beidseitiger
Mage und der Feicrtagsbrüche und ihrer Bestrafungen hervorgiengcn wird den Obrigkeiten der Antrag
Erbracht, außer dem Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeste alle Fest- und Feiertage, so viel das Fahren

""d Reisen zu Pferde und zu Fuß betrifft, gegen einander freizugeben, so daß insoweit weder die Anze¬
igen Berns im Freiburger-noch die Angehörigen Freiburgs im Berner-Gebiet angefochten und ge-
"l!t werden mögen, andere Arbeit aber, mit Ausnahme der Notharbeit,verboten sein solle, ee. Um
^ Einbrüchen der Brohe zu wehren, sollen zur Reparatur der von WifliSburg, Domdidierund St.
"bin errichteten Dämme bei der Matten aux lonM xrss die von WifliSburg auch Holz liefern und die
"»dvögte von WifliSburg und Montenach nach ihrer eigenen Abrede die Angehörigen zur Arbeit an¬
alen. ,1,1. Die Bcständer des Zehntens zu Olchres von t666 und 1667 klagen, daß sie durch die
"»dvögte von WifliSburg und Montenach gegenüber der Gemeinde Domdidier zu 220 Gulden Kosten,

Sequester herrührend, verfällt worden seien. Daher ist zu untersuchen, wer eigentlich jenen Sequester
^"rsacht und verlangt habe, und auf Grund des Abschieds von 1674 eine billige Vcrgleichungzu vcr-
"chen. vv—(S. u. die betreffenden Vogteien). II. Die Kurpflichten oder Primizen, welche die
rädicanten auf freiburgischemund die Freiburger Pfarreien auf bernischcm Gebiete zu fordern haben,

wird angetragen, gegenseitig aufgehoben sein. »»»». (S. u. bern-freiburgischeVogt, überh.).
Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenheiten:

^»-Freili. Vogt, iiberh. t l» ««. i»»» Art. 26—30.
^»»rzenburg. ». Art. 107.
^be mit Tscherlitz. I« >-«. «. «,-t X. Art. 227-238.
^'°Ndso». It x«. «. Art. 371-377.

5. »«». I»I». Itlt Art. 500—506.

«4S

Conferenz der III alten Orte.
Brunnen. S Juni.

LandeSarchi» Nidwalde».

^ Gesandte: U ri. Karl Emanuel Bcßler, Landammanu; Karl Franz Schmid, alt-Landammann.
^whz. Franz Bctschart, Landammann;Kaspar Abyberg und Franz Ehrler, beide alt-Landammanu;
^laus Karl Ccberg, Statthalter; I)r. Jakob Weber, alt-Statthaltcr; Joh. Gilg Jmling, Sekclmeister;

^"dvogt Matthias Stadler. Untcrwaldcu. Melchior von Ajzingcn, Landammann von Obwaldeu;
Leodcgar Lussi, Landammann, und Franz Ackermann, alt-Landammann, von Nidwalden.

(S. u. RappcrSwhl). I». (S. u. Rheinthal). «?. (S. u. Bellenz zc.). «I. Landammann Bcßler
alt-Landammann und Landvogt von Bcroldingcn werden erinnert, die parinesanischcn Rcchnungsdifferenzen
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auf einer Confcrenz zu liquidiren. v. u. f. (S. u. Bcllenz ie.). Landammann Ackermann kläjst
über Arrestirungund Niedcrlcgung seines Weins in Uri. Die Gesandtschaft von Uri, obwohl nicht »>
strnirt, glaubt dock versichern zu können, daß der Arrest bereits aufgehoben sei. I». Dem Wunsche des
Prälaten von Einsiedeln, daß in Betreff der von dem Bischöfe von Konstanz in Rom ausgewirkten
ändcrung der Pfarreien von den III Orten an die CardinalpatroneAltieri »nd Colonna geschrieben werde,
zu entsprechen, soll den Obrigkeiten empfehlend hintcrbracht werden.

Man sehe auch im AbschnitteHcreschaftS-und SchiemottSaiiqeleqcnliette»:

Rhcinthal. >»- Art. 119. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

Bellen; zc. « 1'. Art. 562-961.

Rappcrswyl « Art. 67.

«4«

Conferenz von Zürich, Glarus und Appenzell
Rappcrswyl. 1«7<», 1V Juni (3t, Mai alt. Kal.).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. los, kol. S2S.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Burgermeister;Andreas Mehcr, Statthalter. Gla>'^'
Fridolin Jselin, Landammann;Daniel Bussi, Statthalter. Appenzell. Konrad Fäßlcr, Landa»»"^^
von Jnner-Rhodcn; Ulrich Schmid, Landammann von Außer-Rhodcn.

Das Verhandelte sehe man im AbschnitteHerrschaflsangelegenheitern

Rheinthal. Art. 118. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«4V.

Conferenz von Zürich und Schwyz.
Pfaffikon. 1«7«, 11. Juni.

LandeSarchiv Schwyz.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter;
Escher, Sekelmeister; Heinrich Werdmüller, Bauherr; Joh. Heinrich Waser, Sccvogt; Johann
Landvogt zu Wädcnöwyl. Schwyz. Franz Betschart, Landammann; Kaspar Abybcrg, Landeöhaul
mann; Franz Ehrler, alt-Landammann;Joh. Gilg Jmling, Sekelmeister.

n. Nach vorausgegangener eidgenössischer Begrüßung wird von Zürich Anregung gcthan, die Ma>^
im Steinbruch zu erneuern. Schwyz stimmt bei, bemerkt aber, daß die Nnzung etwas über die Ma>^
hinaus getrieben worden sei, hiemit auf gebührende Beschränkung werde gesehen werden müssen, was s?'
Zürich nach Inhalt von Briefen und Siegeln gerne zugestanden werden wird. I». Auf den
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^'Uchs, daß die Seeordnung und der dcßhalb den 16. Juni 1666 zu Pfäffikon gemachte Abschied von

Angehörigen von Schwhz durch den Fischfang überschritten werde, erwidert Schwhz, allerdings sei zum

>veke der Vermehrung der Fische eine Ordnung gcsczt und sollten die Uebcrtrctcr derselben bestraft wcr-

allein den Seinigen werde von den Richtcröwhlern ebenfalls zu nahe gefahren, wie sich aus dem

gleich dc§ Kirchbergcr'schen Vertrages von 144t) ergeben werde. Da nun den Gesandten von Zürich

k'er Vertrag nicht gegenwärtig war, verständigte man sich, man solle einstweilen einer- und andererseits

mögen, doch die gestellte Ordnung und Einung beobachten, und soll Zürich eine Abschrift dieser

"»ung übermitteln, dabei aber alles auf den Kirchbergcr'schen Vertrag rcducirt werden, t. Die Klage

^ zürchcrschcn Schiffmeistcr über die in die Limmat hinaus geseztcn schädlichen Fache und die For-
^"g, den erforderlichen „Stramen" für die Kaufmannsgütcr offen zu erhalten, wird von Schwhz dahin

^chtigt: die gewohnte ReichSstraße und „Stramen" für Kaufmannsgüter sei ungefähr vierzig Schuh weit

Gebühr geöffnet gewesen; so werde man es ferner halten, dagegen der Holzschiffc halben, welche

dßcn Schaden drohen, die Straße nicht erweitern. «I. Die Fürsprache Zürichs für Einen, der sich spöt-

^cher Reden über die Abgestorbenen schuldig gemacht, wird von Schwhz abgelehnt, v. Auf Anfrage

Zürichs, ob dem mit Vogt Ghr von Einsiedeln wegen Holz geschlossenen Traetate nichts entgegenstehe,

^twortet Schwhz, wenn Ghr die obrigkeitliche Conccssion erlangt habe, Holz zu verkaufen, so sei kein

fiterer Grund zu Bedcnklichkeitcn. t". Nachdem durch eine gewisse Ortsstimmc Pcrct angewiesen worden

den Herrn Escher von Zürich vermöge eidgenössischen Rechtens in Zürich zu belangen, hernach aber

dder etwas anderes ausgefallen und Escher in große Kosten gebracht worden ist, bittet Zürich den Ar-

aufzuheben und Perct zu rechtlicher Betreibung seiner Forderung in Zürich anzuweisen, wo ihm Paß

'd Rcpaß zu und von dem Rechten werde crtheilt werde». Wegen Abwesenheit des Untcrvogts Wil-

nimmt Schwhz die Sache ml rokoreiuluin. A» Die Bitte Zürichs, den Statthalter Escher des zu

Gunsten des Herrn Gesandten Schnüringcr wegen Rittmeister Escher und Pcret angelegten Arrestes zu

^tlcdigen, weil derselbe damals mit ihnen in keiner Gemeinschaft gestanden sei, wird empfehlend uel rv-

d»lluirr genommen. I». Bürgermeister Hirzcl führt Beschwerde, daß Vogt Wilhelm von Schanis 1671

^ Rapperswhl mit G. Heß, laut Vergleich und erfolgten Transports, ihm und seinem Sohne Solomon

zwar Zahlung versprochen, aber sie nicht geleistet, und nachdem er dann in Arrest genommen war,

dnvals Zahlung gelobt habe und auf Empfehlung der Gesandtschaft von Schwhz (zu Baden) frcige-

jedoch seiner Verpflichtung wieder nicht nachgekommen sei. Die Bitte, den Untcrvogt Wilhelm

^gkcitlich zu Erfüllung derselben anzuhalten, wird von Schwhz nä lokeroullum genommen, I. Zürich

^"scht, daß Rittmeister Sulzer, der die erhaltenen Ortsstimmcn immerfort bcnuzc, um die Stadt Win-

.^bur in, Vcsize ihrer im Thurgan liegenden Güter und Gefälle zu beunruhigen, angewiesen werde,

Ansprüche auf ordentlichem Rechtswege geltend zu machen und die Frau Hcgncr, von welcher er

d» 7VV Gulden erpreßt habe, also mehr als ihm der Abschied von Zug zuerkannte, für weitere Än¬

derungen an ihrem Wohnsize zu berechtigen. Schwhz findet dicß, da dem Abschiede von Zug Genüge

^schehx,, ^j, angemessen und will rcfcriren. Ii.. (S. u. Rhciuthal). I. Der Schloß- oder Grundzinse

^bcn, welche von Wollerau nach Wädenswhl gehören, vergleicht man sich, daß sie, wenn sie nicht in

geliefert werden können, nach ihrem Gcldwerthe geschäzt und entrichtet werden sollen, nicht durch

^azung oder Pfand. >»». In Betreff des Zolls und McsscrlohnS sollen die Leute in den Höfen, laut
127
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alten Verkommnisscn,von Zürich wie eingesessene Bürger behandelt werden, i». Der Landvogt von M
dcnswhl bringt an, daß die Leute in den Höfen zur Einzäunung gegen der Egg und in dem Wald ^
den Hölzern, außerhalb der gezeichneten Eichen, Holz hauen. Die Leute in den Höfen erwidern,
wollen die Einzäunung denen von WädenSwhl überlassen und folglich an jenen Orten kein Holz
hauen; sollen sie aber die Zäune unterhalten, so müsse man ihnen Holz zu nehmen gestatten.

Märchen sollen künstig aus Stein gemacht werden; Zürich wird sie im Steinbruch anfertigen lam^
Statthalter Escher, Bauherr Wcrdmüller, der Landvogt von WädenSwhl, Sekclmeister Jmling und
Vogt in den Höfen sind mit der Marchung beauftragt.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Rheinthal. k, Art. t2t>. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«4V

Conferenz der V katholischenOrte.

Lucern. I». Juni.

Staatsarchiv Lueer». Mg. Absch. Bd. UXIII, toi. itl.

stall
Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhu, Pannerherr; "

Christoph von Flcckenstcin,Statthalter; Aurelian Zurgilgcn, Spendhcrr. U r i. Karl Emannel
Landammann; Anton Schmid, Landeshauptmann. Schwhz. Franz Betschart, Landammann;Kol
Abhbcrg, Landeshauptmann; X. Abegg, des Raths. Unterwald en. Joh. Melchior von Atz'"^
Landammannvon Obwalden ; Karl Lcodegar Lussi, Landainmann von Nidwaldcn. Z u g. Karl
denberg. Landeshauptmann;Franz Kreuel, Ammann. ...

«. Mit der im Januar über die Gerichtsbarkeit der sechs Höfe im obern Rheinthal mit dem

von St. Gallen gemachten und von den V Orten besiegelten Vereinbarungnicht einverstanden, l?a ^
Zürich, Glaruö der andern Religion und Appenzell zu Rapperswyl eine Conferenz gehalten und a» ^
V Orte das Begehren gestellt, die landvögtliche Huldigung im Rhcinthal bis nach der Jabrrcchnung"
zuschieben. Um hierauf gemeinschaftlich zu antworten, wurde diese Conferenz veranstaltet. (S. ^ ..
thal). I». (S. u. Thurgau). «. Durch Schreiben führt Graf Casati wieder Beschwerde, daß
einige in französischem Dienste stehende Kriegsmannschaftder Orte der Uebcrzüge sich schuldig grw>.
habe und daß der Krone Frankreich, zum Nachtheil der mit Oesterreich und Burgund bestehenden Traetate, '

fällige Vergünstigungen eingeräumt werden. Da crsteres wirklich geschehen zu sein scheint, wird da'"^
den betreffenden Orten das Mißfallen bezeugt. Um der Sache abzuhelfen wird von Luccrn

Felde befindlichen Oberst Pfhsser und von Schwhz dem französischen Gesandten zugeschrieben, auch ^
sämmtlichenAbgeordneten den Regierungenihrer Orte der Stand der Sache gebührend eröffnet,
Grafen Casati aber geziemend geantwortet, mit dem Beifügen, daß man von den verdeuteten Decla^
tionen nichts wisse und daß man Beobachtung des Trottischcn Tractatö hoffe. «I. Aus der Antwort ^
Rcgcntin von Savohen, dem schriftlichen Berichte des Auditors Leonardi und dem mündlichen Bcl")
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^ GardehauptmannsSchmid und des GardelieutcnantS Khd ergab sich, daß man statt der schwarzen
„ut elfenbeinernen Knöpfen, welche die Offiziere der eidgenössischen Garde bei öffentlichenFunc-

^iicn zu tragen prätendircn, denselben, vergeblich um die Garden zu unterscheidenund die Nation zu
^re», Stökc von Brasilienholz mit goldenen Knöpfen, auf denen das königliche Wappen gestochen sei,
^'geboten habe. Es wird nun erwidert, den Orten sei eö weder um den Stok noch um den Knopf,
pudern um den daraus erfolgenden Unterschiedund um die Präcedcnz des Gardehauptmannsnnd die

^wgative der Nation und um die Haltung der Kapitulation zu thun, woran sich schon lange ein
erzeigt habe. In diesem Sinne wird abermals an Savohen geschrieben.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

I,. 57g. Stifte und Klöster.

^wthal. Art. 121. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«4».

Conferenz der im Rheinthal regierenden Orte.

Rheineck. I«7i», 27. Juni.

Staatsarchiv Lueern. Allg. Absch. Bd. UXIII, kol. löo.

Gesandte: Z ü r i ch. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter. L u c e r n.
Thüring Göldlin von Tiefenau, des Innern Raths. U r i. Joh. Karl Emanuel Beßlcr, Landam-

Sebastian Muheim, Statthalter. Schwyz. Franz Betschart, Landammann. Unterwalden.
Melchior von Uhingen, Landammailn von Obwalden; Karl Leodcgar Lusst, Landammann von Nid-

.^lde,i. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn, Statthalter und Landeshauptmann der Freiämtcr. Glarus.
"^doliu Jseli» , Laudammann; Daniel Bussi, Statthalter. Appenzell. Konrad Fäßler, Landam-
^Nnn, Johann Suter, Pannerhcrr, nnd Johann Scheuß, alt-Landammann, von Jnner-Rhodcn; Ulrich
schmid, Landammann, Bartholomä Zcllweger, Statthalter, und vr. Adrian Zieglcr, des Raths, von
^ßer-Rhoden.

«. (Die sämmtlichen regierenden Orte). Zu Beseitigung langjähriger vielfacher Streitigkeiten zwischen
" regiere,^,, Orteil und dem Abte von St. Gallen waren im Januar auf der Tagsazung zu Baden

. ^ Si. gallische Landcshofmeister Fidel von Thurn und der zeitweilige Landvogt im Rheinthal, Joh.
' Lussi, alt-Landammann von Nidwaldcn, beauftragt worden, einen Vergleich zu entwerfen. Das
' Stande gekommene Projekt, laut welchem die hohe und niedere Judikatur in den sechs Höfen des

. Rheinthalö von dem Abt von St. Gallen und den regierenden Orten gemeinsam geübt werden
war von der Mehrzahl der regierenden Orte in den Abschied genommcu und dem Landvogt Lussi

Bisten worden, dasselbe persönlich den regierenden Orten zu überbringenund mit gebührendem Berichte
^ erläutern. Die V Orte genehmigtendann dasselbe *), nicht aber Zürich, Glarus und Appenzell, welchen

) S. Beilage Nro. 17.
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es zu sehr im Widerspruche mit dem alten Herkommen, anch weder nüzlich noch reputirlich erschien, st
sie wenigstens bis nach Besprechung auf der Jahrrechnungötagsazung Aufschub verlangten und, als
von den V Orten nicht zugegeben werden wollte, diese Conferenz in Rheineck veranlaßt wurde. (6' ^
Rheinthal). I». (S. u. Rheinthal).

Das übrige Verhandelte findet sich im AbschnitteHerrschaftsangelegenheitcni
Rhcinthlil. «» u. >»- Art. 122 n. 123. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«5«

Gemeineidgenössische Jahrrechnungs-Tagsazung.
Buden. ». Juli

Staatsarchiv Lacern. Allg. Absch. Bd. I^XIII, kul. 163.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister; Joh. Kaspar Escher, Statthalter.
Sigmund von Erlach, Schultheiß; Joh. Rudolph von Dießbach, Bauherr. Lucern Eustachius^'
Sonncnberg, Schultheiß; Aurelian Zurgilgen, des Raths. U ri. Joh. Karl Emanucl Bcßlcr,
ammann; Julius Heinrich Crivclli, des Raths. <^chwyz. Joh. Franz Betschart, Landammaun;3^'
Heinrich Abcgg, des Raths. Unterwalden. Joh. Melchior von Atzingen, Landammaun, von ^
walden; Karl Lcodegar Lussi, Landammann, und Wolfgang Käsli, des Raths, von Nidwalden.
Ulrich Schön, des Raths; Franz Kreuel, Ammann. Glaruö. Fridolin Jselin, Landammann;
mann Daniel Bussi, Statthalter. Basel. Johann Rudolph Burkhard, Bürgermeister; Joh. Chrst^
Burkhard, Dreicrherr. Freiburg. Franz Peter Londerweid, Sekelmcister i Joh. Joseph Reiff, des
Burgermeister. Solothurn. Joh. Georg Wagner, Schultheiß; Franz Suri, Bcniler. Sch"'
h ause n. Johannes Mäder, Bürgermeister; Joh. Jakob Stocker, Sekelmeister. Appenzcl l.
Fäßler, Landammann von J.-Rh.; Ulrich Schmid, Landammann von A.-Rh. Abt von St. Gal^
Fidel von Thurn, LandeShosmeister; Franz Ludwig Reding, Obervogt. Stadt St. Gallen.
Schobinger, Sekelmeister.

t». Nach der Begrüßung wurde das Defcnsionale revidirt, doch nichts geändert, nur die im Krst^
rathc erfolgte Ersezung des Landammanns von Bcroldingeu durch Landammann Beßler, des Landam»^»
Püntincr durch den savohischcn GardehauptmannI. Anton Schmid und des Panncrherrn Leu sel.
LandammannAckermann verzeichnet.I». In Bestätigung der die deutschen Münzen betreffendenBesä)'"
wird scstgcsezt, daß in Zürich, Lucern, Zug, Basel und Stadt St. Gallen der PhilippSthaler, der in 8^'
bürg 32 Lucerncr Bazen gelte und den Uri, Schwhz und Unterwalden auf 2 Gulden sczen
genau gcwerthet und der Befund allen Orten zum Verhalt mitgctheilt werde, e. Zur Abwehr des
dachts, ein Monopol sich anzueignen, anerbietet Zürich den übrigen Orten, sie in den mit der Ka»>"

zu Innsbruck geschlossenen Salzvcrlrag mitcintretcn zu lassen. In den Abschied. «1. Um den Zudr^.
von Bettelgcsindel abzuschaffen, soll man die starken Strolche in die Schellenwerke sperren oder g<u' "

Galeeren schiken, doch gegen die armen, durch die Kriegsnoth vertriebenen, zur Arbeit unta»gill>
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schg„ langer in der Eidgenossenschaftsich aufhaltenden Leute christliches Mitleiden übe». Die häufig
wordene Entfremdungvon Pferden und Rindvieh auf den Alpen sollte strenger als bisher oder gar

de», Leben bestraft werden. «. Der französische Gesandte wird ersucht, die Stadt Basel gegen die
vom französischen Intendanten im Elsaß wegen des Grafen von Broglio gemachte Zumuthung in

zu nehmen, f. Von dem französischen Gesandten R. de Gravel wird sowohl in seinem mündlichen
Ertrage als in dem beigefügten Memorial aufs Neue der Beweis zu leisten unternommen, daß die
^gcnosscnschaft durch die von Oesterreich vorgebrachtenEinwendungensich nicht dürfe abhalten lassen, der
Krone Frankreich zur beliebigen Verwendung ihre Dicnsttruppenanhcim zu stellen; nicht nur zeuge dafür

alte Verbindung zwischen der Eidgenossenschaft und Frankreich und die bisherige Ucbung, sondern be-
^"ders auch die Art. I, 3, 4, 6 und 26 des Tractats von 1658 und der Umstand, daß der König selbst zu

gezogen sei; ferner daß weder die Erbciuung von 15 lt noch die darauf bezüglichen Erklärungen
Karls v. von 1543 und Philipps II. von 1556 auf die Niederlande sich ausdehnen; daß der westphalische
^'cdcnsvertrag in Art. 3 die Krone Frankreich ermächtige, die deutschen Fürsten bei den ihnen in diesem
Ertrage gemachten Zugeständnissendurch Truppcnsendungcn zu unterstüzen; daß ein im Jahr >671 zwischen
^ankreich und dem Kaiser aufgerichteter Vertrag nach sechs Monaten von dem Kaiser gebrochen und den
sanier» im Kriege gegen Frankreich Hilfe gesandt, in diesen Krieg dann auch das ganze Reich verwikelt

, und zwar für den burgundischen Kreis, für dessen Best; den Spaniern Hilfe zu gewähren in
3 jeues Friedensvertragesdie deutschen Fürsten, der ProtcstationenSpaniens ungeachtet, nicht ver¬

nichtet zu sein erklärt hatten, was sie auch 1667 nochmals wiederholten, dann aber freilich außer Acht
und jezt so in Vergessenheit stellen wollen, daß sie behaupten, auch die eidgenössischen Dicnsttruppen

Streichs seien dadurch gebunden und dürfen die Offensive nicht auf jenen Kreis ausdehnen u. s. w.
^dei» der Gesandte versichert,daß er als königlicher Gesandter bei der deutschen Reichsvcrsammlung
>^aue Kunde von allen diesen Vorgängen und von den geheimen Absichten Spaniens und Oesterreichs

die Schweiz habe, crmahnt er die Eidgenossen, den unter sie den Samen der Zwietracht ausstreuenden

^flüsteningcn kein Gehör zu geben, sondern die Eintracht unter einander zu Pflegen. In Antwort
"^uf gab jedoch die Tagsazung nur wieder die frühem Versicherungen, die obliegenden Verpflichtungen

füllen zu wollen, unter Beifügung der demüthigcn Bitte, daß ihre Dienstmanuschaft nicht ihnen zum
^)theil über den Bund hinaus verwendet und dadurch das Friedcnswerk gebindert werde. Dabei ein¬
ölt „lau sich für Ausrichtung einer Pension und weiterer Satisfactionen; auch wird die Angelegenheit

^leu Broglio neuerdings recommandirt. K. Eine Zuschrift des spanischenGesandtenCasati ersucht
die in der vorangegangenen Tagsazung wegen Mangel au Instruction verschobene Entscheidung über

^ gestelltes Begehren und bekämpft die vom frühem französischen Gesandten St. Romain vorgebrachten
ehaupluugcn und Beweisgründe, daß z. B. ein Fürst dem andern gegen einen dritten Hilfe leisten

ohne des lcztern Feind zu sein, folglich auch die Eidgenossenschaft dem Könige von Frank-
wenn er von Oesterreich angegriffen werde, laut Artikel 24 des Vertrags offensive Hilfe leisten
ohne den Erbvercin mit Oesterreich zu vcrlezcn; denn wenn dieses zugegeben würde, hätte der

^ öcreiu für Oesterreich gar keinerlei Werth; im vorliegenden Falle habe jedoch nicht Oesterreich, sondern
^»krejch den Angriff gemacht. Die Berufung auf das Excmpel der Vorfahren sei nicht ganz zuläßig,
' d"s, früher freche und geldgierige Leute im Kriege auf eigene Faust, ohne Bewilligung der
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heimischen Obrigkeit gcthan haben, nicht in späterer Zeit für die Obrigkeit verbindlich sein könne.

auch, wie Grave! behaupte, ein Schreiben Philipps II. vom Jahr 1556 von der Einverleibung

burgunds in den Erbverein nichts erwähnt haben, so sei dagegen in demjenigen vom 16. Juni 1557

wie die beigelegte Copie bezeuge, ganz anSdrüklich enthalten. Eine andere Behauptung, nämlich daß

Kreis Burgund vom deutschen Reiche sei aufgegeben worden, sei eine Verdrehung und könne die

genossen, die durch den wcstphälischeu Frieden die Exceptio» erlangt haben, nicht täuschen. Wie SP»'

vor zwanzig Jahren die von den Eidgenossen wegen eigenen Kriegs zurukbcrufenen Truppen nicht zu

gehalten habe, so möge nun auch Frankreich und die daselbst stehende schweizerische Mannschaft dem !

der Heimat schuldige Rüksicht gewähren. Auch auf diese Vorstellungen ließ die Tagsazung in frulU-

Sinne antworten, mit dem Beisazc, über die von Philipp II. 1557 gegebene Konfirmation in den ^ ^

nachschlagen lassen zu wollen. Ii. Auf eine durch Expressen vom Rcichöcollegium aus Regenöburg ^

gelangte Aufforderung vom 60. Juni, die in Frankreich dienende Mannschaft zurükzurufen, wird ern» ^
zur Ergänzung der von Solothurn aus gegebenen Erklärung könne man nur nachtragen, daß man es

derselben bewenden lasse; daß die vertragsmäßig in Frankreich dienende Mannschaft unter der bedung^

Zahl stehe, die sogenannten Frcicompagnieen aber nicht von den Obrigkeiten bewilligt und eigentlich ^
verschiedenen Nationen zusammen gesezt seien, für welche sich die Eidgenossenschaft nicht verantwsr

erachte; daß endlich die Beziehungen auf das niederburgundische Land eine bis dahin der Eidgenosse»!^
ganz unbekannte Sache sei. I. Die von dem holländischen Gesandten eingegebene neue Vorstellung

mit den frühern in Einklang und wurde auch ähnlich beantwortet. Ii.. Ebenso wurde daö

beantwortet, welches I. A. Wirz von Rudcnz im Auftrag der Regierung zu Innsbruck eingab,

jedoch Herr Wirz entgegnete, daß man nächstens daö Memorial des französischen Gesandten beantlvs

werde. I. In Bezug auf die den fremden Gesandten zu gebenden Antworten erklären Schwhz, ^ , ß

Solothurn und Uri, daß sie zwar dieselben bei ihrem Inhalte verbleiben lassen, Schwhz jedoch den Bei

der LandSgemcinde vom 23. Mai, Glaruö die erthciltc Bewilligung einer Compagnie, Solothul»

Befugniß, in den Niederlanden und außerhalb Frankreich den Dienst zu leisten, Uri die in der vorjälss'

Tagsazung gegen die Orte, welche keine Eompagniceu haben, abgegebene Erklärung, sowie den

der Landögemeinde vom 14. Juni vorbehalte». «». Entgegen dem gefallenen Antrage, sich ein'»»!

den Erbverein mit Oesterreich unter einander in klares Einverständnis; zu sezen, wurde gefunden,

die Erläuterungen solcher Hauptsachen entweder zu Fricdcnözcitcn oder aber bei Aufrichtung ^

Neuerung der Bundestractate geschehen müssen, mau auch leicht durch etwas Erläuterung sich als ss)

an den Tag geben könnte, unsere Meinung auch bis dato nicht dahin gegangen sei, auch obrigkeitl^

fehlt zu haben niemals gestehen wollen, also iuögcsammt daö Beste erachtet, diese Sache im

Wesen gestellt sein zu lassen." Zur Abordnung einer Gesandtschaft an den Friedenscongrcß

man sich noch nicht vereinigen; dagegen hielt man dafür, man sollte die bereits im Januar besprüh

Zuschriften an die Bevollmächtigten der andern Staaten abgehen lassen, was in den Abschied ü^ns»'^
wird. «. Der in der Schweiz residirendc savohischc Rath und Generalauditor Leonard! trägt d>c

Savohen gegen die Stadt Genf geführte Beschwerde vor über gcwaltthätigc Einführung von Salz ^

Fleken Jussh und dabei geschehene Verlczung des savoyischen Territoriums. Die Genfer Abgeord»^
Dupan und Ehapeaurouge erzählen hieraus: Weil der zu Genf gehörige Fleken von savohischcm 6W
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^'geschlossen sei und der Stadt Genf laut Vertrag von St. Julien das Recht zustehe, über savohischen Boden
dahin zu liefern, von Savohcn aber neuerlich allerlei Zwangsmittelaufgebracht wurden, die Ein¬

igung des Salzes, das für Genf ein wichtiges Regale sei, zu hindern, habe man zu Verhütung größcrn
"ihens bei Nacht einige Wagen Salz nach Jussh gebracht; daran habe nun die Herzogin-Rcgcntin

ißcn Anstoß genommen; allein wenn der Vertrag von St. Julien von Savohen beobachtetwürde, so
man sich nicht gezwungen gesehen, solche Slnskunftömittelzu ergreifen. Leonard! dagegen ergänzte

'e Erzählung der Genfer dahin, daß zehn Salzwagen, von achtzig Füsiliren begleitet, nach Jussh geführt
""h dabei die savohischen gurclos cle sol nicht nur mit Drohungen angefallen, sondern auf der Brüke zu

""e »gezwängt", hicmit eine offenbare Tcrritorialvcrlczung und Feindseligkeit begangen worden sei, um so
ihr, Jmportirung von Salz, von welcher der Vertrag von St. Julien rede, nur den Privaten
Laiche, Salz in Genf zu holen, nicht aber Genf berechtige, obrigkeitliche Salzniederlagenin Jussh anzu-

endlich auch jener Vertrag vorbehalte, daß jenes Bcsalzungsrccht nicht zum Nachtheile Savohens
heiibt werden dürfe; überdieß habe Genf neun Monate verstreichen lassen, ohne einen Versuch zu machen,

"> der Madame Reale (königlichen Rcgcntin) für solche zugefügte Beleidigung sich zu entschuldigen; nicht
e vom verewigten Herzog geschehene Abkündung des Vertrags sei die Grundursache solcher Beleidigung,
"dcrn die nachbarlicheUnverträglichkeit Genfs. Nach Erdauerung dieser Angelegenheit meinten die mit
""l Verbündeten Städte, ein freundliches Schreiben an die Madame Reale und an den ersten Minister
a'guis de St. Thomas könnte zur Aussöhnunghinreichen; den mit Savohcn verbündeten Orten aber

dieß nicht genügend; Leonardi namentlich verlangte veränderte Fassung der bereits entworfenen
e> Schreiben und eine Deputation von Genf. Die Angelegenheit blieb für einstweilen eingestellt. >».
eber die Dekung der mit der burgundischenGesandtschaftanferlaufcnen Kosten konnte man sich abermals

einigen. Auf die Klage des LandvogtS Keller, Mitglied des Raths von Lucern, daß ihm ein
"antun, französischen WeinS, den er über den Neucnburgersec nach Lucern führen lassen wollte, an der

^ , auf bernischcmGebiete, von Bewaffneten der Stadt Neuenbürg, ungeachtet er sich vorher für die
Bewilligung angemeldet habe, weggenommen worden sei, wurde der Stadt Neuenbürg zugeschrieben,

wenn sie nicht dem Kläger bis Ende August Satiöfaction verschaffe, demselben Erlaubniß ertheilt
auf öffentliches oder privates Eigenthum von Neuenburgzu greifen, wo er cö finde. Der Stadt

wird überlassen, auf ihr beliebige Weise die erlittene Gcbietöverlezung zu ahnden. »». u. 8, (S.
vier eunetb. Vogt, überh.). t. (S. u. Luggaruö). i> — (S. u. Rheinthal), »» — ff. (S.u.

^''gau). K-Kx. (S. u. Frciämter). I»I». (S. u. deutsche Vogteien überh.). il—(S. u. Sar--
(S. u. Baden). M. (S. u. Frciämter). «««. (S. u. Baden).

Gesuche um Schild und Fenster in das Wirthöhaus zum weißen Wind in Einsiedel» und in das
" Haus des Jakob Hcussi in Mühlehorn werden in den Abschied genommen.

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

(Die mit dem Bischof von Basel verbündeten Orte.) In das Gesuch des Bischofs von Basel,
"e Bitte um Aushändigungder Gefälle seines Domcapitels im Sundgau und Elsaß bei Frankreich zu
""Worten, wird darum nicht weiter eingetreten, weil auf frühere Verwendung vor kurzer Zeit die Ant-

eingegangen ist, daß wenn das Domcapitelan einem neutralen Orte wohnte ihm die Gefälle nicht
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vorenthalten würden. Dagegen wird die Sache dem französischen Gesandten empfohlen, 111. (D'k
Spanien verbündeten Orte.) Die Gelegenheit der allgemeinen Verhandlungen über die Eingabe
Grafen Casati wird benuzt, um die Bezahlung dcö Zweher'schen und Crivelli'schen Regiments bei ^
Magistrat zu Mahlaud und vr. Crivelli, besonders des Zweher'schen Regiments bei dem Gubcrnator h
Mahland und Herrn Collo zu betreibe». ««8, Auf Erinnerung, daß auch Freicompagnieen im
ländischen Dienste stehen, ohne daß man von Errichtung derselben Kcnntniß habe, wird nöthig era»'
solche Freicompagnieen entweder ganz abzustellen oder nach Form der Abschiede Bewilligung für dieses
nachzusuchen. (Die mit Savohen verbündeten Orte.) Der savohische Gesandte Auditor Leo»
bringt neben den an die allgemeine Tagsazung bestimmten Auftragen ein Schreiben der Madame

Aealt
dcr

Slb'

de»

vor, welche die V Orte ersucht, ihr in dem Streit mit Genf zur Satiöfaction zu verhelfen, und auch
schweizerischen Leibgarde erwähnt. In erstercr Beziehung läßt man es bei dem, was der allgemeine
schied besagt, bcwandt sein; die Garde empfiehlt man für Erhaltung dcr alten Privilegien. A»
Marquis von Greißh wird ein Dankschreiben gerichtet. Das Gesuch des Statthalters Lull'
Schild und Fenster für das neue Kapuzinerkloster zu Näfcls wird in den Abschied genommen.
(S. u. Sargans).

Deutsche Bogt, iiberh.

Thurgau.

Rheinthal.

Sargans.

1,1»

l,l»
««v
,1,1

»»

V.

»V.

II
Itl^
II
»II»»

,»»»

«»«
II»
II
w
»W.
t«

(S- u. Thurgau). xxx. (S. u. Freiämter).

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegenheitcn:

Art. 65. NechnungSsachen.

Art. 87. NechnungSsachen. ««.
,. 239. Iustizsachcn. I'I'.
„ 26t). Abzug. ,»,,»»
„ 719. Personelles.

Art. 124. Anstde. nut d. Abt v. St. Gallen. ».
„ 37. Rechnungssachen.
„ 79. Obrigkcitl. Güter u. lebe».

Art. 34. RechnungSsachcn. »»»».
„ 236. LocaleS. w
„ 95. Rechts- u. Gerichtssachen.
„ 96. Rechts- u. Gerichtssachen. xx.
„ 97. Rechts- u. GcrichtSsachcn. ?>'.
„ 237. Locales.
„ 65. Obrigkeitl. Lehen u. Einkünfte. >» »»

66. Obrigkeitl. Lehen u. Einkünfte. I»I»I».

Baden

Freiiinitcr.

Vier ennctb. Bogt, iiberh

Luggarus.

, 119. Leibeigenschaftu. Fall.
, 67. Obrigkeitl. Lehen.
, 98. Rechts- u. GcrichtSsachcn.

«»«. Art. 229. Märkte.
I I I „ 239. Märkte.
St«»?. ^ 59. Obrigkeitl. Güter u. Einkünfte.
1,1,1». „ 231. Geleitsgcld.
Itltlt. „ 197. Zehnten u. Bodenzinse.

Art. 43. RechnungSsachcn.
III. „ 141. Zölle.

i>. Art. 121. Verkehr mit Mahland.

Art. 189. Zollsachcn.

a.i,i
wv.

III

»»»»»»

«»«»

Art. 721. Personelles.
„ 42. Beamte.
„ 621. Stifte u. Klöster.

Art. 71. Obrigkcitl. Güter u.
„ 199. Abzug. ,
„ 28. Allgemeine Verwaltung'

Art. 291. Schüzenwesen.
„ 99. iiicchts- u. Gerichts!»-^
„ 216. Kirchliches u. Glauben^

186. Märkte.
„ 119. Rechts- u. GerichtSsachM'
,» 42. Schreib- u. Siegclrech»
„ 68. ObrigkeitlicheGüter.
„ 28. Allgemeine Verwaltung
„ 151. Jurisdictionöanstände.
„ 22. Beamte.
„ 169. Eollaturrccht zu Warta»-

Art. 123. Rechts- u. GerichtSsach"'-
-. „ 182. Polizeiliches.

„ 183. Polizeiliches. g,
„ 87. Judicatur- u. Compe'M^

Art. 224. Localeö.

Art. 122. Verkehr mit Mahland-
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«5t

Conferenz der evangelischenOrte anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsaznng zu
Baden. 1«7«, im Juli.

Staatsarchiv Zürich. Allg. «bsch. Sd. l»s, kvl. 590.

Gesandte: S. JahrrcchnungS-Tagsazung (für Glarus Landammann Jselin).
«. (S. u. Rhcinthal). I». Es wird gut erachtet, daß Basel die Angelegenheit des sogenannten

Samson, Cointe de Broglio, der arm und dürftig nach Basel kam, schnell an Credit und Vermögen zu-
, ein prächtiges Wesen und hohe Korrespondenzen führte und dessen zurükgebliebcncHabe nach

e>ner Gefangennchmung von beiden kriegführenden Mächten in Anspruch genommen wird, vor die all-
unreine Sizung bringe, v. Den Obrigkeiten wird der Antrag gestellt, den Gemeinden Hanau und
^'kdcrglatt im Toggenburg zu einem Eapitalfond im Ganzen 600 Gl. beizusteuern, nämlich Zürich 144,

198. GlaruS 21. Basel 90, Schaffbausen 81, Appenzell A.-Rh. 24. Stadt St. Gallen 42. «I.
^chdcm von den katholischen Orten der Antrag, eine Abordnung an den Friedenskongreß zu Nimwcgcu
^ senden, abgelehnt worden ist, erklärt Bern, daß wenn die evangelischenOrte bedenklich finden eine

Abordnungin gemeinem Namen zu veranstalten, von dort aus wenigstens ein Secretär werde hin-
Usandt werden, um unerkannt dem Gange der Verhandlungenzu folgen und den Verlauf zu berichten.
' Dankschreibendes vr. ZaffiuS auö Venedig vom 2./l2. Juni: Wie bei den »cmcischen Svielcn Her-

"'Us, bei den isthmischen Neptun, bei den pythischen Appollo und bei den olympischen allein Jupiter an¬
rufe» worden sei, so habe man für die unglüklichen ungarischen Prediger, denen in ihrem Elend selbst

w Türken in Neapel Mitleid erwiesen, unter allen christlichen Völkern mit d'cm höchsten Vertrauen
den evangelischenEidgenossen Hilfe gesucht, welche in Großmuth. Tapferkeit und „Scharfsinnder,

Wahrheit" einen so mächtigen Schuz gewähren, daß man glauben möchte, die Seelen ihrer berühmten
Erfahren haben wieder in ihren jezt lebenden Söhnen Wohnung genommen; daher denn auch er, auf

von Tuest auö an ibn gelangte Bittschrift vor allen Dingen bei der rcformirtcn Eidgcnossen-
angeklopft und alle von den bedrängten Leuten allenthalben her, auS Gcfängniß und ab Ga-
, an ihn eingegangenen Briefe sammt den seinigcn, mit denen er gleichsam an allen Orten einen

Eilige» Lärmen geblasen, erstlich in die liebe Eidgenossenschaft, als den nächsten Gnadenstuhl,hernach in
Niederlande, Frankreich, Bünden und andere europäische Provinzen auSgcsandt, worauf dann die Eid-

Bossen den andern Glaubensgenossen auch mit hilfreicher Liebe vorangegangen seien, besonders auch
den holländischen Gesandten Malapcrt die Gencralstaatcnzur Thcilnahme bewogen haben, so daß,

'^chdein das Rcttungöwerk vollendet sei, vor allen Andern auö den evangelischenEidgenossen der Dank
^bühre u. s w. Mit diesem Schreiben des vr. ZaffiuS wurde den Ständegesandten zugleich die Ansicht
^ zürcherschen Chorherren und Magistrate mitgethcilt, daß nicht die ganze Zahl der ungarischen Pre-
'Ur in pjx Niederlande gefördert werden solle, wo der KriegSbedrängnissc wegen laut Schreiben des I)r.
vniiann aus Utrecht weniger auf Hilfe zu rechnen sei, sondern nach MalapertS Antrag nur sechs bis

derselben in die Niederlande gehen, andere nach Deutschland, die übrigen, soweit ihre Gesundheit hergestellt
^ werde, nach ihrem eigenen Wunsche in ihre Heimat zurükreiscn mögen. Dieser Ansicht wird dann

128
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auch beigepflichtetund zugleich beschlossen, daß das Ergebnis; der Steuersammlungnach Zürich bcrichl
und dem Dr. Zaffius für seine überaus große Mühe aus dem Ertrage der Steuern eine Gratifü"
von 100 Duralen oder so vielen Rcichöthalern Übermacht werden solle, k. Das aus Buchsweilcr

April datirte, an Zürich gerichtete Gesuch der gräflich hanauischen RegicrungSräthe um eine milde ^
steuer für ihre im Kricgsjammerzerstörten Kirchen und Schulen, denen die Stadt Basel, weicht

einige Kirchen- und Schuldicncr hat, bereits 50 Rcichöthaler zustellte, wird den Obrigkeiten ewpfeb^
überwiesen. K. Ebenso das Gesuch der evangelischen Pfarrer in Groß-Polen, wo laut Schreiben ^
Lcßno (Lissa) vom 5. Juni und einer an Herrn Malapcrt aus Breslau zugekommenenEmpfehlung d>c ^
Haltung der Kirche in großer Gefahr schwebe. I», Weil jedoch jedes Ort seine besondern
Nothlcidcnden hat, besonders auch solche Angehörige,die aus fremdem Lande vertrieben in die
zurükgckommensind, und ausländische Steuerforderungensehr überhand nehmen, ist darauf zu de" '
daß man behutsam verfahre und nicht alle und jede Supplicationen annehme, I. Basel und ^
Hausen sezen der Zumuthung, in Hilfeleistung für Mühlhausen mit Zürich und Bern sich gleich
theiligcn, die Bemerkung entgegen, wenn Mühlhausen in Gefahr sei, so sei es dieselbe Gefahr, ^
welche auch sie sich zu wahren haben. It.. (Zürich und Bern). In Betreff StraßburgS, d. h. des

ments der daselbst in Besazung liegenden Völker der Städte Zürich und Bern, wegen wessen ci»t ^
wort von Straßburg eingelangt ist, wird das Weitere abgewartet. I. (Zürich und Bern). .
Bundeserneuerungder Orte Zürich und Bern mit Venedig vorzunehmen sein möchte hängt von
Anerbictttugen Venedigs ab, die man gewärtigen will, wovon Venedig schriftlich verständiget wird.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschastsangelegenheite»:

Rheinthal. . » Art. 125. Anstände mit Hein Abt von St. Gallen.

«5S

Conferenz der III alten Orte sammt Zug.
Brunnen. S. August.

La»deS«rcht>> Nidwaldc».

Gesandte: U r i. Karl Emanuel Beßler. Landammann; Joh. Franz Schmid, alt-Landa'»»'"

Schwh z. Franz Betschart. Landammann; Kaspar Abhbcrg und Franz Ehrler, beide alt-Landan»»^
Joh. Gilg Jmling. Sekelmcister. Untcrwaldcn. Melchior von Atzingen, Landammann vo»
walden; Karl Lcodcgar Lussi, Landammann von Nidwalden. Z u g. (Entschuldigt).

». (S. u. Thurgau). I». (S. u. RapperSwhl). «. In Bezug auf die Nechtsame der Ofsi^^
der picmontcsischcn Garde und die Ansprüche der Ulrich'schen Erben wird im Namen der vier Orte a»
Marchcse Grcißh geschrieben.«I. In Erinnerung an die in Baden wegen der Philippsthaler
Beschlüsse wird Zürich um Vollziehung derselben ersucht und auf folgenden Dienstag") in dieser Sache

*) Ein Abschied dieser Eonferenz findet sich nicht vor.
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^nferenz nach Zug angesezt. e. Obwalden erinnert an den Salzcontractund weist auf die Beschrän-
""3 hin, welche von Zürich, auch von Herrn Buch und Andern von Basel den Unterthancn im Thur¬

au und andern Angehörigen widerfahre, wobei die Provision allein an Zürich stehe. Die Sache soll bei
^uer folgenden Confercnz berathen und unterdessen bei der Stadt Zürich angefragt werden, unter welchen
^dmgungen sie uns in den Salzkauf wolle eintreten lassen, k. Zur Jnstruiruug nach Bellenz ist der

August angesezt. zlls. Uri regt die Ablösung der Gülten in Schwhz au. Schwhz gibt den Aufschluß,
^ ein Pfund Geld mit fünf Gulden, und zwar Gulden für Gulden, abzulösen in Schwhz Uebung sei.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaft«- und Schirmorlsangelegcnhtitcn:

^Ulgiui, ^ Uri, HM. Stifte und Klöster.

A°Vvrrsw>,l. I». Art. 68.

«5»

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
«auis. 1V7«, August.

Staatsarchiv Zürich. Ennetb. Absch. Bd. 757, kol. 475.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Landolt, Zcugherr. Bern. Samuel Bondcli. L u c e r n. Karl
. stoph Dulliker. U r i. Jost Azariaö Schmid , Landcöadvoeat. Schwh z. Wolfgang Friedrich

chorno, alt-Landvogt im Toggenburg. Untcrwalden. Franz Ackermann, alt-Landammann. Z u g.
^'stoph Andermalt. Glarus. Fridolin Streiff, Landeshauptmann. Basel. Joh. Ludwig Fäsch.
Biburg. Johann Schröter. Solothurn. Ludwig von Roll. Schaffhau sc n. Franz Ott.

Da« Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftöangelcgcnhciten:

^^k eunetb. Vogt, iiberh- « Art. 89. Salzregal. I«. Art. 150. Kriegswesen.
^«is u. Mendris. e u. «I Art. 2 u. 3.

«54

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
LuggaruS. «»71», nach dem ZV. August.

Staatsarchiv Zürich, lknntid. Absch. Bd. 757, toi. 4S7.

Gesandte: Dieselben wie Abschied 653.
Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HerrschastSangclcgcnhciten:

» Art. 53. Gränzstreitigkciten. >». Art. 20. Verwaltungim Allgemeinen.
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SÄB

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Iii Orte-
Brunnen. 1t»7«, 18. August.

LaiideSarchiv Nibivaldeii.

Gesandte: U ri. Karl Emanucl Beßler, Landammann; Sebastian Muheim, Statthalter. Sä)»^'

Franz Bctschart, Landammann; Kaspar Abhbcrg und Franz Ehrler, beide alt-Landainmann; Nik a

Karl Ccberg, Statthalter; Jakob Weber, alt-Statthalter; Joh. Gilg Jmling, Sckelineistcr. Nidwalde»'

Karl Lcodegar Lussi, Landammann; Commissär Joh. Jakob Stultz, des Raths.

»». Da dieser Zusammentritt die Instruction der Gesandten nach Bellenz, Bollcnz und Riviera

Zwekc hatte, wurde die Anregung gemacht, daß zwar jeder Landvogt durch den Gesandten seines L>r

Obrigkeit präscntirt und cingcsezt, der Eid jedoch durch den Gesandten des Vororts gegeben werden w ^
I» «I. (S. u. Bcllcnz:c.). e. Weil von Zürich, Lucern und Zug der wegen des PhilippSthalc»^

Baden getroffenen Abrede nicht Statt gegeben wird, mag jedes Ort zwar nicht solche Thaler um 5 «

abrufen, aber doch den Curö derselben unverbindlich erklären, k. Wie von den III Orten eine

haltige Münze geschlagen werden möge, soll folgenden Montag *) in einer Conferenz zu Brunnen >»

rathung kommen. Uri meinte, daß auf der einen Seite der Münze die Schilde der III Orte und »

der andern etwa ein auf die Gründung der Freiheit der Eidgenossenschaft durch die III Orte bezug^

Spruch angebracht werden könnte. Kx. Auf den Anzug Uri'S, daß uöthig sei, wegen der Custoöstc^ ^

Bischofszell die Rechte der Orte zu wahren, wurde am förderlichsten erachtet, Lucern dieses Gcgenst»"

und des Prälaten von Kreuzlingen wegen um Veranstaltung einer Vörtischen Conferenz anzugehen-

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegcnhciten:

Bellenz zc. I»—«I. Art. 566—568.

«5«.

Conferenz der V katholischen Orte und katholisch Glarus.
Lucern. 1K7<», 2S. August.

Staatsarchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. I-XIII, tot. S-it.

. Kittl
Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Pannerherr,

Christoph von-Fleckenstein, Statthalter; Joh. Thüring Göldlin von Tiefenau, alt-Landvogt im Thurö»

Uri. Joh. Karl Emanuel Beßler, Landammann; Karl Franz Schmid, alt-Landammann; Anton

Landeshauptmann und Zeugherr. Schwhz. Franz Betschart, Landammann; Kaspar Abhbcrg, L»"

Hauptmann. Unterwalden. Joh. Melchior von Atzingcn, Landammann, und Wolfgang Wirz, des R»

') Ein auf diese Eonferenz bezüglicherAbschied konnte nicht aufgefunden werden.
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Obwalden; Karl Leodegar Lussi, Landammann, und Kommissär Hans Jakob Stultz, von Nidwalden.
Andreas Ilten, Sekelmcister.GlaruS. Daniel Bussi, Statthalter.

». Wegen der Cnstoöwahl der Stift Bischofözell versammelt nahm man, nach vorhergegangenemeid-
^nösfische,,, Gruße, das Original der päpstlichen Bulle von 1617 und den zu Gunsten von katholisch

gegebenen Gnadenbrief von Jnnocens X., endlich das in der Konferenz zu Reischach mit dem
von Konstanz zu Stande gebrachte Project zur Hand. I». Bevor man aber in die Sache ein¬

wurde dem Domherrn Blondeau, Kammerherrn des Nuntius, Audienz crthcilt, welcher den Tod des
"hsteö Clemens X. anzeigte, und woraufhindurch einen Ausschuß dem Nuntius das Beileid bezeugt

^urde. (S. u. Thurgau). «I. Landvogt Johann Keller, des Raths von Lucern, erläutert persönlich
wen Strcithandelmit Welsch-Ncuenburg, anerbietet sich, die von dortigem Gouverneur und den StandeS-

^then ihm beigemessene Schuld zu widerlegen, und bittet, daß noch vor Ende der Zurzachcr Messe die
"wenburgischenWaarcn in Beschlag genommen und er dadurch vor weiterem Schaden bewahrt werde,

wird hierauf dem Landvgt von Baden befohlen, mit den verlangten Repressalienvorzufahren. «.
"s Klage des savohischcn Auditors Leonardi, daß der Courier Madcrno zu Lauiö ihm ein Paket

chnften verloren habe oder Hinterhalte, wird Leonardi angewiesen, denselben vor seinem Richter, dem
, 'wdogt, um Satisfaction zu belangen, zugleich aber dem Landvogt befohlen, schleunig Recht zu schaffen,
'"dem sonst der Auditor die regierenden Orte um das Recht angehen würde, f. Da die wegen der Action zu
^uzliugen von Konstanz eingekommcneAntwort nicht genügt, wird durch Zürich den Landvögtcn von
"rgau und Baden befohlen, nachzuschlagen, wie weit sich eigentlich die Jurisdiction der regierenden

^ ^ auf dem ober» Bodensee erstrckc. K. Graf Casati wird schriftlich ersucht, die Zahlung für die Cri-
^ ' Ichen und Zweher'schen Regimenter zu befördern. I»» Die in Baden für die Offiziere der savohischcn
arde bewilligten Briefe werden in veränderter Rcdaction ausgefertigt. I. Auf Anzug des Landammanns

, ^schart wird Glarus abermals gemahnt, den alt-Landvogt Bachmann wegen seiner Vogtciverwaltung
Sarganö in Ruhe zu lassen. (S. u. SarganS). k.. (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

^Urgau. «?. Art. 582. Stifte und Klöster. lt. Art, 43. Beamte.

l. Art. 170. Collaturrecht zu Wartau.

«57

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
Brunnen. I <»?<», t». October.

LandcSarchi» Nidwalden.

Gesandte: U r i. Karl Emanuel Beßler, Landammann; Karl Franz Schmid, alt-Landammann,ge-
^cner Landvogt in den Freiämtern; Julius Heinrich Crivelli, gewesener Landvogt von Riviera und
^enz. Schwyz. Franz Bctschart, Landammann; Franz Ehrler, alt-Landammann, gewesener Landvogt

Thurgau; Jakob Weber, alt-Statthalter. Nidwalden. Karl Leodegar Lussi, Landammann.

5
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». (S. u. Thurgau). I». Die Gesandtschaft nach Rapperöwhl soll, da der angesczte Termin ^
flössen ist, Sonntags den 18. October in Einsiedel» sich zusaininenfindcn. v. Uri erinnert, daß

die Herren Visitatoren in den Orten gewesen seien, der halbe Theil der Bußen all Ms eauses vcrw ^
werden solle und daß eine bei den Erben des Landammanns Rcding scl. liegende Bulle darüber Auskunft g
könnte. Man ist einverstanden, daß dicßfallö nachgeforscht werden solle. «>. Schwhz ist über daS "
nehmen einer gemeinschaftlichen Münzprägung noch nicht ganz entschieden; ebenso Untcrwalden;
bleibt man bei dem Gedanken, „einmal ein Werk unter aller III Orten Namen und Gcpräg "
nehmen." «?. Der Antrag Uri'ö, den Sulzer endlich zur Ruhe zu verweisen, wird all rekoronäuM
nommen k. Wegen Basel und Freiburg ist Luccrn anzufragen, wie dort auf die eingegangenen Safl
geantwortet werde, um sich ebenfalls darnach richten zu können. K. (S. u. Bellenz ic.). «» ^ ^
richtet, Baron von Whttenbach habe sich verlauten lassen, daß, wie Zürich einen großen Kauf '

der Kammer zu Innsbruck abgeschlossen habe, auch jedes andere Ort solches thun könne, ^.ll reker^ ^
I. Auf die soeben eingegangene Einladung Zürichs zu einer Tagsazung nach Baden, in Betreff ^

Basel und Frcibnrg eingegangenen Berichte und Anhäufung des KricgSvolkcs, wird gefunden, die Kr^
rathe sollten dahin gesandt werden im Begleite noch eines andern Abgeordneten von jedem Orte,
an Lucern zu richten beschlossene Schreiben (lit. k.) wird nun nicht aberlassen.

Man sehe auch im Abschnitte Hen'schaftsangclcgenheiten:

Thlirgau. «. Art. 583. Stifte und Klöster.

Bellen; ,c. Art. 569.

«S8

Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß des Congresses der eidgenössischen Kriegsräthe
Baden und Aara«. 10?<», 12.—30. October (2.—2V. a K ).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. ras, kot. «os.

z"

scl-

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Burgermeister; Joh. Georg Werdmüller, Ober'
Hauptmann und des Raths. Bern. Samuel Frisching und Sigmund von Erlach, beide Schu
Glarus. Fridolin Blumer, Hauptmann; Hans Melchior Marti, Major, beide des Raths. B"
Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister;Emanuel Socin, Obcrstzunftmcistcr.Schaffhausen. ^
Konrad Neukomm, Statthalter; Wilhelm Jmthnrn, Oberst. Appenzell A. - R h. Hauptmann
Schmid, Landammann. Stadl St. .Gallen. Joachim Haltmeher,Bürgermeister; Gcrmann
Kornherr. Biel. Hans Peter Blösch, Stadthauptmann.

«. Die Versammlung der eidgenössischen Kriegsräthe wurde zu besonder» Zusammentritten der e^"
gelischen Orte bcnuzt. I». Auf dringendes Ansuchen Zürichs und Berns um gleiche Betheiligung
den der Stadt Mühlhausen zu leistenden Zuzügen und Unterstüzungen entschuldigt sich Basel mit H'"

schaft anerbietet, e. Hinsichtlich Mühlhausens selbst schien bedenklich, daß so viel geflüchtetesWeisung auf die eigene KriegSnoth, während Schaffhauscn dagegen den gebührenden Antheil an ^
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All aufgenommen und dadurch der Appetit der plündcrungSsüchtigen KricgSvölker gereizt werde,
es wurde erwidert, Mühlhausen, von französischem Gebiete umschlossen, dürfe der nächsten Um-

d<>n Z„gg,^ nicht wehren, wenn daraus nicht noch größere Gefahr erwachsen solle; ebenso sei es

^ Mühlhausen unter gegenwärtigen Umständen nicht möglich, eine eigene Garnison zu unterhalten und

hint "tioiw" anzulegen; noch viel weniger sei es zuläßig, die hiueingcflüchteten, auf Treu' und Glauben
Güter mit der Bezahlung des „Commisscs" zn beschweren u, s. w. «I. In Erwägung deö vater-

" lschtn FricdenSstandeS und der gesegneten Ernte wird auf Donnerstag den 26. October (a. K) ein

'> Fa>t-, Büß- und Bettag angeordnet, v. Mittheilung des Standes der genf-savohen'schen An-

^iltnhciten ^ mündlicher Berichterstattung an die Obrigkeiten f. (S. u. Rheinthal). K. Evangelisch
">s trägt vor, wie bei Aushebung der Mannschaft für den Zuzug nach Basel ihre Mitlandleute

"ger Konfession wegen der Mannschaft der Bogtcicn Werdcnbcrg, Uhnach und Gaster Schwierigkeiten

.^'en und Schwhz dieselben dabei untcrstüzt, auch lczthin in der rheinthalischen Sachesich von
" ii^^unt und an Schwhz angeschlossen haben, trozdem der jährlich zu schwörende Eid auödrüklich

lind" Regimcntösachen der mindere dem mehreren Theil folgen solle. Bei diesen Umständen
^in widerspenstigen Verhalten ihrer Mitlandleute müssen sie die evangelischen Orte bitten, auf cin-

enden Nothfall sich ihrer in Treuen anzunehmen, was ihnen zugesagt wird. I». Weil eS das Ansehen

^ und andere Orte ihre Zusazmannschaft gar nicht nach Basel abgehen lassen

k", Solothurn und Biel aber ihre Leute selbst brauchen, werden auf Bitte Basels die Zusäze der

Zg Orte um einen Drittel verstärkt, so daß Zürich 210, Bern MI, Schaffhanscn 66, Appenzell

- St. Gallen 30 Znsäzer sendet, und die Zusäzcr von Zürich und Bern auch nach Entlassung der

bleiben, I. Auf die an Schaffhauscn ergangene Mahnung, statt der unterlassenen Sen-

don Mannschaft nach Mühlhausen das Geldcontingent zu leisten, erfolgt die Antwort, die Nähe

bist ^'"^uartiere der Reichsvölker mache die MannschaftS- wie die Gcldhilfe unmöglich. It., Im Hin-
blinden Rcligionseifcr der im borromäischen Bunde begriffenen katholischen Orte, das bun-

^ widrige Zurükblciben in Beschirmung des evangelischen GränzorteS Basel von Seite der Stände

^ ^bz und katholisch GlaruS, die beharrliche Forderung der V Orte, daß ihnen über die sorviees und
k auch das Commiß bezahlt werde, die Geheimhaltung ihrer consilm und Anschläge, wird ge-

^ daß die evangelischen Orte um so inniger zusammenhalten und alles vermeiden sollien, was Miß-

^ uen unter sie bringen und so dem Vaterland Gefahr bereiten könnte. I, Weil bei den gemeinsamen

^Hungen wegen des KricgövolkeS sich ergeben hat, daß die katholischen Orte das Dcfenstonal nur soweit in

Sendung bringen wollen, als es mit dem Buchstaben der Bünde übereinstimmt, diese aber bei dem

3e» Stande deö Kriegswesens nicht genügen und das Beharren bei solchen Ansichten das Vaterland

Aoßc Konfusion, ja in den Untergang zu führen droht, soll bei einer der nächsten Tagsazungen diese

ju Erörterung gesezt und an die katholischen Orte der Antrag gestellt werden, das Defensional

^ die Landsgcmcindeu, als die obersten Gewalten, bestätigen zu lassen.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaflsaiigelegenheite» -

Guthat ß Art. 126. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.
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Tagleistungen der eidgenössische» Kriegsräthe und hohen Kriegsoffiziere zu

Baden und Aarau. 1<»7«, 12. October bis 3. November.

Staatsarchiv Zürich. Alig, Absch. Bd. i»S, kol. 42«.

Gesandte: Züri ch. Joh. Kaspar Hirzel, Burgermeister, Kriegsrath; Joh. Georg Werdmüllcr, ^

Raths, Oberst-Feldhauptmann. Bern. Samuel Frisching, Kriegsrath; Sigmund von Erlach, ^ ^
Fcldhauptmann,beide Schultheißen. Lucern. Joseph Amrhhn, alt-Schultheiß; Heinrich PsiMr, ^
Innern Raths, Oberstlicutenant; Hauptmann Joh. Thüring Göldlin, Oberst-Feldhauptmann.̂
Hauptmann Joh. Karl Emanuel Bcßler, Landammann; GardehauptmannJoh. Anton Schmid, ^ ^
Feldhauptmann, des Raths. S ch w h z. Franz Betschart, Landammann; Heinrich Fridolin
Oberst-Wachtmeister. Untcrwa ldcn. Joh. Peter Jmfcld, Oberstlicutenant, von Obwalden;8^ ^
Ackermann, alt-Landammann, von Nidwalden. Zug. Karl Brandenberg,alt-Ammann; Beat Jakob
laubcn, Statthalter; Hauptmann Franz Kreuel, Ammann. Glarus. Hauptmann Fridolin
Hauptmann Georg Müller, Sekelmeister; Joh. Melchior Marti, Major, alle drei dcö Raths. Ba^
Joh. Rudolph Burkhard, Burgermeister;Emanuel Socin, Oberstzunftmcister.Freiburg.
derweid, Sekelmeister; HauptmannJob. Jakob Python, Bürgermeister; Hauptmann Franz von Ligorj,"
drei des Raths. Solothurn. Franz Ludwig von Stäfis zu Mollondin, Oberst; Hauptmann Joh^"
Schwaller, beide des Raths. Schaffhauscn. Joh. Konrad Neukomm, Statthalter; Wilhelm^

thurn, Oberst, beide des Raths. Appenzell. Konrad Fäßler, Landammann von Jnner-Rh^^
Hauptmann Ulrich Schmid, Landammann von Außer-Rhoden. Abt von St. Gallen. Fidek
Thurn, Landeshofmeister.Stadt St. Gallen. Joachim Haltmcher, Bürgermeister;Germann
mer, Kornherr, des Raths. Biel. Hans Peter Blösch, Stadthauptmann, des Raths.

Den 12. October. ». Unter'm 23. September (a. K.) hatte Basel wegen Annäherung der^
Herzog von Montmorench befehligten Franzosen und der vom Herzog von Lothringen geführten kail'cr
alliirten Armee, und in der Besorgniß, daß die lezterd Armee den Paß zu durchbrechen, die andere^ dicß !
verwehren, alle Macht aufwenden werde, und somit der Krieg auf Basel, Solothurn und daS Bistlst^
falle, den Vorort Zürich um Versammlung des KriegöratheS gebeten, welchem Gesuche dann auch ^
Einberufung dieser Tagleistung entsprochen wurde. Nur GlaruS war bei Eröffnung derselben nicht »cl
treten, hatte sich mit Berufung auf frühere, für alle Fälle hinreichend vorsorgcnde Beschlüsse entschu^o'
wurde dann aber an seine eidgenössische Pflicht erinnert und die Gesandten auf den ersten Ruf bcrc>
halten eingeladen. I». Der französische Gesandte Gräbel schreibt an den Kriegsrath unter'm 11.
aus Solothurn: Es freue ihn, dem Könige berichten zu können, daß der eidgenössische Kriegsrath
versammelt und Anstalt zur Bewachung und Verteidigung der vom Feinde gesuchten Pässe getr^ll
habe; dabei könne er mit Vergnügen die Zusicherung geben, daß der Herzog von Montmorench -Lu!^
bürg mit seiner Armee den Eidgenossen in keinerlei Weise lästig sein werde. Hierauf wurde g^»l
wortet: Der KriegSrath habe die Aufgabe, des Vaterlandes Sicherheit und Ruhe zu wahren, werde
auch die obliegenden Verbindlichkeitengegen Frankreich gewissenhaftim Auge behalten und hoffe,
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^ Befehlshaber der französischen als die der Rcichsarmce werden das schweizerische Gebiet als neutrales
^ in keinerlei Weise verlezen; man habe sich durch besondere Zuschriften an dieselben gewendet. «.

Zuschriften waren gerichtet au den Herzog von Lothringen, General-Feldhauptmann, und an den
^grasen Friedrich von Baden, Rcichsmarschallder kaiserlichen und Rcichsarmce, sowie an den Her-

^ von Montmorench-Lnxemburg.«I. Um alle Plünderungen zu verwehren wird angeordnet, alle
^mschiffx hjx schweizerischeSeite zu schaffen und die Fallbrüken zu Kaiscrstühlund Rheinau in

"""g zu bringen, v. Auf eingelangten Bericht, daß die kaiserliche Armee zu Rheinfelden bereits
Alvesse den Rhein überschritten habe und es sich darum handle, bei Äugst eine Schiffbrüke zu schlagen,

^ ^ß sich daselbst bei 300 Kroaten haben sehen lassen, wird in den Orten und den gemeinen Hcrr-
^llcn der vierte Theil des ersten Auszugs aufgemahnt, um nach Ölten, Aarau und Basel zu marschiren,
^ülbst die weitern Befehle zu gewärtigen sind.

D e n 1 3. O c t o b c r. t. Borschriften für die Ausrüstung und den Unterhalt der Mannschaft:
^der Auszüger erhält wöchentlich 0- Thaler, täglich ein Commißdrod von 10- Pfund zu 36 Loth (V-

, »/, Roggen) und zwei Zürichschilling(— 3 gute Kreuzer — 8 Rappen); auch ist das Noth-
'^"dige a,; ^ billigen Preis herbeizuschaffen;jedes Ort schikt einen Proviantmeister mit, der für

v Coinmiß zu sorgen hat; grobes Geschüz wird zwar vorläufig nicht gefordert, hingegen ist jeder Aus-
wit dem nöthigcn Kraut und Loth, nämlich mit 24 Kugeln, 1 Pfund Pulver und 1 Pfund Lunten

^ versehen. K. Zur Besichtigung der Pässe von Bernau au bis zur Schafmatt und an den Hanenstein
^den abgeordnet die Gesandtenund Kriegsräthe Werdmüller, Erlach, Schmid von Uri, Reding, Jmfeld,

' 'Ulauben, Socin, Mollondin und der Kriegösecretär von Lucern. Ii. Auf die Anfrage Basels, ob es,
eine der kriegführenden Parteien mit Gewalt den Durchzug über sein Territorium erzwingen wollte,

^ aller Macht sich dagegen wehren solle, wird ein Beschluß gefaßt, über den nur mündlich Bericht er¬
btet wird. I. Da Schultheiß Felder von Kaiserstuhl im Namen der Gemeinde zwar zur Herstellung

v Fallbrükc Lcibesarbeit verheißt, aber um Bcrschonung vor Kosten bittet, wird Obervogt Zweher ver--
^chtet, innerhalb drei Tagen die schon vor zwei Jahren befohlene Anfertigung der Fallbrükc zu vcran-

vn. Folge der gegen den jungen Obervogt Zweher eingegangenenKlagen, daß er den Land¬
et vg,, Baden als eine fremde Obrigkeit titulirt, einen Zimmermann wegen zwei aus nicht ihm angc-
vvlgen Reben weggenommenen und von Hand gegessenen Trauben um 18 Pfund gestraft habe u, dgl.,

dem Zimmermann entboten, diese Buße nicht zu bezahlen, und zugleich wird beschlossen, daß die
vvjlci in Baden in Vollziehung des bereits bei der lezten Jahrrcchnung gefaßten Beschlusses ein Me-

^vrial abfassen und der Bischof eingeladen werden soll, auf künftige Tagsazung seine Bevollmächtigten
^ Erledigung der die Gerichtsbarkeit betreffenden Streitfragen abzuordnen.

D e n 1 6. O e t o b e r. I. Die Versicherung des Herzogs von Lothringen vom 14. October, daß er,

^ der Kaiser bisher seine Waffen fern von der Eidgenossenschaft gehalten habe, auch nicht hergekommen
^e, wenn er nicht durch die Gegenpartei wäre heraufgezogenworden, und die Versicherung des Herzogs

Vv Nkontmorency-Luxemburgvom 13. Oetobcr, daß die königliche Armee sich nur genähert habe »xour
los ounviuis llo Mi-sor le lilüii su clehu«, werden den mit der Visitation der Pässe beauftragten

^vgsräthen übcrsandt. »»». Auf Vcranlaßung des Landvogts Balthasar zu Sargans wird allen Land¬
eten der gemeinen Herrschaften berichtet: Wenn zum Unterhalt und zur Besoldung der Auüzüger keine

129
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Baarschaft in Cassa sei, sollen sie eine Summe Geldes entlehnen, so daß eö auf jeden Mann inonat^
3 Thaler treffe, einstweilen aber nur für einen Monat; die Kosten seien dann durch Vcrmögensan
zu deken. i». Die basel'schcn Kauflcutc, deren Waaren zu Mainz in Arrest gelegt worden sind, werden
Kurfürsten von Mainz empfohlen. «. Den jenseits des Rheinö gelegenen, der Grafschaft Baden
hörigen Dörfern Hcrdern, Licnheim und Thcngcn wird die früher bewilligte eidgenössische Sauvcge
wieder zugestanden, daher Obervogt Zweher eingeladen, denselben die im Schlosse Röteln aufbew«?
„Sauvegardc-Stüd und -Schild" wieder zuzustellen, z». Im Kirchspiel Lcuggern sind wenigstens36
Mehl, 10 Mütt Roggen und 20 Mütt Kernen als Borrath anzulegen; von der Stadt Baden soll alle >

Munition gegen gebührende Bezahlung zu allfälliger Bcrthcidigung der Grafschaftdargegebcn wer^
«>. Da die Auszüger gegen Aarau und Ölten vorrüken, verlegt der Kriegsrath seine Sizungen

Aarau. ^
Den 1 9. October. Aarau. in. Die bascl'schen Ehrcngcsandtcn theilcn die ihnen zugekow

Botschaft mit, daß ihre Herren und Obern den Herzog von Lothringen, als er von seinem ^
mencn Augenschein zurükreiöte, bei Äugst gebührend haben beconiplimentiren lassen, was er höflich

dem Bescheid erwiderte, daß er von dem Kaiser keinen andern Befehl habe, als mit der löblichen ^ ^
nossenschaft und besonders mit der Stadt Basel gute Freundschaftund Nachbarschaft zu halten. ^
diesem Anlasse habe man auch keine Vorbereitung bemerkt, um die ganze Armee herauf zu ziehen ^
Relation der Offiziere über den Zustand der beaugenscheinigtenGräuzpässc. 1. Auf die Frage, w>c
Zusaz jedes Ort bedürfe, erklären Bern und Solothurn, ihre Gränzpässc selbst hüten zu wollen; Bast^
langt über die 1150 Mann von Zürich, Bern und Luccrn, die schon dort sind, noch 300 aus die Lands«?
,i. An die Stelle der jezt in Basel liegenden 1150 Mann treten am 26. October 1100 Mann ^
meinsamer Eidgenossenschaft,nämlich 140 von Zürich, 200 von Bern, 120 von Lucern, 40 von lw' ^
von Schwhz, je 40 von Untcrwalden, Zug, Glarus und Basel, 80 von Freiburg, 60 von SolotlM'",

von Schaffhauscn, 60 von Appenzell, 100 vom Abt von St. Gallen, 20 von der Stadt St. Gallen ^
20 von Biel. Die übrige Mannschaft zieht nach Hause. Die gemeinen Herrschaften erhalten
Gegenbefehl. Eö genügt, daß von jedem Ort nur Ein Kricgörathim Dienste sei. v. Den Eid
heute die Kriegsräthe Beßlcr und Schund von Uri, Ackermann von Untcrwalden und Marti von

D e n 20. O c t o b e r. Hv. Der französische Agent Barbauld de GrandvillarS hatte in Basel

19. October dem Bürgermeister Burkhard ein Memorial übergeben, des Inhalts: Es möchte in der S ^
und Landschaft Basel keinem französischen Soldaten, der nicht einen Paß von ihm oder von dem

de Bouffiers habe, der Eintritt gestattet werden; zur Verhinderung des Durchpasscs der einen oder a"^
Armee genüge die angeordnete mittelmäßige Wache noch nicht, sondern man müsse noch weiter gehe" .
Jeden, der zuerst den Durchpaß zu erzwingen den Versuch mache, als offenen Feind der Eidgenosse"? ?
erklären; wenn der Feind Frankreichs aus der Gränzc der Eidgenossenschafteine Schiffbrüke zu
nicht gehindert werde, so sei dieser Durchpaß zu Wasser dem Durchpasse zu Land gleich zu achten,
sich also der Herzog von Montmorench, ungeachtet aller Rüksichten für die Eidgenossen, verpflichtet ba
das eidgenössische Gebiet zum Zwckc der Vcrtheidigung gegen das feindliche Unternehmenzu
Die Mitteilung dieses Memorials und anderer bedenklicher Berichte führen zu dem Beschlüsse:
Angriff gemacht werde, soll Basel durch Looszeichen, Sturm und Mahnung Hilfe herbeirufen;einst"^'
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die auf dem Marsche befindlichen Truppen in ihren Stellungen, x. Die Obrigkeiten werden zu

egung von Magazinen eingeladen; die Zusäzer sollen mit Musketen bewaffnet sein, ohne Fabnen;

"W die Obrigkeit, wo ein Zusaz liegt, andere Waffen, so mag sie selbe aus ihrem Zeughaus liefern,

^ Rükerstattung. Der Freiherr von Hatzfeld, Ueberbringer eines Schreibens vom Herzog von
°»tii,orench, wird zur Audienz von zwei Kricgöräthcn abgeholt. Der Inhalt jenes Schreibens, aus

vom 19. October datirt, ist: Da der Herzog von Lothringen nicht die auödrüklichc Erklärung gc-

^ habe, daß er auf den Durchpaß verzichte, werde die Birö sorgfältig zu bewachen nöthig sein; bei

galligem Angriffe auf diesen Paß mache sich der französische Befehlshaber ein Vergnügen daraus, den
genossen Hilfe zu senden und ihnen seine schöne Armee zu zeigen. Weiter eröffnete der Freiherr, wenn

w oder die Eidgenossenschaft die in das Elsaß führenden Pässe nicht bcsczcn wolle, möge man die

Nahrung derselben ihm überlassen. Es wurde hierauf unter Bcrdankung des bezeugten Wohlwollens

Widers, nian hoffe, der Herzog von Lothringen werde nichts unternehmen, das der Erbcinung entgegen
das Begehren Basels, daß die Gränzbcscznng verstärkt werde, finde seine selbstverständliche Erledigung;

^ Punkte der Zuschrift seien zu wichtig, um nicht über dieselben die Obrigkeiten zuvor in Kenntnis;
^ sezen.

^ Den ZI. October. Dem Hause Bernau, in der Grafschaft Baden, an der österreichischen
^ie, wird eine Sauvegarde bewilligt.

D en 2 z. Octobcr. Glarus und Freiburg, welche auf Entlassung ihres Contingcnts (außer

^ Zusaz in Basel) dringen, wird geantwortet, daß sie sich noch einige Tage gedulden sollen. I»I». Auf

Frage, ob nicht das Ort, welches zu Ablehnung voraussichtlicher Gefahr laut Abschied von 1673 Zu-

"itt begehre, wo nicht den Sold, doch wenigstens das Commiß zu leisten übernehmen soll, hat man sich

«hin erklärt: Obwohl dieser Punkt in den alten Bünden nicht erläutert sei, gebe doch der gesunde Vcr-

iu, daß man bei so großem Unterschiede der alten und jezigen Zeiten und so ungleicher heutiger

/'egsinanier und gegenüber der weit stärkern an den Gränzcn erscheinenden Armeen nicht mehr warten

°""e, bis etwa ein Ort wirklich angegriffen, überrumpelt und dann alle Hilfe verspätet sei, sondern daß

Zeiten tröstliche Hilfe und Zuzug gebracht werden müsse, gemäß dem in dem Defcnsional enthaltenen

also mit wcnigern Kosten weit größerm Nebel vorgebaut werden könne, wenn die Hilfe leistenden

Ue Kosten, Besoldung und Commiß übernehmen, das die Hilfe begehrende Ort aber das Commiß in

Zeitlichem Preise verschaffe und die Services, nämlich Gclieger, Feuer, Licht und Salz, sowie die

^uition ohne Bezahlung gewähre. Die V alten Orte nehmen die Sache in Bedenken, in der Hoffnung,

'hre Obern werden für gegenwärtigen Zusaz es bei dem Herkommen, hicvorigcr Anstalt des CommisseS

^ ökc und obstehcnder Erläuterung auch bewenden lassen.

. Den 23. und Zch October. er. Major Marti wird beordert, in Kaiserstuhl und Rheinau

Hersteilung der Fallbrükcn zu leiten. Die AuSzüger aus den gemeinen Herrschaften in der Grafschaft

^en sind an die Pässe und Posten zu verlegen. Junker Zweher wird vor den Kriegsrath citirt. «1,1.

^ Kriegökasse noch nicht zu Stande gekommen ist, soll zur Dckung der auferlaufcnen Kosten,
Bot.

enlöhne u. s. w. jedes Ort auf je acht Mann seiner in Basel befindlichen Zusäzer einen Thaler bei-

^'ehen. Der französische Gesandte Travel übersendet durch seinen Secrctär Baron ein Schreiben vom

^ October mit der Anzeige, er habe von dem königlichen Intendanten im Elsaß vernommen, daß die
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kaiserlichen Truppen im Bisthum Basel Quartier genommen haben und plündern; die mit dem Bischt

verbündeten Eidgenossen dürften dieses so wenig zugeben als der König; wenn nicht die angemessenen

Mittel ergriffen werden, den Feind zu entfernen, so werde der Herzog von Montmorcnch ebenfalls Truppe"

in das Bisthum verlegen. ES wird ihm geantwortet, jene Dorfschaften, in denen solches geschehen, liegen

jenseits des Rheins in der untern Herrschaft Birsegg; den mit dem Bischof verbündeten Orten sei vom

Bischöfe selbst keine Klage zugekommen.

Den 25. Octobcr. l'f. Auf Bericht, daß die beiden Armeen ihre Stellung zwar beibehalte"

haben, Oesterreich jedoch sehr sich verstärke, auch die Artillerie hcranfwärtS ziehe, wird Schwhj sei" Eo»

tingent uach Basel und einen KriegSrath nach Aarau zu senden ermahnt; lczteres geschieht auch

gegenüber, während Glarus ersucht wird, weuigsteuS einen KriegSrath in Aarau verbleiben zu lasse».

Den 26. Octobcr. Zur Ergänzung des Defcnsionals wird die Anlegung von

in folgenden Verhältnissen lusthig erachtet, daß nämlich 40,000 Mütt Kerne», der Mütt zn t Ce»tne>,

daö Pfund zu 36 Loth gerechnet, in Vorrath gehalten werden, nämlich von Zürich 7000, Bern t0,6 ,

Luccrn 6000, Freiburg, 4000, Solothurn, dem Abt von St. Gallen und der Grafschaft Baden je '

Schaffhauscn und der Stadt St. Gallen je 2000. l»>». Die beiden Kriegösccretäre sind aus den z"

sammcngeschosscncn Geldern zu bezahlen; künftig erhält Jeder für sich und sein Pferd täglich drei g"te

Gulden. Iii. Auf dem Marsche der Truppen soll den Ortschaften jcwcilen am Tag vorher Quartiei an

gesagt werden.

Den 27. October. Kit.. Sofern bis übermorgen keine weitern beunruhigenden Berichte e>"

gehen, werden mit Ausnahme von einzelnen Kriegsräthcn der Orte Zürich, Bern, Lucern, Uri, Basel n"

Solothurn die übrigen nach Hause reisen. II. Um bei längerm Verweilen die ZehrungSkosten ">cht

hoch auflaufen zu lassen, ist den Gastwirthen anzuzeigen, daß, wenn sie nicht für einen Herrn,

Diener und zwei Pferde die Rechnung auf einen Ducatcn ermäßigen, man in Privathäusern Unlcrkunl

suchen werde.

Den 28. Oetober. Es wird ein Verzcichniß der in Aarau vorhandenen, für Beherbcrgnnß

der Kricgsräthe geeigneten Wohnungen aufgenommen, auch der Schultheiß von Baden einberufen, ab"'

liches in Bezug auf Baden vorzunehmen. i»u. Der Bericht dcö Landvogts Enz von Lauis, daß

Mann zum AuSzuge in Bereitschaft seien, veranlaßt den Antrag: Da die ennetbirgischc Auszügen»«»»

schaft, weil daö beste Volk außer Landes in Arbeit stehe, gar schlecht und der Weg zu weit sei, möch^

wohl statt der Mannschaft eine Geldcntschädigung in die KricgSkasse anzunehmen sei».

Den 29. Oetober. ««». Auf eingelangten Bericht, daß Montmorcnch Winterquartier im Ole

thum Basel beziehen wolle, wurde, auf Anhalten der mit dem Bischof verbündeten Orte, dem Herzog "s»

Montmorcnch sowohl als dem französischen.Gesandten geschrieben, daß das Bisthum für die Eidgenolic»'

schaft wichtig und mit ihr durch einige Orte enge verbunden, daher auch laut Erklärung des Königs vo"

Frankreich ihrer Neutralität gcnössig sei, die Eidgenossenschaft hiemit auch erwarte, daß keine Kriegs

Mannschaft dahin verlegt werde. Das an den Herzog von Montmorench gerichtete Schreiben wird dc>»

Bischof zur Verwendung zugestellt. Zum Danke für die Theilnahme an dieser Angelegenheit erklär"

die katholischen Orte sich bereit, allenfalls auch ein ähnliches Fürschreiben für Mühlhausen ausstellt

zu helfen.
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»ii ^ Octobe r. i»>»- Der Bischof von Basel dankt für die geschehene Verwendung und zeigt

er lowohl von französischer als auch von kaiserlicher Seite beruhigende Vertröstung erlangt habe,

eidi Herrn Gravcl die Nachricht ein, daß er den Herzog ersucht habe, den Wunsch der

auch ^ 6" erfüllen, als derselbe dem Willen deS Königs gemäß sei, und zeigt
ss Herzog selbst an, daß dem Bisthum keine Beschwerde auferlegt worden sei.

lür > ^ ^ b o b c r. Der Kricgssecretär hat in Bcglcit des Stadtschrciberö Amsler die

^ric ^ ^diegsrälhe verfügbaren Wohnungen besichtigt und verzeichnet, n. Die Berichte, daß die

ljn >bre Standpunkte beibehalten und im Frickthalc das „Flöchucn" neu befohlen worden sei, machen

^ ^ ^ verweilen der Kricgöräthc nöthig. Zur Unterhaltung der sür den ersten und zweiten Auö-

^krferderljchx^ zooo Pferde*), deren jedes täglich 2 Pierling Haber bedarf, zusammen in drei Monaten

»och ^llcit pjx bereits sür Magazinirung von Kernen bezeichneten Orte auf je 1W0 Mütt Kernen
Malter Haber in Verwahrung legen.

»>»»» ^^ November, t«. Nachdem schon am vorangegangenen Sonntag der Obcrst-Feldhaupt-

»»chts ^ Luccrn verreist und dabei der Beschluß gefaßt worden ist, daß wenn bis heute Morgen

»Uch das längeres Verweilen nöthig mache, der KricgSrath sich auflösen soll, die Armeen wirklich
>hrc Winterquartiere bezogen haben und die Stadt Basel mit einem eidgenössischen Zusazc, die

^^thurner und Badcner Gränze mit jeden Ortes Mannschaft bewacht ist, kehren auch die Ge¬

be» n' Zürich, Bern, Basel, Solothurn, sowie der eben wieder angekommene Feldhauptmann Schmid

^ >u die Heimat zurük.

i» „ ° erkun g. Am 30. October/9. November waren indessen die Kriegsräthe noch in Aarau. Sie berichten, wie

ein Rottmeister Niggel das Thor zu schließen und die Fallbrüke aufzuziehen unterlassen und den Stadtfähnrich

verwies, verwundet und die Flucht genommen, ein anderer von seiner Rotte, des Statthalters Bach-

der Wache sich entfernt und vor dem Rathhausc in des Stadtschreibers Schlaskammer geschossen habe, die

der o ^ ^^bst getheilt, ein Thcil, zu welchem auch diese Männer gehören, dem Obervogt Zwever anhängig sei, daher

»»he" dogt vgn Baden laut Anweisung des Kriegsrathes 50 bis 30 Mann aus der Grafschaft in die Stadt legen und
» "tersuchrmg vornehmen werde. (Staatsarchiv Lucern, Abschiedeband Nr. OXIII, S. 287.)

»Für den ersten Ußzug beider Oorziorum, welche auf 03 Compagnicen bestehen, auf jede 2 Pferde für jeden

Hauptmann gerechnet, thut 130 Pferde; für die 20 Stüke und Feldstüklcin, da jedes Stük von 0 Pfund 4 Pferde

und j^es Feldstütlein 2 Pferde erfordert, thut 00 Artilleriepferde; für die Reuter und Dragoner 050 Pferd und

"U" Zu den Proviant- und Munitionswägen ohngefähr 150, thut zusammen 1000 Pferd, und ebensoviel sür den

u»dern Auszug, macht zusammen 2000 Pferde."
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«««>
Conferenz von Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.

Brunnen. 1«i7v, 21. October.
LaiidcSarchiv Schmilz.

Gesandte: Uri. Statthalter Muhcim; alt-LandammannFranz Karl Schmid; Commifsär Cr>v^
Schwyz. Landammann Betschart; Panncrherr Rcding; Statthalter Ccbcrg; Statthalter Weber.
walden. Landammann Atzigcr und Landainmann Lussi. Zug. Ammann Brandenberg und H"

mann Schön. ^
». Zuerst wurde in Umfrage gesczt. ob man auf gegebenen Bericht des Landammanns Bctsch^^

Stadt Basel laut Defcnsionalordnung Bcisprnng thun solle. Uri ist gesonnen, ät) Mann zu sende», ^
aber nicht zu übereilen, sondern abzuwarten, ob Gefahr sei, es wäre denn ans Kosten Basels; Obstat
ist derselben Ansicht; ebenso Nidwaldcn, jedoch in der Meinung, daß in der Dcfensionalordnung
der Kosten eine nähere Bestimmung getroffen werden solle; Zug will sich von den übrigen Orte»
sondern; Schwhz aber will laut Bünden nud alter Form hilflichen Beisprung thun und nicht weiter»
der Generalität verbleiben. Endlich entschließt man sich, der Obrigkeit die Abscndung von äd
Basel zu empfehlen, doch mit Protest gegen alle Konsequenzen und mit der Erklärung, daß »n>»
künftig nicht mehr an das Dcfcnsional halten, sondern bundcsgemäß nur auf wirklichen Angriff in eilst

Kosten Mannschaft senden werde; zugleich soll Luccrn davon in Kcnntniß gesezt werden, um bei c»^
katholischen Congresse darüber einzutreten. I». (S. u. Thurgau). e. Dem von Landammann Atzigcr
getheilten Gerüchte, daß die Bcrner mit etlichen tausend Mann in das Entlibuch und Unterwalden einzui
beabsichtigen, soll, ohne Aussehen zu machen, nachgeforscht werden. «I. Da der Verkauf und die ,
der Früchte in die von Kricgshceren besezte NachbarschaftThcurung besorgen läßt, soll bei der ' ^
Conferenz zu Lucern auf Verwahrungsmittelgegen solches Uebel getrachtet werden, e. (S. u. Bellet'

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangclegenheiten:

Thurga». I». Art. 584. Stifte und Klöster.

Bellen, »c. «. Art. 570.

Conferenz von Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
Lucern. 1<»7<», 27. October.

Staatsarchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. I.XIII, kol. sss.

-
Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Pannerhcrr,

Christoph von Fleckenstein, Statthalter; Rudolph Mohr, Stadtvenner. Uri. (Nicht erschienen.) S ch ^
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^iniz Betschart, Landammann; Karl Cebcrg, Statthalter; vr. Jakob Weber. Unterwalden. Joh.
^chior von Atzingen, Landammann, und Wolfgang Wirz, des Raths, von Obwalden; Karl Leodegar

y , Landammann, und Ludwig Lusfi, Landeshauptmann,von Nidwaldcn. Zug. Karl Brandenberg,
"'^Hauptmann; Melchior Boßhard, Sekelmeister.

Obwohl Uri diese Konferenz veranlaßt und sie auf den 26. October angesezt hatte, war dennoch
n dorther Niemand erschienen. Gleichwohl wurde von den Gesandtschaften der übrigen Orte nach ge-

, )mtcm eidgenössischem Gruße über die bei der Konferenz in Brunnen vorgeschlagenen drei Gegenstände
^ Verathung getreten. I». Der erste Gegenstand betraf die Custorei der Stift Bischofszell.(S. u.

"wgau). In Bezug auf den zweiten Gegenstand führte Schwhz aus, wie daö eidgenössische Defcn--
'°"al in Art. 5 die Mannschaft für die Zuzüge nicht nach richtigem Verhältnisse vertheile, durch Art. 10
^ 11 besonders die V katholischen Orte zu stark belästige, durch Art. 13 und 16 den hohen Offizieren

für die Regierungen bedenkliche Gewalt und den protestantischen Orten zu großes Gewicht einräume,
° daxjn ein eigentlichesGift liege, gleichsam unversehens die katholischen Orte zu ruiniren. Indem die
^dern Gesandtschaftenaber die gegenwärtigen Zeitumstände entgegen hielten, verständigte man sich, dar-

^ in einer folgenden Konferenz der V Orte näher einzutreten. «I. Lucern bringt an, daß ein Gerücht
testet worden sei, es habe für den Mannschaftszusaz von Basel Bezahlung erhalten; in Uri seien die
""gen zur Rede gestellt worden; man möge doch die Urheber und Verbreiter solcher Verläumdung

^'Nicn, und zwar um so mehr, da dieß Mitursache gewesen sein soll, daß Schwhz lczthin seinen Zusaz
absandte. Von anderer Seite wurde bemerkt, in einem Orte habe man aus einem Briefe ersehen, daß

^ Städte bezahlt worden seien; daraus möge die Meinung entstanden sein, auch Lucern sei dabei, v.
^ dritte in Brunnen angeregte Gegenstand, nämlich die Beschwerde über die durch den Aufkauf der
kvensmittclvon Basel her vcranlaßte Thcucrung führte zu dem Antrage, daß Lucern die Ausfuhr der
^ ensmittel beschränken solle. Von Lucern wird erwidert, allerdings suche eö strenge Marktordnung

^handhaben; allein von Uri und Schwhz komme keine Zufuhr, von Unterwalden werde noch am meisten
^Utte
dein nach Luccrn gebracht, aber auch die Unterwaldner verkaufen ihre Butter lieber an Fremde; um

Hebel zu wehren, müssen auch die innern Orte zur Sache thun, sollte namentlich Schwhz zu Küß-
"W hjx nöthigen Anstalten treffen, k» Den am 1. Februar 167^ mit dem General Vaubrun gemachten
^gleich zu ratificircn, wie der Bischof von Basel wünscht, findet man nicht thunlich; die verlangte Re-

^""»andation dagegen an die Generalitäten wird bewilligt und sud volantr srMo den Gesandten in
'""rut zugesendet;mit Stuppa aber will man nichts zu thun haben, x. u. I». (S. u. Rheinthal).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhciten!
Art. 535. Stifte u. Klöster.

Art. 127. Anstände mit d. Abt v. St. Gallen. I». Art. 303. Verschiedenes.
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««S

Conferenz der V katholischen Orte.

Lucern. 18. November.

Staatsarchiv Lueern. Allg. Absch. Bd. kol. 336.

Gesandte: Luccrn. Eustachius von Sonncnbcrg, Schultheiß; Joseph Amrhhu, Panncrhcrr; .

Pfyffcr, Oberstlieutenant; Joh. Thüriug Göldlin, Hauptmann. U r i. Joh. Karl Emanucl Bcßler,

ainmann; Joh. Anton Schmid, LandeShauptmanu. S ch w h z. Franz Bctschart, Landammanu; v

Ehrlcr, Landeöhauptniann in der March. Untcrwalden. Joh. Melchior von Atzingcn, Landam»u» '

und Oberstlieutenant Joh. Peter Jmfeld, Landeshauptmann, von Obwalden; Karl Lcodegar Lussi, ^

ammann, und Ludwig Lussi, Landeshauptmann, von Nidwaldcu. Z u g. Karl Brandenberg, Landesha>

mau»; Andreas Jttcn, des Raths.

». Da der erwartete Bericht über den aus Aarau gemeldeten unruhigen Verlauf zu Ka>l"^

nicht eingetroffen ist, wird der Landvogt angefragt, wie cö sich damit verhalte. Der Bischof von Co"l ^
wird ebenfalls angefragt, ob jener Vorgang mit seinem Wissen geschehen sei, und zugleich die Bc»>^

beigefügt, es möchte zur Beseitigung jener Zwietracht der über die Privilegien entstandene Streit a

getragen und das Commando über die Fallbrüke dem Obcrvogt Zwcyer entzogen und vom Landvogt c»

unparteiischen tauglichen Manne übertragen werden I». Von Seiten der vier Orte war man sonst

die Zusazmaunschast von Basel zurük zu rufen. Auf Basels Bericht, daß die fremden Armeen

ferneil, hiemit die Zusazmannschaft bald entbehrlich sei, wurde nun den Offizieren der Befehl .

von Basel Urlaub zu nehmen und mit ihrer Mannschaft nach Hause zu kehren, e. In der VorauSstfi"^
daß im Frühjahre die Armeen sich wieder nähern und von Basel abermals Zusaz verlangt werde, s^ ^

Conferenz der V Orte nicht zu Aufhebung des Dcfensionals aber doch zu Aendcrung der darin enthalt ^
früher erwähnten beschwerlichen Bestimmungen in Berathung treten. «I. Dem Bischof von Basel

geantwortet, man erwarte, daß er die von General Bouffiers, Commandaut zu Hcgenhcim, gemachte, ^

Conscquenz wegen bedenkliche Zumuthung nicht eingehen werde, und daß man die Neutralität »>cht ^

Gewalt brechen wolle, indem die Zuschriften des Generals Luzcmburg an die VII katholischen Orte, ^

die Beilage zeige, ein Besseres versehen lassen; immerhin sei Wachsamkeit und Vorsicht nöthig. ^ ^

(S. u. Baden). K. Um zu verhindern, daß man die Lebensmittel durch Vorkauf an Orte liefere,

wo sie außer die Eidgenossenschaft verkauft werden, wie denn laut glaubwürdigen''Berichten von löa

aus täglich vierhundert bis fünfhundert Fruchtwagcn in die KriegSlagcr geführt und durch solchen

die Eidgenossenschaft in Mangel und Thcucrung versczt worden ist, wird verabredet, daß zwar Jeder

ihm selbst auf seinen Gütern erzeugten Waarcn frei verkaufen dürfe, wohin er wolle, erkaufte Lebens

aber zum Wiederverkaufe auf den Markt gebracht und auf dem Markte mit dem Verkauf die best'"'"

Marktzcit abgewartet werden solle. I». Wegen der Ausstreuung, Luecrn sei für seine Zuzüger von ^

bezahlt worden, meldet Schwhz, daß zwar dort so etwas geredet, aber öffentlich vor Rüthen und

leutcn widersprochen worden sei, auch dem Urheber des Gerüchts nachgeforscht werde. Auch wird benw
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Gerücht sei von Schwhz her nach Uri und von da nach Baden berichtet worden, und man habe
Wahn gehabt, als wären Zürich, Bern und Luccrn kostenfrei gehalten worden. Man soll also nach-

„damit man solchen unguten Aufschneidern, die vermeinen, daß ihnen allcö zu reden erlaubt sehe,
nur suchen, unter den loblichen Orten Mißtrauen anzurichten, ihre Zungen zu der Bescheidenheit

möge." I. (S. u. vier ennctbirgischeVogteien überh.). Auf Bitte werden empfohlen: an
" Papst um die Stelle des Arciprcte zu Riva Giovanni dclla Croce; an die Regierung SavoycnS

^uptiuann Heinrich Pfyffers Erben und die Interessenten des Ulrich'schen Regiments; bei dem Auditor
°nardj die eidgenössische Garde in Savoycn für besseres Tractamcnt. Der Quästor Marchcsc Flam.
'dclli zu Mahland erhält ein Dankschreibenwegen seiner Verwendung für die Satisfaetion des Cri-
" scheu Regiments. I. Um dem noch nnbenauntcn Proponcntcn von Mahland auf seinen Vorschlag

^>vort geben zu können, soll den Obrigkeiten der verbündeten Orte behufs der Instruction auf künftige
""strcnz das kuetum tulu zugestellt werden, i». (S. u. Rhcinthal).

Man sehe auch im AbschnitteHcrrschaftsangelcgmheitm:

,,, Art. 128. Anstände in. d.Abt von St. Gallen.

Art. 14K. Schuld- u. ForderungSs., Arreste. t Art. 232. Straßen,

ennetb. Vogt, iiberli. I. Art. W. Salzreflal.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 14. und 4S December.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. KXIII, toi. 348.

Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß und Venncr; Joseph Amrhyn, Pan-
''erherr; Rudolph Mohr, Stadtvcnuer; OberstlieutcnantHeinrich Pfhffcr. Uri. Joh. Karl Emanuel

eßler, Landammann; Franz Karl Schmid. S ch w h z. Franz Bctschart, Landammann; Niklauö Karl
^ ""Ü, Statthalter. Unterwalden. Joh. Melchior von Atzingen, Landammann, und Joh. Melchior

Dcschwandcn, Statthalter, von Obwaldcn; Karl Lcodcgar Lussi, Landammann, und Joh. Ludwig
^>i, Landeshauptmann, von Nidwaldcn. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn, Statthalter und Landeshaupt¬

mann hxx Frciämtcr; Ulrich Schön, des Raths.
Diese Conferenz war zur Bcrathnng über das eidgenössische Dcfcnsionalc bestimmt. Sie wurde

dem eidgenössischen Gruße begonnen; che aber zur Sache selbst geschritten wurde zeigte Uri an,
unlängst ein verfälschter Artikel des DcfensionalS, die Justiz betreffend, ausgesprengt worden

dadurch große Uneinigkeit unter den Landlcnten anzurichten gesucht habe. Schwhz meldet
^uf, dortiger Landsgemeinde ssci eine Schrift verlesen worden wegen des Defensionals, wovon Land-
^ Schorns eine Abschrift genommen, dabei aber nichts verfälscht haben wolle, sondern es, wie er es
^nden, habe abschreiben lassen. Den andern Orten kam es ganz bedenklich vor, daß man bald ohne

solche Unwahrheiten aussprengen dürfe; hätte man eine ehrliche Meinung, so hätte man die Be-
130
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denken gehörigen OrtcS anbringen, nicht, wie in Nri und Untcrwaldcn geschah, nntcr die gemeine» Land-
lcutc stcken sollen; solche Aufwiegler sollte man besser im Zaume halten u, s. w, I». Bei diesem Anlas
erneuert Luccrn sein Begehren nun zum dritten Male, daß der Urheber der Verleumdung, Luccrn sei
seine Zusäzcr bezahlt worden, endlich genannt werde; allein Niemand wollte damit auorükcn. e
Verathung des Dcfcnsionals wird schon bei dem ersten Punkte die Frage erhoben, wie man sich 3^"
das Ort zu verhalten habe, das die geforderte Einigkeit und das vertrauliche Zusammenhalten nicht bc
obachte. Schwhz beruft sich entschuldigend ans die alten Bünde. Andere bemerken, das Dcfcnfional bc-
ruhe eben ans den alten Bünden, die es erläutere, und es hätte nicht geschehen sollen, daß Schwhz
Glarus in der dießjährigcn Gefahr ihren Zuzug zurükhieltcn und sich von den übrigen Orten söndcrtc»'
Ferner kam bei diesem Punkt in Frage, ob man auch pflichtig sei, Bern im Befizc des Waadtlaud^
Zürich und Schaffhauscn bei der Herrschaft Sax und andern Herrschaften zu schüzcn; es sollte dcirübc>
eine Erläuterung gegeben werden oder jedem Orte freigestellt sein, solches in sein Dcfcnsionalbüchlcin
verzeichnen; immerhin aber hält man sich zu deren Vcrtheidigung nicht verpflichtet. Da in Bezug auf
fünften Punkt die Vcrthcilung der Mannschaft ziemlich unproportionirt ist, sollte den mit Mannlch^
mehr belasteten Orten billiger Maßen mit den Kosten verschont und ein kleinerer Einschuß in die Krüid"
kassc als den Städten auferlegt, oder es sollten den Orten, denen man Zuzug leisten müsse, die KoP"
und die Hcrbcischaffung des grobeil Gcschüzesübcrbundeu werden. Bei dem neunten Punkte sollte dc>
Wochcnsold für die Zusäzc aller Orte gleich angesczt werden. Der zehnte Punkt sollte die Entscheid^
iil wichtigen Sachen den Obrigkeiten der Orte vorbehalten. Beim cilften Punkt ist zu erläutern ttöth>!h
daß mail einem Orte, wenn es wirklich angegriffen werde und einen erklärten Feind habe, auf
Kosten Zuzug schuldig sei; wenn es aber nur in Gefahr sei und Ungemach besorge, so soll cö die ö"'
säze selbst beköstigen, den Gemeinen wöchentlich '/- Thaler und täglich 1'/, Pfund Brod zu 36 Loth n>"
dcil Offizieren eine anständige Besoldung geben. Beincbenö sollen die in Basel geübten Mißbrauchen>^
mehr zugelassen werden, nämlich Wucher zu treiben, Lebensmittel aus dem Lande den KriegSpartcic»
zuführen, sie dadurch zum Schadeil und zu großer Gefahr für das gemeine Vaterland herbeizuziehen, ^
Mannschaft beider Parteien des Gewinns wegen den Zugang in die Stadt zu gestatten; „die ihnen
gcbcile Warnung habe nichts verfangen; hätten sie bessere Ordnung und Aufsicht in der Stadt gehallt
wäre ihnen viel Spott und Schande in der bekannten Action eines Croaten gegen ihre Wache »i^
widerfahren." Gegen den zwölfteil und dreizehnten Punkt wird besonders von Schwhz eingewendet, ra>>
sie wider das alte Herkommen seien, indem sie den vier obersten Feldhaupllcutcnalles zur DisPsN^
überlassen und den einzelnen Orten alle Rechte benehmen. Obgleich man hiergegen erwidert, daß ^
obersteil Fcldhauptlcutenicht zu disponiren, sondern lediglich zu tLeguircn haben, die Disposition
bei dem Kricgorathe stehe, in welchem alle Orte vertreten seien, wird dennoch eingewilligt,daß,
man zu Felde ziehe, Panncrherr, Landeshauptmannund Landcsfähnrich mitziehen und auch dem Kn^
ralhc beiwohneil sollten; wenn man aber nicht wirklich zu Felde liege, sollte die Bestimmung des Dell"
sionals beobachtetwerden. Zu Betreff der 3 Reuter und 3 Dragonör auf je 100 Mann Fußvolk
15) will man keine Beschwerde erheben, obwohl es damit Schwierigkeiten hat; jedes Ort thuc das Äiöö
lichc. Dem Orte, welches Zuzug verlangt hat, sollte nicht alle Disposition darüber gegeben, sondern an
den Hauptlcutcn und Obcrosfizicrcn der HilfsvölkerAntheil an der Bcrathnng gestattet werden- ^
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abgegebenen Fruchtvorräthc sollten zwar mit landläufiger Münze vergütet, Abtrag für andern mit der

Magazinirung auflaufenden Schaden nicht geleistet, jene Kosten auch nicht nach der Mannschaft, sondern

nach dem Vermögen, besonders der Gränzortc, bestritten werden, indem die in der Landcömittc gelegenen

Drte vorzugsweise die Hilfsvölkcr zu stellen hätten. «I. Die vier Orte Luccrn, Uri, Unterwalden und

in Betracht, daß bei Schwhz wenig Lust zum Defensioual vorhanden und von dort aus bei dem

gemeinen Mann gegen das Defenstonal und gegen ehrliche Leute ein Widerwille verbreitet worden sei,

ben zu heben dem einen und andern Orte große Mühe gemacht habe, fanden sich dadurch bemüßigt, ein

»Manifest und Erweisung dcß wahren JunhaltcS deß anno 1668 aufgcrichtcn Gcmein-Ehdgnossischen Dc-

^nfional-WcrkS wider die hin und wider außgcbcnc Falsche Abschrifften und erdichte vcrführische Reden"

^atirt vom 15. Deeember 1676) im Druke erscheinen und verbreiten zu lassen und, um einer Gesandt¬

schaft des Ortcö Schwhz zuvor zu kommen, mit Begleitschreiben auch nach Schwhz zu übersenden. In

diesem Manifeste wurde die von Wolf Friedrich Schorno aus Schwhz verfälschte Abschrift des die Justiz

betreffenden Art. 16 dem ächten Wortlaute gegenübergestellt. Die verfälschte Abschrift lautet: „Die Justiz

dauiicthiu belangend solle selbe verwaltet werden von den Offizieren auß allen Compagnien, deren der

längste Hauptmann beiwohnen solle, und einem jeden die Appellation an den KricgSrath vorbehalten

s^)», auch insonderbar von dieser Justiz exeipirt und crmcldtcm Kriegsrath überlassen sehn alle diejenige,

s° ennum ImsW nrujostutis begangen oder dessen verdächtig." Jedem Orte bleibt überlassen, den Land-

^gt Schorno und andere, die über daS Defenstonal Unwahrheiten ausgesprengt, zu berechtigen, v. Das

Gesuch der Stadt Frciburg zu Baden bewilligte Schreiben an Bern, daß dem Pfarrhcrrn zu AsscnS

Kirchleiu auf St. Bartholomäi- und Sulpitii-Fcst die Verrichtung des Gottesdienstes gestattet werden

"^'chte, wird in freundlicher Form im Namen der V Orte beförderlichst ausgefertigt, f. (S. u. Sargans),

i?« Der Bischof von Constanz sandte den Obervogt Zwcher, wegen des Vorgangs in Kaiscrstuhl Bericht

ö" geben. Dieser drüktc das Bedauern auö, daß der Streit zweier Partieularcu zu solcher Weitläufigkeit

i^ogen worden sei, um so mehr als der Bischof Willens gewesen sei, die Mißverständnisse mit der Bür¬

gschaft ehestens auszugleichen; es werde dicß nun auch, sobald die jcztmaligcu Winterquartiere auf¬

boren, zur Hand genommen werden, so daß, da die Wache und die Fallbrükc nun geordnet sei, die cid-

giösstschcn Orte sich beruhigen möchten. Im Auftrage des LandvoglS von Baden erzählte auch der

blntcrvogt Schnorff den Verlauf. Er fügte seiner Erzählung bei, daß der beklagte Hans Eckhart sich ge¬

bellt und gesucht habe, sich möglichst zu entschuldigen. Es wurde hierauf erkannt, der Landvogt solle den

Proccß nach Form Rechtens aufnehmen, die Acten einsenden und den Entscheid erwarten, ob die Orte

b'c Sache selbst zur Hand nehmen oder ihm überlassen wollen. I». u. i. (S. n. vier ennctbirgischc

^vgteien überh.). It.. Graf Casati erhebt Beschwerde, daß Landschrciber Schindler, betreffend die Erb-

^">lug, in den lczten Abschied zu Baden einen Beschluß gcsczt habe, der gar nicht gefaßt worden sei.

^er Laudschreibcr, auf solche Weise der Fälschung verdächtigt, verantwortet sich mit der Erwiderung, daß

dicß lediglich auf einen DiScurS beziehe, dessen Inhalt er dem vorhergegangenen Beschlüsse bci-

gügt habe. Auch die Erinnerung der damals anwesenden TagsazungSgcsandten stimmt damit übcrcin.

^ wird daher Graf Casati mit der Versicherung beruhigt, daß der Landschrciber für die Bcisczung eines

^chcn, nicht zur Abstimmung gekommenen Disrurscö einen „guten" Verweis bekommen habe. I. Auf An-

^chcn des Bischofs von Basel wurde desselben Gebiet dem französischen Gesandten Gräbel und andern
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Ministern zu neutraler Schonung empfohlen, in. Der Marchcse de Villascrra wurde zu seiner ^

förderung zum ersten Minister des Königs und Grande von Spanien schriftlich beglükwünscht. n ^

Baden). «. (S. u. Rhcinthal). >». (S. u. Thurgau). Wegen Bestimmung eines in Mahla"

wohnenden Proponenten wird den Orten empfohlen, sich zu entschließen. i. Dem Carlo Maderno

Codelago (Capolago) wird eine Empfehlung au die päpstliche Heiligkeit bewilligt.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Thurgau. I» Art. 586. Stifte und Klöster.
Rheiuthal. » Art. 129. Anstdc. m. d. Abt v. St. Gallen.

Sargans. t Art. 166. Rechts- u. Gerichtssachen.
Bade». i». Art. 147. Schuld- u. Forderungss., Arreste.
Vier cnuetb. Vogt, iiberh. I» Art. 91. Salzregal. l. Art. 151. Kriegswesen.

Anmerkung. Aus einer von Landammann und Rath zu Uri angeordneten, am 22. und 23. November u

7. December von Waagmeistcr Brucker und Landschreiber Josua Zumbrunnen vorgenommenen Abhörung von sechszehn Ze ^
hatte sich ergeben, daß zu Lucern der alt-Landvogt und Landweibel Schorns von Schwyz eine Schrift vorgewiesen ^
Leuten von Uri zur Abschrift herumgebotenhabe, betreffend das Defensionalwesen, welches die Mannschaft der Orte >
Obrigkeitentziehe und ganz der Willkühr des Kriegsrathes und der vier Generale anheimstelle: das; auch von a

Leuten aus Schwyz dieselbe Aussage in Uri verbreitet und zu Besprechung der Sache eine Zusammenkunst mit den ^
bcrgern an der Treib verabredet, ebenso auf dem Markt von Lauis davon gesprochen und vom Großweibel Gasser ZU

lenz erzählt worden sei, zu Schwyz sei in zwei Landsgemeindenbeschlossenworden, sich des Defensionalszu entschwg^'
kein Volk nach Basel zu schiken, sondern durch besondere Abgeordnete auch die andern Länder über das Defensional zu ^
lehren: Landvogt Schorns und Landammann Betschart seien damit beaustragt; ferner habe „des Buggel-Redingsv
auf das Defensionale geschmäht und behauptet, wenn man zu Kriegen komme, müssen die Länder den Zürchern und Ber
unterthänig sein, und diese möchten sich vereinbaren, den Degen umkehren und uns Katholischen auf die Ohren g
u. s. w.

««4

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Uiviera regierenden III Orte.
Brunnen. 1t»??, 2«. Januar.

Landesarchiv Nidivatdcn.

Gesandte: Uri. Karl Emanuel Beßler, Landammann; Sebastian Muheim, Statthalter. Schwei

Niklaus Karl Ceberg, Statthalter; vr. Jakob Weber, alt-Statthalter; Joh. Gilg Jmling, Sekelmcist^'

Landvogt Franz Niget. Nidwalden. Karl Leodegar Lussi, Landammann; Franz Ackermann, ^

Landammann.

«. (S. u. Thurgau). I». Die eigentliche Veranlassung zu dieser Conferenz war, daß den ^ns!^

hörigen von Bellen; der freie Kornkauf zu Jntra durch den dortigen Sccvogt abgeschlagen wurde.

Schreiben an den Gubernator zu Mahland und an den Grafen Casati hofft man diesem bundeöwidrig^

Verfahren zu begegnen, e. (S. u. Thurgau). «I. u. v. (S. u. Rheinthal), t—I». (S. u. Bellcnz
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Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhcitcn:

>». Art. 240. Justizsachcn. «? Art. 587. Stifte und Klöster.

«I. Art. 9!). Rechts- und Gerichtssachen. Art. 139. Anstände m. d. Abt v. St. Gallen.

I I,. Art. 572 -574.

««s

Conferenz der Orte Zürich, evangelisch Glarus und Appenzell.

Zürich. 1«77, 2«. Januar (16 a K.).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. 104, kol. 1.

Gesandte: Zürich. Sigmund Spöndli, Burgermeister; Joh. Kaspar Hirzel zu Kefikon, alt-Burger-

'"Astcr; Konrad Heidegger, Hanö Jakob Wascr, Joh. Kaspar Escher, Andreas Meher, alle vier Statt-

^ltcr; Hans Jgfob Haab, Hans Heinrich Eschcr, Hans Ulrich Escher, alle drei alt- und ueu-Sekel-

^ister. Glarus. Fridolin Jsclin, Landammann. Appenzell. Konrad Fäßler, Landammann von

^"Her-Rhoden; Ulrich Schmid, Landammann von Außer-Rhodcn.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftöangclcgenhcitcn:

Art. 131. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

«««.

Gemein-eidgenössische Tagsazung.

Baden. 1l»77, 23. Februar.

Staatsarchiv Lueern. Allg. Absch. Bd. I^XIV, toi. 1. — Landesarchiv Nidwalden.

^ Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, alt-Burgermeister; Oberst Georg Werdmüller, des Raths.

krn. Joh. Rudolph vou Dießbach, Bauherr; Joh. Leonhard Engel. Venner. Luc ern. Joseph Am-

^l>n, Schultheiß; Rudolph Mohr, Statthalter. U r i. Joh. Karl Emanuel Beßlcr, Landammann; Franz

^°rl Schmid. Schwhz. Franz Betschart, Landammann; Jakob Weber. N. vr., Statthalter, unter-

^alden. Melchior von Atzingen, Landammann, und Joh. Wirz, Sckelmeister, von Obwalden; Karl

^degax Lussi, Landammann, und Joh. Ludwig Lusii, Landeshauptmann, von Nidwalden. Zug. Beat

«kotz Zurlaubcn, Statthalter; Franz Kreuel, Ammann; Jakob Mehcnbcrg, Sckelmeister. Glarus.

^idoliu Jsclin, Landammann; Balthasar Müller, alt-Landammann. Basel. Joh. Rudolph Burkhard,

"^germcister; Joh. Christoph Burkhard, Drcierherr. Frei bürg. Franz Peter Vonderweid, Sekel-

^ister; Joh. Joseph Reiff, alt-Burgermeister; Joh. Jakob Python, alle drei des Raths. Solothurn.

^°h. Georg Wagner, Schultheiß; Franz Suri, Stadtvcnncr. Schaffhauscn. Joh. Konrad Neukomm,

Statthalter; Joh. Jakob Stocker von Neunforn, Sekelmeister. Appenzell. Konrad Fäßler, Landam-

Thurg««.

Belle«; zx.
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mann von Jnncr-Rhoden; Ulrich Schmid, Landammann von Außcr-Nhoden. Abt von St.

Fidel von Thurn, Landcshofmcistcr. Stadt St. Gallen. Tobias Schobingcr, Sekclmeilter.

Abraham Scholl, Stadtschreiber, und Niklaus Rothcr, Sckelmcistcr.

»«. Auf Begehren des französischen Gesandten Gravcl versammelt verrichteten die Abgeordneten ^

Stände zuerst den eidgenössischen Gruß, alle mit wohlmeinender Erinnerung, daß bei der Stellung Z ^

einander feindlichen Armeen an der Glänze die Eidgenossenschaft jede Einmischung in den ^ ^ ^

weichen müsse. Hierauf wurde die Proposition des französischen Gesandten angehört, welche das

und den Rath enthielt, jeder Kricgspartci den Durchpaß durch eidgenössisches Gebiet zu verweigern, >»^

sonst Frankreich genöthigt wäre, diejenigen Gegenden der Eidgenossenschaft, von denen her sie am » ^

einem Angriffe auögesezt sei, zu besczcn. In der Neutralität den eigenen Vorthcil erkennend,

Tagsazung an den König von Frankreich sowohl als an den Kaiser die Erklärung, daß sie keiner 4"

den Durchpaß gestatten werde. Als dem französischen Gesandten von diesem Beschlüsse mündliche

gemacht und von ihm bemerkt wurde, daß sein König auch zu erfahren wünsche, auf welche Wcch

den Durchpaß verhindern wolle, hicmit die Möglichkeit angedeutet war, daß Frankreich versucht >ve

könnte, durch Bcsczung der Waldstädtc der österreichischen Armee zuvor zu kommen, fand man angc>»^ ^

durch die einen Gesandtschaftsglicdcr Justructioncn bei den Obrigkeiten einholen zu lassen und ilM ^

solchem Zwckc den Antrag zu der au beide Mächte auszustellenden Erklärung mitzugeben, man

Pässe mit eidgenössischer Mannschaft bcsezcn —, eine Erklärung, die man schon 1673 und ttss

kaiserlichen Abgeordneten gab, und die sich nun auch der französische Gesandte gefallen ließ, so
daß

hoffen durfte, die Krone Frankreich werde die vielfachen Ansprachen und PensionSrükständc der le
HM"

Orte nicht länger ausstehen lassen. Ferner wurde auf Ratification beschlossen, daß der erste

bereit gehalten werde, bei eintretender Gefahr der KricgSrath sich versammeln und bis über acht

Tagt

igF'
die nach Hauie reitenden Gesandtschaften wieder in Baden eintreffen sollen, (F.ekum 17/27. und

Februar.) Obwohl von Schwhz bei diesen Bcrathungcn eingewendet wurde, daß der dortige Sla»d

Defenfioual nicht anerkenne, sondern sich nach altem Herkommen und nach Porschrift der Bünde vcB
h-ltc"

crgü
werde, und auch nach Zurükkunft der Gesandtschaften (9. März) wieder sich hierauf zurükbezog,

es sich dennoch, daß die sämmtlichcn Orte in dem Entschlüsse übereinstimmten, die Neutralität

Selbst Obwalden, obgleich nur all rokuroiulum instruirt, versicherte, sich nicht sondern zu wolle»-

die Bemerkung der Gesandtschaft von Glarus, daß der katholische Thcil ihres Standes an de» ^

fälligen Bcrathungen und Beschlüssen zu Hause nicht Thcil genommen habe, erwiderte Landa»»» ^

Müller, er habe keinen Auftrag, sich hierüber zu verantworten, und trete um so weniger darnbc> e>»-^

keine Voranzeige von einem solchen Anzüge gemacht worden sei nnd der katholische Thcil Ursache Z» ^ ^

solchen Verhalten habe. Ss. Als dem französischen Gesandten die an den König gerichtete Erklär»'bl ^

gestellt, von ihm aber eine kategorische Antwort verlangt wurde, ergänzte man dieselbe nach

Meinung der Obern mit der Versicherung, die Eidgenossenschaft werde den ewigen Friedcn'und de» ^

in Vorauösezung der Rcciproeation ehrlich und getreulich halteil nnd einer etwa sich annähernden ,

Kriegsmacht vermittelst des eidgenössischen Dcfensionals durch wirkliche Bcsczung der Gränzcn und, »

gütliche Mittel nicht genügen sollten, durch andere Maßnahmeil, nach Gestalt der Sachen, cntgcge»

Ein hierauf eingelangtes Memorial der französischen Gesandtschaft führte zu dem weitem Bejä)



Februar 1677. 1039

gütliche Mittel nichts verfangen, der Gewalt Gewalt entgcgcnzusczcn, wie schon 1VZ8 sestgesezt

uzar, Ausschuß der französischen Gesandtschaft angezeigt und von der-

^ mit Gegenerklärung erwidert wurde, daß dieser Entschluß dem Könige genügen werde. Auf
besuch aber, daß nun auch die drei rükständigen Pensionen bezahlt werden möchten, versprach

^ von Gravcl nur eine Pension von aller Natur auf Ostern bezahlen zu können, mit Hoffnung

^ ei» Mchrcreö nach Rükkunft des mit der Neutralitätserklärung abgesandten Couricrö. e. Indem

ferner sich verständigte, den ersten Auszug bereit zu halten und überall, auch in den gemeinen Hcrr-

'"lten, Waffcnübungcn zu veranstalten, wurde nach Austritt von Schwhz beschlossen, den Stand Schwhz

" Zurüknahmc seiner Weigerung aufzufordern und, sofern keine entsprechende Antwort erfolge, eine

'^gemeinde zu begehren, damit durch eine Gesandtschaft den übel Berichteten die bösen Impressionen

"oninien werden können, oder, wenn dieses Begehren abgeschlagen werde und noch mehr Meuterei ein-

auf Veranstaltung Zürichs eine einfache Gesandtschaft von Zürich, Bern, Luccrn, Uri, Unterwaldcn

^ Zug nach Schwhz reisen zu lassen, zuvor aber den Stand Schwhz zur Auskündung einer Landögc-

^Uidc aufzufordern. «I. Sowie auf die durch Expresse bestellten Schreiben an den Kaiser und an den

von Frankreich die Antworten einlangen, wird sich die Tagsazung wieder versammeln. «. Wohl-

^uend wird erinnert, daß bei einer Gränzbcsczuug das Dcfcnsional gemäß den im October abgelaufenen

^ zu Aarau gegebenen Erläuterungen und mit Beobachtung der von dem KricgSrathc zu gcwärti-

^udc» Anleitung vollzogen und dringenden Falls von Basel zunächst die erforderliche Artillerie geliefert

^ sollte. Jeder Compagnic sind die nöthigcn Handwerkslcutc beizugeben, als Zimmerleute, Schmiede,
"ü»cr, Sattler, Schneider und Schuster. Die Bedenken der Gränzortc, ihre Wchrmittel aus ihrem

^ 'ktc anderswohin verwenden, sich also entblößen zu lassen, werden mit Zusicherung gegenseitiger Hilfe

^)>vichtigt. Auch die gemeinen Herrschaften sollen Beiträge an die Kricgskassc liefern. Schwhz wicdcr-

^ seine Vorbehalte in Bezug auf die Verbindlichkeit dcö Dcfcnsionalö. 1'. Schaffhauscn zeigt an, daß

^Üatt des Obersten Jmthurn als Kricgsräthc Statthalter Ncukomm und Sckclmcistcr Stockei gewählt
55- Straßburg berichtet über die cntsczlichcn Brandvcrwüstungcn in seiner Umgebung. besonders

^ Hagenau und Wcißcnburg, und bittet um Verwendung bei dem Könige von Frankreich; ebenso kommen

"Aen xj,i andern Gegenden dcö ElsaßcS. In Betracht der bedenklichen Rükwirkungcn solcher Per-

"^"ngcn auf die Eidgenossenschaft, des Zudrangs der unglüklichcn Bevölkerung und der Schädigungen,

^ chcn die zahlreichen schweizerischen Niedergelassenen im Elsaß ausgcsczt sind, wird der König von

^ukrcjch gebeten, den Brandvcrwüstungcn Einhalt zu thun. I». (Ohne Biel). Der spanische Gesandte

Casati schreibt untcr'm 2l. Februar und 8. März von Chur und Luccrn aus: Die Eile, mit welcher

^ f^uzösischc Gesandte den Zusammentritt der Tagsazung betrieben, habe ihm unmöglich gemacht, schon

Bcgimit! derselben einzutreffen; gegen die von Frankreich verlangte Neutralität des basclschcn Tcrri-

Uums, abgesehen von der Frage, ob es der kaiserlichen Armee convcniren könnte, diesen Paß z. B. zur

^bindung mit Burgund zu bcnuzcn, sei einzuwenden, daß in den lcztcn deutschen Kriegen die schwcdi-

und französischen Waffen zum Angriffe auf die noch im Erbvcrcinc begriffenen Festungen Rheinfcldcu

Ärciöach mehrere Male davon Gebrauch gemacht, die Schweden sogar von eidgenössischem Gebiete

^ eine österreichische Stadt belagert haben; wenn nun in einem Kampf, in welchem cS sich um die Rc-

"'^ratioil uralten Belizes der Grafschaft Burgund handle, die im Erbvcreinc eingeschlossen sei, für deren
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Neutralitätsbeschirmung die Eidgenossenschaftso große Summen empfangen habe, die Eidgenossen!^
dem rechtmäßigen Eigenthümcr den Zugang verschließe, so sei diese Maßnahme für sie weder eiiicPl'
gegen Frankreich, indem der ewige Friede sich nur auf die alten Bcsizungen dieses Staates beziehe, m
eine Billigkeit gegen den Kaiser, welcher auf Benuznng jenes Passes eben so gut Anspruch habe,
einst Frankreich und Schweden, noch weniger eine wirkliche Neutralität, sondern vielmehr eine Begünstig"'^
Frankreichs, welches auf solche Weise, da sein Nükcn gedckt war, sich auf die Pfalz und auf Trier werft'
konnte und durch die gewaltthätigstcn Verheerungen im Sundgau und Elsaß gezeigt habe, zu wcläft'
Ungerechtigkeiteneö fähig sei. In Antwort darauf wird erwidert, man sei nie von der Gesinnung ^
gangen, den Erbvcrcin mit Oesterreich zu beobachten, habe um deö Vaterlands Sicherheit willen die
tralität gegen beide Mächte erklärt und auch von Seite des kaiserlichen Gcncral-FcldmarschallS, deö Helft'
von Lothringen, die Andeutungempfangen, daß ihm solche Beobachtung der Neutralität nicht zuwider
l. Dem abgeordneten kaiserlichenRathe, Johann Anton Wirz von Rudcnz, wird eine Audienz bewirf
Er bezahlt das Erbcinungögcld (früher jedem Orte 206 Gulden szu 16 Eonstanzcrbazenj,jezt eine o
her nur 175 gute Gulden und 25 Schill., wcßwcgcn der Sache nachgeforscht werden solle). Auf ft ^
Proposition wird ihm geantwortet, hinsichtlich der bei der lezten Jahrrechnung von Seite des ^ ^
gerügten TranSgression habe man von dem französischenGesandten die Auskunft erhalten, nicht W
reich sei der angreifende Thcil gewesen, sondern Spanien habe den Angriff mit Belagerung von Cha^
und Verbrennung von hundcrtfünfzig Dörfern in der Picardie eröffnet. Ucbrigenö wird dem kaiftrl'ft
Abgeordneten verdeutct, künftig bei der Eidgenossenschaft mit mildern Worten cinzukommen. ^

kaiserlich österreichische Regimcntsrath Dionysius von Rost, Vogtciverwaltcr der Grafschaft Nelleub"^
hält im Auftrage deö Feldmarschalls Karl, Herzogs von Lothringen, eine mündliche Proposition,
sagt: Obwohl die hochfürstliche Durchlaucht bei Verhandlungendes Königs von Frankreich mit der
genosscnschaft nur schlimme Absichten vorausgesezt, habe sie doch zu der Eidgenossenschaftdaö
gehabt, daß sie sich nicht werde zu Tätlichkeiten verleiten lassen, die der alten Erbeinung mit Ocsft"
zuwiderlaufen und mehr den Charakter der Feindseligkeit gegen Oesterreich als der Neutralität
auch möchte der sprechende Gesandte sich nicht der Vermcsscnheitschuldig machen, die Versammlung
noch belehren und sie auf das in den ZumuthungcnFrankreichs verborgene Gift und auf die
aufmerksam machen zu wollen, in den allgemein gewordenen Krieg vcrwikclt zu werden; vielmehr )
er das Vertrauen, die Eidgenossenschaft, welche im lezten Herbst gegenüber der nahe an ihre Grä»z
verlegten Armee erbeinungötrcue Gesinnungen gezeigt habe, werde, gegen die französische raison sie gum
vorsichtig, bei einer puren Neutralität beharren und dadurch ihres erwünschten Ruhestandes genießen-
der Gesandte aus Anfrage keine nähern Eröffnungenim Auftrage zu haben sich erklärte, wurde rnkan
wortlich die Zusicherungeiner wahren Neutralität wiederholt (12. März). I. Die Kaufleuie
schweilcr und Ortmann von Basel klagen durch Schultheiß NiklauS Härder, ü. II. I)., über ÄZeg"^"
von KaufmannSgütcrndurch französische Beamte und Nichtbeachtung der sowohl von dem französ>>^'
Residenten zu Straßburg als von dem Herzog von Luxemburg den Fuhrleuten ertheiltcn Pässe-
ihre Bitte verwendet man sich für sie bei dem französischen Gesandten Gravcl. m. (S. u. Lugift^
i». (S. u. Mainthal). «—r. (S. u. vier ennctbirgischeVogteien übcrh.). 8. u. 4. (S. u. Bade")'
Ii. (S. u. Thurgau). v. (S. u. SarganS). iv. (S. u. Frciämter).
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Veriis

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

» Freiburg klagt über Anmaßungen Berns 1) in der Herrschast Tscherlitz, daß nämlich in dem

^°rfe St. Barthelemy die alte Ucbung der zwei Messen und Processioncn am 15. Januar und 24 Angu,t

IM bestritte». in den Jahren 1675 und 1676 vollends verboten worden sei und dieses Verbot

die>von der Stift Romainmoticr 1573 als Collator vorgenommene Erbauung der Capelle St. Bar-

^>ele»,h zurükgeführt werden wolle. während doch Bern wegen Romainmoticr keine Rechte habe; 2» daß

hinsichtlich der 20 Bazen Zoll vom Eimer Wein, der aus Savoyen über den Genfersee eingeführt

die Angehörigen von Frciburg nicht mehr laut Erklärung von 1623, 1624 uird 1646 unbedingt

Ehalten wolle sondern dieselben auf den Hausgebrauch restringirc, also Vorweisung dießfälliger Attestate

^a»gc. auch den eigenen Angehörigen verboten habe, hinter Frcibnru Wein zu kaufen. Auch Solothurn

daß Bern seinen Angehörigen verboten habe, im solothurnischen Gebiete Wein zu erhandeln oder

^ dahin zu verkaufen. Diese Klagen und die Bitte um Rath und Hilfe gegen solches Verfahren

werden von den Orten in den Abschied genommen. Der Gratulationsdeputation nach Rom.

nach der Reihenfolge von Lncern. Zug und Freiburg zu ernennen ist , wünscht Uri auf eigene

ejn Mitglied beizugesellen, was zu bewilligen den Orten empfohlen wird. ». (Die mit Spanien

derbündetcu Orte). Da das von Graf Casati an die katholischen Orte eingesandte Schreiben im Inhalte

demjenigen übereinstimmt, welches an die gesammtcn Orte gerichtet war, unterbleibt eine besondere

^'ttwortung »t,. Dem zur ersten Ministerstelle am spanischen Hofe beförderten Don Giov. d'Austria

durch Luecrn schriftlich gratulirt. I.I». (Die mit dem Bischöfe von Basel verbündeten Orte). Das

^such des Bischofs von Basel um bundeögcmäße Beachtung wird mit den besten Zusagen erwidert. VC.

u- Thurgau). «IN. u. «v. (S. u. Nheinthal).

^ lezter Absaz, au» dem Nidwalduer Exemplar.

° Zusaz -u ^ Jolqendes ist der Wortlaut des unter'm 13. März an Schwyz abgegangenen Schreibens! „An

°"dammann vndt Räthe vndt Landleüth lobl. Orths Schweist. Da wir von Gebrauchst vud dann von gegenwärtigen

^°hren Zeiten wegen bei) der n..n mehr zurückhgelegten Tagleistung die gewohnliche frag, das äokonmonalwesen bette ¬

nd. vmbgehn lassen Wahre eine Allgemeine einhehlige Meinung zue dehen gcthreuwcr Beobachtung von sambtl.chen lobl.

."K" s° besreuwlich zue vcrmerkhen, Als wir von Ew. V. G. L. A. E. Ehrengesand,en verncmben müestcn, dast zwahr

^ B-stendiqen willcnst senen, die geschwohrnc Pündt nach Begriff vnd Inhalt derselben Ehrlich zue erstatten, dast llekou-

^wesen aber dahin gestelt haben vndt wegen desselben vnbehasstet seyn wollen, Eine Resolution, die Wir E. V. G. L.

6' eignen gedankhen Je nit zue messen .können, sondern zu glauben genötiget sehen. Euch von -inigen der Ehdtge-

^'ichen einmüe.igkeit nit wohl gewognen geistern mit vnbegründten vorgäben eingepflanstet worden sehe. Dahäro W.r

^ den anlast erqreiffen. zue dero wahrhastter ableynung über disere so weit langende wichtige vorsallenhe.t m gantz

^Snössischer wolineinuna Euch sür zue stellen, Wast mästen gemein Eidtgnossen von A. 1490 vnd 1510 bist aus d.scre

^""dt Zwahr keinen abgesagten feind. gehabt, gleichwol der in A. 1047 vnverhosf.e ein- vndt ubersahl der schweden zue

>°"h denselben die äugen geöffnet vnd sürgewisen, dast die .est.ge Manier den Krieg zue uchren m der Welt mt ge-

'due. mit Bewahrung vnser grünsten vndt landen einzuehalten, Bist das die E .dgnoschasft gcme.nl.ch oder e.nß von

glidern würkhlich angegriffen, sonder die nothwcndige obsorg erfordere, den fahl vnd wurkl.chcn inbruch also vor zue-

. wan Jemand! sich gelüsten ließe, ctwast solichcst zue vnderstchen, selbiger mit gueter bcrcitschastt aufs den grentzen

Klangen vndt Ihme der appetit zue seinem vorhaben gcnomn.en wurde. - Derowegen der z.w bcdeuler zeit vndt wahrst

^anibt gewestc ganste Eidgenossische Staudt von 13 vndt allen zuegewandten Orthc» dem Dese.ss.onalwesen den ersten
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fuoß gelegt vndt solicheß bei dem anlaß der ersten ooouMion der grasischafft Burgundt A. 166S widerumb an die han^
genommen,die noturfft vndt sicherhcit Vnsers! Wärdten Vaterlandtß vor Augen gehalten, die fach aus; wahrem
allen dessen vmbständender fründt- vndt feindschafft, die Wir von außen häro haben vndt gewunnen möchten, ^ ^
weiß vndt formb zue Kriegen, vnsere eigenen krefftcn vndt mcchten reifflich erforschet, in rechter wahrer Eydtgnol ^
Threuw vnd Liebe zue dem gemeinen Besten ein einhelig allgemeinerschluß gefielt, solicher erstenß in selbigem Jast^ 3
nach dessen Verfassung von dem höchsten gewalt aller Orthen vndt zuegewandten guet geheißen, hernach zue vndcrsaue ^ ^
Zeiten vndt Jahren zucm Überfluß Bestätiget, Des; Kriegß Rhat ^utlioritet vndt ansechcn (welichc dan eigendlich
deß gantzen werkhß ist) mit einem so städtischen instrumenta, daran aller vndt mit Namen Ew. V. G- L. A. ^
hangen, Stabiliert vnd dessen Inhalt mit würkhlichem eruolg in Kreta vor der gantzen welt äugen nach gelebt worde"^
Nun erwegen Ihr V. G. L. A. E. nach Ewer Höchen vernunfft, wan ein lobl. Orth sich die fueg vndt Macht eigne" ^
von demmen, waß mit obbcdeuten ziemlichen Solcnnitäten so sanetb, Ehrlich vndt Threuwlich gchandlet, versprochen ^ .
brieffet, nach belieben oder guet erachten einen sollchen fingular abtritt zue ncmmcn, ob cß beschcchcn möge, ohne
vndt billicheß empfinden der übrigen einhelig beysamen haltenden Orten vnd Zuegewandten, ohne höchst gefehrlichc ^
guenz, daß ein Orth von dem andern das erempel nemmen vndt cß dahin lauffen würde, wan wir vermeindten
meinen schluß in die oxcautionzue wenden, Wir anstatt der Einheligkeit (die der gantzen Welt Bekanndtuuß nach das e ^
Mittel vnnser Conservation vndt der schrcckhen vnser finden ist) So vil sinn vnd Köpf vnd anstatt einer Republik ^
vnderschidenliche finnven wurden: Ohne schimpf vndt spott Bey außlendischen Gwelden, weliche die Billiche
schöpfen haben, wan Wir vnnser eigne Oonuanta vndt Handlungen gegen samen nit Besser Beobachten, Sie von ^
Ihnen beschechendcnZuesagen vndt Versprechen kein bessere rcchnung machen kondtcn, auch eben wegen solicher vnnßr ^
bcstcndigkeit, muvt vnd Hertz fassen werden, Ihre regiersüchtige Absehen, wan Sie dero einige hetten, desto kücndrr ^
Werkh zue setzen. — Ewer Meinungen, Bey den Pündten zue verpleibcn vndt auf den fahl cincß würklichcn angrnN' ^
Ewerige Ehrlich zue entrichten, Ist zwahr guet vndt loblich: wan Ihr aber die jetzige Beschaffenheit der welt vndt
betrachten, daß die Kriegsanschlegvil ehender vollzogen alß gcosfcnbahret werden, auch gar leicht sich begeben köndtc, ^
ein, zwep oder mehr orth von denen an vnsern grentzen schwebenden Armaden, die man biß an discre zeit so zast^ ^
groß nit gescchcn, opprimirt wehren, ohne daß Ihnen Zeit vnd Gelegenheit übcrig verblibc, Euch des angriffst Zur ^
warnen, wil geschwigcn der hilff vnd rettung zue erwarten, würden Euch Euwer Hochcr verstandt vndt zue deß Vater ^
conservation Tragende anmuetungohne Zweiffel an die Handt geben, daß man deß Streichst nit zue erwarten, sonder ^
selben von weitem zue parieren habe, vndt die exccution zusamen habender Pündten vilmehr nach gstalt der ^ulstu
vorstehenden fahlß als nach Inhalt des aufs vergangene Zeit gerichten Buechstaben außzuefuehren seye. — Wir überg
Euch den Umbstandtdessen, waß wegen deß General Commando vnd der Verwesung der sustitia von vngueten Ver> ,
Euch imprimirt werden wollen, fchrnereß zue erweisen, alß fachen, die der deutliche Buochstaben deß Defensionalß st
zue Lügner stell. — Weilen die Generalität vom Kriegß Nadt dcpendiert vndt Bey disem alle Ort Ihre gantz gleich ^
tendc Vota haben, kan man nit wol sagen, daß ein Orth mehr alß daß andere Begwaltiget seye. War ist, daß
Execution,die nach deß Kriegß Rat Bcfelch geleitet wird, ein Haubt oder General das Comando süchren muost, wa» ^
nit durch viler Commando vnd denselben ohnvcrmeidlichcr Eonfusion alle vnsere Anschlag, sye bestehen in Dcfension oder
fcnsion, zue schänden richten will. Eß gehet aber dardurch den Orthen inßgemein an dero Gewalt vnd A» ^
weder wenig noch vil ab. Vndt könen Wir vnnß an der stell nit endthalten, Euch vertraut zue sagen, Nach de»"' ,
Orth vndt Zucgcwandte,dero Theilß Sterkher, Thcils schwccherals Ihr, den geringsten Scrupul vndt Bedenkhen über st ^
angestalt deß General-Comandotragen, disere, wie auch das Defensional überhaubt für ein heilsamb loblich nutz vnd n
wendig werkh bedenkhen, das dicJenigc, welche Euch ein andres; bis dahäro vorgebildet, eben zimblich vil von ihren ^
dankhen vermüethen, wan Sie selbige allein die gueten vndt rechten, aller anderer aber die irrige vndt fälbare zue st^
hauptcn wollen. Wir müssen, daß Eüwer vndt vnsere Meinung in dem einig, daß wie schon hie bevor bemerkt die ein ^
tigkeit der glidcrcn vnserß Staudts! die einige erhaltung desselben vndt vil ehender ein leib ohne seel das Leben ul-
olftie bedeute Einträchtigkeit vnsere Souveränität erhalten werden. Je danach sind die matoria an sich selbsten vcrl "
vndt nach art vnd bcschaffenheit derselben die vnder miß vorfallendeTrennungen minder oder mehr schedlich oder gar ^ ^
lich. — G. L. A. E. In dem fahl, daruon Wir dißmal handlcn, gehet es an die Verwahrung vnser grentz, schuh
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llmung deß Landtß. Diseres ist der Zwekh, das Zihl vndt Endt, dahin vnser zuesamen geschwohrene Pündt, zue-

^ ^ünfft, sorgfeltigkeiten, Rathschleg, Muehe vndt Arbeit allein zihlen, von deßwegen allein ist es angesechen, mit demme
alleß vndt ohne das nichts; gericht, daruon Bewendet die summa rerum. Wan dann in der materia an discrem Orth
^ aufs sich habender Wichtigkeit der Trennung vnder vns; Statt finden solle, müest derselben ein ohnwiderbring-
^ schabt vnd, so Gott gnedig wende, deß Landts; verderben auf dem such volgcn. — Wir geleben aber der trostlichen

"eversich^ Ihr vnser gctreuw lieb alt Eydtgnosscn, dero Vorfahren znc dem ersten Vrsprung vnser Freyheit vndt Eydt-
Mchaft so vil Vorschub gethan, auch seit häro zue dero erhaltung bei so vilcn gelegenhciten leib, gueth vndt blucth riterlich
° gesetzt, der fachen eüsserste Wichtigkeit von selbst zue hertzen ncmmeu, disere vnscre best gemcindte Eydtgnössische erinncrung

° en lassen, dem übrigen loblichen eorxori in dem fahl beypflichten vnd Euch allein nit mißfallen lassen, wast vnß allen
? ^ vnd die oberste noturfft zue seyn bedunkt. Wormit Wir vnß vmb des; gemeinen besten willen höchstens; befreuet
Mde» vnd dankh genemb mithin erkennen werden, das; Ihr vnser gcthreüwste Meinung vndt vnwidersprcchcnlichstengründt

bewegnussen mehr dcferiren, alß waß Euch von lcuthen, die Wir in ihrem Mitel ohnbcrüehrtpleiben lassen, zue Euer
"d Vnserem Nachtheil vndt geferdt fürgebildet wirbt. — Sollten Wir aber so vnglückseclig seyn vndt vnserer oktioia, an¬

dren vndt begehren die erwünschte resolutionnit zue wegen zu bringen vermögen, Gelangt an Euch V. G. L. A. E.
^ gebührende Eydtgnössische begehr, mit ncchster gelegenheit Ewern höchsten gewalt die Landsgemeindtzuesamen zue halten

dndt deß Tags durch eigends ablauffende so zeitlich V. G. L, A. E. löblichen Ohrtß Zürich müssen zue lassen, damit so
von visieren Herren vndt Oberen wegen fehrncr in Verrichtung gebracht werden möge, waß Sie nach Wichtigkeit vndt

^'tereni aufsehen der fachen für nothwcndig erachten möchten. Die Wir aber vil mehrere willfahr von Euch erwarten
Zue erweisung angenemben Eydtgnössischen dienstß vnd best affectionirt verharren. Geben vndt in vnser aller Namen.

^age znm Zürcher Abschiedsexemplar.)

^'»thal.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegenheitc»i

^eiämtcr.

ennetb. Vogt, iibcrh.

»» Art. 712. Personelles. ««. Art. 588. Stifte u. Klöster.

,!«>. Art. 132. Anstde. mit d. Abt v. St. Gallen. ««. Art. IVO. Rechts- n. Gerichlssachen.

V. Art. 233. Stifte n. Klöster.

Art. 97. Compctcnzanständc. « Art. 12. Beamte.

Art. 25. Beamte.

«» Art. 27. Allgemeine VerwaltungSsachcn.«, Art. 54. Justizsachen.
I' „ 28. Allgemeine Vcrwaltungssachcu. r. „ 152. Kriegswesen.

I» Art. 54. GrÄnzstrcitigkciten.

I» Art. 222. Rechts- u. Gcrichtssachen.

Conferenz der evangelischen Orte während der Tagsazung zu
Baden. I«77, im Februar.

Staatsarchiv Zürich. Mg. Alisch. Bd. 16«, kol. Kg.

Gesandte: S. Abschied 666 (für Glaruö Landammann Jselin).

»». Auf den Wunsch Basels wird eine Vorberathung gepflogen über die vom französische» Gesandten

°llte Anfrage, ob die Eidgenossenschaft die Gränzcn selbst gegen einen allfälligen Durchzug der kaiscr-
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licheu Armee verwahren oder ob man eine solche Vorsehung Frankreich überlassen wolle. Einstimmig laiss

man, cö sei an die beiden kriegführenden Mächte das Gesuch um Gewährung der Neutralität zu riclM"'

sofern aber Frankreich Sicherheit verlange, daß die kaiserliche Armee nicht von den Waldstädtcn her ü^'

eidgenössischen Boden Frankreich angreife, sei neue Jnstruetion einzuholen. I». Gegen die vom Rittmcss^

Snlzer gegen Winterthnr ausgewirkten Ortsstimmen hofft man auf die Jnterpositiou LucernS.

die Besorgnis; von Glaruö, daß mit dem Verbot der Kindcrlchrcn und andern Dingen den Evangelische" ""

Toggenburg um so mehr werde zugcsczt werden, da GlaruS im rhcinthal'schen Geschäfte gegen den Prälat"

von St. Gallen stehe, wird weiter einzutreten nicht zeitgemäß erachtet. «I. Genfs Wunsche, daß Zürich ""

Bern wegen der Wiederaufrichtung dcö Tractats von St. Julien an den König von Frankreich und

Herrn de Pomponc schreiben möchten, wird zwar entsprochen, aber ohne Hoffnung auf Erfolg;

werden diese Zuschriften zu beliebiger Verfügung der Stadt Genf mitgetheilt, mit der Bemerkung,

cineStheilö der König die Anerkennung des Vertrags von St. Julien der Herzogin von Savoyen nie

zumuthen wollen, daß andcrnthcils auch die Unterredung mit dem französischen Gesandten Gravcl >"

mit den Abgeordneten der mit Savohen verbündeten Orte und mit dem savohischcn Gesandten Au^u'

Leonardi keine günstigen Aussichten dazu eröffnet habe, dagegen eine gcnferische Gesandtschaft nach T'""

bei der Madame Reale so viel Freundschaft auswirken könnte, als wenn jener Vertrag noch bess'"^

«. Nach der Rükkunft der nach Hause gereisten Gesandtschaften (9. März) fand man sich wieder ci»^'

standen, dem projcctirten allgemeinen NcutralitätSveschlussc beizufügen, was 1674 dem Domdekan

geschrieben worden: eidgenössischer Scits behalte man sich vor, nach Gestalt der Sachen wirklich zu

was die Sicherheit erfordere und ziemlich und billig erscheine, k. Bei diesem Anlaß theill Glarus

daß beide Mitglieder der Gesandtschaft bei ihrer Heimreise verabredet haben, am Tage nach ihrer Ä>">»

bei Hause großen Landrath zu halten, wobei jeder Rathsfrcund zwei Landlcute mitzubringen pfleg"'

der Zusammenkunft des Landrathcö seien dann aber die Katholischen in ein anderes Haus gegangen >"

haben gesöndcrt berathcn, jedoch Gleiches beschlossen, so viel verlaute; dieses Verfahren sei gege"

Landeöordnung und Verträge. Man fand nicht zeitgemäß, diese Jnformalität in der gemeinen Seh"'

zu rügen, x. Daß allein Schwhz und katholisch GlaruS lczthin ihre AuSzüger bei Hanse behalten hc>^"'

soll nach Uebergang des Hauptgeschäfts öffentlich geahndet werden.

«68

Conferenz der V katholischen Orte.
Gersau. I«77, 22. Mai.

Staatsarchiv «ucern. Mg. Absch. Bd. I-xrv, r»I. so.

Gesandte: L u c c r n. Joseph Amrhh», Schultheiß; Eustachius von Sonnenberg, Panncrherr; He>"^

Pfhffcr, Veilner. U r i. Franz Karl Schmid, Landammann; Joh. Karl Emanucl Bcßlcr. Panuerhett'

Sebastian Muhcim, Statthalter; Joh. Anton Schmid, Landeshauptmann; vr. Johann Wipfliu, ^

Raths; Kaspar Jnfanger, Gesandter nach Baden; Hug Ludwig Jmhof, Landschrciber. Schwhz. 3"'^
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^^chcirt, Landammann; Kaspar Abhbcrg, Landeshauptmann; Niklauö Karl Ceberg, Statthalter; vi-,

"kob Weber, Statthalter; Landvogt Franz Rigcrt und Landvogt Matthias Stadler, des Raths; Land¬

et Wolf Friedrich Schorns; Landvogt Bartholoms Schindler; Landvogt Sebastian Abhberg; „Gesandter"

'""Z Victor Schoruo; Dr. Heinrich Abhbcrg und Hauptmann Hans Heinrich Butler, Ausgeschossene von

^ ilcindleutc». U u t c r w a l d c n. Joh, Peter Jmfcld und Joh.. Melchior von Atzingen, beide

'tzandammann, von Obwaldcn.; Joh. Ludwig Lussi, Landammann, und Franz Ackermann, alt-Land-

"'»»lann, von Nidwaldcn. Zug. Karl Brandenberg, Landeshauptmann; Joh. Landwing, des Raths;

Jakob Jtten, Sckclmeistcr; Karl Hegglin, dcö Raths; Martin Schmid, Sekclmcistcr.

Weil bei dem am l7. Mai in Luccrn gehaltenen Kongresse*) der Zumuthung, einmal ganz vertraulich

^ die gegen das Defensional erhobenen Einwürfe sich auszulassen, von Scbwyz nicht entsprochen, wohl

Zu solchem Zwckc zu dieser Konferenz Hand geboten wurde, schritt man nach vorhergegangener eid-

^Uchcher Begrüßung sogleich zur Erörterung jener Beschwerden. Schwhz machte nämlich gegen das Defen-

"ale die Ausstellung, daß cS nicht den alten Bünden gemäß und daß es de» alten Orten nachtheilig sei;

ce> schon bei anscheinender Gefahr, nicht erst nach erlittenem Angriff, zur Mahnung berechtige; Basel

^ Zürich, obgleich jüngere Orte, den ältern Orten befehlen können; die im Deccmbcr abgewichenen

^"6 im luccrnischcn Abschiede hinsichtlich der Mahnung gemachte Verbesserung im Abschiede des abge-

usciien März wieder fallen gelassen worden sei; der Gewaltbrief viele bedenkliche Punkte enthalte; in den

^gsämteru nicht die alle Form beobachtet werde; daß es von der Justiz, die Schwhz der eigenen Obrigkeit

^ nur gcncraliter rede; über die Kricgökassc Bestimmungen fcstsezc, für die Schwhz so wenig als
"'» und GlaruS sich erklären könne; die vorgeschriebene Magazinirung die katholischen Orte bcnach-

.'^ige; bje Verlegung der Malstätte nach Aarau die Kanzlei beeinträchtige und mit der Ansczung dcr-

. ^u ju den alten Bünden nach Einsiedel» und im Bunde mit Bern nach Kienholz im Widerspruch

die Besczung Rheinaus im Nothfalle Zürich überlassen bleibe; der Eid auf das Gewissen hinsichtlich

^»katholischen nicht genüge, „denn mau wüssc wohl waß der Vncatholischcn gwüssen sehe"; mit der

Fassung der Religionsübuug die Freistellung der Religion vorbereitet werde; ferner, daß im Defensionale

^ ^» Projccte vom Februar t668 gestandene Versicherung, einander bei geistlichen und weltlichen Frei¬

sten zu schüzen, nicht aufgenommen sei; daß die Geistlichen in Folge des den KriegSräthcn im Schirm--

''"fc zugestandenen DirectoriumS unter unkatholischen Gerichten stehen; nach der angeordneten Vcrthcilung

^ Offiziere und Soldaten die Landleute von andern Orten sich sollten commandiren lassen; die Ab-

^üsselung des Commando'S unter den Generalen, gegen das Herkommen, die Landleute unter dem Ober-

^"hl unkatholischer Generale in den Kampf gehen zu müssen nöthigc; von unkatholischer Seite her die

^^» Bünde in Abgang zu bringen gesucht und behauptet werden wolle, man müsse sie nicht buchstäblich

^stehen, pudern nach den Zeitläufen. Hierauf wurde entgegnet: Diesen Bedenken werde wohl mit Ver-

"""ft entsprochen werden können; aber hin und wider sei in den Orten verbreitet worden, es sei das

^lcnstoual wider Gott, wider die katholische Religion, wider die geistliche Freiheit, wider die Bünde,

'"lder den Scmpachcr Brief; in jedem Orte seien Landesverräther, welche solche Sachen zu machen von

^»katholischen Geld empfangen haben, und man kenne diese Leute und müsse sie bei den Köpfen

) auf diesen Kongreß bezüglicher Abschied konnte nicht aufgcsundcn werden.
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nehmen, und die Gesandten von Schwhz haben auf lezter Tagsazung in einer Weise sich ausgesprs^"'
daß diejenigen der übrigen Orte kein Wort hätten erwidern können; — solche grobe Unwahrheiten»
unehrbare Spottreden seien verbreitet worden, um Ungelcgcnheitcn anzustiften u. s. w. Schwhz st ^
berief sich auf die drei äußern Gemeinden von Zug, daß anderes nicht vorgebracht worden sei, als
es oben erzählt habe, stellte es aber den andern Orten anHeim, mitzuhalten oder nicht. Hierauf
entgegnet: Die andern Orte werden Schwhz nicht nur bei den Bünden bleiben lassen, sondern auch
Jedermann schüzen; nur möge Schwhz die Bünde auch beobachten und nicht gestatten, daß anderer L
ehrlichen Landleutcn auf den Wallfahrten nach Einsiedel» und anderwärts von unguten Leuten ss
Sachen vorgegeben werden. Um nun aber alle Mißverständnisse Punkt für Punkt zu beseitigen,
den Abgeordneten von Schwhz zu bedenken gegeben, daß vor allem aus zu wissen nöthig sei, ob nia»

überhaupt zu einem Defenstonalc verstehen oder das ganze Dcfensionalwerküber den Haufen werfen»"-'^'
wenn man lczteres im Hiublik auf die veränderten Zeitumstände nicht wollen könne, sondern ,

Entfernung bestehender Mängel beabsichtige, müsse man sich dazu die nöthige Zeit nehmen; daher h ^
Schwhz die hervorgehobenen Mängel schriftlich zusammenstellen, in den Bestimmungen des Defense
nicht überall «inalitiuin« muthmaßen, besonders sie nicht auf Religionskriege berechnet glauben, sonder»
als Mittel zur Abwehr äußerer Feinde betrachten. Allein Schwhz wollte sich nicht zu schriftlicher
seiner Ausstellungen verstehen, und ebensowenig die andern Orte zu schriftlicher Beantwortung der mu»
vorgebrachten Einwürfe. Endlich führte die weitere unausgesczte zehnthalbstündige „ziemlich confnst V

sprechung doch zu einigen Projekten, nämlich: Hinsichtlich der im Vörtischen Abschiede vom December ^
bereits verhandelten Mahnung sei es für alle, die vom Kriege etwas verstehen, ausgemacht und als ^
mäßig anerkannt, daß die Gränzorte, wenn die Gefahr es gestatte, zuerst die Mahnung an ihre Nach
ergehen lassen; die Gewalt der Kriegsobersten sei im Abschiede vom December 1676 hinlänglich
im Schirmbricfe könnte weggelassenwerden, daß die Kriegsräthe in wichtigen und schweren DiNjss"
fertig den Rath und das Gutachten der nächst gelegenen Orte und Obrigkeiten einholen sollen; das ^
Friedensschlüssen, wofern die Zeit es gestatte, die obrigkeitliche Ratification vorbehalten werde; ^
Commando zu alteruiren, sollen die Feldobersten über die zu crthcilcnde Ordre im Sinne des Artikel
vom März 1668 sich mit einander vergleichen; jedem Orte oder desselben Kricgöräthen sei die 2"
über seine Angehörigen zuständig, laut Abschied vom 11. December 1674 und December 1676; der
zinirung halbeil sei im Abschied vom December 1676 so weit Vorsehung gethan, daß sich die Orte,
keine Früchte dazu liefern, nicht zu beschweren Grund haben; auch wegen des Versammlungsorts
Kriegsräthe seien im Abschiede vom December 1674 befriedigendeBestimmungen enthalten; wegen Riss'"'
könnte gesagt werden, Zürich habe nur für den ersten Nothfall zu sorgen, bis die im Thurgau regiert

Orte den Plaz nach Proportion bcsczcn; die Führung des Commando'S über die Zusäze durch das ^
welches den Zusaz verlangt hat, sei im Abschied vom December 1676 hinlänglich erläutert; wegc» ^
zugelassenen Religionsejercitiumssei nichts zu befahren, vielmehr seien die dießfälligen Bestimm'"^

Vortheilhaft; in dem Eide auf das Gewissen liege nichts Bedenkliches,im Gegentheile gebe cS kc>^
andern rechten Eid als auf das Gewissen, und man könnte sogar bezweifeln, ob die Correctur vom

vembcr und December 1674 zwckmäßig sei; hinsichtlich der Kricgskasse habe es nicht die Meinung, ^
für jeden Mann alle Monate V- Thaler bcigeschosscn werden müsse, sondern nur für den Anfang,
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könnte auch auf 10 Schillinge herabgchen, nur müsse doch eine ehrliche Summe zusammen gebracht
^rden; und wenn Schwhz meine, bei seiner zahlreichen: Mannschaft dabei mehr als andere beschwert zu

so möge es erwägen, daß die Städte noch mehr leisten und Schwhz bei Nuzungen dennoch gleich
beziehe, wie sie; übrigens enthalte auch der Abschied vom Dccembcr 1676 einen Vorschlag, das größere

Miiögcn in Anspruch zu nehmen; sollte endlich in solchen Zeiten von fremden Fürsten eine Tagsazung
^ angt werden, so sei dieß allen Orten anzuzeigen, um ihnen freizustellen,ob sie die' Kricgöräthc oder

^bcre Gesandte dazu abordnen wollen. Ncbcr alles dieses werden die Obrigkeiten ihre Gesandtschaften
die nächste badische Tagsazung instruircn.

Das Ergebniß der Berathung von Gcrsau wurde durch den Landschreiber von Schwyz in folgende zwölf Punkte

"u»nen gestellt: 1) Nur gegen einen erklärten Feind und nach erfolgtem Angriff wird Volk abgesandt; geschieht eine

Ahnung nur auf Anschein von Gefahr, so trägt das mahnende Ort die Kosten. 2) Jedem Orte bleibt die Justiz über

^ Einigen vorbehalten. 3) Alles, was den Krieg oder Waffenstillstand betrifft, bedarf der Ratification der Orte, sofern
Z^t ertaubt. 4) Der Oberbefehl wird gemeinsam und nicht alternatim geführt und steht es jedem Ort frei, seine

Kere im Feld zu ernamscn, wie sich denn Schwyz hiezu den Panncrherrn, Landeshauptmann und Landesfähnrich vor-

, 6) Die Tagsazungen und Congresse sind bis zum wirklichen Feldzuge in Baden zu halten, in: Kriege je nach Maß¬

sick̂ ^ ^^"ng der Armee. 6) Proviant- und Munitionshäuser mögen die andern Orte auf eigene Kosten anlegen und

^ Falle eintretenden Bedürfnisses für Lieferung ihrer Vorräthe an die übrigen Orte billig entschädigen lassen. 7)
f'ch Mag Rheinau auf so lange bcsezcn, bis die regierenden Orte nach Proportion Besazung dahin ordnen. 8) Das

procirliche Religionserercitium wird Schwyz in seinem Lande nie zugeben. 9) Ein formalischer gleichmäßiger Eid ist

vP, daher die spätere Correctur aufzuheben. 10) Wenn die vermöglichen angränzendcn Handelsstädte, die wenig Volk

die Kosten zu übernehmen sich nicht entschließen, soll bei einem Auszug jedes Ort einen Kriegscommissär ernennen,

wem die nothwendigen Gelder eingeschossen werden, und daher die gemeinsame Kriegskasse aufgehoben sein. II) An den

fachen- und Kirchenfreiheitcn wird unveränderlich festgehalten. 12) Diese und andere im Defensional beizubehaltenden

l 'Mniungen werden unter dem Namen einer gemeineidgenössischen Kriegsordnung authentisch besiegelt jedem Orte zugestellt,

^ Wort Defensional abgethan.

Dieses Actenstük,welches dem Abschied beigelegt ist, ist überschrieben: „Vnucrgriffcncr schrifstlichcr Bericht durch die HH.
^stchreibervon Schweiß zue Papeyr gesetzt, waß von den Lobl. vier Alt Eatholischen Orthcu HH. Gesandten über der HH. von

veitz vorgetragene meiste beschwärdtsPuncten theils in Gerschauw Proiecticrt vnd von den HH. von Schweiß deßwegen vorbehalten
°^e», den 22. März 1677."

Gemein-eidgenössische Tagsazung.

Baden. 1«77, 27. Mai.

Staatsarchiv Luccr». Allg. Absch. Bd. I-XIV, kol. ?l.

Gesandte!Züri ch. Joh. Kaspar Hirzel, Herr zu Kefikon, Bürgermeister; Oberst Georg Wcrdmüller.
Joh. Leonhard Engel, Vcimer; Oberst Joh. Rudolph von Dießbach. Lucern. Ritter Joseph

^rhhn, Schultheiß; Ritter Rudolph Mohr, Statthalter. U r i. Hauptmann Franz Karl Schund, Land¬
smann z Joh. Karl Emanuel Bcßler, Pannerhcrr. Schwyz Franz Bctschart, Landammann und Landes-
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fähnrich; Niklaus Karl Ceberg, Statthalter. Untcrwalden. Joh. Peter Jmfeld, alt -Landammann, vs»

Obwalden; Joh. Ludwig Lussi, Landammann, und Karl Lcodegar Lussi, Pannerhcrr, von Nidwaldc»-

Zug. Ritter Karl Brandenberg, alt-Ammann und Landeshauptmann; Martin Schund, Sekeli»cilft>'

Karl Heggli. G l a r u S. Fridolin Jselin, Landammann; Franz Gallati, Sekclmcistcr. Basel 2 '

Rudolph Burkhard, Bürgermeister; Joh. Christoph Burkhard, Drcierherr. Frciburg. Johann C«!ft^'

Zcugherr. Solothurn. Ritter Joh. Georg Wagner, Schultheiß; Hauptmann Franz Bittor Belc»^'

Sckclmeister. Schaphausen. Oberst Joh. Konrad Neukomm, Statthalter; Joh. Jakob Stocks

Sckelmcister. Appenzell. Johannes Sutcr, Landammann, von J.-Rh.; Ulrich Schmid, Landamwa»"-

von A.-Rh. Abt von S t. G a l l e n. Ritter Fidel von Thurn, Landeshofmeister. StadtS ^

Gallen. Tobias Schobingcr, Sckelmcister. Biel. Abraham Scholl, Stadtschrcibcr.

». Nach dem eidgenössischen Gruße wird Schwyz ersucht, zu berichten, wessen die dortige Obug

auf daö an sie in Betreff des Dcfcnsionals ergangene Schreiben sich bedacht habe. Die Gesandtschaft

Schwhz bezieht sich einfach auf die mit den übrigen vier Orten zu GcrSau aufgestellten acht Bcsch»'^

punkte, über die sie Erläuterungen zu verlangen beauftragt sei. Die übrigen Orte, mit Schwpz entschü'^

die Bünde zu halten, erklären sich vor allem aus mit dem Inhalt des DefcnsionalS einverstanden, ^

auch zu Erläuterungen bereit. ES werden nun die angefochtenen Bestimmungen des DefcnsionalS »^

die Magaziniruug der Früchte, die Kriegskasse und ihre Rechnungsführung, die Mahnung um Zuzug,

Eid und die Direktion des KriegSrathes, die Malstättc der Zusammenkünfte zu Baden oder Aarau, ^

Vertretung der einzelnen Orte im Kriegsrathe, die Bcsezung der gemeinen Herrschaften und bcso»^

Rheinaus durch Mannschaft aller regierenden Orte beleuchtet und die dadurch gegebenen Aufschlüsse

Schwhz und katholisch Glaruö all rokoronlluin genommen. I». Um böswilligen Ausbreitungen zur

dächtigung des Schirmwcrks oder DefcnsionalS entgegen zu treten wird rathsam erachtet, daö Stauft

Verkommniß von 1481 überall verlesen zu lassen, und besonders Schwhz ersucht, Vergebungen gege» ^

selbe exemplarisch zu bestrafen, v. Zwar erscheint es als Nothwcndigkeit. zur Berichtigung der iru'g"

und gefährlichen Einbildungen, die in Schwhz über daö Defcnsional verbreitet wurden, eine Gesandt!«)

aus sechs früher dazu bezeichneten Orten oder aller inögcsammt oder doch der katholischen Orte dal?"'

abzuordnen; allein man hofft, die Gesandtschaft von Schwhz werde die LandSgcmeinde durch offene

thcilung der Verhandlungen auf bessere Gesinnungen zu bringen wissen; im entgegen gesezten Falft ^

Lucern, mit Zuziehung der nächst gelegenen katholischen Orte, im Namen der ganzen Eidgenosse»!«?'

die versammelte LandSgcmeinde und zwar möglichst bald eines Bessern belehren In die deutsche» ^

teicn ist zu berichten, daß man sich über die wegen deö DefcnsionalS erhobenen Anstände geeinigt >?»^

Widerstrebenden aber Strafe drohe. «I. Der Gesandtschaft von Schwhz wird ein den wesentliche» 2'^

der Verhandlungen in sich begreifendes Empfehlungsschreiben mitgegeben. «. Der französische Gesa»^

Gravcl, von welchem ein vom 26. Mai datirtes Entschuldigungsschreiben wegen verzögerter Pc»!»'^

cntrichtung einlangte, wird mit der Anzeige, daß man sich über die entstandenen Differenzen auSgctss»^

habe, angefragt, ob die auf Ostern verheißene Pension bald in Empfang genommen werden l2>u"

t. Für den nach Wien gn den Kaiser gesandten Kricgssccrctär Holzhalb von Zürich werde»

250 Louisthalcr Reisekosten bewilligt. K. (S. u. Luggarns). I». (S. u. Baden). I. (S. u. Frciä»ft^'
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Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

It. Bei der Vorberathung über das von Schwhz in Frage gestellte eidgenössische Defcnsionalwcsen

ssnct lezteres, wie die Verhandlung von GerSau vom dortigen Orte verstanden worden sei und daß

auch die Landögcmeiude den gemachten Anträgen (wie selbe von ihrem Landschrcibcr aufgcsezt worden)

^ liiiien werde, einstweilen aber die Gesandtschaft nur zum Anhören instruirt sei. Auch katholisch Glarus
»ur hören, in welcher Weise die auch dort von Schwhz aus verbreiteten Bedenken erläutert werden,

^kiburg und Solothurn finden einen großen Unterschied zwischen den über die Verhandlungen zu Gersau
' Lucer» und Schwhz gemachten Abschieden und wollen es bei dem Berichte Lucerus bewendet sein

Es wird hierauf angemessen gefunden, bei der Behandlung der Sache in der allgemeinen Sizung

^ ^ freien ReligionSexereitiumö, das ja nur bei Auszügen an die Gränzc und daher besonders in

^»katholischen Anwendung finde, noch der gegen das Commando erhobenen Einwendungen zu

"')»en, in leztcrer Beziehung aber Schwhz die Beseitigung des dabei obwaltenden Mißverständnisses

^ ^»ipfchlen. I. Der Landschrcibcr des Thurgaus, Wolf Rudolph Reding, führt Beschwerde, daß daö

^ °'Ucapjtcl zu Constanz seinem Sohne das laut päpstlicher Bulle ihm zugesicherte Domcanonicat zu Con-
anzutreten Schwierigkeiten mache, nämlich ihm die Aufweisung von acht Ahnen, statt wie herkömmlich

v vier Ahnen, zumuthe, eine Forderung, bei der es, im Einverständnisse mit andern Stiften und mit

^ Ritterschaft des schwäbischen Kreises, die Eidgenossenschaft verächtlich mache und von der Theilnahme
lauen Stiftungen ausschließe, so daß wohl Grund genug vorhanden sei, auch von Seite der Eidgo

gemeinsame Sache gegen die Domstift zu machen, die jährlich bei 10,0(10 gute Gulden aus

Jurisdiction der Eidgenossenschaft beziehe. Luccrn erhält den Auftrag, bei dem Nuntius die an-

^acssenen Schritte zu thun. »». Glarus bittet um Schild und Fcustcr in daö neue Kapuzincrklostcr zu

afcls. (S. u. Thurgau).

s° zu Zug hatte sich in der allgemeinen Session noch besonders beklagt, das, Schtvyz unlängst eine Ge-

^ hchast jn die Gemeinden Zugs gesandt habe, um dieselben hinsichtlich des Defensionals auf seine Seite zu bringen,

(v, unförmliche Verfahren sowohl gegen Brauch und Herkommen als gegen das Landeslibell sei, so Schwyz selbst im

llnw Vabc vermittlen und aufrichten helfen. Ferner haben Partieulare von Schwyz unter seinen Landleuten solche

^ "hrheiten ausgestreut, das; leicht ein Aufstand wider die Obrigkeit hätte entstehen können, wenn nicht der Form gemäß

^ ordnete Gesandte einiger katholischer Orte sie eines bessern belehrt hätten. — Schwyz meinte hierauf, wenn Zug etwas
"gen habe, möge es sich an die Obrigkeit wenden, die gebührend entsprechen werde. (Zusaz im Schwyzer Exemplar.)

Hur

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnheitcn i

^g"N, ,» Art. 107. Zehntsachcn. «t« Art. 589. Stifte u. Klöster.
546. Kirchliches u. GlanbcnSsachc». »>. „ 596. Stifte und Klöster.

714. Personelles.

»

I»

eu. Art. 104. Judicatur- u. Competcnzanstäude

^ ^Vter. t Art. 143. Münzsachcn.
Art. 55. Gränzstrcitigkeitcn.

132
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Conferenz der evangelischenOrte anläßlich der gemein-eidgenössischen Tagsazung zu
Baden. 1«77, 27. Mai.

Staatsarchiv Zürich. Alig. Absch. Bd. 164, koi. es.

Gesandte: S. Abschied 669 (für GlaruS Landainmann Jselin).

»». Nachdem Schwhz durch einen Landögcmeindebcschluß das Defensionale ganz aufgehoben hat, a

Mühe der vier katholischen Orte zu Abwendung solcher Sönderung fruchtlos geblieben ist, etliche Mjss

hörige von Schwhz sogar die angränzenden Orte aufzustiften versuchten, woraus leicht das Feuer der Em

pörung entstehen könnte, haben die Gesandtschaften der evangelischen Orte sich bewogen gefunden,

einander, besonders auch mit Hinsicht auf die Religion, zu berathen, was hinter jenem von Schwhz ^

tricbcnen Unwesen verborgen sein möchte. Zunächst wurde es als Verläumdung nachgewiesen, daß

gegen die leztcn Zusäze mit dem Commiß und in andern Dingen Wucher getrieben habe; der Vorwur,

Basel habe ohne Roth Zuzug verlangt, namentlich mit Berufung auf die große Gefahr und die vom

Kriegsrathe ausgegangenen Beschlüsse widerlegt und bemerkt, der Mangel an DiSciplin bei der von dcn

Ländern gesandten Mannschaft hätte es vorziehen lassen, statt derselben besser „abgerichtete" Soldaten >>m

geringem Sold anzuwerben, wenn es nicht eben darum sich gehandelt hätte, auch hierin die cidgcnissn!^

Einigkeit an den Tag zu legen. Hinsichtlich der angedeuteten Aufwiegler auö Schwhz fand man, es ^

daö Vcrkommniß von Stanö von l48l anzurufen, wenn in der allgemeinen Siznng bei solcher Ausstich

beharrt werde. Obwohl in Bezug auf das Commiß der Verdacht am besten ausgewichen werden kön»^,

wenn dasselbe von dem Orte, welches den Zuzug empfängt, den Zusäzern kostenfrei geliefert wü^,

fand man doch eine solche Aendcrung, wie jede andere Abweichung vom Defenstonal darum bedenklich'

weil die Diöcussion über einen einzelnen Punkt daö Ganze in Frage stellen könnte. Aus ähnlichen Gründcm

namentlich aber um die DiScussion über die Transgressioncn auszuweichen, soll man die in den Erklärung

Frankreichs enthaltenen bedenklichen Clauseln und Unbestimmtheiten in der allgemeinen Siznng zur

zu bringen unterlassen, dagegen den katholischen Orten hinsichtlich der verlangten Erläuterungen über das

Defensionale mit einstimmigem Munde antworten. I». Die Anzeige des Gevatters Fürst Victor Amadol

von Anhalt vom Ableben seiner Gemahlin wird mit einem Eondolenzschrciben erwidert, v. Den evaw

getischt» Kirchen in Großpolen, für welche abermals Hilfögesuche eingegangen sind, werden in

auf den lcztjährigen Abschied und in Erinnerung an den mündlichen Bericht des unterdessen verstorben"

holländischeil Gesandten Malapert 1900 Rcichöthaler verordnet, nämlich von Zürich 290, von Bern 3-^

von Glarus 30, von Basel 1-15, von Schaffhauscn 130, von Appenzell 35, von St. Gallen 70, vv"

Mühlhauscn und Biel je 20. »I. Zürich und Bern machen Schaffhansen auf die Entschuldigung, wchv"

eigener Gefahr der überdies; jenseits des Rheins gelegenen BundcSstadt Mühlhauscn keinen Zuzug gvs""

zu haben, den Einwurf, daß Schaffhausen sich auö gleichen Gründeil von andern Orten verlassen sth^

könnte, daher Schaffhausen künftig Zuzüger zu senden verheißt.
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«7R.

Rechnungs-Conferenzder die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherlih, Grandson und
Murten regierenden Orte Bern und Freiburg.

Murten. 1K77, S—11. Juni.

Staatsarchiv Bern. Freiburgcr Absch. Bd. o, S. 7SS.

Gesandte: Bern. Joh. Rudolph Wurstcmbcrger, Venncr, alt-Sckclmcister wälschen Landes, und
Anton Kilchberger, alt-Vcnner, beide des Täglichen Raths. Frei bürg. Joseph Reiff, Vurger-

feister und des Raths; ProthafiuS Alt, Stadtschreiber.
Die gewohnte eidgenössische Begrüßunggeht den Verhandlungenüber die gemeinsamen Vogteien

daraus. I»—(S. u. die betreffenden Vogteien). In Bezug auf die Feier der Festtage geben die
sandten von Freiburg die Erläuterung, daß Weihnacht, Ostern und Pfingsten überall gefeiert und an
^»selben keine Arbeiten gestattet werden sollen, an den übrigen Festtagen aber das Reisen, „Landkarren",
^iten mit Saumrossen (doch ohne Wagen), zu Markt fahren, in Heu- und Erntezeiten auch daö Ein-
^»inicln und Einführen »nverboten und frei sein möge, so daß im Gebiete von Freiburg den bernischcn
^"terthancn alle Verrichtungen zuzulassen seien, die den frciburgischenzustehen, und umgekehrt. Da
">an voraussezte, daß seit der Reformation die Pfarrer in den über der Gränzc liegenden Thcilen der
^chspielc bei den Angehörigen der andern Confcssion nicht nur die Fnnctioncneingestellt, sondern auch
'e daher rührenden Einkünfte aufgegeben haben, lcztereö nun aber nicht der Fall ist, und bei gcgcn-

^itigcr Aufhebung solcher Ansprüche von den Pfarrern die Obrigkeiten um Entschädigung angegangen
^rden, hat man auf die Abtauschung verzichtet, dagegen angemessengefunden, den Pfarrern zu Aus¬
füllung solcher Ansprüche behilflich zu sein. « Iii». (S. u. die betreffenden Vogteien). II. In Bezug
"uf die Durchfuhr fremden, besonders savohischen Wcineö klagt Frciburg, durch Berns Schreiben vom

Dccembcr 1676 zu sehr beschränkt worden zu sein; was Bern mit der einen Hand gebe, nehme es
der andern zurük; solche Auflagen vertragen sich weder mit dem gemeinsamen Bürgerrecht noch mit
Commercien, seien auch den 1646 gegebenen Zusagen nicht gemäß; Frciburg gebe sich übrigens zu¬

reden, fremden Wein nur für seine Bürger und Unterthancn zu erhandeln, denselben an den gewohnten
Reporten mit dem Fischzeichen zu consigniren und den bestimmten Zoll und Geleit davon zu entrichten,
""ch keinerlei Defraudationdcö bernischcn Zolls oder Affocirung mit Fremden statt zu geben; allerdings
fürdc auch Freiburg den Rhfwein andern Weinen vorziehen, wenn er eben so billig zu stehen käme;
^ dies> nicht sei, könne man deö savohischen nicht entrathen. Bern entgegnet, man habe im eigenen

^"de so viel Wein, daß die eigenen Unterthailen ruinirt würden, wenn sie nicht durch Erschwerung der
Zufuhr auswärtiger Weine gcschüzt würden. Ii.lt.. (S. u. Grandson).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangclegcnheiten-
^Varzenburg. I. «. s k Art. 103-113.
^be Mit Tscherlitz. t I». I-. V. 2-««. >»>». Art. 241-251.
^»dson, « I-«. « Isis Art. 378-337.
^Urteil. « x«. Art. 507-510.



1052 Juni 1677.

«7S.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rimera regierenden III Orte.
Brunnen. 1K77, 3V. Juni.

LandesarchlvNidwalden.

Gesandte: U r i. Franz (Karl) Schmid, Landammann; Sebastian Muheim, Statthalter;
Zcugherr. S ch w h z. Franz Betschart, Landammann;Franz Ehrlcr, alt-Landammann;Jakob Wcbe>,'
Statthalter; Joh. Gilg Jmling, Sckclmcistcr. Nidwalden. Joh. Ludwig Lussi, Landammann; 8^"
Ackermann, alt-Landammann.

»— t. (S. u. Bellenz zc.). S. (S. u. Thurgau). I». Ob wegen Nappcröwhl eine Confc>^'
gehalten werden solle, wird in Baden besprochen werden.

Daö übrige Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftöangelegenhciten:

Thurgau. Art. 591. Stifte und Klöster.

Bellenz zc. » I Art. 575-580.

«v:Z

Gemeineidgenössische Jahrrechnnngs-Tagsazung.
Baden. 1<i77, Ä. Juli.

StaatsarchivL»c«r». Allg. Absch. Bd. I.XIV, kol. 01. — Ka»to»SarchivAaraa». Allg. Absch. Bd. 2b.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzcl, Bürgermeister; Andreas Meher, Statthalter.
Samuel Frisching, Schultheiß; Joh. Rudolph von Dießbach, Bauherr. L u c e r n. Joseph Amrhhn,
heiß; Joh. Thüring Göldli von Tiefenau, des Raths. Uri. Franz Karl Schmid, Landammann;Kall'
„Bifanger" (Jnfanger). Schwh z. Franz Vetschart, Landammann ; Jakob Weber, U. Dr., Statthat
U il t e rw a ld cn. Joh. Melchior von Atzingcn, alt-Landammann, uild Landwcibcl HanS Arnold Hci»^'^^
Zcugherr, von Obwaldcu; Joh. Ludwig Lussi, Landammann, von Nidwalden. Zug. Karl Brandc»^^
Ammann; Heinrich Oswald Hotz, Sekelmeister. GlaruS. Fridolin Jsetin, Landammann;
Gallati, Statthalter. Basel. Johann Rudolph Burkhard, Burgermeister; Joh. Christoph Burll'a^
Drcierhcrr. Freibllrg. Franz Peter Bondcrweid, Sekclmcister: Joh. Joseph Reiff, Bnrgermcistcr. So ^
t h u r n. Petcrmann Suri, Schultheiß; Franz Victor Bcscnval, Sckclmcistcr. Schaffhause n. 3^-'
Konrad Neukomm, Statthalter; Joh. Jakob Stocker von Neunforn, Sekclmeistcr. Appenzell. Johan»^
Sutcr, Landammann von J.-Rh.; Ulrich Schmid, Landammannvoil A.-Nh. Abt von St. Gal^
Fidel von Thür», LandcShosmcister. Stadt St. Gallen. Tobias Schobingcr, Sekelineister.

«. Eidgenössischer Gruß. I». Wegen des Münzwesenö bleibt mau bei frühern Beschlüssen; Die!^"
Hofen und Stein sollen sich der hinsichtlich der RcichSmünzegetroffenen Ordnung auch unterziehen, " ^
Autrag Schaffhauscnö. v. Auf Alltrag eines Ausschussesder Orte Bern, Lucern, Freiburg und
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^urn wjrd gegen den Andrang fremder Armen und Vertriebenen und des herumstrolchenden Gesindels

^ Ratification hin beschlossen, daß jedes Ort seine Armen erhalten, daß man mit ausländischen Flücht¬

igen zwar Mitleid tragen, aber gegen ihren Ucbcrdrang und besonders gegen Eiuschleppung von Krank¬

ten Vorsehung thun, daß man eigentliche fremde Bettler, Strolchen, fingirtc Handwerkslcute fortwciscn

^'d, wenn sie widerspenstig sind, in das Schellcuwcrk bringen, überall Profosen anstellen, die Aechthcit

^ ^tcnerbricfc wohl untcrsuchcit*), damit getriebene Mißbrauche bestrafen, eine gute Aufsicht an den

"istu einrichten und beachten solle. «I. Laut eines von Schwyz an Luccrn gerichteten Schreibens wurde

das Gesuch Lucerns, einer Gesandtschaft vor der Landsgcmcindc Gehör zu gestatten, von der vcr-

^iimeltcn Landsgcmeindc am 27. Juni hinsichtlich dcö Defcnsionals dcr frühere Beschluß bestätigt. Die

^»dtschast von Schwyz selbst eröffnete, daß sie hierüber nur zu Anhörung der Verhandlungen instruirt

ebenso dcr Gesandte der äußern Gemeinden von Zug und derjenige von katholisch GlaruS. Bei

stritt der Gesandtschaft von Schwyz (Zug äußerem Amt und katholisch Glarus wurde der Berathung

^uwohncu gestattet, weil sie nicht eigentlich Abschlag, crthcilt hatten und ihre Angehörigen von Schwyz

^ aufgewiegelt worden waren) wurde am 8. Juli beschlossen, auf bereits eingeschlagene Weise, laut

^lvmmniß von 1481, die Urheber und Verbreiter böswilliger Gesinnungen zu bestrafen und in einem

^gemeinen Proclama den Wolfgang Friedrich Schorno, Landmann von Schwyz, gewesenen Landvogt

Poggenburg, als den Urheber und Aufwiegler und Zerstörer dcö gemcinsamcn Friedens zu vcrzeigcn

^ ju gefänglicher Einlicfcrung desselben, sowie seiner Gehilfen Hans Baptist Heller und Sebastian

bUjchheez»») n»d aller, die mit ihnen sich verbunden haben, aufzufordern. Dieses Proclam wurde laut

Schluß o^ni 8. Juli mit einer bcsondcru Zuschrift begleitet nach Schwyz abgesandt. Als ein von

schwyz unterm 12. Juli eingelangtes Schreiben die Meinung aussprach, mau sei zu weit gegangen, wurde

^ am 15. her Replik beantwortet, das Proclam sei nicht gegen den Stand Schwyz, sondern

^gen die bezeichneten Particularcn gerichtet, daher wurde auch dcr Gesandtschaft von Schwyz in andern

^"gcn die Thcilnahmc an den Verhandlungen nicht entzogen. Dcr Bitte dcr Gesandtschaft von Schwyz,

Proclama nicht zu veröffentlichen, konnte um so weniger entsprochen werden, da eS schon versandt

Von den äußern Gemeinden dcö Ortes Zug gieng auf eine dahin abgegangene Mahnung die Er-

^t>ig ein, dem Dcfcnsional sich zu fügen. Der Stadt- und Amtrath von Zug wurde ermuntert, der

^Ichchcncn Drohungen nicht zu achten, sondern die Aufwiegler zu bestrafen. An katholisch Glarus wurde

i demselben Sinuc geschrieben, wie an Schwyz, mit dem Bcisaze, daß bei feruerm Widerstreben dem

a»dvogt im Rhcinthal dcr Antritt dcr Regierung nicht gestattet werde. Da hierauf keine Antwort erfolgte,

"gegen vernommen wurde, daß die versammelte Landsgemeindc mit Schwyz zusammen zu halten beschlossen

^bc, wurde am 23. Juli eine nochmalige Mahnung dahin erlassen. Dem fälschlichen Geschrei entgegen,

Landcsfähnrich (jczt Landammann) Betschart und Obcrstwachtmeister Ncding als Tagsazungsgesandte,

Instruction zuwider, im September zur Verlegung der Malstätte von Baden nach Aarau und zur

In Bern aufgenommene Verhöre ergaben, daß ein eigentlichesGewerbe mit falschen Attestaten getrieben wurde, ein Ehepaar
Z- B. sechs Jahre mit falschen Steucrbüchlein herumziehend die WohltlMgkeit ausbeutete u. s. w. (Mitlheilungender berni-
schcn Gesandtschaft.)
Heller hatte in Unterwalden,Frischherz in Uri besonders Umtriebe gemacht. Schreiben des Schultheißen Amrhyn an seine
Dbrigkcit, Baden den 7. Juli 1677.
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Aufmahnung gestimmt haben, wird bezeugt, daß sie der Verlegung der Versammlung nach Aarau kräf

tigst widersprochen haben, jene Aufmahnung zum Zuzuge aber an und für sich kein Particularbcfchl, st'''

dcrn eine die Ratification der hohen Gewalten vorauSsezcndc Anordnung gewesen sei; daß die Gess'

schaft von Schwyz auch bei dieser Tagsazung dem Landögcmcindebcschluß vom 27. Juni gemäß sich verhalt^

den von der Versammlung gefaßten Beschluß auch abzuwenden versucht habe. «. Die Obrigkeiten

gute Ordnung gegen die Vorkäufer verschaffen, damit nicht Butter, Schlachtvieh und Brodfrüchtc ^
Lande entzogen werden, l. Der französische Gesandte Gravcl spricht im Namen seines Herrn. daS ^

dauern über die unter den eidgenössischen Ständen eingetretenen Mißhclligkcitcn und die Hoffnung

daß eö der Eidgenossenschaft gelinge, die für ihren Bestand unentbehrliche Eintracht zu bewahren,

daß sie die gegen Frankreich eingegangenen Verbindlichkeiten sowohl in Bezug auf die herkömmliche ^

Wendung der Dieusttruppen als die Verwahrung der Pässe festhalten, oder doch, sofern hinsichtlich

Gebrauchs der Mannschaft verschiedene Ansichten seien, die Entscheidung an Schiedsrichter zu

sich nicht weigern werde; wogegen er selbst in den Stand gesczt und bereit sei, die auf daS Frnld

zugesagte Pension auszurichten. In Antwort darauf wurde, unter Verdankung der bewiesenen Theiin" ^
und Freundschaft, treue Beobachtung der Bundcöpflichtcn zugesichert, aber auch nicht verhehlt, ^

eidgenössische Dicnstmannschaft bundcögcmäß allein zu Schuz und Schirm der im Bunde begriffenen nie

und Lande bestimmt sei, daher keine Schiedsrichter nöthig seien, vielmehr erwartet werden dürfe, es w

der König seineu Gegnern keinen Anlaß geben, der Eidgenossenschaft weitere Vorwürfe zu machen t

Juli). Ferner klagt der französische Gesandte (14 Juli), daß den Feinden Frankreichs der Paß zu

unter der Rhcinbrükc hindurch gestattet werde; wogegen ihm berichtet wird, daß nur einige leere ^

und zwar bei hohem Wasserstande und unversehens und einige Holzstöße durchpasstrt seien, die

beidseitigen Armeen nicht verwehre und laut f5rbeiuungsvcrtrag mit Oesterreich, sowie um höchst

Repressalien auszuweichen, nicht verwehren dürfe. Mit diesen von Basels Gesandtschaft gegebenen ^

schlüsscu wird in Hinsicht auf die Stellung der beiden feindlichen Armeen, welche nächst bei Basel ein« ^
gegenüber stehen, die Bitte um eidgenössisches Aufscheu verbunden. K. Graf Casati wiederholt in

Zuschrift seine früher gegen die Verschlicßuug dcö Passcö in die Grafschaft Burgund gemachten ^
Wendungen und die Beschwerde über die TranSgrcssion der Schwcizertruppen in Frankreich. Die

wird ebenfalls im früher ausgesprochenen Sinuc abgefaßt, mit dem Beifügen, daß die Armee

keineswegs auf basclschem Boden gelagert habe (13. Juli). I». Der kaiserliche Abgeordnete I.

von Rudcnz remonstrirt, entgegen den Behauptungen des französischen Gesandten, daß die Eidgc»^

schaft nur die Verbindlichkeit eingegangen habe, Angriffe auf alte Bcsizungeu abzuwehren, nicht

Angriffs- und Eroberungskriegen mitzuhelfen, vergleicht sogar die Bewahrung des Passes bei Baiei "

der Rolle Sauls, der auch die Kleider der Steiniger bewahrte, um diesen das Geschäft der Steint

zu erleichtern; er entrichtet zugleich eine Annale Erbeinungögeld. Antwortlich wird ihm bemerkt, die l5n>

nossenschaft sei mit Gravelö Ansichten keineswegs einverstanden, habe die Tranögressioncn mißbilligt, nc)

daö Erbeinungsgeld in Erwartung der Einlieferung auch der übrigen Rükstände an. i. Bei Berat

der an die fremden Gesandtschaften zu richtenden Antworten wollten einige Orte das mit Spanien a ^

gerichtete Rcductionsinstrument vom April 1676 vorbehalten wissen, andere auf Vermeidung der

gresfioncn und auf Einhaltung dcö defensiven Dienstes bei Frankreich dringen, Uri, Schwhz und an
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^ Frankreich gestattete Werbungsbewilligung auf sich beruhen lassen, so daß kein Beschluß erhältlich war.
' Dem Landvogte Balthasar von Lucern, welcher der Reihenfolge gemäß als verordneter Rath zu dem
^chofe nach Prnntrut abgehen sollte, wurden an den Herzog von Sachscn-Eisenach, dessen Armee sich

^ Vernehmen nach den Gränzen nähere, sowie an den General Montclar, Commandantcn der fran-
iöshchcn Truppen im Elsaß, Begleitschreibenmitgegeben, in welchen sie ersucht werden, die Neutralität

^ Bisthuinö Basel und der Stadt Mühlhausen in keinerlei Weise durch ihre Truppen verlezcn zu lassen.
' Vascl wird erinnert, zu verhüten, daß ähnliche Beschwerdenwie diejenigen betreffend den Durchpaß

Schiffen und Holzflößen sich wiederholen. »». Nach Vorlegung der Relation des nach Wien
^sandten Conrierö Holzhalb wird in Anerkennung seiner Mühe und Dezterität die Ersczung seiner ans
^ Reichsthalcr angestiegenen Kosten und eine Recompens von 10V Rcichöthaler für ihn und 15 Reichö-

^>alcr für seinen Diener aus dem Erbeinungsgeldc bewilligt. »». An die 2001 Gulden GesandtschaftS-
"steil der Orte Bern, Luccrn, Uri, Frciburg und Solothurn nach Burgund bezahlten Zürich, Basel und
^ Abt von St. Gallen ihr Bctrcffiiiß mit je 138 Gulden, die übrigen Orte sind noch im Rükstande.

Die im Salztractate stehenden Orte entschuldigen die angefochtenen hohen Preise mit den zeitherigcn
Transportkosten, wollen aber gerne zugeben, daß die nicht im Contracte begriffenen Orte ihren

. ^arf unmittelbaraus dem Tyrol bezichen und ihr bezogenes Quantum bei der Kammer an der Haupt-
^»i»e in Abrechnung bringen lassen, i». Das Gesuch von Schwhz, den durch das Proclama geschehenen

, ^Ulf scj,lxr Angehörigen aufzuheben, wird von den nicht mehr vollzählig anwesenden Gesandtschaften
" Meinung abgelehnt, Schwhz habe die geeignetsten Mittel in der Hand, die Folgen seiner Söndcrung
^ ucutralisiren. «z. (S. u. LuggaruS). i— ve. (S. u. SarganS). «I«I — Ii. (S. u. Thurgau).

^ u. Ii. sS. u. Frciämtcr). im»» —n. (S. u. Rhcinthal). ««—(S. u. Baden). »»»«.
u. deutsche Vogt, übcrh.) I»I»I», (S. u. Freiämtcr).

Besondere Verhandlungen der katholischeil Orte.

«ve. Ungeachtet über das Dcfcnsional weitläufig diScutirt wurde, beharrtc Schwhz bei dem Landö-
^'"cindebcschluß vom 27. Juni, so daß dieser unverändertvor die allgemeine Sizung gebracht werden
"'Ufte. Ej„ Zweifel Nidwaldens, ob auch die Majora gehörig gewahrt worden seien, wurde mit der Ver-
^lerung beantwortet, daß in den Verhandlungender Kriegsrätheganz nach der bei den Tagsazungsver-
^"dlungen üblichcir Form verfahren werde, und alle katholischen Orte entschlossen seien, an den Majora
Zuhalten. «I,I«I. Der Gesandte von katholisch Glarus führt Beschwerde, daß die mit den unkatholischen
bleuten bestehenden Verträge schlecht gehalten werden, übergibt ein darauf bezügliches Memorial und

^)ält dw Zusage bundesgenössischenSchirms. «««?. Der thurgauischc LandschreibcrW. R. Rcding
^»eucrt seine Beschwerdegegen die Domstift Constanz, die seinem Sohne ungeachtet der Zuschrift der
^henössischenOrte für den Antritt der Domherrenstelle den Beweis ritter- und stistömäßigcn Herkommens
^fcrlege. Die Bitte um eidgenössische Protection und um Fürschreibcnan den Bischof und an den Papst

um so bereitwilliger erfüllt, weil AchnlicheS künftig noch manchem andern ehrlichen Eidgenossen gc-
lchen könnte. Itk. (Die mit Spanien verbündeten Orte). Aus die Beglükwünschung kommt von Don
Uc>n d'Austria eine Verdankung, begleitet mit den besten Zusicherungen, datirt Saragosa den 30. Mai.

^ wird dem Abschied einverleibt. KKK It^k. (S. u. Thurgau). III. Der Prälat von Wettingen,
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als Gencralvicar des Cistcreienscr Ordens, schreibt, hinsichtlich der Clausnr der Fraucnklöstcr seines Ordens

sei im Einvcrständuiß mit dem Legaten die Moderation getroffen worden, daß für die Nonnen vergitterte

Redcstubcn eingerichtet werden, auch den Vorsteherinnen für nöthigc Geschäfte auszugehen erlaubt sc'i

die Religiosinncn seien auch damit zufrieden. aber der Landvogt im Thnrgau habe den Handwcrkslcutcn

verboten, mit den Arbeiten zu Einrichtung der Redcstubcn fortzufahren. Mit Ausnahme von SchwyZ,

Obwaldcn und Zug. welche die Sache ucl rokeronduin nehmen, wird jener Moderation beigestimmt u»b

der Landvogt in diesem Sinne verständigt, «Ii»»». (S, u. Baden). «im. (S. u. Thnrgau).

(S- u. Rhcinthal.)

X»5, zweiter Absaz, au« dem Aargaucr Exemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSangelegcnhciten:
»»». Art. 78. Rechts- u. GcrichtSsachen.

Deutsche Vogt, überh.

Thurga».

Nheinthal-

Sargans.

Baden

Freiämter.

Luggarus.

,16
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I«
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II
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»»»»
««
II»
«II

».
t
i»
v.
»V

««.
I«
II,«
w.
II IV

Iil<
II

Art. 71. Allgemeine VerwaltungSs.
„ 88. Rechinurgssachen.
„ 650. Gotteshäuser.
„ 715. Personelles.
„ 241. Rechts- u. Gerichtssachen.
„ 44. Beamte.

Art. 16. Beamte.
„ 133. Anstdc. mit d. Abt v. St. Gallen.
„ 38. Rechnungssachcn.
„ 72. ObrigkeitlicheGüter.
„ 101. Rechts- u. Gerichtssachen.

Art. 35. Rechnungssachen.
„ 69. Obrigktl. Leh., Gefälle u.Einkfte.
„ 217. Kirchliches u. Glaubenssachen.
„ 101. Rechts- u. Gerichtssachen.
„ 70. Obrigkeit!. Lehen.
„ 71. Obrigkeitl. Lehen.

Art. 13. Beamte.
„ 39. Rechnungssachen.
„ 198. Zehnten.
„ 233. Straßen.
„ 77. Judicatur- u. Compctenzanst.

Art. 26. Beamte.
„ 44. Rechnungösachen.

«««. Art. 607. Stifte u. Klöster.
Iilil». „ 108. Zehntsachen.
III. „ 592. Stifte u. Klöster.
Iililt. „ 547. Kirchliches u. GlaubcnSsach^
«»in». „ 716. Personelles.

i»i-. Art. 134. Anstde. m.d.Abtv .St.Gallc»'
»»«» „ 39. Rechnungösachen.
I I I' „ 135. Anstde.m.d.Abtv.
«I«I«I- » 102. Rechts- u. GerichtSjachcn-

x. Art. 72. ObrigkeitlicheGüter.
5- „ 238. LocaleS.

„ 137. Märkte.
»». „ 171. Collaturrccht zu Wartau.
I»I». „ 152. Jnrisdictionöanftändc.
«-«. „ 234. Stifte u. Klöster.

x». Art. 288. Kriegswesen.
„ 289. KriegStvcscn.

?.»!. „ 26. Allgemeine VerwaltungSs
Ii»,,»,»». „ 387. Gotteshäuser.

I»I»I». Art. 225. LocaleS.

»I- Art. 56. Gränzansiände.
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<»74

Couferenz der evangelischen Orte anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsazung zu
Baden. 1«77, im Juli.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. Kit, toi. 102.

Gesandte: S. Abschied 673 (für Glarus Landammann Jselin).

Mittheilung der von Schwhz an Lucern gelangten Antwort, betreffend Sönderung vom Defen-
^nal, nnd einer über daö Defenfional in den gemeinen Vogteicn verbreiteten Lästerschrift. Besprechung

das zu beobachtendeVerfahren in dieser Angelegenheit. I». Verabreichung der für die polnischen
^cineindcn bestimmten Steuer, e. Basel berichtet, was der französische Gesandte Grave! und der Kom¬
mandant Dufah über die Absicht der Ocstcrrcichcr, mit Schiffen unter der Rheinbrüke durchzufahren und bei
Rüningen eine Schiffbrükc zu errichten, geschrieben haben und was von Basel gethan wurde, es zu wehren,
^a» findet vorläufig nicht angemessen,solches in der allgemeinen Sizung anzubringen. «I, Die Anfrage
Basels, ob dem Wunsche des Herzogs von Sachsen-Eisenach, „gcbakeneSBrod in Basel zu versorgen und
^n dort nach Belieben wieder abholen zu lassen", entsprochen werden dürfe, wird, da man den Fran-

nicht nur dicß, sondern auch den Ankauf von Früchten gestattet, bejahend beantwortet, v. Den in
)rcr Rcligionöübung bedrängten Evangelischen im Herzogthum Burgund wird eine Steuer von 1000

sanken bestimmt. Den durch Brand und Plünderung geschädigten Evangelischen in Zweibrücken
^rden außer den 80 Rcichsthalern, welche Zürich, den 120 ReichSthalern, welche Bern, und dem, waö
Rudere evangelische Orte gesteuert haben, noch -100 ZtzichSthalcr durch Basels Vermittlung übersandt. K.
bricht des Gesandten von Glarus über den neuen Zoll im Toggcnburg und Rathschlag darüber. I».

nicht räthlich scheint, dirccte auf Einschließungder Stadt Genf in den Nimweger Frieden hinzuarbeiten,
^rden privatim Holland und Brandenburg erinnert, darauf zu denken, daß die torinmi aufgenommen
^den: «trollooim Ilolvvti-L cantonos cum iiisoium koolloris xerxotuis socüs.«

«7S

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischenVogteien regierenden XII Orte zu
Lauis. 1077, 10. August.

Staatsarchiv Zürich. Emietb. Absch.Bd. lS7, S. S2S. — Staatsarchiv Liiccr». Ennctb. Absch. Bd. IX.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Landolt, Oberzcughcrr. Bern. Samuel Bondeli. Lucern.
^°st v on Fleckenstcin. U r i. Johannes Epp. Schwh z. Jost Rudolph Reding, Landschreiber. Unter-
^^den. Johannes Wirz, Sckclmeistcr. Zug. Joh. Jakob Brandenberg. Glarus. Heinrich Milt.

e l. Lucas Burkhard. Frei bürg. Franz Techtermann.Solothurn. Joseph Wilhelm Wagner,
tadtschreiher. Schaffhausep. Mnz Ott.

133
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tt—K. (S. u. die betreffenden Vogteien). I». Da der Oberstwachtmeister Gnocchi den Interessent^

des portugiesischen Aufbruchs bei Ablcgung der Rechnung 10V Dublonen für seine Kosten einbehatt^

hat, man ihn aber gegenwärtig nicht zur Rede stellen kann, weil er sich bei seiner Compagnie in ^
xandrien befindet, so wird die Sache auf eine andere Gelegenheit verschoben und von Luccrn und Zug

den Abschied genommen, i. (S. u. Lauis).
l aus dem Lncerner Exemplar.

Das übrige Verhandelte findet sich im AbschnitteHerrschaftSangclegcnheiten:
Vier eunetb. Vogt, iiberh. n Art. 55. Justizsachcn. «I. Art. 56. Justizsachcn.
Lauis n. Mendriö. >«. « « Art. 4—6.

Lauis. «. Art. 66. LandeSverwalt. im Allgcm. I. Art. 78. Verhältnis zu Mapland.
k. „ 149. Justizsachen.

«7«

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu

Luggarus. 1V77, nach dem I«. August.

Staatsarchiv Zürich. Tnnctb. Absch. Bd. tS7, S. «es. — KantvnSarchivZug.

Gesandte: Dieselben wie Abschied 675.

Daö Verhandelte findet sich im Abschnitte HcrrschaftSangelegcnheiten:
Luggarus. » Art. 57. Gränzanständc. I». Art. 18t. Zollsachcn.
Mainthal. r Art. 198. Verwaltung im Allgemeinen,

e ans dem Znger Exemplar.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.

Brunnen. I<»77, I«. August.

LandcSarchivNidivaldc».

Gesandte: N r i. Karl Franz Schmid, Landammann; Joh. Karl Emanucl Bcßler, alt-Landam»>n""

Schwyz. Landesfähnrich Franz Betschart, Landammann; Landeshauptmann Kaspar Abyberg und

Ehrlcr, beide alt-Landammann; Dr. Jakob Weber, Ritter, alt-Statthaltcr; Joh. Gilg Jmling, Sekelmci>t^

Nidwalden. Joh. Ludwig Lussi, Landammailii; Franz Ackermann, alt-Landammann.

Die für die Gesandten nach Vellen;, Bollenz und Riviera bestimmte Instruction wurde diw

berathen und den Gesandten schriftlich zugestellt, k». (S. u. Rappcrswhl). e. (S. u. Bcllenz w-)-
Man sehe auch im AbschnitteHerrschafts- und SchirmortSangclcgenhcitcn:

Bellenz zc. «. Art. 531.
Rapperswyl. »». Art. 71.
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«7V.

Gemein-eidgenössische Tagsaznng.
Baden. 1<»77, 23. August.

Staatsarchiv Liiccrn. Allg. Absch. Bd. I.XIV. kol. i?s. — Kantonsarchiv Appenzell J.-Rh.

Gesandte: Zürich. Jol). Kaspar Hirzel, Burgermeister, Kriegsrath. Bern. Samuel Frisching,
^ulthkiß, Kriegörath. Lucern. Obcrstlieutenant Heinrich Pfhffer, KriegSrath. Uri. Gardehaupt-
">ann Joh. Anton Schmid, Landeshauptmannund Gencral-Feldhauptmann. S ch w h z. (Abwesend.)

wa ldcn. Joh. Peter Jmfeld, alt-Landammann von Obwaldcn, Obcrst-Feldwachtmcister. Zug.
^>ttcr Beat Jakob Zurlaubeu, Ammann, Landeshauptmann der Frciämtcr, Oberst-Fcldwachtmcistcr.Glarus.
Fndolin Jseli», Landammann. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister. Freiburg. Johann
^stella, Zeugherr. Solothurn. Johannes Schwaller, Kriegörath. Schaffhausen. Joh. Konrad
Neukomm, Statthalter, Kricgsrath. Appenzell. Johannes Sutcr, Laudammann von J.-Rh., Ulrich
schmid, Landammann von A.-Nh. Abt von St. Gallen. Fidel von Thurn, Landeshofmeister.
^tadt St. Gallen. Joachim Haltmcher, Burgermeister. Biel. Abraham Scholl, Stadtschreiber.

Da die Armee des Herzogs von Sachsen-Eisenach bei Großhüningenein Lager bezogen und der
^cneral Montclar bei Hesingen sich verschanzt hatte, sah Basel sich genöthigt, bei so bedenklicher Nähe der
k>dcn Armeen um eidgenössisches Aufsehen und Hilfsbereitschaft zu bitten, was denn diesen Zusammentritt

deranlaßte. »». Zürich zeigt an, daß Schwhz und katholisch GlaruS ihr Nichterscheinen entschuldigt haben.
Nach dem eidgenössischen Gruß erzählt Basel, was in neuester Zeit bei den Armeen sich zugetragen

""d wie von beiden Seiten gegen Basel die Neutralität beobachtet werde, dankt auch für die bezeugte
H'lfsbereitwilligkeit der Orte. Die Frage, ob wegen der Festung Landökron Neueres zu melden sei, wird

Solothurn, unter Vcrdankung der zugesicherten Hilfe, verneint. «I. Das Schreiben des Generals
Montclar aus Rouclisheim vom 4. August, worin er die Neutralität von Pruntrut und Mühlhauscnzu
"ä)tcn verspricht, und die aus Friedlingcn vom lll. Juli datirte Anzeige des Herzogs von Sachscn-Eisenach,
^ß wegen Belagerung des Schlosses Landskron noch kein Entschluß gefaßt sei, werden mit Verdankung
""d mit Zusicherung reciprocirlichcr Neutralität erwidert, e. Mit Erneuerung gegenseitiger Hilfszusiche-

nach Inhalt des Dcfensionals wird die Erinnerung verbunden, daß kein Ort die Hilfsmahnungohne
Engende Noth ergchen lasse u. s. w. t. Landammannund Rath von Schwhz bitten, daß Sebastian
^Nschherz der auf ihm lastenden Bannisirung, die ihm als Müller den Besuch der Märkte von Lucern
^ Zug zu großem Schaden nicht erlaube, entledigt oder ihm sicheres Geleit zu Erlangung des Rechts
^gcben werde, um so mehr, da sein Fehler nicht so groß sei, wie solcher vielleicht ausgedeutet werde. Es

geantwortet, man sei hierauf nicht instruirt; unterdessen werden, hoffe man, jene unguten Aus-
^uungcn ein Ende gewinnen, so daß man weniger Bedenken haben werde, dem Gesuche zu willfahren.

Zug erzählt, wie jüngst einige Landlcutc von Wenzingen, wegen böser Reden über das Defensional
Zug citirt, von einer großen Anzahl ihrer Mitlandlcutcbegleitet wurden, welche sie der Justiz zu cnt-

^ißen beabsichtigten, dann aber eine größere Zahl biederer Stadtburgcr ihnen entgegen getreten sei und daß
^bst Baar dem Verlauten nach nun auch Wenzingen und Aegeri dem Defensional sich fügen. Sollte dieß
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aber nicht der Fall sein, so bitte es um getreues Aufsehen und nötigenfalls Hilfe, was zugesagt w>rd>
I». Die sämmtlichen Orte werden neuerdingszur Beschränkung des Barkaufs ersucht, I. L. Gustav vo»
Hohenlohe schreibt unterm 26. August von Basel aus im Namen der kaiserl. Majestät, daß der Kaiser d>c
Neutralität des Schweizergebiets ferner unverlezlich achten werde, von der Eidgenossenschaft aber dasse
gewärtige.Antwort in gleichem Sinne. Ii. Der Herzog von Sachsen-Eiscnach verwahrt sich mit Schrei
vom 16./26. August vom Feldlager zu Großhüningenaus gegen Anschuldigungen,mit welchen ihn ^
Franzosen bei den Eidgenossen zu „denigriren" beabsichtigen. Der General Montclar dagegen
unterm 27. August aus dem Lager von Hesingen, man dürfe gar nicht zweifeln, daß er seine Paw
besser halte, als der Herzog von Sachsen, welcher über baselscheö Gebiet durch fünfzehn Reiter eine Ä5a^
zurük gedrängt habe, was für dieses Mal hingehen möge, in Zukunft aber die Folge haben werde,
man französischer SeitS den Feind bis vor die Stadtthore verfolge. Dem Herzog wird geantwortet,"
keinerlei Bemühungen stattgefunden haben, ihn anzuschwärzen, dagegen von General Montclar überVerleMi!
der NeutralitätsrechteBeschwerde geführt worden sei, daher der Herzog ersucht werde, künftig ^
Transgressionen zu vermeiden. Dem General Montclar wird geantwortet, man habe dem Herzog
Tranögression vorgehalten, es werde aber die Schuld den Untergeordneten und dem Umstände zugell^
daß vorher ein französischer Falkonetschuß einen der Stadt Basel zugehörigen Schildwächter tödtlich ^
troffen habe, so daß auch der General ersucht werden müsse, künftig Achnliches zu verhüten. I. Auf
trag Lucerns wird beschlossen, eineStheilS in den deutschen Herrschaften nochmals vor Schmähung ^
DefensionalS zu warnen, anderntheils die Obrigkeiten sämmtlichcr Orte zur Bereithaltung der im
sional bestimmten Leistungen zu mahnen. >»». (S. u. Thurgau).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.
i». In einem freundlichen Erinnerungöschreiben an katholisch Glaruö verdeutcn die katholische»

wenn man dortscitö unguten Informationen gegen das Dcfensional mehr Glauben beimessen wollte,
ehrlicher vaterländischer Wohlmcinung, daß eine gute Schirmsorvnunghöchst nothwendig sei, so niöch^
am einen und andern Ort auch Bedenken gemacht werden, ihnen in der Klage gegen ihre Mitlandle»^
der andern Religion nach Belieben zu entsprechen und Beistand zu leisten. «». Landammann Sutcr
Appenzell J.-Rh. hatte bereits in der allgemeinen Session vorgebracht, daß bei seinen Obern über ei»>^
Punkte des DefensionalS Bedenken obwalten, weßwcgen er nur auf's rokoremlum instruirt sei. 2" ^
besonder» katholischen Session bezeichnete er diese Punkte näher dahin: ES wäre hinsichtlich der Gcncr^
und Feldhauptleute besser, daß jedes Ort für die Scinigcn erst dann einen Fcldhauptmannerwähle, lvc>^
man wirklich in'ö Feld ziehe; ferner daß die Kricgsräthc nicht das vollkommene Direktorium haben, v>^'
mehr nichts ohne Einholung der Obern Befehl thun sollten, außer wenn Gefahr im Verzug. Soda»"
seien sie bereit, jedem wirklich von einem Feind bedrohten oder angegriffenen Orte zu Hilfe zu z>v^"'
hingegen finden sie sich mit der ihnen zugethcilten HilfSmannschaft außer Verhältnis! zu andern
beschwert. Die übrigen Orte halten aber ein Abgehen von den aufgestellten Grundsäzen nicht für ^
träglich, dagegen würden sie hinsichtlich des MannschaftöbetrcffnisseöRüksicht tragen, wenn Appenzell
tretenden Falls weniger, als wozu cö verpflichtet ist, stellen würde.

» aus dem Exemplar von Appenzell J.-Nh.
Man sehe anch im AbschnitteHerrschastSangelegcnheitcn:

Thurgau. Art. 717. Personelles.
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Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß der Tagsazung zu
Baden. I<»77, im August.

Slaatsarchi» Äiirich. Allg. Nbsch. Bd. IS«, toi. ISS.

Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Bürgermeister. Bern. Samuel Frisching, Schultheiß.

Ikarus. Fridolin Jsclin, Landammann. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Burgermeister. Schaff¬

ellen. Joh.Kourad Ncukomm, Statthalter. Appeilzcll A.-Rh. Ulrich Schmid, Landammann.

tadt St. Gallen. Joachim Haltmeher, Bürgermeister. Biel. Abraham Scholl, Stadtschreiber.

Der Gesandte von Basel eröffnet neben dem allgemeinen Bericht über den Stand der Kriegö-

e^eien in der Nähe Basels einige Specialitäten. I». Hierauf sczt Glarus den Fortgang deö schon im

clober vorigeil Jahres in Bcrathung gezogenen Streits mir den katholischen Mitlandleuten und Schwyz

^öen den Vogteicu Utznach und Gaster auseinander, wie nämlich katholisch Glaruö nicht nur im De-

l»o»ale mit Schwhz zusammen halte, sondern auch in jener Streitigkeit mit Schwhz sogar auf eine

/ldcsthcilung ausgehe und durch eine Vortheilhafte Stellung sich der Pässe gegen Zürich zu bemächtigen

Bei der Bcrathschlagung hierüber fand man nicht zeitgemäß, in der allgemeinen Sizung sich dar-

kr einzulassen; dagegen schien es angemessen, daß bei nächster Zusammenkunft, wenn von den vier Orten

^lrich^ Bern, Luecrn und Uri, welche die beiden Glarner Verträge von 1622 und 1638 vermittelt haben,
^ Häupter beisammen sind, eine Besprechung gepflogen werde. «. Auf den Vortrag Zürichs, daß die

katholischen Orte den Rittmeister Sulzcr abermals gegen die Stadt Winterthur unterstüzen, findet

billig zu Repressalien zu schreiten, nämlich dem Kloster Dänikon so vieles im Kanton Zürich weg-

^lehme», als der Stadt Winterthur im Thurgau entzogen werde. «I. (Die Städte Zürich, Bern, Basel,

^asfhausen und St. Gallen.) Daß ans das GcvatterschaftSschreiben des Landgrafen Karl von Hessen

^ den ncugebornen Prinzen Christian vorläufig jedes Ort für sich geantwortet hat, war zwar nicht außer

^es; nachdem man aber erfahren, daß die Sache den regierenden Landgrafen betreffe, einigte man sich,

^ls eine gemeinsame Antwort ausgefertigt und „dem fürstlichen Tanfgötti, zu gebührendem Absaz gegen
" Kurfürsten", eine Verehrung von zwei goldenen Schalen, 800 Ducatcn Werth, gewidmet werde, v.

"Erinnerung an den Genuß des Friedens nnd die Fruchtbarkeit des Jahres wird ein Dank-, Büß-,

nnd Bettag auf Donnerstag den 25 Oetobcr angeordnet, f. Schaffhausen wird ersucht, das neue

Kilen Schwhz geahndete Ausmünzen von Vicrbäzlcrn oder Fünfzchnkrcuzerstükcn zu unterlassen, damit nicht

^ Akünzconfnsion noch mehr gesteigert werde. Die Gesandtschast Schaffhanscnö entschuldigt diese AuS-

"'""jnng; seine Ocrtchcn oder Vicrbäzler haben sich verloren; man münze nur für das eigene Gebiet,

^'lltweilen nur zur Probe, jedenfalls ohne es auf Gewinn abzusehen. K. Bern wiederholt den frühern

"^'ag, für den Einschluß der Stadt Genf in den Friedensschluß sich zu verwenden. Mau glaubt, daß

besten erreicht werden könnte, wenn dem Friedensinstrument die Worte cingerükt würden: »^reäeciin

'U'vllerutN Helvetiso Ountones guigue ipsis soeiali et xerxvtuo koeäere juneti sunt.« I», Die mit der

cucr für Burgund und die Stadt Zweibrücken noch zurükgeblicbencn Orte werden erinnert, ihre Beiträge

^ Burgund an Zeughcrr Jakob Hochrütiner in St. Gallen und für Zweibrücken an Dreierherr Burkhard
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in Basel beförderlich einzusenden, l. (S. u. Rheinthal), (Zürich und Bern). Auö Strasburg lang^
Bericht und ein abschriftliches Decrct ein, laut welchen bei dem Leichenbegängniß des
Wattenwhl von Bern an vielen Orten der Stadt, besonders auch an den Thüren der der eidgenöslll )
Besazung eingeräumten Kirche St. Nikolaus in unelis, bei hoher Strafe das Verbot angeschlagen war,
den dortigen Predigten, Leichenbegängnissen, Ehecinscgnungen, Kindötauscn und andern Ceremonien Jcw
anders als die eidgenössische Mannschaft zuzulassen. Man findet sich bewogen, über eine solche sch'wp '

Begegnung ein ernstes Schreiben an den Magistrat abgehen zu lassen. I. (Zürich und Bern). Die ^
schast Berns wird ersucht, dahin zu wirken, daß lcztcreS durch die Zurükziehung der in seinem ^ '

angcliehcueu, einigen Bürgern der Stadt und Landschaft Zürich angehörigeu Gelder nicht Veran a > ^
nehme, den klaren Inhalt der Vcrbriefung in Frage zu stellen; ferner dafür zu sorgen, daß die
neuen Post angestellten Postmeister in Bestellung der Briefe und gcdrukten Zeitungen mehr Fleiß verwcn

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangclegenhciten:

Rheinthal. t Art. 136. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden III Orte

Brunnen. Zkk September.

LandeSarchi» Ntdwaldc».

Gesandte: U r i. Karl Franz Schmid, Landammaun; Joh. Karl Emanucl Bcßler, alt-Landamuw'^
Schwhz. Landcöfähnrich Franz Bctschart, Landammaun; Kaspar Abhbcrg, alt-Landammann i
Weber, alt-Statthaltcr; Joh. Gilg Jmling, Sckclmcistcr; Laudvogt Franz Rigcrt, des Raths. Nid walde
Joh. Ludwig Lussi, Landammaun; Laudvogt Franz Ackermann, alt-Laudammaun.

». (S. u. Rappcrswhl). I». (S. u. Bellcnz :c.). «. In der Streitsache zwischen dem ,
zu Tobel und den Erben Rütiö prätcudirt der Legat, sie gehöre vor das geistliche Gericht; die regier"

Orte dagegen wollen sie in ihre Jurisdiction ziehen. Nun eröffnet Schwhz auf Bericht und Attcs a ^
des Prälaten von St. Gallen, cö bei dem gemachten Compromiß verbleiben zu lassen; auch II"
Unterwalden sind dazu geneigt. Wenn hiemit der Legat die wegen Percti abgeordnete Gesandtschaft
führen sollte, hat sie sich mit Mangel an Instruction zu entschuldigen, mag aber zugleich bedeuten,
diese Particularsachc bei einer Zusammenkunft der löblichen Orte behandelt werden könnte. «I»

der abermaligen Aufrichtung des Zolls an den Zinnen von Seite Lucerus soll man sich näher erk""^^
jedenfalls aber soll dem Ammann Sidler geschrieben werden, keine Neuerung einschleichen zu lasse"
keinen Zoll zu zahlen.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschafts- und SchirmvrtSaNj;elegeuhcitcu:

Bellen; :c. >» Art. 682.

Ravperswyl. Art. 72.
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«8t.

Conferenz der Napperswyler Schirmorte.
Rapperswyl. nach 24. September.

Im Kantonsarchiv Schwyz findet sich eine vom 24. September auf diesen Tag gestellte Instruction für die Schwyzer
esandten Landammann Franz Betschart und Landeshauptmann Kaspar Abyberg. Der Abschied des Tages selbst findet

^ nicht vor. (Vergl. Abschied 077, I» und 630, »). Als Verhandlungsgcgcnständesind in der Instruction enthalten:
^ daß in den Napperswyler Schirmsfunctionenund Besprechungen von den Schirmorten alternative der Landschreiber den

°'k>z haben solle und nicht immer, wie es bisher prätendirt worden, nur der von Uri. 2) Sollen die schwyzerischenGc-
"Ndten mit denen von katholisch Glarus verschaffen, das; die Untcrthancn zu Gaster und Uhnach sich gehörig mit Wehr
^ Waffen versehen und nicht ferner davon so entblößt seien, wie es gegenwärtig der Fall ist. 3) In den übrigen

"'gen, die wegen Rapperswyl zur Behandlung kommen, werden sich die Gesandten nach ihrer angebornen Prudenz und
Verität zu verhalten wissen.

«8S.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1t»77, <». October.

Staatsarchiv Lucc^». Allg. Absch. Bd. I.XIV, toi. 200.

Gesandte: Luccrn. Joseph Amrhhn, Schultheiß; Eustachius von Sonncnberg, Pannerherr; Rudolph
^ohr, Statthalter und Stadtvcnuer; Beat Schumacher, Statthalter und Sekelmcistcr. Uri. Franz

Schund, Landammann;Jöh. Karl Emauucl Beßlcr, Pannerherr. Schwyz. Franz Bctschart, Land¬
smann; Kaspar Abyberg, Landeshauptmann. Untcrwalden. Wolfgang Wirz, Landammann,von
Ewalden; Hans Ludwig Lusst, Landammann, von Nidwalden. Zug. Oberst-Fcldwachtmcister Beat
^akoh Zurlanben, Ammann; Jakob Weber, des Raths.

Die gewaltsame Abführung von zwei geistlichen Schwestern Ursulinerinnenund zwei Priestern
"US Stästs hatte zur Folge, daß der Nuntius an Frciburg ein Monitorinm ergehen ließ. Da Freiburg
^ Monitorium ausschlug, drohte der Nuntius mit der Excommunication. Um solches und anderes
^"us erfolgendes Unheil abzuwehren, traten die V Orte zusammen; und nach verrichteten Curialien

suchten sie den Nuntius um Aufschub der gedrohteu Maßregel und mahnten Freiburg zur Nachgiebigkeit,
^"gleich erklärte man sich zu einer Conferenz sämmtlichcr katholischen Orte bereit. I». Die Klage über allzu-

Mige Behandlung der Alumnen im ccülvgiuin Imlvotieuin (in Mayland) und unbegründete Entlassung der

^ u»>ncn führte zu dem Beschlüsse, daß jedes Ort näher über die Gründe solcher Entlassungen bei seinen
gewesenen Angehörigen sich erkundige. Auf die von Zug erhobene Beschwerde, daß namentlich

Francnklöstcr bei Aufnahme von Töchtern zu sehr auf reiche Aussteuer sehen und dadurch manche
^Milic in Schaden und Mangel vcrsczcn, fand man schwierig, eine Abänderungzu treffen; denn cS
"Mine bei der Aufnahme von Novizen in Betracht, wie das Kloster dotirt sei, welche Fähigkeiten die
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Novizin beflze u. s. w.; immerhin möge jede Obrigkeit in den auf ihrem Gebiete befindlichen Klöstern das
Angemessene anordnen. «I. Uri stellt die Frage, welche Bcwandtnißes damit habe, daß zwei dortige»
Landleulcn, die den Markt in Zug besuchten, au den Zinnen ein Mütt Roggen für den Zoll wcggcno»»»^
worden sei. Auch Schwyz bemerkt, daß laut Bericht des Ammanns Sidler von Küßnacht an den Zinnen Ze
gefordert werde. Lueern erwidert, der Zoll an den Zinnen sei hiehcr verlegter alter Zoll, werde von alle»
Kaufmannögütcrngefordert, von Früchten aber nur, wenn sie aus Fürkauf erhandelt und außer die
geführt werden, nicht aber von solchen, die für den Hausgebrauch bestimmt seien; hinsichtlich des de»
Uri angezogenen Falles verlaute aber, daß die Schifflcute für den mit Kaufmannöwaarenausgelaufen^
schuldigen Zoll jene zwei Sake Korn als Pfand bei der Zollstättc hinterlegt hätten; dabei sei aber Lucern
auch berechtigt, die Fuhrleute, welche die alten Zollstättcnabfahren, zur Entrichtung des Pflichtigen
da anzuhalten,wo es selbe auf seinem Gebiete eben antreffe, wie das auch anderwärtsgeschehe; übriges
beziehe es von denjenigen Orten, welche ihm Gcgenrccht halten, seinen Zoll.

«8S.

Conserenz von Schwyz und Glarus.
Schanis. 1677, II. October.

Ein Abschied dieser Conserenz konnte nicht aufgefunden werden; dagegen ertheilte der Rath von Schwyz seinem

diesen Tag Abgeordneten, Landainmann Franz Betschart, unterm 9. October folgende Instruction: Die Wahl einer neM»

Aebtissin zu Schänis wird als Gelegenheit benuzt: I) Den Bischof von Chur bundcsgenösstscher Dienstgefälligkeit zu

sichern. 2) Der Bischof wird angefragt, ob er der Feiertagsbrüche halben und in Bezug auf die Erlaubniß, an Feier

tagen zu arbeiten, wirklich ausschließlich zu verfügen sich für berechtigt halte, wie aus einem dem Landvogte zugekommen^

Schreiben hervor zu gehen scheinewenn dieß bejaht oder eine bestimmte Antwort ausgewichen würde, wäre ihm zu

nen, daß man darauf beharre» werde, Bestrafung und Vcrwilligung der weltlichen Obrigkeit wie von uralter Zeil ^

vorzubehalten. 3) Der Gesandte von Schwyz wird mit Untervvgt Leonhard Betschart bei den Herren von katholisch Km"

die Veranstaltung einer Conserenz zu Austragung der noch wegen der Vogteien Ußnach und Gaster hängenden Str^l!

leiten verabreden. 4) Da laut Bericht die Angehörigen von Utznach und Gaster mit geringen oder gar keinen Seile"

und Uebergewehren versehen sind, soll jeder wehrfähige Biedermann verpflichtet werden, sich damit zu versehen, unter

drohung obrigkeitlicher Ungnade.

Conserenz der UI alten Orte.
Brunnen. I<»77, 8. November.

Landcdarchiv Nidwalde».

Gesandte: Uri. Karl Franz Schmid, Landammann; Joh. Karl Emanucl Bcßlcr, alt-Landaiiime>ll"'
Hug Ludwig Jmhof, Landschrciber. Schwyz. Franz Betschart. Landammann;Franz Ehrler, alt-Land-
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'""»lann; Ritter Jakob Weber , alt'Statthalter. Unterwaldcn. Hans Melchior von Atzingen, alt-^
""dammann, von Obwalden; Joh. Ludwig Lussi, Landammann und Landeshauptmann,von Nidwalden.

Zug entschuldigt seine Abwesenheit und fügt die Erklärung bei, den zu fassenden Beschlüssen
Messend die Zollforderung an den Zinnen beistimmen zu wollen, I». An Luccrn wird nun ein Schreiben

^sciiidt mit dem Gesuche, die schon t654 und 1655 widersprochencNeuerung einer Zollforderung an den
'"neu nicht zu wiederholen, e. Da im Streite über zwei im Lande Schwhz gestohlene, in das luecrnische
"biet verkaufte Ochsen von Luccrn aus erklärt worden ist, daß laut dortigem Landrecht der Käufer,

sicher beschwöre, daß er bei dem Kaufe keinen Argwohn auf gestohlenes Gut gehabt habe, bei seinem Kaufe
">bcn solle, wird bei der Zusammenkunft in Baden ein gemeinsames Recht abgeredet werden; Unter¬
au hält man Gegcnrccht. «I. Der Commissär von Bcllenz berichtet, daß die Bündner abermals auf

"^artigem Gebiete eine „Pcschera" (Fach) aufgerichtet haben, und erhält Befehl, dieselbe wieder zu
) "ißcn, doch alles zu vermeiden, waö die Bündncr berechtigenkönnte, die III Orte als Kläger zu bc-

Schliem

«85

Gemein-eidgenössische Tagsazung.
Baden. 1K77, November.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. I^XIV, kol. 209.

Gesandte- Zürich. Joh. Kaspar Hirzel, Burgermcistcr; Heinrich Escher, Sckclmcister. Bern. -
^'gmund von Erlach, Schultheiß; Joh. Rudolph von Diefibach, Bauherr. Luceru. Joseph Amrhvn,
Schultheiß; Joh. Thüring Göldli, Obcrst-Feldhauptmann.U ri. Joh. Karl Emanucl Bcßlcr, alt-Land-
"""nann und Pannerhcrr; Anton Schmid, Landeshauptmann und Obcrst-Feldhauptmann. Schwhz.
^'"nz Betschart, Landammann; Franz Ehrlcr, alt-Landammann. Unterwaldcn. Wolfgang Wirz,
^"daiiimaitii, von Obwalden; Joh. Ludwig Lussi, Landammann und Landeshauptmann,von Nidwalden.

Beat Jakob Zurlaubcn, Landeshauptmann in den Frciämtcrn, Ammann und Obcrst-Fcldwacht-
'"cister; Martin Schmid, Sckelmeistcr. Glaruö. Fridolin Jseliu, Landammann; Daniel Bussi, Statt¬
halter. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister;Joh. Christoph Burkhard, Drcicrhcrr. Frci-

^" g- Johann Castclla, Zcughcrr; Franz Tcchtcrmann. Solothurn. Pctermann Suri, Schultheiß;
Suri, Stadtveuner. Schaff Hausen. Joh. Jakob Stockcr, Sckclmcister; Tobias Holländer,

^"kclmcister. Appenzell. Johannes Suter, Landammann von J.-Rh.; Ulrich Schmid, Landammann
A.-Rh. Abt von St. Gallen. Fidel von Thurn, LandeShofmcistcr. Stadt St. Galleu.

^"chim Haltmeher,Bürgermeister;Lorenz Kuuklcr, Stallhcrr. Biel. Abraham Scholl, Stadtschreiber;
Peter Blösch, Stadthauptmann.

Nach der Eroberung der Stadt Freiburg im Brcisgau durch den französischen Marschall de Crcgui,
"> der Gefahr, daß die französische Armee nach Rhcinfeldcn und in die Waldstädtc vordringe, wurde auf
^ bringende Gesuch der lcztcru um eidgenössisches Aufsehen gemäß der Erbcinung der Zusammentritt

134
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der eidgenössischen Orte nothwendig. I». Nach vorangegangenem eidgenössischem Gruße hielt zuerst der

französische Gesandte Gravcl einen Vortrag: Entgegen dem Bemühen des kaiserlichen Abgeordneten

die Absichten des Königs zu verdächtigen und die Eidgenossen zu bundeSwidrigcn Beschlüssen zu reize»,

sei er gcnöthigt, darauf aufmerksam zu machen, daß es der Kaiser gewesen sei, der durch den Herzog »o»

Sachscn-Eiscnach den Krieg in die Nähe der Eidgenossenschaft gezogen, damit aber freilich weder die W»

schaft Burgund noch das Elsaß gewonnen, sondern die durch die Eidgenossenschaft gedekten Landsch»^"

und Städte des BrciSgaus in Gefahr gesezt habe; der König werde aber nichts desto weniger seine grgc»

die Eidgenossenschaft eingegangenen Nentralitätspflichten beobachten. — Der kaiserliche Gesandte, A. W>rh

erinnert in seiner Präposition, was für Früchte der im Herbste von dem französischen Commandanlc» Z"

Breisach bei dem Commandanten zu Freiburg nachgesuchte Waffenstillstand gebracht habe, wie er, der Gel»»^'

mehrmals die Eidgenossen vor den zweideutigen Bewegungen der französischen Armee gewarnt habe, »' .

wie die den Waldstädten drohende Gefahr nun offen genug am Tage liege, um die Eidgenossen für

1668 versprochene thätliche Hilfe der Erbeinung in Anspruch zu nehmen. Bei der Bcrathung der lczw>

Zumuthung äußerten einige Orte, daß sie l668 nicht über die Bestimmungen von 1511 hinanögega»^"

seien, andere, daß sie bei ihren gegebenen Erläuterungen auf Seiten Oesterreichs Rcciprocation vora»^

gesezt haben, die von Oesterreich nicht realisirt wurde, hicmit ihre Verbindlichkeit sich auf die Beltinn»»»^

des alten Vertrags beschränke, noch andere, daß jedem Ort anhcimgestcllt werden müsse, die eingegangen^

Verpflichtungen zu erwägen. Indessen fand man zur Sicherung der Eidgenossenschaft dienlich, den bcivc»

Mächten die Neutralität derselben zu empfehlen und besonders bei dem französischen Gesandten den W»"^.
auszusprechen, daß die Waldstädtc, Radolfzell, Constanz und Bregcnz als neutral gelten möchten, wor»

der französische Gesandte auch Hoffnung machte. Obwohl der kaiserliche Gesandte auf Forderung thätli^

Hilfe beharrte, ließ er sich's doch gefallen, jenen Antrag dem Kaiser zu übermitteln. Die Generalität"

beider Armeen wurden daher ersucht, einstweilen jene bezeichneten Städte als neutral zu behandeln. < ^
Orte sollen ihre Auözüger bereit halten, die Hochwachen, Feuerzeichen und Eilboten in Stand stellen, »

ersten Bericht die Tagsazung beschiken, beim ersten Allarm dem bedrohten Orte zuziehen, Zürich besonder

Rheinau besezen. Schwhz gab die Zusage, ohne an das Defensional gebunden zu sein seine Bu»d^

Pflicht erfüllen zu wollen. Basel und Schaffhansen empfehlen sich als Gränzstädte zu treuem eidgenössisch^'

Aufsehen, was ihnen auch zugesagt wird z dem Wunsche Schaffhauscns aber, nicht bloß des Auszugs vc>

schont zu bleiben, sondern vielmehr Zuzug zu erhalten, wird entgegnet, daß Schaffhauscn doch einigermait"

bei der gemeinsamen Mannschaft vertreten sein sollte. Einem zweiten Wunsche, im Schreiben an ^

beiden Mächte einen um die Gränzen des Gebietes von Schaffhauscn liegenden Strich als neutral a»^

zuzeichnen, fand man eben so wenig zu entsprechen angemessen, e. Eine Dcputatschaft der Stadt Coust»"^

welche um die im Jahr 1671 zugesagte thätliche Hilfe ersucht, wird auf die am 8. Mai 1674 zu Bade»

gegebene Zusicherung verwiesen, daß die Eidgenossenschaft jeden feindlichen Angriff von eidgenössisch^'

Gebiete anö ans die Stadt Constanz abwehren werde. «I» Auf Gesuch des Bischofs von Basel werde»

den Generalitäten und dem Grafen von Lambert, Gouverneur zu Frciburg, die in Freiburg wohnende"

Domcapitularen und ihre Angehörigen, und bei dieser Gelegenheit auch die Stadt Mühthausen zur Sch"'

nung empfohlen, <. Anch der Bitte Straßburgs um ein Fürschreiben an den König von Frankreich

willfahrt, t, Das Gesuch der Gesandtschaft von Schwhz um Liberirung des S. Frischherz wird dah>"



November 1677. ^

beschieden, daß er unter sichern, Geleit sich vor der gesammtcn Tagsazung persönlich in Baden stellen solle.
Auf Anbringen Zürichs, daß man einem seiner Bürger zu einer vergleichendenZusammen,tellung

^er Münzen, Gewichte und Maße. welche in der Eidgenossenschaftund den zugewandten Orten vor¬
kommen, behilflich sein möchte, werden die Gesandtschafteneingeladen, die dienlichen Berichte bei künftige,
Tagsazung mitzubringen, und inzwischen einige sachbczügliche Fragen in den Abschied genommen.^ I».
Ein Abgeordneter des Markgrafenvon Badcn-Durlach bewirbt sich um cidgenössilchen Schuz für die,
besonders für Basel beachtenSwerthen HerrschaftenRöteln und Badenwciler. wird aber, da die Gesandtschaften
b-reits abgereist waren, nach Zürich gewiesen, i. (Die VIII alten Orte.) Der Landgraf von Sulz
wünscht, daß Rheinheim, sowie Dorf und Schloß Jestctten in eidgenössischen Schirm genommen werden,
was um so eher zugestandenwird, da Rhcinhcim mit dem Paß zu Zurzach in Verbindung steht und durch -
Stetten auch Rheinau geschüzt wird. (Die VIII alten Orte.) In den deutschen Vogteicn darf die
Werbung von Freicompagnieen durch unbekannte Werber nicht gestattet werden. Indem d.eß Verbot den
Vandvögten zu handhaben aufgetragen wird, werden sie erinnert, bei diesen Conjunctnrcueine milde Re¬
gierung gegen die Unterthanen zu führen. I. (S. u. Thurgau).

Man sehe auch in, Abschnitte Hcrrschaflsangelegcnheiicn -

Thlirga». > Art. 420. Münzwesen.

«8«

Evnßerenz der evangelischen5)rte während der Tagsazung zu

Baden. im November.

Staatsarchiv Aurich. Allg. Absch. Bd. >0«, toi. ZtS.

Gesandte - S. Abschied 685 (für Glarus Landammann Jselin).
Die Instructionen der Gesandtschaften finden sich in Ucbcrcinstimmung und man vereinbart nch.

'n den Verhandlungen der allgemeinen Geschäfte zusammen zu halten. I». Das Beschreiben der Evan¬
gelischen von Thorn in Preußen wird zu näherer Erkundigung verschoben,e. Friedrich Hammer. Ab¬
geordneter von Straßburg, stellt in mündlichem Vortrage vor. in welch' großer Gefahr die Stadt Strapburg
wt der Eroberung von Freiburg sei, und bittet, aus bundesgenössischerAffcction bei Frankreich e.ne
authentische und genügende Versicherung auswirken zu wollen, daß ihr nichts widriges geschehen werde;
"dessen wir aus genugsam bekannten Ursachen uns entschuldigt, dagegen aber dahin verstanden, daß nach
heutigem gemein-eidgenössischen Schluß die Stadt Straßburg durch ein kräftiges Fürfchreibenan den Ko.ug
v°n Frankreich auf's Beste recommaudirtund durch die Gesandten von Bern dem Gejandten Gravel
mündlich bestmöglich empfohlen werde." ,1. Aus dem Bittschrcibender evangelischen Gemeinde zu Marrcn-
ürch ist nicht ersichtlich, ob die verlangte Steuer für die deutsche oder für die französische Gemeinde, für
arme Haushaltungen oder für einen Fond bestimmt sei. und ob sie den Bedrängten zu dieser Zelt ,icher
,uko.»me Basel soll nachforschen, e. Zürich erstattet Bericht, wie zwei der daselbst gewesenen ungarischen
Prädicanten glüklich zu Wien augekommcn seien und mit guter Gelegenheit in ihre Hc.mat gelangen

Zürcher'Münz-, Maß- und GewichtSverhiiUnisse s-he man im Anhang.
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mögen, die andern aber, in Ulm beinahe cntdckt, einen Umweg über Nürnberg machen mußten. Zug^
wird die Rechnung über die für sie eingegangenen Steuern vorgelegt. Die Steuer von Zürich, mit I»
begriff von 286 Gulden auö Winterthnr und 166 Gulden auö Stein, betrug 4733 Gulden, von
3666, Glarus 266, Basel 1666, Schaffhauscn 766, Appenzell A. RH. 367, Stadt St. Gallen 1168, Mw
Hausen 256, Biel 96, Neucnstadt 186, Genf 1866, Landschaft Neuenbürg 1632, Ministralen und Rath
Neuenbürg666, Prädicautcn von Neuenburg 186, Franenfeld 166, Rhcinthal 118, auch Toggenburg
so daß im Ganzen (mit den Bruchzahlen) die Beiträge sämmtlichcr Orte auf 16,146 Gulden 23 Schi '
8 Heller» anstiegen. Davon wurden für ihre Befreiung verwendet (mit Inbegriff von 166 Ducaten ^
schenk für I)r. Zaffi) 2257 Gulden, für Unterhalt und Reise 6723 Gulden, und erzeigten sich an Baarscha t
7166 Gulden, k. Um beim Einschluß der Eidgenossen in den Frieden auch Genf darunter zu begreif
wäre hiezu nach der Ansicht Berns die geeignete Formel des Einschlusses der Eidgenossenschaft in de»
Friedcnötractat: »'l'rollooim llelvotioo oonkollorativOuutonvs, guiguv lz,sis soeluli vi z,vri>ötno koeäere
guncti sunt«; nach Genfs Wunsch: »'l'roäocüm llulvotisö eonkolloratsoOnntonos euruingnv omniuw
slnZulorum soeiull et perziotuo koollora funeti«, oder aber: »Trolloeim OonkoäorntW IlelviNiw Onntoues,
qui<zu<z ipsis eonzunetiin et sopurutim socinli ei perpotuo kazlloru funeti sunt«; noch besser scheint:
(loeim Lölvetiso eonkoelorutM Luntones guiguo ipsis, niniüdus nut sinKulls, sociuli vi. porpetuo koeäe^
funoti sunt.« Bern wird diese Formeln der Stadt Genf mitthcilen, damit sie dieselben ihrem in k>"'
pfälzischen Diensten stehenden Angehörigen Spanhcim zur Begutachtung übersenden könne.

Conferenz der 111 alten Orte sammt Zug.
Brunnen. 1«78, 21. Januar.

t!a»dc«archiv Nidwalde,,.

Gesandte: U r i. Joh. Karl Emanuel Beßlcr, Pannerherr; GardehauptmannAnton Schmid, La»d^'
Hauptmann. S ch w h z. Franz Bctschart, Laudammann; Jakob Weber, alt-Statthalter; Landvogt
„Betschart" (Rigert?), alt-Sekelmeister. Nidwalden. Joh. Ludwig Lussi, Laudammann. Zug
Jakob Zurlauben, Landeshauptmann; (Joh. Heinrich) Hotz, Sekelmeister.

»». Nach gewöhnlicher eidgenössischer Begrüßung und allseitigen Neujahröwünschcnwurde daö Schrei"
von Lucern in Berathung genommen uild die Behauptung desselben, daß man seit 1654 gegen die
sezung des Zolls an die Zinnen keine Einwendung gemacht und sie nie als eine Neuerung bestritten ha^
ES wurde nun beschlossen, zu erwidern: Der Zoll sei an den Zinnen znerst 1654 gefordert, dann cM
den 16. September 1655 zu Geröau von Lucern erklärt worden, daß wegen dieses Zolls Niemand
schwert werden solle; man gewärtige also, daß Lucern von seinem Vornehmen abstehe und auf der Tag'
sazung zu Baden beruhigende Erklärungen gebe. Auch Obwalden wurde eingeladen, in gleichem S>>»^
nach Baden zu instruiren. Sofern Lucern inö Recht genommenwerden müßte, würde mau statt dc^'
Marktes zu Lucern den Markt in Zug besuchen, daher Zug angemesseneAnstalt treffen sollte, daß n>^
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die Maaren gesteigert werden. I». (S. u. Thurgau). «. (S. u. SarganS). «I. (Die in Bellenz :c.
^'elenden Orte.) Für Liquidation der parmesanischcnRechnung soll in Baden gegenüber Obwalden

gethan werde», v. n. t. (S. u. Bellen; :c.).
Man sehe auch im AbschnitteHcrrschastsangelegenheite»!

I». Art. 593. Stifte und Klöster.

^ lll. Rechts- u. Gerichtssachen.

-c. «. n. Art. 584 u. 565.

Gemein-eidgenössische Tagsazung.
Baden. IK7«, 7. Februar.

Staatsarchiv Luccr». Allg. Absch. Bd. I.XV, tot. l. — LaudcSarchiv Schwyz.

^ Gesandte: Zürich. Joh. Kaspar Hirzcl, Bnrgcrmcistcr; Heinrich Escher, Sekelmeister. Bern.
^»>iiel Frisching, Schultheiß; Joh. Rudolph von Dicßbach, Bauherr. Luccrn. Eustachius von Sonnen--

Schultheiß; Joh. Thüring Göldli, Vciiner. U r i. Franz Karl Schmid, Landainmann; Joh. Karl
'»anucl Beßlcr, Pannerherr. Schwhz. Franz Bctschart, Landaininann; l)l. Or. Jakob Weber, Statt-

ll n t c r w a l d e n. Wolfgang Wirz, Landaininann, nach ihm als sein Stellvertreter Melchior
'her, alt-Landaiiimann,von Obwalden; Joh. Ludwig Lussi, Landaininann, von Nidwalden. Zug.

Jakob Zurlauben, Aminann, Oberst-Wachtmeister; Johanil Weber, Landvogt; Joh. Heinrich Hotz,
^elniejster. Glaruö. Fridolin Jsclin, Landammaiin; Daniel Bussi, Statthalter. Basel. Joh.

^udolph Burkhard, Bürgermeister;Joh. Christoph Burkhard, Dreicrhcrr. Frei bürg. Jobann Castella,
^ughen-; Tcchtermann. Solothurn. Petcrmann Suri, Schultheiß; Franz Suri, Stadtvcnner.

^ ^ sfh a u sc n. (Joh.) Jakob Storker, Sekclmcister; Tobias Holländer, Sekelmcister. Appenzell.
Sannes Suter, Landammannvon J.-Rh.; Ulrich Schmid, Landammannvon A.-Rh. Abt von St.

^ ^ l e Fjdcl von Thurn, LandeShofmeistcr. Stadt St. Gallen. Joachim Hallmeher, Burgcr-
^kstter. Biel. Abraham Scholl, Stadtschreiber.

Nachdem beide Kriegsmächte die bei der Taglcistung vom 5. Decembcr des abgelaufenen Jahres
^'^ünschte Neutralität der Waldstädtcund eines gewissen Distrikts zugestanden, und auf die demzufolge
^>ai„u,clte Tagleistiing sich als kaiserliche Gesandte Graf Niklaus von Lodron, Oberst der throlischen
""dniiliz und Hauptmalin zu Rovcredo, und Joh. Hartmann von Roggenbach, Landeomthur der Ballet)

. und Burgund, zu Baden eingefunden und Audienz verlangt haben, bestreitet der französische Ge¬
übte Grave! denselben, weil sie nicht eigentlicheAmbassadoren des Kaisers seien, unter Drohung abzu-
^'Icn, die Präcedenz so beharrlich, daß man sich bewogen fand, an den Kaiser zu recurriren.*) I». Da

Schreiben des Schullhcisjcn Amrhyn an seine Obrigkeitsollte die kaiserliche Gesandtschaft ein besseres «Aediliv cinholcn-
' die Priieedenz vor dem französischen Gesandten zu behaupte», und war dies, die eigentliche Veranlas,ung zur Vertagungder
MZting.
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es sich um die AuSmarchung der nächst an die Eidgenossenschaft glänzenden Städte und eines dazu

hörigen etwa zwei Stunden weiten Landbezirks und Bcsezung derselben mit eidgenössischem Volke hand^'

die Gesandtschaften aber zu so wichtigen Abschlüssen nicht instruirt waren, reiste ein Gesandter von

Orte zur Einholung der nöthigen Instruction nach Hause; unterdessen sollten auch die Gesandte»

Mächte die nöthigen Schreiben erlassen, damit in Bezug auf jene Städte nichts Feindliches geschehe-

Die zurükgeblicbencn Mitglieder der Tagsaznng, auf die Kunde, daß französische Truppen sich den

städtcn nähern, waren im Begriff, an die französische Generalität eine Gesandtschaft abgehen zn

als die Nachricht eingieng, daß nur einige französische Truppen in die Herrschaft Röteln gekommen

sie aber wieder verlassen haben, «>. Am 17./27. Februar langten die Standeögesandtschasten zwar w>e

an, aber noch vier Tage lang verzogen die von den Höfen zurükkehrcndcn Couriere. Als die kaisc"'ss,

Gesandten ihre Creditive als Ambassadorcn vorlegten, bestritt ihnen der französische Gesandte die ^

cedcnz nicht weiter, hielten sie daher am 5. März ihre Proposition, laut welcher der Kaiser ihrem de»»'^

stcn Wunsche zu Sicherung ihrer Ruhe in der Voraussczung entsprechen wolle, daß dicß dem Erb»"

nicht nur keinen Abbruch thue, sondern vielmehr die Eidgenossenschaft die eingeklagten Ueberschreit""-

ohne Verzug abstelle, r. Am 7. März hielt der französische Gesandte seine Proposition: Zum

seines Wohlwollens willige der König ein, daß die Waldstädte nebst Radolfzell, Constanz und Brcs

neutral erklärt und von der Eidgenossenschaft bcsezt, aber auch aller dem Kaiser zu leistenden

pflichtung enthoben werden; über den dazu cinzutheilendcn Umkreis werde man jedoch erst eintreten, ^

man über die genannten Städte einig sei z nach dem Wunsche der Eidgenossen endlich ziehe der Ks ^
durch die ausgestreute» verläumderischen Libelle unbeirrt und der Vortheilc ungeachtet, welche ih'"

Eroberung von Frciburg gebe, von ihren Glänzen zurük. f. Um weitere eigene Verwiklunge»

weichen, suchte die Tagsaznng durch acht Ausschüsse die beiden auswärtigen Gesandtschaften zu best»"

daß sie sich die gegenseitigen Zusagen genügen lassen. Allein die kaiserliche Gesandtschaft wollte jene ^ ^

weder als neutral bezeichnen lassen, noch sie der Eidgenossenschaft zur Besczung einräumen, währc"^^
französische Gesandte nicht davon abgehen zu können erklärte, Hierauf wurde durch Beßler

Thurn der Antrag gestellt, daß zur Besazung jener Städte eidgenössische Mannschaft geworben »nd ^
Haltung des abzuschließenden Vertrags beeidigt werden soll, wozu sich denn auch beide Thcile

verstanden, daß sie darauf bezügliche Instructionen einzuholen versprachen, was auch die Orte selbst'

besondere Schreiben an die beiden Kronen und durch das Gesuch an die Generalitäten, in der Z""'

zeit die in Frage stehenden Städte und Umkreise unangcfochtcn zu lassen, unterstüzlen. Am 7./l7 ^

sollte man dann wieder in Baden zusammentreten, I». Noch ließ der französische Gesandte das Bcb"

vernehmen, eö seien jene Umkreise so weit, daß sie verschiedene Pässe coupiren; auch liege dem .

mehr daran, daß Constanz als daß die Waldstädte durch eidgenössische Mannschaft bcsezt werde.

vom Markgrafen von Baden erneuerten Gesuch um Einschluß der Herrschaft Röteln in den eidgeno! ^

Schirm wollte der französische Gesandte keinen Erfolg versprechen ; dagegen wurde von der TagsaZU"ö

Fürschreiben um Verschonung vor Plünderung an den französischen Intendanten de la Grangc ausg"

k.» Die Gesuche des Bischofs von Constanz und des Abtes von St. Blasien, betreffend die Besch'""'

ihrer angränzenden Herrschaften, wurde verschoben. I. Auf erneuerte Beschwerde des thurgauisclM

schreibers W. R. Reding von Bibcregg, daß seinem Sohne A. Sebastian die von dem Baron von
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Kniete, durch päpstliche Bulle verliehene Domhcrrnstellc zu Constanz, unangeschen der Eingabe seines

^iche,, Stammbaumes, von der Domstift in Berbindung mit dem gräfl chcn Collcgium und der Rilter-

^aft des schwäbischen Kreises verweigert werde, wurde, um nicht auf solche verächtliche Weise die schwei-

^riichx Nation von ihren Anrechten ausschließe» zu lasse», eine im Namen der Eidgenossenschaft an die

""lltift abzulassende Deklaration entworfen, in welcher, sofern die Domstift.auf ihrer Weigerung be-

l^droht wurde, auf ihre im Gebiete der Eidgenossenschaft liegenden Gefälle zu greifen, »i. Das

/lchscollcgium Z" Regcnsburg und der spanische Gesandte Gras Casati erneuern die Beschwerde, daß

'k Eidgenossenschaft Frankreich im Kriege gegen das Neich untcrstüze, indem 130 Compagnieen ihrer

""»Ichaft mit im Kampfe gegen Deutschland stehen, fortwährend neue Werbungen getrieben und Pferdc-

^käufe gestattet werden. Sie verlangen Zurlikberufung der eidgenössischen Mannschaft n. s. w. ES

ihnen zu antworten beschlossen, die eidgenössische Dienstmannschaft in Frankreich belaufe sich weder

^ die angegebene Zahl, noch werde sie gegen daS Reich verwendet; auch könne freier Kauf und Ber¬

uf ho» Pferden u. s. w. nicht verwehrt werden. Solothurn jedoch findet, frühere Antworten auf solche

"rwürfe machen diese Erwiderung unnöthig. i». An die englischen FriedenSvcrmittler ergeht daS An-

^en, die Eidgenossenschaft als souveränen Staat in den Friedensschluß „einrüken" zu wollen. Gleicher-

wird auch dem Prinzen von Oranicn als Generalissimus der Generalstaaten geschrieben und nebcn-

" iur „hohen Henrath" gratulirt. «». Der französische Gesandte wird ersucht, wenn, wie verlaute, ein

Zoll in Mümpelgard eingerichtet werde, sich zn verwenden, daß dem Inhalte der Bünde und Bei-

lcte Genüge geschehe. >». Die Zusammenstellung der eidgenössischen Münzen, Maße und Gewichte bc-

^chtigt keineswegs die Einführung einer Gleichheit, sondern nur eine Information für den Handel,

^ in den Abschied gesezt wird. «>. Schwyz dringt wieder auf Zurükzichnng des gegen drei seiner An-

^iirigen geschehenen Verrufs und spricht das Recht an, dieselben selbst zu bestrafen, wird aber auf das

anstr Vcrkommniß verwiesen und auf Ancrbictung sichern Geleits für die Schuldigen. Als S. Frisch¬

ei sich zur Verantwortung einstellte, erinnerte die Gesandtschaft von Schwyz bei ihrem Austritte den-

behutsam zu sein, indem seine Herren und Obern sich ihr Recht vorbehalten. Auf geleistete Ab-

^ wurde, zu Respcct von Schwyz, der Verruf des Frischherz aufgehoben, i. Die Ocrtchcn von Zürich,

^chlvhz und Schaffhauscn mögen, nachdem die drei Orte sich erklärt haben, dieselben jederzeit in ihrem

olle» Werth? anzunehmen und die weitere Auömünzung einzustellen, bis Ende des Jahres 1678 freien

"uf haben, Niemand aber soll gebunden sein, sie zu höhen» Wcrthe als 11 Lucerner Schillinge anzu-

'^)inen. «. (S. u. Luggaruö). t. (S. u. Freiämter).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

Freiburg sezt auseinander, wie der Streit mit dem Bischof und also auch mit dem Nuntius von

Ursulincrinnen und einer testamcntlichen. Schenkung herrühre, indem die Judicatur über das legirte

^ und das dazu gehörige Stük Weinreben von der Stadt Stäfis den Nonnen streitig gemacht, da-

Stäfis mit der Censur bedroht und Freiburg genöthigt wurde, solchem Verfahren entgegenzutreten.

" ""n im Gcgcnsazc dazu der Nuntius über Vcrlezung geistlicher Immunitäten sich beschwert hatte,

er sowohl als Freiburg ersucht, der Vermittlung Raum zu gehen und unterdessen mit allen wcitern

Fitten einzuhalten. Bevor aber das dießfälligc Schreiben dem Nuntius zukam, hatte er zwei Geist-
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lichc »n üivinis« suspendirt und in Frciburg eine große Alteration bewirkt, veranlaßt durch einen Pricst"-

den Freiburg keineswegs verbannt, sondern nur von der bürgerlichen Nuznießung ausgeschlossen, er h>"

gegen sich selbst exilirt und nach Lucern begeben batte. Freibnrg wurde also ersucht, auch diesen Priest"

wieder seine Rechte genießen zu lassen und auf gelegene Zeit eine Tagsazung auszuschreiben, v. W

bürg benuzt diesen Anlaß, an seinen Span mit Bern in Betreff des katholischen Religionöezercitiums

der Capelle St. Bartholom« und des TravcrsezollS zu erinnern. - Hv. Der Kapuziner-Provinz!^

führt über die dem Orden auferlegte Visitation von Frauenklöstcrn Beschwerde, daher der Cardinal Cil"'

ersucht wirv, eine Moderation eintreten zu lassen, v. Der ans der Reise nach Rom begriffene Provinz!^

wird auch ersucht, für die „Erhebung" des Bruders Klaus sich zu verwenden. ). (Die mit dem Bischt

von Basel verbündeten Orte). Der Weihbischof Schnorf bringt vom Bischöfe von Basel ein Creditiv n»^

tragt vor, wie das in Frciburg rcsidirende Domcapitcl die Abänderung seiner Residenz vom Könige »ilist

erhalten und so lange Zeit das Einkommen entbehrt und überdieß durch Einquatierung von Soldat

großen Drnk erlitten habe. Es wird ein Schreiben an den König gerichtet und durch einen Aussä)^'

der französische Gesandte um seine Verwendung ersucht. (Die mit Spanien verbündeten Orte).

vom 24. Deccmber datirte Schreiben des Residenten Cassani zu Madrid wird dem Abschied beigefügt

doch in Hoffnung, daß unterdessen die Sachen einen andern Stand gewonnen haben. (S. u. Th>"

gau). l»t». (Die V katholischen Orte). Lueern rechtfertigt seinen Zollbezug an den Zinnen; die andern v>"

Orte beharren auf der Behauptung, er sei eine Neuerung. Die vier Orte beschließen daher in besonder"

Conferenz, durch einen Ausschuß von Uri und Schwhz mit den Lucerner Gesandten freundlich zu ^

feriren und um Abstellung der Beschwerde zu ersuchen, unter Hinweisung auf die Bünde. Sollte

dieß ohne Erfolg sein, so will man dann das eidgenössische Recht darbieten.
!»!»., lezter Absaz, aus dem Schwyzer Exemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHenfchaftsangelegenheiten:

Thurgau. »»>». Art. 594. Stifte und Klöster.

Freiiimter t. Art. 83. Rechts- und Gcrichtssachen.

Luggarus. «. Art. 28. Landvogtciwohnung.

««N

Conferenz der evangelischenOrte während der Tagsazung zu
Baden in» Februar I«78.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. tv«, kol. so?.

Gesandte s. Absch. 688 (für Glarus Landammann Jselin).

». Die Instructionen der evangelischen Orte stimmten in Betreff der Aufrichtung eines Tractats ff"

Schirmung der an der Gränze liegenden Städte und Landschaften übcrein. I». Da wegen des Vortri""

zu den Audienzen zwischen den Ministern der hohen Mächte auch schon etwas Disputation vorgefallen >' ^

so will man in der allgemeinen Session vernehmen, wie es früher bei dergleichen Vorfallenhcitcn g"'



Februar 1678. 1073

worden ist. r. Schasthauscn erinnert, daß sowohl für Zürich als für Schaffhauscn der Einschluß der
8kstung Hohentwicl in den Friedensumkrciö gewünscht werden müsse und daß auch Württemberg sich dafür
"kläre. Eö soll daher bei Behandlungdes HaupttractatSdarauf Bedacht genommen werden. «I. Ob
und wie bei Verlegung einer eidgenössischen Bcsazung in die Waldstädte und übrigen Pläze der evan-
Mschen Mannschaft Religionsübung, etwa gemäß den 1668 gemachtenVorschlägen, zu sichern, wie es
^"ner mit dem jedes Ort treffenden Mannschaftscontingent, District, Sold u. s. w. zu halten sei, soll in
k'Nein gemeinsamen Abschied den Obrigkeiten hinterbracht werden zu Ertheilung fernerer Instructionen.

Es wird nöthig erachtet, daß die evangelischen Orte den Prinzen von Oranicn zu seiner Vcrehelichung
um der Prinzessin von York besonders beglükwünschen. f. Das Gcvatterschaftsgesuchdes Landgrafen

Hessen-Kassel für den. neugeborenen Prinzen wird mit einem Danksagungs- und Gratulationsschreiben
"widert und bestimmt, daß die zu solchem Ende gemachte goldene Schale mit Gelegenheit versandt werde.

(S. u. Baden). I». In daS von vr. Kirchner im Auftrage des Kurfürsten von der Pfalz einge¬
brachte Wcrbgesuch einzutreten wird nicht zeitgemäß erachtet. I. Venedig wird um Leistung der rükstän.
b'gen Pensionen an Zürich und Bern angegangen. Ii.. Auf das Bittschreibcn des evangelischen Pfarrers
David Leger, Abgeordneten der picmontcsischenThalleute, werden auf Ratification hin 1000 Gulden
^"terstüzung zu verabreichen beschlossen, nebst 100 Gulden für die Reisekosten des Abgeordneten. I. Da

Betreff des abzuschließenden SichcrheitStractatsdie eingeholten Instructionen der evangelischen Orte
""eder mit einander übereinstimmten, daß nämlich, wenn in die bedungenen Pläze eidgenössischeBcsazung
gelegt werde, nach dem eidgenössischen Dcfcnsional verfahren und besonders jede Garnison mit gleicher
^ahl Mannschaft von beiden Religionen versehen werden soll, wurde auch der 1668 von einigen Orten
Wnachte Entwurf der Kapitulationmit Oesterreich zur Nachricht dem Abschiede beizulegen zwckmäßig er¬
achtet. (Zürich und Bern). Auf die von Straßbnrg hinsichtlich dortiger Religionöbeschräukuugder
^genössischcn Bcsazung eingelangte Antwort wurde auch mit dem Abgeordneten von Straßburg, Raths-
lchreiber Friedrich Hammcrcr, eine weitläufige Konferenz gehalten, ihm über die Moderationdes bezüg¬
lichen Dccrets das Wohlgefallen bezeugt, zugleich aber vorgestellt: nachdem die beiden Städte sich der
^ladt Straßburg so dienstfertig und bundeötreu erzeigt, hätten sie erwarten dürfen, daß dem rcformirtcn
Prediger der Besuch der Kranken seiner Religion, den Betagten und Presthaftender Zugang zur cidgc-
"bssischen Kirche nicht verwehrt, ihren Bürgern und Schirmsvcrwaudten die Taufe ihrer Kinder und die
^betuug rcsormirter Taufzeugen unbedenklich zugelassen, zumal das Schänden und Lästern über sie gänz-
''ch abgestellt würde; es möchte also der Abgeordnete seine Obern veranlaßcn zu bedenken, daß in Be¬
harrung solcher Unfreundlichkeit,besonders da das Bündnis; auf künftigen Mai zu Ende gehe, die beiden
^adte auf Mittel denken könnten, die beiden Theilen unlieb wären. Dieß wurde der Stadt Straßburg
""6) schriftlich übermittelt. Zugleich wurde die Klage beantwortet, daß die eidgenössischen Marketender

Wirthen Eintrag thuen, die Hauptleutc zuweilen ohne Erlaubniß des Obercommandantcn aus der
Pheinschanze sich entfernen und die Compagnicen mit anderer als eidgenössischer Mannschaft ergänzen.

Ma» schc auch im Abschnitte Hcrrschastsangelcgenheite»-

^ade«. Art. 124. Rechts- u. Gerichtssachen.

135
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«SO

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rioiera regierenden III Orte.

Brunnen. IK78, 2S. Februar.

LandcSarchivNidivaldc».

Gesandte: U r i. Sebastian Muheini, Statthalter; Joh. Jakob Tanncr, Sekelmeister; Hug Ludwig

Jmhof, Landschrcibcr. S ch w h z. Franz Betschart, Landammann; Jakob Weber, alt-Statthaltcr; 3^^

Gilg Jmling, Sekelmcister; Landvogt Dominik Schmidig, des Raths. Nidwaldcn. Joh. Ludwig

Lussi, Landammann; Landvogt Franz Ackermann, alt-Landammann und Landeshauptmann.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftsangelcgenbeiten:

Bellenz -c. ». u. Art. 586 n. 587.

«St

Conferenz der III alten Orte sammt Stadt und Aull Zug.

Brunnen. I«78, April.

LaubcSarchivNidivaldc».

Gesandte: Uri. Karl Franz Schmid, Landammann; Karl Emanuel Bcßler, att-Landaininauu

S ch w h z. Franz Betschart, Landammann; Franz Ehrlcr, alt-Landammann; Jakob Weber, alt-Sta^

Halter; Landvogt Franz Rigcrt, des Raths. Unterwaldcn. Joh. Ludwig Lussi, Landammann,

Karl Lcodegar Lussi, alt-Landammann, von Ridwaldcu (Obwalden entschuldigt). Stadt und A'"

Zug. Beat Jakob Zurlaubcn, Ammann; Boßhard, Scketmeister.

». Indem man hauptsächlich wegen dcö Zolls an den Zinnen zusammentrat, wurde zuerst eine dao

Ausbleiben entschuldigende Zuschrift ObwaldenS vorgelegt, welche davor warnte, in solch' gefährlicher

in eine rechtliche Verhandlung sich einzulassen und wenigstens Verschiebung bis zur künftigen Jahrrcchwu'ö

wünschte. Um zu keiner Söuderung der intcrcsstrtcn vier Orte Anlaß zu geben, wurde dann auch du'

Entscheidung in der Meinung verschoben, daß alle diese Orte in Baden nochmals Luccrn um Aufhcb»»S

des ZinnenzollS ersuchen und, wenn Luccrn nicht nachgebe, über die Art und Weise berathcn sollen, wic ^

Rechtsverhandlung vorzunehmen sei. Unterdessen wird aber Lueern auch schriftlich erinnert, daß wa»

jeneir Zoll nicht werde gefalleil lassen, daher gegen jede Zollfordcrnng an den Zinnen protcstire. I»«

Zug wird angebracht, daß Bern die Rappen verrufen und damit bei dem gemeinen Volk große» ll"

willen erregt habe, daher auf die künftige Tagsazung darüber instruirt werden möchte, e. Schwhj

die Hcrabsezung der Ocrtli oder ViertelSguldcn und die Tendenz der Städte, sich die Prägung der

allein zuzueignen. «I. Landammann Schmid von Jlanz verlangt wegen einer durch ein Accomodci»^

berichtigten Schuldverpflichtung gegen die Anschuldigung cincö Bewohners von Bellenz ein Attestat ZU"'

Zcugniß seiner Unschuld. Dem Commissär von Bellen; und den ennetbirgischen Gesandten werden daraus
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ökjügliche Aufträge erthcilt. <?. Die Recompens für das eingesandte Kräuterbuch des vr. Bernhard
^erzasca wird auf die badischc Jahrrcchnuuggestellt, f. Das Gesuch der Väter Kapuziner, daß ihnen
^ Visitation der Frauenklöster abgenommen werden möchte, wird dem Nuntius empfohlen und zugleich
"ach Rom überschrieben,

«SS.

Conferenz der III alten Orte sammt Stadt und Amt Zug,
Brunnen. 1<»78, 13 Mai.

LandcsarchlvNidwalde».

Gesandte: uri. Karl Emanuel Bcßter, alt'Landammann; Hug Ludwig Jmhof und Josua Zum-
^unnen, beide Landschrcibcr. Schwhz Franz Ehrler, Landammann; Franz Bctschart, alt-Landam-
'»a»n; Joh. Gilg Jmling, Statthalter; Landvogt Franz Rigcrt; Landvogl Dominik Schmidig; Johann
Rudolph Belmont, Untcrwaldcn. (Joh. Melchior) von Dcschwaudcn, Statthalter, von Obwaldcn;

Jakob Stnltz, Laudammann, und Joh, Ludwig Lussi, alt-Laudammann, von Nidwalden. Zug.
^aat Jakob Zurlauben, Ammann; Andreas Jtten, Sekclmeistcr.

». Da Lucern auf das wegen des Zinnenzollö dahin gerichtete Schreiben „eine spitzig sthlisirte vnd
3l>chsamb vnfründliche" Antwort gegeben und keine Neigung vcrrathcn hat, das Gesuch der vier Orte

Abschaffungjenes Zolls zu berüksichtigen und nur Obwaldcn Bedenken hat, dcßhalb in eine Rechts¬
handlung einzutreten, erhalten Hug Ludwig Jmhof und LandeshauptmannI. L. Lussi den Auftrag,
Ewalden über die Wichtigkeit der Sache näher zu informiren, l». Uri bringt an, daß laut Schreiben
h Zug beabsichtigt werde, noch mehrere Münzsortenherabzusezcu. Alle Orte erklären aber, bei dem
badischm Abschiede stehen zu bleiben, mit Ausnahme von Schwhz, welches sich vorbehält, die seiner Münze
verfahrene Behandlung auch gegen die Münze anderer Orte in Anwendung zu bringen. «?. Nid¬
walden wünschte, daß für die Kinder des verstorbenen Emanuel Keller von Fraucnfeld und seiner aus
^»terwalden gebürtigen Ehefrau Mittel gesammelt würden, um sie in der katholischen Religion zu er¬
gehen und auf solche Art die Zahl der katholischen Bürger zu Fraucnfeld zu vermehren, rokoroulluiu.
^ Dem Laudvogt im Thurgau wird rccommandirt, der Adlcrwirthin „von Uri" dazu zu helfen, daß ihr

^r Rittmeister Sulzcr waö er schriftlich versprochen bezahle, v. (S. u. Thurgau). t—I». (S. u.
Allenz?c.). i. Da die ennetbirgischcnAngehörigen im Kaufe von Korn und Salz immer noch Hinter¬
halten werden, wird an den GubernatorPrinz von Lignh zu Mahland ein angelegentliches Schreiben ge-
ächtet, dem Pallanzischen Vertrage Genüge zu thun. It.. (S. u, Bcllenz :c.).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelcgcnheiten:
^liurgau, « Art. 293. Verkauf von Gerichtsherrschasten.
Zellen; w. I >> K Art. 589—592.
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«s:Z.

Conferenz der III alten Orte sammt Zug.
Brunnen. 1V78, 27. Mai.

Land-SarchivNidwalde».

Gesandte: U r i, Franz Karl Schmid, Landammann; Karl Emanuel Bcßler, Pannerherr;
Ludwig Jmhof, Landschrcibcr.Schwhz. Franz Ehrlcr, Landammann; Landesfähnrich Franz Vetschau >
Landvogt Franz Rigcrt; Joh, Rudolph Bclmont. Unterwalden. Joh. Melchior von Uhingen, alt-La»^
ainmann, und Landesfähnrich Job. Melchior von Deschwanden, Statthalter, von Obwalden; Joh. 3^
Stultz, Landammann, und Joh. Ludwig Lussi, Landeshauptmann, von Nidwaldcn. Zug. Ritter
Jakob Zurlaubcn, Ammann; Melchior Hegglin, des Raths und Gotteshausammann.

«. Wegen des Zinncnzollszusammengetreten beschloß die Conferenz mit Einmuth, durch
zwischen den vier Orten zu errichtenden Vertrag sich gegenseitig zur gütlichen oder rechtlichen Beseitigung
des Zinnenzollszu verbinden und zu verpflichten, zugleich aber die im Schreiben von Luccrn enthalte»^
Behauptungen antwortlich zu widerlegen und Abschaffungjenes Zolls zu fordern. Jener Vertrag
entworfen, sowie auch eine Zuschrift an Lucern. In dieser heißt eö u. a.: „Wan wir gestatten müeßt^'
daß Ihr auch an Orten, da Ewer Landt nicmalen betreten wirdt, mit dergleichen Zohlsuffrichtung ^
kommen solten, wurden wir bcjochet sein, die Unersettligkeit Ewer Begirdcn zu erfüllen. Ihr schützt Eu"U
vralte Frhhcit vor, die Euch das Recht gebe, die Zollstatt au Ort vnd Enden, wo cS Euch gefellig,
beschränkt vfzurichten. Wann dicß hafflen sollte, könnte der eine vnd andere Ort vnder vns eben su ^
vnd noch ältere bescheinen, verglichen auch vffzustcllen. Wir erinnern vns aber, daß ein einiger vß
nur wenig verstärkter Zohl V. E. von Vri mit Conscns gemeiner lobl. Orth der Eidgnossenschast
schchen müssen, also daß kein Orth vnder der Präsumption der Souveränität nie bcfüegt gewesen, ^
gleichen Zöhl zu beharren. Wann Ihr aber dessen Beweiß vergessen, werden Ihr solchen vnd daß 3^
auch dergleichen neuere Zöhl den Ewern nachgeben müssen, in actis von 1653 erfinden. Wann Ihr ^
einer solchen alten Gedächtnuß sind, so wird Euch auch zu wüsscn sehn, in waß Staudt der Orth
Zinnen gewesen, da unsere Souveränität den Anfang gewunncn. Nun mögen wir zwaren Euch rr
wetterte üonnniumwol gönnen; es solle aber dasselbe ohne Läsion und Beschwernuß vnser vnd anders
beschehen sehn. Dieses sind neben andern hauptsächlich die Puncten, warumben wir Ewer Beg>""^
widersprechen." I». Schwhz begehrt, daß der dem Vernehmen nach in des einen oder andern Orts 3>""
diction sich aufhaltende Hauptmann Joh. Leonhard Jmling angehalten und nach Schwhz geliefert wcr^
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«S4.

Conserenz der Stände Bern und Freiburg.

Neueneck. «i. Juni (27. Mai a. K,).

Staatsarchiv Bern. Freid. Absch. Bv. 0, S. 77Z.

Gesandte: Bern. Joh. Leonhard Engel, Venncr; Joh. Rudolph von Dicßbach, Oberst; Samuel

Kenner, Bauherr, alle des Kleinen Raths. Frei bürg. Franz Prosper Python, Bürgermeister und

Rathö; Simon Vondcrweid, Venncr.

Voran geht der eidgenössische Gruß. I». Da diese Begrüßung ans der Scnscnbrüke stattfand,

Gilten die Gesandten von Freiburg den Antrag, statt in dem vertragsmäßigen aber unbequemen Orte

^"»nenwyl die Dingstätte im Zollhausc anzunehmen, fügten sich dann aber dem Antrage Berns, in

^ucneck z» verhandeln, v. Bern wiederholt seine Einwendungen gegen den Bezug des Zolls bei den

Niedern, ThöriöhauS gegenüber, und beruft sich auf den Tauschbricf von 1167, der den Zoll bei der

^üke zwar zugestand, aber dieser und anderer Fähren des Zolls halben nicht gedachte; wogegen Freiburg

^hanptct, nur die Nachlässigkeit der frühem Zolleinnchmcr habe Anlaß zu der Meinung gegeben, daß

Zoll nicht „pflichtig" sei; der Zoll der Gümmincn-Brükc spreche auch für den Zoll beiden Riedern;

""d wenn cö zugelassen wäre, über das Wasser zn passircn, ohne den Zoll zu entrichten, hiemit die

zu meiden, so wäre die von Bern zugestandene ZollSgcrcchtigkeit eludirt; Frciburg hoffe also, in

^ alten Gebrauche des Zollbczugs in den sieben Furten nicht angefochten zu werden. «I. Der Streit

tischen P Zehndcr von Köniz und dem frciburgischcn Angehörigen P. Birnbaum, eine Weide betreffend,

^>rd beigelegt, v. Bern verlangt, daß Frau Daguet wegen des auf bcrnischeS Territorium hinüber

Eisenden Holzhaucö zu einer Bern und dem Amtmann in Laupcn schuldigen Satiöfaction angehalten

^'de. de« Abschied, t. Ferner verlangt es, daß Willi Nußbanmcr die für die Angehörigen Berns

schädliche Strcichschwellc entferne. Frciburg entgegnet, diese neue Schwelle nehme die Stelle der alten ein

Und der Schadeil rühre nur daher, daß die Unterthanen Berns ihre Güter nicht „fristen." Bern klagt,

seine Unterthanen, welche zn Flamatt Güter bcfizen, zur Mithilfe bei den Schwellen ange-

^lten werden und man im Weigerungsfälle auf ihre Güter greife; sie seien zwar schuldig, die Lägcr-

^uttcn erhalten zu helfen, keineswegs aber die wider Verträge und Abschiede gemachten Einschläge und

"^hvgründe"; darum sei denn auch den Fluemanncn ihr Heu und Geld zu restituiren und Anstalt zu

^^n, daß den bcrnischen Angehörigen genügende Wege und Ocffnung gegeben werde, um, durch Ein-

'ch^äge uicht gehindert, mit Pferd und Wagen zu ihren Matten zu gelangen. Frciburg erwidert, der

^chwellenmeisier zu Flamatt habe nur dem obrigkeitlich bestätigten Reglement gemäß gehandelt, gibt

Aigens die Zusage, daß den Angehörigen Berns der Zugang zu ihren Matten gewährt, auch kein Holz

'^)r auf bernischer Seite zum Schwellen gehauen werden soll. I». Andere Beschwerden Berns über

schwellen, die im Herbst und Frühling gemacht werden, wird Freiburg dem Baumeister zur Tannen zur

^richtcrstattung zustelleil. l. Die Bemerkung Berns, daß der dem Zollbcziehcr zu entrichtende jährliche

"Bruggsounner" auf 15 Mäß Dinkel angesezt sei, während doch nur zweiundvierzig Haushaltungen ge-

werden, wird zur Berichtigung des Zollrodels von Freiburg in den Abschied genommen, k. Bern
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ersucht Freiburg, der im Amte Laupcn verehelichten M. Birnbaum ihr Erbgut gcfolgen zu lassen. I- ^
von Frciburg dem Prädicantcn Schnell von Ncuencck zur Last gelegten Schmähworte werden von Bcr»
entschuldigt; er habe weder die Obrigkeit gemeint noch das Zollhaus, sondern allein seine Zuhörer, wclA
einen ganzen Sonntag mit Trinken zugebracht hätten, i». Frciburg stellt das Gesuch, daß Peter Zch»^
den Bäriöweiler unklagbar mache, dessen Ansprache an denselben in keiner Verbindung mit den Streik
keiten stehe, welche Zehnder mit Andern habe; zudem seien die Repressalien wider die Verträge, i»«
über die Wegnahme des Brodcö, das auf der Sensenbrükc seil stund, äußert Freiburg Bedenken.

UL. Wie weit entfernt Bern gewesen sei, sich den Ansichten Freiburgs zu bequemen, zeigt der am 5. Juni (a>

1678 dem Amtmann von Laupen crtheilte Befehl, zu verbieten, daß die bernischen Angehörigen bei Thörishaus Zoll entriß'
und zu verhindern, daß Freiburg die Verwiesenen über die Mitte der Sensenbrüke hinaus führe oder Citationen diessi

der Mitte der Brüte anschlagen lasse.

«S5

Rechnungs-Confermz der die Vogteien Schwarzenburg,Orbe mit Tscherlitz, Grandson und
Murten regierenden Orte Bern und Freiburg.

Murten. Juni.
Staatsarchiv Bern. Frnburger Absch, Bd. k, S. sis.

Gesandte: Bern. Joh. Rudolph Wurstembcrgcr, Vcnner; Albrecht Manuel, Böspfenniger,
des Täglichen Nathes. Frciburg. Franz Peter Voildcrwcid, Sekclmcister, und Franz Prosper
Bürgermeister, beide deö Täglichen RathcS.

«.—«». (S. u. die betreffenden Vogteien). >». Die Obcrcommissarien der .beiden Stände berich^'^
wie weit sie mit der Gränzbereinigungdes Amtes Rue gegen die Aemtcr Oron und Milden hin
seien, zwischen Brenles und Morlens anfangend bis zu der Mosse de la Rogivc und einem
Stein daselbst. ES wird beschlossen, für die berichtigte Gränzstreke durch die Landvögte die Marche"
rüsten zu lassen. «—«. (S. u. die betreffenden Vogteien). v. Der Cnrpflichtcn halb soll »ra»
leztjahrigem Abschied den Pfarrern zu Erlangung der in den über der Landesgränzc liegenden Tlst^'
des Kirchspiels ihnen gehörigen Gefälle behilflich sein. Der Ammann Haho zu Walleub^
welcher durch Akcrn gegen Mnnchcnwhlcr in der Herrschaft Eigenthumübergegriffen hat, entschuldigt
mit Unkcnntniß der Märchen. Freiburg bemerkt, daß das dortige Gebiet Freiburg und Murten ^
Münchenwhlcr scheide, trägt also auf Untersuchung und Herstellung der Märchen an, was auch besäst^
wird. Uebcr die von dem Herrn von Mnnchcnwhlcr dem Haho auferlegte Buße soll der Venner Pht^"
die Parteien vergleichen, x. (S. u. Tschcrlitz). Von Seite Berns sind Feier- und Festtage,
überall und ganz sollen gefeiert werden, Weihnacht, Ostern, Pfingsten, der erste Sonntag nach Vercn^ö
alten Kalenders und der jährliche Fast- und Bußtag, der nicht fixirt ist; von Seite FreiburgS Weih"^'
Ostern, Pfingsten, Allerheiligentag neuen Kalenders. Dabei erklärt lezteres, daß, wenn die dortig^
Pfarrer in der Zeit der Heu- oder Kornernte an Festtagen Arbeiten vorzunehmen erlauben, dieß
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^Nlischtn Angehörigen, welche in jenseitigen Gemeinden Güter besizen, ebenfalls gelten soll, auch ohne

dem Pfarrer angefragt zu haben, doch nicht auf Zäunen und Holzhaucn ausgedehnt werden dürfe,

^"dlich verheißt Freiburg, die dortigen Feiertage spccicll aufzuzählen. u. t»i». (S. u, Grandson).

^1». Zwischen den Gemeinden Miscrh und Conrtion einerseits und Wiflisbnrg andererseits unterhält

i'ch wegen des Wcidgangs und Holzhaus ein Streit, in welchem der Landvogt von Wislisburg das Richter-

o>»t anspricht. Da aber 1558 durch Säze von Basel und Solothurn der Stadt Freiburg jener Strich

wildes abgesprochen wurde, mit dem Vorbehalte, daß den genannten Gemeinden der Weidgang und

Holzhau ungckränkt bleibe, glaubt Frciburg, wenn man sich nicht sonst vergleichen könne, müsse an die beiden

Schiedorte gelangt werden, «v—AK. (S. u. die betreffenden Vogteicn). Iii». Nachdem Freiburg sich

anerboten, im Sinne Berns der Einbringung fremden Weins möglichst zn wehren, erklärt Bern, den

^eiburgjschen Bürgern und Unterthancn, so weit sie nur für sich, nicht für fremde Assoeieö Wein beziehen,

^s Traverscgcld zu erlassen. II. Da zu Dcllay einige Marchsteine fehlen, sollen zu deren Wiedcrauf-

^'chtung die nöthigcn Anordnungen getroffen werden.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheite»:

^»-Freib. Vogt, iiberh. ««. Art. 3t.

Tchwarzenbilrg. » I» A»t. lt4 u. 115.

^rbc uiit Tscherlit). «> I—i»» «». > >» ». Art. 252—233.

^andson. v. ». t. ». »'» »» Art. 366—394.

Kurten. «. I. ,1,1. Art. 511 515.

«Nv

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. I«78, IS. Juni.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. I^XV, kol. 64.

Gesandte: Lucern. Eustachius von Sonnenberg, Schultheiß; Joseph Amrhhn, Pannerherr; Beat

Schumacher, Statthalter und Sekelmcistcr; Rudolph Mohr, Statthalter und Stadtvcnner. U ri. Franz

^arl Schmid, Landammann; Joh. Karl Emanucl Beßlcr; Hug Ludwig Jmhos, Landschrciber. Schw hz.

^anz Ehrler, Landammann und Landeshauptmann in der March; Franz Betlchart, Landesfähnrich. Unter-

golden. Wolfgang Wirz, alt-Landammann, und Joh. Melchior von Deschwandcn, Statthalter, von

Ewalden; Joh. Jakob Stultz, Landammann, und Joh. Ludwig Lussi, Landeshauptmann, von Nidwaldcn.

Beat Jakob Zurlanbcn, Ammann und Landeshauptmann der Frciämter; Christoph Andermatt,

^'rchnieicr und des Raths.

^ Die über den Zoll bei den Zinnen, im Amt Wcggis, geführte Correspondenz leitete zu dem Wunsche,

^'ch mündliche Besprechung die entstandene Mißhelligkcit zu heben. Indem die Gesandten der V Orte

^ diesem Zweke in Lucern zusammen traten und gewohnter Weise den eidgenössischen Gruß vorausgehen



1080
Juni 1678.

ließen, baten die vier Orte freundschaftlich um Aufhebung deö bei den Zinnen von Luccrn eingerichteten

neuen Zolls. Lucern dagegen ersuchte nicht weniger freundschaftlich, daß ihm die vier Orte das Rcch^

von KaufmannSwaaren Zoll zu beziehen und die dazn geeignetste Zollstätte zu bestimmen, nicht verkill»'

niern, sondern sich mit der Zollbefreiung der für den Hausgebrauch bestimmten Gegenstände begnügt

Beide Theile erklärten, vermöge ihrer Instruction zu keinen Vcrmittlungsanträgen Hand bieten zu könnc»,

gleichwohl verständigten sie sich, eines solchen Antrags bei ihrer Gesandtschaftörelation zu erwähnen, dahM

gehend, daß die Angehörigen der vier Orte bei den Zinnen ganz zollfrei gehalten werden sollen. D>e

weitere Verhandlung wurde auf die Tagsazung nach Baden verschoben. I». Nidwalden macht Lucer»

gegenüber gegen den Pfundzoll, der seinen Angehörigen auf dem Markt in Lnccrn abgefordert wcrdst

und gegen andere Beschwerden Einsprache, besonders gegen den Bezug des Lohns für die Wcinstith^

Weinzügcr, Ladkncchte von Weinen, die, ohne die Stadt zu berühren, nach Nidwalden geführt wordc"

seien. Indem Lucern den einzelnen Fall, auf welche» diese Klage sich bezog, als mißbräuchlich ancrkan»^

und die Versicherung gab, daß die Nidwaldncr in Lucern ganz wie die Bürger Luccrns selbst behand^

werden, stellt es die Klage entgegen, daß die Angehörigen Nidwaldcnö den Vergleich von 1677 niäü

beobachten. Nachdem nämlich das frühere auf die Monate Mai und Juni ausgedehnte Verbot des

kaufs von Anken auf den Monat Mai beschränkt worden sei, bringen die Nidwaldncr doch auch im

nur wenig Anken auf den Markt nach Luccrn, stampfen dagegen denselben in Fässer ein und verhaut^

ihn so mit Umgehung Lucerns in die Ferne; auch werde in Nidwalden von den Lucernern doppelter Zd

bezogen und alles Schmalvieh, das junge wie das alte, mit gleichem Zoll belegt. In den Abschied, e. Da

Geld für die mit Ostern 1677 verfallene spanische Pension nach Luccrn soll verschikt worden sein, wird Gra

Casati ersucht, im Falle eigener Unpäßlichkeit für die Auszahlung anderweitige Anstalt zu treffen. «I ^

Entwürfe zweier Schreiben, betreffend die Zahlungörükstäudc der zwei im Dienste gegen Portugal gestanden^

spanischen Regimenter, an die königliche Majestät und an den Minister Don Giovanni, nebst ZuWl

an den Residenten Cassani werden genehmigt. «?. Dem neuen Großkanzlcr in Mahlaud wird ein Gratm

lationöschreiben zugesandt und das eidgenössische Interesse empfohlen, t. Der Gubcrnator zu Mat)^

und Graf Casati werden ersucht, dahin zu wirken, daß den königlichen Stipendiaten in Mahland d>e

zurükgebliebcnen Fronfastengelder bundcögemäß verabfolgt und die ebenfalls stckcn gebliebenen Jahrgc^

für das Crivellische Regiment abgeliefert werden. K. Die Obrigkeiten werden erinnert, das Ergebt

ihrer Erkundigungen in Betreff der den Alumnen im eolloZiuin kolvotieum widerfahrenden schlechte» ^

Handlung, sowie der hinsichtlich der Bürgschaften gemachten beschwerlichen Zumuthungen an Lueern cM

zusenden. I». Landschreiber Reding zu Fraucnfcld, von der Domstift Constanz wegen seiner AdclSP^

„umgetricben", wird Sr. päpstlichen Heiligkeit empfohlen, doch soll hicmit noch vierzehn Tage zugewa>^

werden, I. u. Ii., (S. u. Thurgau). I. Die verdächtigen Umstände, mit welchen Bern Musterungen angcord'M

und sowohl Lueern als Freiburg und Solothurn und fast die ganze Eidgenossenschaft beunruhigt

sollen in Baden weiter besprochen werden. «», (S. u. Thurgau). i». Wegen der Garde zu Turin und

wegen der Ansprachen der Erben deö Ulrich'schen Regiments und Hauptmann Pfhffcrö wird an dc"

Grafen Leonardi geschrieben. «. (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftögngelegcnhcitcn:
Thurgau. l, Art. 595. Stifte u. Klöster. I»«. Art. 294. Verkauf v. GcrichtSherrschasNM

It,. „ 952. Gotteshäuser. « „ 679. Personelles.
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«N7.

Gemeineidgenössische Jahrrechnungs-Tagsaznng.
Baden. 1«7«, 3. Juli.

Staatsarchiv Luccrn. Allg. Absch. Bd. I.XV, kol. 7S.

Gesandte: Zürich. Jol). Kaspar Hirzel und Heinrich Eschcr, beide Bürgermeister. Bern. Samuel
^chching und Sigmund von Erlach, beide Schultheißen;Joh. Rudolph von Dießbach, Bauherr. Luccrn.
Eustachiusvon Sonncnbcrg, Schultheiß; Rudolph Mohr, Statthalter. U r i. Franz Karl Schmid, Land-
^ninann; Kaspar „Byfanger" (Jnfangcr). S ch w h z. Franz Ehrler, Landammann; Sebastian Fälchli,
^stbner. llntcrwalden. Wolfgang Wirz, alt-Landammann, und Jobann von Dcschwanden, Statthalter,
^»Obwalden; Jakob Stultz, Landammann, und Joh. Ludwig Lussi, Landeshauptmann,von Nidwaldcn.
^Ug. Karl Hcggli und Christoph Andcrmatt, beide deö Raths. Glaruö. Fridolin Jsclin, Land-
u»>»iai,n; Daniel Bussi, Statthalter. Basel. Joh. Rudolph Burkhard, Bürgermeister;Joh. Christoph
^urkhard, Drcierhcrr. Freibnrg. Franz Peter Vondcrwcid, Sckclmcistcr; Joseph Reiff, Bürgermeister.
^°lothurn. Joh. Georg Wagner, Schultheiß; Franz Suri, Vcnncr. Schaffhauscn. Joh. Jakob
Zocker, Sekclmeister; Tobias Holländer, Sckclmcistcr. Appenzell. Johannes Sutcr, Landammann

J.-Rh.; PclagiuS Schläpfer, Landammannvon A.-Rh. Abt v o n S t. G a l l e n. Fidel von Thurn,
undeshofmcistcr. Stadt St. Gallen. Joachim Haltmeycr,Bürgermeister. Biel. Abraham Scholl,

^^dtschreiber.

Nach gegenseitigemeidgenössischem Gruße der Gesandtschaften erschien vr. Joh. Philipp Sommcr-
^°Pl, vordcröstcrrcichischer Ncgierungsrath,als Abgeordneter seiner Regierung und eröffnete, daß Max¬
ell de Crcqui gegen Rhcinfcldcn hcraufrüke und, obwohl jenseits des Rheins, in etwas das bascl'sche
Gebiet betreten habe, General Montclar aber bei Großblumigen stehe und das Frickthal sammt den
^aldstädteir von dorther bedrohe, hicmit der Fall eingetreten sei, der Erbcinnng und dem Abschied vom
^urz ig?? Folge zu geben. ES wird auch ein Schreiben des Gencral-Wachtmcistcrö Graf von Stahren-

übergeben, welcher anzeigt, daß er mit einem fliegenden Corps nach Nhcinfeldcn geeilt sei, daß, wie
? vernehme, ein starkes feindliches Corps mit Belagerungszcug von Brciöach herauf gegen die Waldstädtc
^ bewege und hicmit die Ergreifung der durch die Erbcinung zugesicherten Schuzmittcl von den Eid-
^uoffen um so mehr erwartet werde, da der Kaiser, um das eidgenössische Gebiet mit keinem Fuße zu
treten, lieber auf die Eroberung deö obern ElsaßeS und der Grasschaft Burgund verzichtete. — I. A.

von Rudcnz, Obervogt zu Romanöhorn, und K. Fr. Braun, Amtmann zu Rhcinsclden, als Sub-
^'girte des kaiserlichenGesandten Graf von Lodron, legen ein ans Innsbruck vom 28. Juni datirteö
schreiben deö Leztern vor, der, ohne Hoffnung auf den erwünschten Erfolg der Unterhandlungüber einen

chirinstractat für die Grän'zorte, sich nicht entschließen konnte, selbst hcrzureiscii, und fordern nun, auf
eben eingegangene Nachricht, daß Rhcinfclden „von brcisgauischcrSeite her" beschossen werde, zur Auf-

setung des eidgenössischen Landsturmes auf. Zugleich langt ein Schreiben ein deö Herzogs Karl von
vthringen vom 3. Juli auö dem Lager bei Staufen, mit der Anzeige, daß die Franzosen (Choiscul),
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von Basel ungehindert, über basel'sches Gebiet nach Rheinfelden vorgerükt seien. Dieses leztere Schreib

wird von der Tagsazung unterm 5. Juli dahin beantwortet: Sie habe durch eine vierfache Abordnung dc»

Marschall de Crequi an die Zusicherung deö Königs erinnert, daß der Paß über basel'sches Gebiet in ^

Frickthal unvcrlezlich sei und das Betreten des basel'schen Gebietes jenseits des Rheins gar leicht

einem kleinen Umwege hätte vermieden, der Eidgenossenschaft also die Nothwendigkcit hätte erspart werde»

können, solche Ucberschreitung zu ahnden. Auch dem Grafen von Stahrenbcrg wurde hievon Mitchell»^

gemacht. — Die Abordnung an den Marschall de Crequi bestand aus den Gesandten Escher. Mohr, Z»^

lauben und Storker und war neben dem bereits verdeuteten Auftrage noch angewiesen, dem Marsch»

Montclar, sofern er noch in Großhüningen anzutreffen sei, zu vcrdeutcn, daß die eidgenössische Mannlch»^

bereits an die Gränze gcrükt sei, um die Pässe zu verthcidigcn. Unterdessen wurden die Orte aufgefordert

den ersten Auszug bereit zu halten. — Schwhz erinnerte wieder, daß es sich nicht an das Defensional bi»de,

aber nicht zurük bleibe, wenn die Roth es fordere. — Der französische Gesandte Gravel wird von de»'

Verlaufe der Dinge in Kcnntniß gesezt und um Pflichtige Verwendung ersucht. — Bei ihrer Rükkunst

Basel rcferirtcn die Abgeordneten am 8. Juli, wie sie den Marschall de Crequi erst auf der Rükkchr

einer nach Rheinfelden unternommenen Expedition angetroffen und dann in sein Lager zurük bcgl»^

haben, von ihm die Erklärung, daß er den Paß diesseits deö Rheins nicht berühren werde, gegeben, aber

hinsichtlich deö jenseitigen Passes die Entschuldigung ausgesprochen worden sei, jenes von seinen Trupps

betretene Dorf sei eine nicht alte Bcsizuug Basels u. f w. Da aber unterdessen die am rechten Rhein»^

vor Rheinfelden gestandenen kaiserlichen Truppen von den Franzosen geschlagen und Rheinfelden beschoß

worden war, schien es an der Zeit, den vierten Theil des ersten Auszugs in Bewegung zu sezen. ^

Commando wurde übertragen an Oberst Joh. Rudolph von Dießbach von Bern und Statthalter

von Lucern; Joh. Werner Huber wurde von Basel, Oberst-Quartiermeister Mollondin von Soloth»'"

beigegeben (9. Juli). Alle Orte und Vogtcicn folgten dem Rufe, nur Schwhz, obwohl mehrmals freu»^

schaftlich aufgefordert, blieb zurük. Basel wurde angewiesen, bei annähernder Gefahr von Gränzverlez»»^

in ähnlicher Weise, wie die Tagsazung gethan, durch Abordnung die betreffenden Befehlshaber a» ^

Unverlezlichkcit seines Gebietes erinnern zu lassen. — Obschon weiter kein Paß mehr vcrlczt wurde, bcw^

die fortgesezte Beschießung NhcinfeldcnS, die Einnahme Säckingeuö und das Vorrüken nach Laufend»^

zu einer nochmaligen Abordnung an die beiden Generalitäten. Escher, Lussi, Dreierherr Burkhard »»^

Landeöhofmeister von Thurn wurden damit beauftragt. Laut ihrer Relation reisten sie am 7./l7. 3»

von Baden ab nach Laufenburg, von wo der Baron von Grammont sie in das Lager deö Herzogs

Lothringen bei Murg führte, dem sie mit Bedauern, daß der zur Sicherung der Gränze beabsich^

Tractat nicht habe zu Stande gebracht werden können, und unter Zusicherung der laut Erbverein oblieg»»

den Pflichttreue den Wunsch vorlegten, zu Entfernung der für die Eidgenossen lästigen Kriegsmacht »»

Wiederaufnahme der Tractatsunterhandlung Hand bieten zu wollen. Nach erhaltener bereitwilliger ^

deutung, daß dieß nicht bloß von ihm, sondern auch von seinem Gegner abhänge, und nach erhaltener Z»

sicherung gewissenhafter Schonung deö Schwcizcrgebietö begaben sie sich über Rheinfelden und Äugst »"

Basel zurük und von dort in das französische Lager zu Marschall de Crequi auf der Höhe von Kars»'^

der ihnen den vom Könige erhaltenen Befehl, Rheinfelden zu nehmen, vorhielt, doch gewissenhafte

nung der schweizerischeil Gränze zusicherte und im Uebrigen die Ungeduld der eidgenössischen Bevölkert
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iu beschwichtigen empfahl. Doch schon auf dem Rükwege aus dem französischen Lager machten die Ab¬

geordneten die Wahrnehmung, daß die französische Armee wegen Mangel an Futter und Waffen sich da

länger halten könne, sogar schon Belagcrungszcug und kupferne Schiffe von Rhcinfcldcn weg hin-

»nter geführt wurden. In der Nacht begann der wirkliche Rükzug, und als die Abgeordneten am folgen-

Tage (9./19. Juli) auf der Heimreise in Rhcinfelden ankamen, sahen sie die Bürger noch bei ihren

Löschapparaten „als die Träumenden aber noch nicht Trauenden, doch gegen vierzig Häuser, die Zihcinbrüke

Und die Porten ruinirt." — In die Kricgökasse und zu Bestreitung der Gcsandtschaftskosten soll auf jeden

Auszüger '/< LouiSthaler eingezahlt werden. Den cnnctbirgischcn Vogteicn wird ein Beitrag von 1000

Philippsthalern aufzulegen angetragen. Schwhz will sich dessen nicht beladen. Im Commando wurden

Dberst von Dießbach und Statthalter Mohr durch Major Statthalter Andreas Mcher von Zürich und

^ardehauptmann Anton Schmid, Landeshauptmann von Uri, abgelöst. Nachdem die Franzosen inzwischen

über Breisgau, die Kaiserlichen über den Schwarzwald sich von den Gränzen entfernt hatten, wurden

"uch die Auszüger nach Hause entlassen.*) I». (Schwhz im Austritte.) Indem man zwar den Obrig-

keiten anHeim stellte, das Benehmen dcö Standes Schwhz zu würdigen, unterließ man doch nicht, ein

schreiben an Schwhz abgehen zu lassen, in welchem die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen und

ö>e verderblichen Folgen dcö von Schwhz gegebenen Beispiels vor Augen gestellt, innerhalb vier Wochen

Erklärung, künftig in ähnlichen Fällen treu zu allen nöthig befundenen Anordnungen mithalten zu

sollen gefordert und mit Aufschiebung der Beeidigung des neuen thurgauischcn Landvogts, mit Ausschluß

"US künftigen Zusammenkünften und Tagsazungcn und Ausschließung aus der Mitrcgierung der Vogteicn

gedroht wurde (25. Juli), e. Unter Hinwcisung auf die bei den Nachbarn und den eigenen Untcrthanen

^rlschc„bx Konfusion und Mißstimmung wegen der Nähe der kriegenden Parteien bittet Schaffhanscn um

treues eidgenössisches Aufsehen. «I. Der französische Gesandte Gräbel, in Baden angelangt, bedauert es,

der König durch seine Feinde, welche die Neutralität der Gränzorte nicht zugeben wollten, genöthigt

Korden sei, denselben an der eidgenössischen Gränze entgegen zu treten, und hofft, daß die Bcnuznng

unentbehrlicher Mittel, um an die Feinde zu gelangen, gegenüber dem, was diese auf Strcifzügcn u. s. w.

^ erlaubten, dem Marschall de Crcqui nicht sehr verargt werde, versichert auch selbst alles Mögliche

gethan zu haben, um nach dem Willen dcö Königs alles zu hindern, was die Ruhe der Eidgenossenschaft

*) Der im Namen der CommandantenMeyer, Dießbach, Mohr, Schmid, Huber und F. L. von Stäfis (Herr zu
ollondin) eingegebene, in Liestal und Muttenz abgefaßte Bericht vom 3V. Juni bis 14. Juli erzählt, wie ihnen der vierte

beil der Defensionalmannschaft zur Verfügung gestellt, von ihnen zuerst in Liestal, dann in Muttenz das Hauptquartier
Aenommen, dann die Pässe zu Äugst, an der Birs bis Mönchenstein besichtigt, auf einige durch basel'sches Gebiet nach
Leinfelden führenden Nebenwegen Verhaue und bei der Hülfenbrüke und der Birs einige Verschanzungen angeordnet und

endlicher Ankunft der Defensionalmannschaft für ihre Einquartierung die nöthigcn Einrichtungengetroffen worden seien,
Üblich nach Rükzuge der Franzosen vom 0. Juli die Entlassung der Mannschaft am 12. Juli stattgefunden und am

Juli auch das Commando sich zurükgezogen, zugleich aber sich bewogen gefunden habe, dem Berichte einige Anträge
Zufügen, nämlich: Bei künftigen Auszügen sollte die Mannschaft Proviant und Munition mitbringen; den Offizieren sollte
Beuger Gehorsam verschafft werden; die Auszugsmannschastsollte zahlreicher fem; sie sollte schneller einrüken; zur An-

^ung einer Kriegskasse sollte von den Orten auf den Mann wenigstens '/< Reichsthaler eingezahlt werden; auf 100 Mann
ßvolk sollten wenigstens 6 Reiter gerechnet werden.
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stören könnte, und kündigt endlich die Bezahlung einer Pension an. In dankender Erwiderung '"»ml

die Tagsazung die Unterhandlung über die Waldstädtc wieder auf, wird zwar auf die frühere Erklärt

verwiesen, daß nämlich nicht eine sogenannte Sicherheit, sondern nur eine durch eidgenössische Besazu"l!

verbürgte Neutralität zugestanden werden könne, wendet sich dann aber durch ihn an den König mit dc»>

Ansuchen, neue Vollmachten zur Unterhandlung gewähren zu wollen. Ein gleiches Gesuch und Anerbiete"

geht auch an den Kaiser. Ucber die Eingaben der kaiserlichen Subdclcgirtcn wird unterdessen nicht wci^

eingetreten. Sobald die Einwilligung zur Wiederaufnahme eingelangt ist, wird Zürich eine TagsaZ"'^

ausschreiben, v. Baron Joh. Antonio Marcaccio, ehemaliger Fiscal zu LuggaruS, präsentirt sich

königlich polnischer Freiherr und Resident bei der Eidgenossenschaft. Nach Einsicht seines Creditivs ">>»

er als solcher begrüßt und dem Könige Johann von Polen diese Aufmerksamkeit gegen die Eidgenosse

schaft verdankt (5. Juli), s. Markgraf von Grcißh legitimirt sich als Gesandter von Savohcn und

als solcher bcncvcntirt. px. Die Stadt Constanz sendet Stadtvogt Niklaus Tritt von Wildern,

ammann Wolf Albrccht Ehinger von Balzheim und Kanzlciverwalter I)r. Hager und erinnert a» ^

167-1 und 1677 gegebene Zusage. I». Jedes Ort soll wegen des fremden Gesindels Ordnung scha^'"

ohne Eintrag freien Handels dem Vorkaufc und schädlicher Ausfuhr wehren, Basel zwar leere, nicht ab^

mit Kriegözeug beladcnc Schiffe den Rhein hinunter Passiren lassen, I. Die Verhandlungen übe" ^

Zürcher-, Schaffhauser- und Schwyzer-Ocrtli und daö Münzwescn überhaupt führten zu keinen »e"^

Beschlüssen. 1^. Laudammann Jselin berichtet, daß die AuSzüger von Glarus verzögert worden stle"'

weil man sich mit den katholischen Mitlandleuten nicht verständigen konnte. Bussi erwidert, daß

katholischen Thcilc der dritte Thcil der Mannschaft auferlegt und zugcmuthct worden sei, die Mannst

von Ulznach und Gastcr in Anspruch zu nehmen, waö mau aber wegen des darüber mit SchwY!

schwebenden Streits nicht habe thun können. Schwhz behauptet, daß evangelisch Glarus auf Utznach

Gaster der Mannschaft halber gar kein Recht habe u. s. w. Das Gutachten der andern Orte geht da>ss'>
I iV'

daß die beiden Theile von Glarus sich über die streitigen Verträge auszugleichen suchen sollen. >' ^

u. vier ennctbirgischc Vogteien überh.). «». (S. u. LauiS). » —»». (S. u. Thurgau). «Z ^ ^

u. Baden), x—«n. (S. u. Rheinthal). I»I». u. e«. (S. u. Freiämter). «»«»—»!. (S. u. Sarga"^

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

It.»t.. (Die mit dem Bischöfe von Basel verbündeten Orte.) Während in einem Schreiben der

von Basel um Verwendung bei den nahe stehenden Armeen beider Kronen bittet, daß das BiSlhuw

schont bleibe, und durch Empfehlungsschreiben an den Herzog von Lothringen und an den Marsch^

Crcqui, sowie durch mündliche Fürsprache der allgemein-eidgenössischen Abordnung bei denselben die

wünschte Berüksichtigung erhält, betrifft ein anderes Schreiben deö Bischofs die lange Zeit her gest^

Einkünfte der Domherren, weßwcgcn man wieder bei dem französischen Gesandten um dicßfälligc ^

Wendung bei dem Könige nachsucht. »I. (Die VII katholischen Orte und katholisch Appenzell.) Zw>!^'

den Gesandten der Stadt und der äußern Acmter von Zug entstand ein Span, indem Amman» 6'^

tauben, Abgeordneter einer frühern Confercnz und Mitglied der Gesandschaft an die französische

ralität, im Shndicat seincn Siz bei den Tagsazungögesandtcn von Zug nehmen, diese aber solches >

geschehen lassen wollten, sogar eine Deputation aus den Acmtern, nämlich Sckelmeistcr Jtten, alt-Land
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Johann Weber und alt-AmmannZumbach, sie in dieser Weigerung nnlcrstüzten, und dagegen eine De¬
putation der Stadt Zug, bestehend ans alt-Sckelmcister Oswald Kolin und SekclmeisterDamian Müller,
6urlaubenö sich annahm und behauptete, Zug habe den Art. 9, auf den jene sich beriefen, nicht ange¬
kommen. Nach öfterer Erörterung der Streitfrage fanden die übrigen Orte angemessen, sich einfach an
Po» Libcllbrief und Siegel der wirklichen StandcSgesandtschaft zu halten, dabei aber auch den Gcsandt-
lchaftsbcricht ZurlanbcnS abzuhören, ohne Konsequenz für die Rechte der Stadt Zug. ini»». (Alle
Acholischen Orte.) Freiburg macht wegen des mit dem Bischof von Lausanne durch zwei Ursuliuerinnen
dnanlaßtcn Streits einen Anzug und wünscht des Bischofs loö zu werden, waö den übrige» Orten kaum
kchciltlich scheint. Nach Abreise der freiburgischenGesandtschaft trifft Herr Thombö, der Commissär des
Nuntius, ein und bespricht den obwaltenden Streit. Mail findet sich aber nicht veranlaßt, mehr in der
^uchc zu thun als Freiburg eine gütliche Beilegung anzurathcn, in der Weise nämlich, daß, wenn die
Haiden Ursulincrinnen »ach Frciburg sich verfügen und Abbitte leisten, Stäfis bewogen werde, dieselben
lur das streitige Hauö zu entschädigen (29. Juli), «i». Nachdem das Domcapitcl von Konstanz den
ba»dschrcjb<n' Reding zu Fraucnfcld nach Mainz citirt hat, um sich wegen der Aeußerung zu verantworten,
^c»n sein Sohn nicht Eidgenosse wäre, so wäre er längst im Belize seiner Domherrnpfründe und ge-^
^Khc seine Hintcrstellungnur in oäiuiu nntionitz, wird bei dem Erzbischof von Mainz gegen eine solche
Vorladung protestirt, aber auch nochmals die päpstliche Heiligkeit um Erledigung dieser Sache schriftlich
u»d tiiipfehlungSwcisc durch den GardehauptmannPfyffer gebeten. ««. Der katholische Gesandte von
^larus erinnert, daß sein College der andern Religion verdenket habe, die Landcsverträge werden von
^u Angehörigen der katholischen Religion nicht in allen Dingen beobachtet, und zwar behaupte er solches
'u drei Punkten, nämlich weil die Katholischen wegen Gastcr und Usznach nicht einseitig mit Schwhz sich
kälten vertragen sollen, weil sie wegen des Dcfcnsionals mit Schwhz gesondert verhandelt und weil sie
^gen der Vogtci im ober» Rhcinthal für den Vertrag mit dem Abt von St. Gallen sich erklärt haben,

allem diesem glaubten die Katholischen von GlaruS berechtigt gewesen zu sein; dagegen hätten sie
Mitlandlcutcn schwere VcrtragSverlczungcn vorzuwerfen; bitten also die katholischen Orte um

^uz. J„ Erwiderung auf diese Klage wurde gütliche Vcrgleichung angerathcn und, wenn dieß nicht
^rfailgc, Vermittlung anerboten. >»K» (Die mit Spanien verbündeten Orte.) Der Großkanzler von
Ehland, Vincenz Calataya, beantwortet mit Schreiben vom 29. Juni daö an denselben abgegangene
^atulationsschreibcnmit Zusicherung seiner Dicnstbcreitwilligkeit. (Die mit Savohcn verbündeten
Drtc). Die Herzogin von Savohcn accrcditirl mit freundschaftlicher Zuschrift den Markgrafenvon Greißh
"damals als ihren Gesandten auf eine so verbindliche Weise, daß beschlossen wird, dieselbe ebenso ver-
hutdlich zu verdanken, ri. (S>. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelcgcnhcilcn:
Art. 89. RechnnngSsachen. I». Art. 543. Kirchlichesu. Glaubenssachcn.

,, 45. Beamte. , » 596. Stifte und Klöster.

Art. 49. Ncchnnngssache». Art. 208. Zoll- u. Verkehrssachen.
„ 284. Kirchlichesn. Glaubenssachcn. «>» „ 197. Märchen.

«>«>. Art. 36. Rechnungssachcn. Ar«. 239. Locales.
73- ObrigkeitlicheLehen. I.I, „ 153. JuriSdictionSanstände.

lV. „ 188. Zölle. ll „ 172. Collalurrecht zu Wartau.
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Bade». «> Alt. 4V. Rechnungssachen. Art. 148. Schuld- u. Forderungss., Arreste.
»». „ 78. Judicatur- u. Competeuzanst. v. „ 234. Straße».
«. „ 394. Locales. ,v. „ 366. Kirchliches u. Älaubenssachen.
t „ 14. Beamte.

Kreiämter. I»I».Art. 45. Nechnungssachcn. «e. Art. 89. Rechts- u. GerichtSsachcn.
Vier ennetb. Vogt, iibcrh. I. Art. 124. Berkehr mit Maylaiid.

Lauts. Art. 150. Justizsacheu.

«98

Conferenz der evangelischenOrte und Zugewandten während der Jahrrechnungs-Tagsazung ^
Baden im Juli

KantoiiSarchivSchaffhaus«».

». Indem die Jnstruetionen sämmtlicher Gesandtschaften in Bezug auf die bedenklichen Conju"^

iure», besonders hinsichtlich der französischen Macht und ihrer Annäherung gegen die Waldstädte, sich

Uebereinstiinmung fanden, nahm Basel Veranlaßnng, das, waö der französische Gesandte Gravel geß^

das dortige Verfahren Ungleiches auf die Bahn gebracht hatte, in bester Form zu entschuldigen.

Unter dankbarer Anerkennung der Verdienste, welche auch die frühen: Pfarrer von Grünenbach

Herbishofen im Algau um die Erhaltung der dortigen reformirtcn Gemeinde sich erworben haben,

dem Gesuche des zeitweiligen Pfarrers Johann Wirth zu Herbishofen um Versezung auf eine eint^ö

lichcre Stelle in der Eidgenossenschaft zwar nicht entsprochen, dagegen dem gelehrten und eifrigen,

einer starken Haushaltung beschwerten Manne ein Geschenk von 10V Rcichöthalcrn zuerkannt. ^

soll auch iil diesem Jahre ein Dank-, Fast-, Bet- und Bußtag gefeiert, der Tag dazu später angesezt >v^

den. «I. Bern erklärt, daß ihm durch das verbreitete Geschrei, als ob cö feindliche Absichten gegen

cern habe, großes Unrecht geschehe. ES bleibt der Gesandtschaft Berns überlassen, mit der GesandtM

Lucerns darüber Unterredung zu Pflegen oder in offener Sizung einen Anzug zu thun. v. Entgeh

dem Antrage, die evangelischen Kirchen im Herzogthum Burgund mit einem milden Zuschuß zu

sczung des bewußteil RcchtShandels am französischen Hofe zu untcrstüzen, läßt man es bei der lezt^

angeordneten Kirchensteuer bewandt sein. t. Dem Gedanken, bei den zu gewärtigenden FriedenStractiü^

die Wicderöffnung der evangelischen Kirchen im Vcltlin abermals auf die Bahn zu bringen, wird

der entgegenstehenden Hindernisse keine Folge gegeben. K. Daö Gesuch Berns um Ertheilung eiu^

zehnjährigen Privilegiums gegen den Nachdruk einer von einem Pfarrer dortigen Gebiets bearbeitet

Erklärung deö Heidelberger Katechismus fällt in den Abschied.
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